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TAGESORDNUNG 
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Sitzung des Stadtrates 
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Mittwoch, 27.10.2021, 15:00 Uhr 
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Historischer Rathaussaal, Rathausplatz 2 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 
1. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2021 

 
Vogel, Christian 
 
 
 

Beschluss 
FSN/005/2021 

  
  
  

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das 
Haushaltsjahr 2021 
 
Riedel, Harald 
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Stk/024/2021 

  
  
  

3. Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem 
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Herauslösung und Billigung des Planentwurfs sowie öffentliche 
Auslegung 
 
Ulrich, Daniel 
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4. Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem 
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Prüfung der Stellungnahmen - abschließende Behandlung 
Feststellungsbeschluss 
 
Ulrich, Daniel 
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Stpl/050/2021 
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Beschlussvorlage 
FSN/005/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg 
(FSN) 

08.10.2021 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Nachtrags-Wirtschaftsplan 2021 
 
Anlagen: 

Erläuterungsbericht Nachtrags-Wirtschaftsplan 
Erfolgsplan 
Finanzplan 
Vermögensplan 
Darlehensplan 

 
Sachverhalt (kurz): 
Der Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg legt einen Nachtrags-Wirtschaftsplan für das 
Geschäftsjahr 2021 vor. 
 
Die Liquiditätsreserve, die sich aus der letzten Tranche der WM-Zuschüsse speist, wurde 
Corona-bedingt aufgebraucht, um einen höheren Verlustausgleich 2020 zu verhindern und 
stand somit 2021 nicht zur Verfügung. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 1.033.992 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv 1.033.992 € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  1Ö  1
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/005/2021 

 

Seite 2 von 3 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Eine entsprechende Mittelbewilligung im Haushalt wird von Stk 
vorbereitet. 

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja       

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. I/II 

   Stk 
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/005/2021 

 

Seite 3 von 3 

Empfehlungsvorschlag: 
 
 
Gutachtenvorschlag: 
Der Werkausschuss begutachtet den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb 
„Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat, diesen zu beschließen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Nachtrags-Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb 
„Franken-Stadion Nürnberg“. 
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Wirtschaftsplan 2021 
 

 

 

 

für den 

 

 

Eigenbetrieb 
 

 

 

Franken-Stadion Nürnberg 
 

 

 

 

 

 

Erläuterungsbericht 
 

 

 

 

Ö  1Ö  1
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 2 

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für 

das Wirtschaftsjahr 2021 
 

 

1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2021: Erstellung eines Nachtrags-WP 2021 

 

Die Erstellung eines Nachtrags-Wirtschaftsplanes 2021 war aufgrund der deutlichen Änderung 

von Planungsprämissen notwendig. Folgende Planungsprämissen wurden geändert: 

 

 

 Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen 

ein, diese sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagever-

mögen ist sehr veraltet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahren hinweg) wird der Abriss 

des bestehenden und die Errichtung eines neuen Stadions in Aussicht gestellt.  Die Kosten 

werden nun nicht mehr aktiviert; diese werden als Reparaturaufwendungen behandelt. Be-

gründet wird dies damit, dass durch die geplanten Sanierungsmaßnahmen keine wesentli-

che Verbesserung von Vermögensgegenständen über den ursprünglichen Zustand hinaus 

erfolgt. 

 

 Im Wirtschaftsjahr 2019 war ein Überschuss an Liquidität in Höhe von 2.762.000,00 € zu 

verzeichnen.  Dieser setzte sich wie folgt zusammen: 

 

 

-  In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Umbau 

des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Höhe von EUR 2.612.000 ge-

währt.  

 

- Zudem wurden in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den 

Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet.  

 

Der Liquiditätsüberschuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die 

vorhandene Mehr-Liquidität wurden auf die Jahre 2021-2023 verteilt. Die Berücksichti-

gung erfolgt aus Rückführung aus der Liquiditätsreserve. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine 

ungeplante Entnahme aus der Liquiditätsreserve (Übertrag von Mitteln vom Betriebsmit-

telkonto auf das Sparkassenkonto) in Höhe von 2.320.000,00 € erfolgt. Die Reserve ist 

somit ausgeschöpft. Die im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Verwen-

dung der Liquiditätsreserve in Höhe von EUR 1.000.000,00 ist nicht mehr möglich.  

 

 Im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2021 wurden die Baumaßnahmen eingeplant (insbe-

sondere der Austausch von Polycarbonat-Platten Stadiondach), welche ins 2020 vorgezo-

gen wurden. 

 

 

 

2. Einführung 

 

Im Geschäftsjahr 2021 werden verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut 

Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchge-

führt. 

 

 

Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen: 
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 Sanierung Sprachalarmierungsanlage 

 Sanierung von Treppenaufgängen Blöcke 6-14 

 Montage Galerie 

 Abdichtung Galerie 

 Monitoring Polycarbonat-Platten Stadiondach 

 Sanierung von Fassaden 

 Entwässerung Stadiondach 

 

 

 

3. Erfolgsplan 2021 
 

 

2.1 Umsatzerlöse 

 

Für das gesamte Wirtschaftsjahr 2021 wurden im 1. HJ 2021 die Erlöse aus dem Nutzungsentgelt 

in Höhe von EUR 769.847,34 € erzielt. Den Umsätzen stehen die Kürzungen aufgrund von Geist-

erspielen in Höhe von EUR 300.000,00 €. Die Umsätze aus dem Nutzungsentgelt betragen  

im 1. HJ 2021 EUR 469.847,34. 

 

Für das 2. HJ 2021 werden die Nutzungsentgelte in Höhe von EUR 781.395 (130.232,51 € pro 

Monat) erzielt. Diesen werden die Kürzung aufgrund von Geisterspielen in Höhe von EUR 

180.000,00 gegenüberstehen.  

 

Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiter-

verrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von EUR 42.000,00 pro Jahr ge-

plant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von EUR 

7.802,39 und die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von EUR 310,29 an.  

Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2021 belaufen sich auf EUR 

1.130.00,00. 

 

Bei der Planung von Umsatzerlösen sind wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN in 

die 2. Bundesliga ausgegangen. 

 

Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken-Stadions höhere Einnahmen ergeben als ge-

plant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 20 % des jährli-

chen Rohertrags zu rechnen. 

 

 

2.2  Personalaufwand 

 

Seit 01.01.2020: neuer Angestellter Herr Stenger, zweiter Werkleiter. Das monatliche Gehalt inkl. 

SV-Abgaben beträgt 7.783,58 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Gesamt-Aufwand in Höhe von 

EUR 101.186,54. 

 

Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird die Einstellung eines neuen Architekten eingeplant.  Bei 13 

Gehältern ergeben sich die Personalkosten in Höhe von EUR 80.000,00. 

 

Voraussichtlich ab Oktober 2021 wird eine Halbtagskraft eingestellt. Das jährliche Gehalt inkl. 

SV-Beiträge beträgt EUR 21.600,00 (12 Gehälter). Für den Zeitraum Oktober-Dezember 2021 

ergeben sich die Personalkosten in Höhe von EUR 5.400,00. 
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2.3 Abschreibungen 

 

Die Abschreibungen 2021 belaufen sich auf EUR 2.118.000,00. 

 

 

2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen  

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

 Reparaturaufwendungen 

 

Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen ein, diese 

sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagevermögen ist sehr ver-

altet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahren hinweg) wird der Abriss des bestehenden und 

die Errichtung eines neuen Stadions in Aussicht gestellt.   

 

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgende Ausgaben geplant: 

 
CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung 146.000 

Treppenaufgänge Blöcke 6-14   630.000 

Monitoring Galerie   15.000 

Abdichtung Galerie  75.000 

Monitoring Polycarbonat-Platten Stadiondach 20.000 

Diverse kleinere Reparaturen  100.000 

Fassadensanierung   60.000 

Entwässerung Stadiondach  120.000 

Sprachalarmierungsanlage  500.000 

   1.666.000,00 

  aufgerundet 1.670.000,00 

-  

 

 Bauliche Betreuung des Hochbauamtes 

 

Für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt werden die jährlichen Aufwendungen in Höhe 

von EUR 5.000,00 geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ein Kostenrückgang zu verzeich-

nen, welcher sich darauf zurückzuführen ist, dass Herr Stenger nicht mehr beim Hochbauamt tätig 

ist.  

 

 Buchführungskosten 

 

Die geplanten Buchführungskosten pro Jahr belaufen sich auf EUR 4.500.  

 

 Nebenkosten des Geldverkehrs 

 

Für die Kontoführungsgebühren sowie für die Saldenbestätigungsgebühren fallen pro Jahr ca. 

EUR 300 an.  

 

 IT-Leistungsabrechnung von der Stadt 

 

Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf EUR 3.000 auf. 
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 Dienstleistungen Dritter, Honorare 

 

Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse, Er-

stellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht- und Steuerberatung 

(hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Betriebsprüfung zu erwähnen). 

Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 65.000,00 eingeplant. 

 

 

 Miete  

 

Hinzu kommt die Miete für Container (Büro von Herrn Stenger), die Miete für 2 Klimageräte so-

wie Miete für Archiv FSN. Für die Mietzahlungen wurden insgesamt die jährlichen Kosten in 

Höhe von 15.840,00 € geplant.  

 

 

 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 

 

Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000,00 zu rechnen.  

 

 Büro- und Verwaltungskosten  

 

Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier- und Telefonkosten. Wie gehen hierbei von den 

jährlichen Kosten in Höhe von EUR 1.500,00 aus. 

 

 Versicherungen, Abgaben 

 

Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für 

Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 75.000,00 zu leisten.   

 

 

2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

 

Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen und belaufen 

sich auf EUR 423.804,00. 
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 6 

 

3. Vermögensplan und Finanzplan 

 

 

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgenden Investitionen in das Anlagevermögen geplant: 

 

- Diverse Anschaffungen von Betriebs-und Geschäftsausstattung, gesamte Kosten belau-

fen sich auf EUR 10.000,00 
 

 

 

Für 2021 ist ein Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von EUR 3.086.304 vorge-

sehen.  
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Beilage   3.1

Erfolgsplan 2021-2024 Plan 2020 Ist 2020
Plan 2021 

"ALT"

Plan 2021 

"NEU"
Plan 2022

Euro Euro Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 1.602.608,34 1.265.815,65 1.141.200,00 1.130.000,00 1.467.000,00

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 1.602.608,34 1.265.815,65 1.141.200,00 1.130.000,00 1.467.000,00

4. Material und Instandhaltung

4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Material und Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Personalaufwand 106.175,56 181.200,00 186.600,00 245.000,00

6. Abschreibungen 2.420.000,00 2.195.158,26 2.148.069,00 2.118.000,00 2.150.000,00

7. 7.1 Sonstige Aufwendungen

7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 500.000,00 434.887,43 757.800,00 1.680.000,00 2.005.000,00

7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 30.000,00 16.337,82 15.600,00 0,00 0,00

7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 60.000,00 34.269,50 65.000,00 65.000,00 50.000,00

7.1.4. Miete Containeranlage und Klimageräte 7.981,75 12.000,00 12.765,00

7.1.5. Miete für Büroräume 4.000,00 3.840,00 10.740,00 3.840,00 3.840,00

Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 594.000,00 497.316,50 849.140,00 1.760.840,00 2.071.605,00

7.2 Außerordentliche Aufwendungen

7.2.1 Confed Cup

7.2.2 Stadioneröffnung

Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 65.000,00 64.738,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

7.5. Büro- und Verwaltungskosten 2.500,00 12.922,68 1.500,00 1.500,00 3.000,00

7.6. Versicherungen, Abgaben 100.000,00 73.028,98 100.000,00 75.000,00 100.000,00

7.7 Abgänge Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 761.500,00 648.006,16 1.015.640,00 1.902.340,00 2.239.605,00

8. Zinsen u. ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 480.000,00 473.788,37 433.111,60 423.804,00 379.456,00

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.058.891,66 -2.157.312,70 -2.636.820,60 -3.500.744,00 -3.547.061,00

10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag

11. Sonstige Steuern

Aufwendungen/Ausgaben 3.661.500,00 3.423.128,35 3.778.020,60 4.630.744,00 5.014.061,00

13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -2.058.891,66 -2.157.312,70 -2.636.820,60 -3.500.744,00 -3.547.061,00

Ergebnis -2.058.891,66 -2.157.312,70 -2.636.820,60 -3.500.744,00 -3.547.061,00

Ö
  1

Ö
  1
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Beilage 3.3

Summe

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2002 - 2024

Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau "ALT"Vorschau "NEU" Vorschau Vorschau Vorschau

I. Mittelverwendung

1. Investitionen

a) Stadionumbau/- erweiterung 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 456.904,78 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.892.672,10

b) bewegliches Vermögen und sonstiges 20.000,00 0,00 20.000,00 17.815,07 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.892.224,08

2. Darlehenstilgung

a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 1.078.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 32.609.302,00

b) neue Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00

3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00

4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00

5. Periodenergebnis - Verlust 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.157.312,70 2.636.820,60 3.500.744,00 3.547.061,00 2.715.749,00 2.528.402,00 41.429.260,17

6. Rückführung des

Kontokorrentkontos 0,00

7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 2.762.000,00 0,00 179.565,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 4.515.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 4.419.309,00 4.231.962,00 159.441.833,35

0,00

II. Mittelherkunft 0,00

0,00

1. Abschreibungen 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.195.158,26 2.148.069,00 2.118.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.041.000,00 46.729.298,11

2. Zuschüsse

a) Land 0,00 2.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.124.000,00

b) von Dritten 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

c) vom Träger 200.000,00

3. Verlustausgleich 0,00

a) Verlustausgleich vom Träger 592.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 3.096.304,00 3.100.621,00 2.269.309,00 2.190.962,00 42.641.373,86Verlustausgleich vom Träger SOLL

b) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00

c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 476.521,04 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.521,04

4. Periodenergebnis + Gewinn

5. Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Umschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00

Summe 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 2.195.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 4.419.309,00 4.231.962,00 163.449.227,01

Finanzplan 2002-

2024

Ö
  1

Ö
  1
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Beilage 3.2

Vermögensplan 2020-2024 2002 -  2015 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 "ALT" 2021 "NEU" 2022

Plan IST Plan IST Plan IST Plan IST Plan Plan Plan

I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 54.193.150,54 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 456.904,78 850.000,00 0,00 0,00

Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.048,68 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 17.815,07 20.000,00 10.000,00 0,00

2. Periodenergebnis - Verlust 22.962.874,28 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.157.312,70 2.636.820,60 3.500.744,00 3.547.061,00

3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.246.882,00 500.000,00 500.000,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00

4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00

5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00

6. Tilgung von neuen Darlehen 16.625.749,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Rückführung des Kontokorrentkontos

8. Bildung einer Liquiditätsreserve 2.762.000,00 179.565,71

Summe 115.020.770,50 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 4.515.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00

II. Mittelherkunft

1. Abschreibungen 28.402.284,26 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.195.158,26 2.148.069,00 2.118.000,00 2.150.000,00

2. Zuschüsse vom Land 26.512.000,00 2.612.000,00

3. Verlustausgleich vom Träger 21.085.846,13 2.046.384,00 1.573.516,70 7.158.660,00 5.832.307,00 1.117.088,30 558.544,00 3.967.956,66 0,00 2.062.311,60 3.096.304,00 3.100.621,00Verlustausgleich vom Träger-SOLL 0,00

Zuschuss vom Träger 200.000,00

Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00

Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 2.320.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00

5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 119.128.164,39 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 4.515.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00

Ö
  1

Ö
  1
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Beilage 3.4

Darlehens-Gesamt-

Summe, Ist 31.12.2020:
                 14.308.881   

Jahr / Darlehen Tilgung Zins
Gesamt                (p. 

á.)

restlicher                

Tilgungsbetrag2005 0,00 0,00 0,00 0,00kfw-9573286 467.640,00 282.337,65 749.977,65 6.581.331,54

2020 1.703.560,00 468.872,15 2.172.432,15 14.308.881,08

kfw-9573286 467.640,00 282.337,65 749.977,65 6.581.331,54

kfw-5765502 110.920,00 68.486,17 179.406,17 1.505.749,40

"Ersatz NRW" 625.000,00 15.625,00 640.625,00 3.437.500,00

4009559 500.000,00 102.423,33 602.423,33 2.784.300,14

2021 1.703.560,00 423.803,12 2.127.363,12 12.605.321,08

kfw-9573286 467.640,00 262.696,77 730.336,77 6.113.691,54

kfw-5765502 110.920,00 63.550,24 174.470,24 1.394.829,40

"Ersatz NRW" 625.000,00 13.125,00 638.125,00 2.812.500,00

4009559 500.000,00 84.431,11 584.431,11 2.284.300,14

2022 1.703.560,00 379.456,29 2.083.016,29 10.901.761,08

kfw-9573286 467.640,00 243.055,89 710.695,89 5.646.051,54

kfw-5765502 110.920,00 58.614,29 169.534,29 1.283.909,40

"Ersatz NRW" 625.000,00 10.625,00 635.625,00 2.187.500,00

4009559 500.000,00 67.161,11 567.161,11 1.784.300,14

2023 1.703.560,00 335.109,47 2.038.669,47 9.198.201,08

kfw-9573286 467.640,00 223.415,01 691.055,01 5.178.411,54

kfw-5765502 110.920,00 53.678,35 164.598,35 1.172.989,40

"Ersatz NRW" 625.000,00 8.125,00 633.125,00 1.562.500,00

4009559 500.000,00 49.891,11 549.891,11 1.284.300,14

2024 1.703.560,00 290.762,65 1.994.322,65 7.494.641,08

kfw-9573286 467.640,00 203.774,13 671.414,13 4.710.771,54

kfw-5765502 110.920,00 48.742,41 159.662,41 1.062.069,40

"Ersatz NRW" 625.000,00 5.625,00 630.625,00 937.500,00

4009559 500.000,00 32.621,11 532.621,11 784.300,14

Ö  1Ö  1
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Beschlussvorlage 
Stk/024/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021 
 
Anlagen: 

Vorbericht 
Ergebnishaushalt Stand 1. Nachtragshaushalt 2021 
Finanzhaushalt Stand 1. Nachtrgashaushalt 2021 
Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt 
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 

 
Sachverhalt (kurz): 
Die Stadt Nürnberg erlässt gem. Art. 68 GO in Verbindung mit § 8 KommHV-Doppik eine 
Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan. 
 
Der 1. Nachtragshaushalt 2021 enthält Ansatzveränderungen für bereits genehmigte 
nachtragshaushaltspflichtige investive Mehrauszahlungen für bewegliches Vermögen sowie 
redaktionelle Änderungen des Wirtschaftsplans FSN. 
 
Der 1. Nachtragshaushalt 2021 betrifft den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Er enthält die 
neuen Ansätze und die zur Deckung dienenden Mehreinzahlungen bzw. Einsparungen bei 
anderen Investitionsmaßnahmen. Die Veränderungen sind im Finanzhaushalt saldoneutral. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

Ö  2Ö  2
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 Gesamtkosten 7.260.143 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 7.260.143 € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird gem. Art. 68 GO in Verbindung mit § 8 

KommHV-Doppik erforderlich. Eine Diversity-Relevanz ist nicht gegeben. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die beiliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nürnberg für 
das Haushaltsjahr 2021. 
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V O R B E R I C H T 
 
 

zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 

 

Die Stadt Nürnberg erlässt gem. Art. 68 GO in Verbindung mit § 8 KommHV Doppik eine 

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan. 

 

Es sind auf der einen Seite Veränderungen enthalten, die im Vorgriff auf den 1. Nachtragshaushalt 

bereits genehmigt wurden. Im Detail handelt es sich um die Bestellung von 1.200 

Raumluftreinigungsgeräten für das Referat Schule und Sport (Ref. IV) mit Anschaffungskosten in 

Höhe von 5.445.106,80 EUR und um die Bestellung von 400 Raumluftreinigungsgeräten für das 

Jugendamt (J) mit Anschaffungskosten in Höhe von 1.815.035,60 EUR (am 16.07.2021 im 

Schulausschuss, am 21.07.2021 im Rahmen einer entsprechenden Auflage im Stadtrat und am 

21.09.2021 im Bau- und Vergabeausschuss durch Auflage behandelt). 

Durch die überplanmäßig benötigten Haushaltsmittel sind Mehrauszahlungen in Höhe von 

7.260.143,10 EUR entstanden. Diese konnten durch Mehreinzahlungen (Zuweisungen vom Land) und 

Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die Veränderungen 

verbessern aufgrund von Mehrerträgen den Saldo des Ergebnishaushaltes um rund 1.115.036 EUR. 

Im Finanzhaushalt bleiben sie saldoneutral. Eine detaillierte Darstellung der Veränderungen findet 

sich in der Anlage „Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt“. 

 

Auf der anderen Seite werden nachtragspflichtige Änderungen im Wirtschaftsplan des 

Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 redaktionell in diesem Nachtrag verarbeitet. 

Die nachtragspflichtigen Änderungen wurden vom zuständigen Werkausschuss begutachtet und 

werden in einem gesonderten Tagesordnungspunkt ebenfalls in der Stadtratssitzung am 27.10.2021 

behandelt. Diese Änderungen sind für den Haushalt der Kernstadt nicht nachtragspflichtig. Sie 

werden der Vollständigkeit halber redaktionell in den 1. Nachtragshaushalt 2021 mit aufgenommen. 

 

Eine Änderung der geplanten Kreditaufnahmen beziehungsweise bei den 

Verpflichtungsermächtigungen ist nicht notwendig. Für die Nachtragshaushaltssatzung besteht daher 

keine Genehmigungspflicht. Sie wird der Regierung von Mittelfranken zur Anzeige vorgelegt. 

Ö  2Ö  2
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Plan

2022

Plan

2023

Plan

2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

 1      Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -984.830.000 -1.010.789.309 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000

 2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.378.865 -536.004.078 -524.233.711 -553.028.100 -570.576.672 -590.952.203

 3   + Sonstige Transfererträge -6.167.438 -5.886.292 -6.162.722 -6.383.299 -6.606.714 -6.830.129

 4   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83.362.022 -69.386.734 -86.726.212 -84.612.451 -86.304.701 -88.420.013

 5   + Auflösung von Sonderposten -48.347.714 -52.532.704 -47.207.680 -51.151.882 -53.709.479 -56.126.402

 6   + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.060.946 -40.667.639 -44.730.586 -42.691.859 -43.545.698 -44.612.993

 7   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -309.836.498 -305.436.067 -296.338.944 -305.573.253 -315.213.690

 8   + Sonstige ordentliche Erträge -43.847.241 -46.977.187 -104.147.379 -44.894.122 -45.577.225 -46.610.353

 9   + Aktivierte Eigenleistungen -7.228.113 -4.352.613 -5.002.413 -7.336.535 -7.483.266 -7.666.679

10 +/- Bestandsveränderungen -4.711.803

S1  = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.029.398.337 -2.050.473.746 -2.139.147.882 -2.100.359.192 -2.170.299.007 -2.255.912.463

11   - Personalaufwendungen 601.890.000 585.669.964 583.978.999 618.908.186 636.286.350 653.684.423

12   - Versorgungsaufwendungen 95.129.300 105.996.900 115.616.760 97.031.885 98.972.523 100.913.161

13   - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 275.917.556 282.689.615 279.574.394 273.794.834 278.506.612 284.982.875

14   - Planmäßige Abschreibungen 106.301.729 110.977.897 104.288.543 112.419.381 117.993.390 123.332.030

15   - Transferaufwendungen 870.313.526 827.417.752 831.833.927 908.331.951 945.020.914 977.837.878

16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.902.072 126.493.069 156.348.084 122.420.297 121.157.337 124.247.622

S2  = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.063.454.182 2.039.245.199 2.071.640.707 2.132.906.535 2.197.937.126 2.264.997.988

S3   = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 34.055.846 -11.228.547 -67.507.174 32.547.342 27.638.119 9.085.525

17   + Finanzerträge -14.829.514 -15.869.214 -26.702.313 -14.970.758 -15.184.345 -15.464.405

18   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.460.490 32.694.490 34.753.536 30.475.158 30.643.045 29.550.779

S4   = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 17.630.976 16.825.276 8.051.222 15.504.400 15.458.701 14.086.375

S5   = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.686.821 5.596.728 -59.455.952 48.051.743 43.096.820 23.171.900

19   + Außerordentliche Erträge -3.267.440 -163.951 -4.101.447 -3.317.928 -3.385.432 -3.469.145

20   - Außerordentliche Aufwendungen 361.130 226.900 1.731.064 366.572 373.904 383.042

S6   = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.906.310 62.949 -2.370.383 -2.951.356 -3.011.528 -3.086.102

S7   = Jahresergebnis (= S5 und S6) 48.780.511 5.659.677 -61.826.335 45.100.387 40.085.292 20.085.797

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten
Plan

2021

Plan

2020

RE

2019

Ö  2Ö  2
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Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  1   Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -984.830.000 -1.008.952.408 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000

  2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.355.538 -535.990.751 -520.388.698 -553.004.423 -570.552.521 -590.927.460

  3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.167.438 -5.886.292 -5.845.896 -6.383.299 -6.606.714 -6.830.129

  4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -83.312.022 -69.341.734 -85.687.289 -84.561.701 -86.252.936 -88.366.980

  5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.710.391 -40.256.789 -44.431.079 -42.336.046 -43.182.768 -44.241.169

  6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -309.836.498 -301.072.604 -296.338.944 -305.573.253 -315.213.690

  7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.122.729 -60.894.635 -74.439.235 -59.968.917 -61.113.269 -62.543.040

  8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.005.800 -1.048.000 -1.649.468 -963.817 -929.437 -899.538

 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.989.679.916 -2.008.084.699 -2.042.466.677 -2.057.479.147 -2.125.132.898 -2.208.502.006

  9 - Personalauszahlungen 557.395.786 552.724.023 512.731.390 573.482.119 589.951.762 606.483.910

 10 - Versorgungsauszahlungen 120.841.000 116.835.000 118.059.626 123.257.820 125.722.976 128.188.133

 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 289.382.465 293.883.524 273.947.356 294.247.706 295.678.081 302.706.591

 12 - Transferauszahlungen 873.197.526 827.417.752 816.098.652 908.331.951 945.020.914 977.837.878

 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 91.360.735 98.993.411 92.350.749 92.751.431 94.585.553 96.896.680

 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 32.382.190 32.616.190 34.925.678 30.396.858 30.564.745 29.472.479

 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.964.559.701 1.922.469.901 1.848.113.451 2.022.467.886 2.081.524.032 2.141.585.671

 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -25.120.215 -85.614.798 -194.353.226 -35.011.261 -43.608.866 -66.916.335

 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -100.408.558 -101.418.000 -56.904.889 -116.478.000 -125.508.000 -109.666.000

 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.335.000 -6.192.000 -7.355.067 -5.424.000 -5.650.000 -5.622.000

 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -7.000.000 -7.450.732 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000

 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.326.000 -828.000 -6.249.711 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000

 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.475.000 -2.553.000 -4.055.400 -2.295.000 -2.123.000 -1.994.000

 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -120.544.558 -117.991.000 -82.015.799 -135.522.000 -143.961.000 -127.822.000

 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 35.144.000 17.672.000 12.905.223 24.457.000 20.897.000 20.597.000

 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 236.502.452 252.943.000 144.000.143 300.064.260 258.483.337 392.073.262

 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 33.378.142 18.480.000 16.264.578 31.635.000 25.161.000 14.622.000

 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 118.534.600 38.126.800 48.670.089 70.144.000 60.000.000 50.000.000

 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 27.380.000 22.674.530 14.811.148 21.306.000 8.063.000 3.440.000

 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.525.000 1.390.000 339.500 1.235.000 800.000 800.000

 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 452.464.194 351.286.330 236.990.681 448.841.260 373.404.337 481.532.262

 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 331.919.636 233.295.330 154.974.883 313.319.260 229.443.337 353.710.262

 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 306.799.421 147.680.532 -39.378.343 278.307.999 185.834.471 286.793.926

26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -280.000.000 -188.000.000 -75.000.000 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000

26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.

 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -280.000.000 -188.000.000 -75.000.000 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000

27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 70.160.800 66.900.000 91.860.904 75.250.000 84.000.000 93.700.000

27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 9.992.000 11.278.000 12.451.823 18.099.000 22.724.000 17.256.000

 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 80.152.800 78.178.000 104.312.727 93.349.000 106.724.000 110.956.000

S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -199.847.200 -109.822.000 29.312.727 -199.651.000 -141.276.000 -199.044.000

S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 106.952.221 37.858.532 -10.065.617 78.656.999 44.558.471 87.749.926

 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -270.000.000 -280.000.000 -313.991.145 -163.047.779 -84.390.780 -39.832.309

 28a +/- Saldo durchlaufende Posten -83.239.134

S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -163.047.779 -242.141.468 -407.295.896 -84.390.780 -39.832.309 47.917.617

 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.

S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -163.047.779 -242.141.468 -407.295.896 -84.390.780 -39.832.309 47.917.617

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2021

Mittelfriste Finanzplanung
Plan 2021 Plan 2020 RE 2019Ein- und Auszahlungen
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Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verbesserung (-) Verbesserung (-)

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz alt Ansatz neu

Verschlechterung (+)

im Ergebnishaushalt

Verschlechterung (+)

im Finanzhaushalt

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L612100999 51410020 Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) 0,00 € -1.115.035,60 € -1.115.035,60 € -1.115.035,60 €

Veränderung  Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.115.035,60 € -1.115.035,60 €

b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Geschäftsbereichs-/referatsübergr. E6110014700E 51810000 Investitionspauschale -9.478.000,00 € -9.510.558,00 € -32.558,00 €

Referat für Schule und Sport P2103000000V 51510000 Zuweisungen für Investitionen (Land) 0,00 € -2.100.000,00 € -2.100.000,00 €

Referat für Jugend, Familie u. Soz. P3652000001V 51510000 Zuweisungen für Investitionen (Land) 0,00 € -700.000,00 € -700.000,00 €

Veränderung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 € -2.832.558,00 €

c) Auszahlung für Baumaßnahmen Geschäftsbereichs-/referatsübergr. P6120700000U 69926400 Hochbaumaßnahmen 19.600.000,00 € 17.141.873,65 € -2.458.126,35 €

3. Bürgermeister P5414700000U 69926551 Tiefbau-Verkehrssig.-,Gleis-,Hafenanl.SÖR 2.241.000,00 € 1.501.577,55 € -739.422,45 €

Referat für Schule und Sport P2110700000U 69926401 Hochbaumaßnahmen 115.000,00 € 0,00 € -115.000,00 €

Veränderung Saldo Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 € -3.312.548,80 €

d) Auszahlung Erwerb bewegl. Vermögen Referat für Schule und Sport P2103000000V 69923000 Bewegl. Vermögen (HVE Schule _GM) 80.000,00 € 5.525.106,80 € 5.445.106,80 €

Referat für Jugend, Familie u. Soz. P3652000001V 69923000 Bewegl. Vermögen (Produkt 365200) 190.000,00 € 2.005.035,60 € 1.815.035,60 €

0,00 € 7.260.142,40 €

Veränderung gesamt 1.115.035,60 €-                -  €                                  

Veränderung bewegliches Vermögen

Ö  2Ö  2

27



 

1.  N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g 

 

der Stadt Nürnberg  
 für das Haushaltsjahr 2021 

 
 

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 

(GVBl S. 74), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung: 

 

§ 1 

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 

dadurch werden 

 

   
erhöht 

um Euro 
vermindert 
um Euro 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans  

einschl. der Nachträge 

     
gegenüber 
bisher Euro 

auf nunmehr 
Euro verändert 

1. im Ergebnishaushalt     

 der Gesamtbetrag der Erträge 1.115.036  2.046.380.255 2.047.495.291 

 der Gesamtbetrag der Aufwendungen   2.096.275.802 2.096.275.802 

 und der Saldo (Jahresergebnis)   -49.895.547 -48.780.511 

       

2. im Finanzhaushalt     

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit     

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.115.036  1.988.564.880 1.989.679.916 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von   1.964.559.701 1.964.559.701 

  und einem Saldo von   24.005.179 25.120.215 

       

 b) aus Investitionstätigkeit mit     

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.832.558  117.712.000 120.544.558 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 3.947.593  448.516.600 452.464.194 

  und einem Saldo von   -330.804.600 -331.919.636 

       

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit     

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von   280.000.000 280.000.000 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von   80.152.800 80.152.800 

  und einem Saldo von   199.847.200 199.847.200 

       

 d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts von   -106.952.221 -106.952.221 

 

 

(2) bis (4) unverändert 
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(5) 

Der als Anlage beigefügte Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 

wird hiermit festgesetzt, dadurch werden 

 

   
erhöht 

um Euro 
vermindert 
um Euro 

Und damit der Wirtschaftsplan 
einschl. der Nachträge 

     
gegenüber 
bisher Euro 

auf nunmehr 
Euro verändert 

a) der Erfolgsplan      

 die Erträge  -11.200 1.141.200 1.130.000 

 die Aufwendungen 852.723  3.778.021 4.630.744 

       

b) der Vermögensplan      

 in den Einnahmen und Ausgaben  3.923  5.210.381 5.214.304 

 
 
(6) bis (7) unverändert 
 
 

§ 2 

 

(1) bis (7) unverändert 

 

 

§ 3 

 

(1) bis (7) unverändert 

 

§ 4 

unverändert 

 

 

§ 5 

 

(1) bis (7) unverändert 

 

 

§ 6 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 

 

29



Seite 1 von 4 

Beschlussvorlage 
Stpl/048/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 14.10.2021 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
Änderung 8b: Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße 
Herauslösung und Billigung des Planentwurfs sowie öffentliche Auslegung 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Übersichtsplan 
Begründung 
Umweltbericht 

 
Sachverhalt (kurz): 
Die Stadt beabsichtigt, den Bereich Brunecker Straße städtebaulich zu entwickeln. Ein neuer, 
qualitativ hochwertiger Stadtteil soll entstehen, der unterschiedliche Nutzungsbedarfe 
angemessen berücksichtigt. Der städtebauliche Entwurf für das Gebiet basiert auf dem 
Siegerentwurf vom Büro West 8 urban design & landscape architecture, Rotterdam, eines 2014 
durchgeführten Wettbewerbs und ist Grundlage der weiteren Planungen. Am 17.09.2015 wurde 
dieser Entwurf im Stadtplanungsausschuss als Grundlage der weiteren Planungen vorgestellt. 
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebte Entwicklung zu schaffen, 
wurde für das Gesamtgebiet Brunecker Straße am 28.10.2015 im Stadtrat die 8. Änderung des 
FNP beschlossen. Für dieses Verfahren wurden bereits die frühzeitigen Beteiligungen 
durchgeführt: Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 24.11.2015 bis einschließlich 
23.12.2015 statt. Über deren Ergebnis wurde im Stadtplanungsausschuss am 28.04.2016 
berichtet. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs.1 BauGB erfolgte vom 01.06.2016 bis 01.07.2016. 
 
Um die Baurechtsschaffung für die oben genannte Entwicklung in Teilbereichen (Modulen) 
forcieren zu können, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.04.2017 beschlossen, das 
Änderungsverfahren 8a Bereich Brunecker Straße West aus dem Gesamtumgriff 
herauszulösen. Mit Bekanntmachung im Amtsblatt am 16. Oktober 2019 wurde die Änderung 
des FNP 8a wirksam. 
 
Aus dem Gesamtumgriff der 8. Änderung des FNP Brunecker Straße wird nun der zweite, 
östlich der Brunecker Straße liegende Teilbereich (Modul II) bearbeitet. Der Teilbereich soll aus 
dem Gesamtumgriff herausgelöst, gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt 
werden. Gleichzeitig findet die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange statt. Hierzu werden die erforderlichen Gutachten bzw. Beschlüsse begehrt. 
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/048/2021 

 

Seite 2 von 4 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/048/2021 

 

Seite 3 von 4 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja siehe Kapitel I.4.4. der Begründung  

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/048/2021 

 

Seite 4 von 4 

 
Gutachtenvorschlag (AfS 14.10.2021): 
Der Stadtplanungsausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen, dass: 
 
1. er für den durch den vorliegenden Planentwurf (FNP08b - E - 01 vom 01.09.2021) 
bestimmten Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße das Herauslösen des Verfahrens 
zur Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan beschließt. 
 
2. er sich den vorliegenden Planentwurf vom 01.09.2021 durch einen Billigungsbeschluss zu 
Eigen macht. 
 
3. auf der Grundlage des Plans vom 01.09.2021 und der Begründung vom 01.09.2021 
einschließlich des Umweltberichts vom 01.09.2021 die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch durchgeführt werden soll. 
 
Dies ist ortsüblich bekannt zu machen.   
 
 
 
Beschlussvorschlag (StR 27.10.2021): 
Entsprechend dem Gutachten des Stadtplanungsausschusses vom 24.10.2021 beschließt der 
Stadtrat: 
 
1. für den durch den vorliegenden Planentwurf (FNP08b - E - 01 vom 01.09.2021) bestimmten 
Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße das Verfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan herauszulösen. 
 
2. sich den vorliegenden Planentwurf vom 01.09.2021 durch einen Billigungsbeschluss zu 
Eigen zu machen. 
 
3. auf der Grundlage des Plans vom 01.09.2021 und der Begründung vom 01.09.2021 
einschließlich des Umweltberichts vom 01.09.2021 die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch durchzuführen. 
 
Dies ist ortsüblich bekannt zu machen.   
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Beilage 
Betreff: 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
Änderung 8b: Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße 
Herauslösung und Billigung des Planentwurfs sowie öffentliche Auslegung 

Entscheidungsvorlage 

 
Ausgangssituation 
 
Der FNP-Änderungsbereich 8b Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße liegt im südlichen 
Stadtgebiet mit den Gemarkungen Gibitzenhof und Gleißhammer. Er hat eine Größe von ca. 
19,51 ha und bildet den nordöstlichen Teilbereich des ca. 91 ha großen, im Norden durch die 
Ingolstädter Straße, im Nordwesten durch die Hasenbucksiedlung, im Südwesten durch den Ran-
gierbahnhof und Betriebsanlagen der DB AG, im Südosten durch die Rangierbahnhofsiedlung 
und im Osten durch die Münchener Straße und den Volkspark Dutzendteich begrenzten, zu ent-
wickelnden Gesamtareals. Die im Süden des Änderungsbereichs 8b geplante Grünfläche grenzt 
unmittelbar an die staatlichen Flächen der Technischen Universität Nürnberg (TUN).  
 
Der FNP-Änderungsbereich 8b wird im FNP derzeit im Osten als Verkehrsfläche/Bahnanlagen 
und im Westen als gewerbliche Baufläche im FNP dargestellt. Die Zulässigkeit von Vorhaben im 
Änderungsbereich wird grundsätzlich nach § 34 BauGB (Innenbereich) beurteilt. Die Erschlie-
ßungssituation des Gebiets ist als unzulänglich zu bezeichnen. 
 
Das Gesamtareal an der Brunecker Straße soll städtebaulich entwickelt werden, dabei soll ein 
neuer, qualitativ hochwertiger Stadtteil entstehen, der unterschiedliche Nutzungsbedarfe ange-
messen berücksichtigt. Grundlage für die geordnete städtebauliche Entwicklung des Areals in 
Modulen (I-IV) war der aus einem 2015 abgeschlossenen Wettbewerb hervorgegangene Sieger-
entwurf von Büro West 8 urban design & landscape architecture, Rotterdam. 
 
Mit der Entscheidung des Freistaates Bayern im Jahr 2017 für die Ansiedelung einer staatlichen 
Universität in Nürnberg änderten sich jedoch wesentliche städtebauliche Parameter für die Ge-
samtgebietsentwicklung. Die Stadt Nürnberg beschloss deshalb im Stadtplanungsausschuss am 
19.07.2018 die Neuausrichtung der Planungsziele für das Gesamtareal wie folgt:  
 
Modul II soll mit dem Schwerpunkt urbanes Wohnen weiterentwickelt werden. In den Modulen 
IIIa, IIIb und IV sollen universitäre sowie entsprechende arrondierende Einrichtungen etabliert 
werden. Die grundsätzliche Flächenaufteilung/städtebauliche Kubatur gemäß Wettbewerbser-
gebnis 2015 sowie das Planungsziel für das Modul I (Wohnen) und die Grünflächenausstattung 
bleiben. 

 
Planung  
 
Der Nordteil des Änderungsbereichs 8b soll als gemischte Baufläche und der südliche Teil als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche Park- und Grünanlage dargestellt werden. Die-
ser Grünzug ist die östliche Fortsetzung des Gesamtgrünzugs „Grüne Mitte“ (der westliche Teil 
der „Grünen Mitte“ liegt im Modul I). Hier soll auch eine übergeordnete Freiraumverbindung etab-
liert werden, die den Lückenschluss von bestehenden Verbindungen am Hasenbuck und Silber-
buck bildet.  
 
Entlang der Westseite des Änderungsbereichs 8b verläuft die in Aussicht genommene nachricht-
liche Übernahme der Straßenbahntrasse (siehe nachfolgende Grafik); dabei handelt es ich um 
die Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von ihrer derzeitigen Endhaltestelle Tristanstraße, die 
im Änderungsbereich 8b parallel zur Brunecker Straße verläuft und schließlich im Süden des 
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Gesamtentwicklungsgebiets Brunecker 
Straße am ehemaligen Südbahnhof nach Os-
ten verschwenkt. Die Verlängerung umfasst 
eine Strecke von ca. 2 km und beinhaltet ins-
gesamt vier zusätzliche Haltestellen. Nach bis-
herigem Planungsstand soll die Straßen-
bahntrasse westlich der Münchener Straße bis 
an den bestehenden U-Bahnhof Bauernfeind-
straße herangeführt werden. Eine weitere Va-
riante besteht in der Querung der Münchener 
Straße und die Fortführung der Straßenbahn-
linie auf deren Ostseite in Richtung Karl-
Schönleben-Straße. Der in 2020/21 erfolgte 
und mit der Herstellung der sog. „Erschlie-
ßungsstraße Süd“ in Verbindung stehende 
Umbau der Münchener Straße berücksichtigt 
die Variante bereits.  
 
Das für die Straßenbahnverlängerung erfor-
derliche Planfeststellungsverfahren erfolgt un-
ter Federführung der Stadt Nürnberg in Zu-
sammenarbeit mit der VAG Nürnberg. Im 
Stadtrat wurden am 04.03.2020 der Linienver-
laufsplan entsprechend des nebenstehenden 
Trassenverlaufs beschlossen. 
 
Die nachrichtliche Übernahme der Straßen-
bahntrasse erfolgt im FNP gemäß § 5 Abs. 4 
BauGB. Eine Straßenbahntrasse als bereits 
planfestgestelltes Vorhaben ist nachrichtlich 
zu übernehmen. Wenn eine derartige Festset-
zung bei der Straßenbahntrasse erst in Aus-
sicht genommen ist, ist der im Änderungsbe-
reich liegende Trassenabschnitt zu vermer-
ken. 
 
Nach Abschluss der FNP-Änderung 8b und 
nach vorgenanntem rechtsverbindlichen Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahren wird 
die Trasse als nachrichtliche Übernahme erst 
aufgenommen, wenn ein erneutes FNP-
Änderungsverfahren durchgeführt wird. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

FNP-Ä 8b 
 
(Modul II) 

Abbildung 1:  
FNP Änderungsbereich und Verlauf Straßenbahnlinie  
Quelle:  
Verkehrsplanungsamt Stadt Nürnberg; Geobasisdaten © Bay-
erische Vermessungsverwaltung 
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Verfahren  
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebte Entwicklung zu schaffen, 
wurde am 28.10.2015 im Stadtrat für das Gesamtgebiet der Brunecker Straße die Einleitung der 
8. Änderung des FNP beschlossen. Für dieses Verfahren wurden bereits die frühzeitigen Beteili-
gungen durchgeführt. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand 
vom 24.11.2015 bis einschließlich 23.12.2015 statt. Über deren Ergebnis wurde im Stadtpla-
nungsausschuss am 28.04.2016 berichtet. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 01.06.2016 bis 
01.07.2016. 
 
Die für den Änderungsbereich 8b relevanten Stellungnahmen aus dem FNP-Änderungsverfahren 
8 wurden übernommen und berücksichtigt. 
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung der Flächen im FNP-
Änderungsbereich 8b zu schaffen, soll nun der Änderungsbereich 8b aus dem Gesamtumgriff 
des FNP-Änderungsverfahrens 8 Bereich Brunecker Straße herausgelöst und einschließlich der 
dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht gebilligt werden. Die geplanten Nutzungen ent-
sprechen den von der Stadt Nürnberg beschlossenen Planungszielen für das Areal.  
 
Nach Bekanntmachung des Billigungsbeschlusses im Amtsblatt soll die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgen. 

 
Kosten  
 
Der Stadt Nürnberg entstehen durch die Änderung des FNP keine Kosten. Die Kosten für Fach-
gutachten sowie Planungskosten seitens des Wettbewerbsgewinners werden von der Eigentü-
merin getragen. Zur Umlegung bzw. Aufteilung der zu erwartenden Kosten im Rahmen der Ent-
wicklung des Areals sollen städtebauliche Verträge geschlossen werden. Details dazu werden im 
Rahmen der durchzuführenden Bebauungsplanverfahren ermittelt. 
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Änderung 8b - Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße

Nürnberg, 02.09.2021   

Bereich der Änderung 8b

Zeichenerklärung

FNP08b - E - 02

Leiter Stadtplanungsamt

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand 2001
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Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan  

gez. i.A. CL
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Stadtplanungsamt 
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BEGRÜNDUNG 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 

Entwurf zur Änderung 8b: Bereich Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße 

 

I. PLANBERICHT ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
 
I.1. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

 

Die flächenhaften Darstellungen von gewerblichen Bauflächen und Verkehrsflächen/ Bahnan-
lagen im Flächennutzungsplan im Bereich der Brunecker Straße, Ingolstädter Straße entspre-
chen nicht mehr den aktuellen Erfordernissen des Bahnbetriebs und den Nutzungsabsichten 
der Eigentümerin sowie der Beschlusslage des Stadtrats der Stadt Nürnberg: 

 

 Die Nutzung als Bahnbetriebsfläche wurde inzwischen aufgegeben und die Betriebsan-
lagen der Bahn wurden vollständig rückgebaut. Mit Bescheid des zuständigen Eisenbahn-
Bundesamtes vom 28.05.2014 wurde das Areal fast vollständig (bis auf die Brunecker 
Straße, die derzeit noch zur Erschließung von Bahnnutzungen benötigt wird) von der ei-
senbahnrechtlichen Widmung freigestellt (entwidmet). 

 Bereits im Jahre 2004 wurde zwischen der Stadt Nürnberg und den Eigentümern Deutsche 
Bahn AG (DB AG) sowie Aurelis Asset GmbH, vertreten durch die Aurelis Real Estate 
GmbH & Co.KG, eine Rahmenvereinbarung über die Entwicklung freiwerdender Bahnflä-
chen im Stadtgebiet unterzeichnet. Die Fläche des ehemaligen Südbahnhofs ist Teil dieser 
Rahmenvereinbarung; in einem begleitenden Steckbrief wurde als gemeinsames Nut-
zungsziel die Entwicklung als Gesamtkonzept mit einer Mischung von Wohnen und 
Dienstleistung/ Gewerbe sowie ca. 1/3 Grünflächen vereinbart. 

 In einer weiteren Vereinbarung zur städtebaulichen Entwicklung „Brunecker Straße“ 
(2014) wurde eine etappenweise Entwicklung auf Grundlage eines Stufenkonzepts (Mo-
dule I-IV) des Büros Albert Speer & Partner (AS&P) sowie die Durchführung eines städte-
baulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs festgelegt. 

 Der Wettbewerb wurde 2015 abgeschlossen. Der aus dem Wettbewerb hervorgegangene 
Siegerentwurf sollte die Grundlage für die geordnete städtebauliche Entwicklung des Are-
als in Modulen (I-IV) bilden und in Planungsrecht umgesetzt werden. 
Mit der Entscheidung des Freistaates Bayern im Jahr 2017 für die Ansiedlung einer staatli-
chen Universität in Nürnberg änderten sich jedoch wesentliche städtebauliche Parameter 
für die Gesamtentwicklung des Gebiets und damit auch die Geschäftsgrundlage der Rah-
menvereinbarung von 2014. 

 Die Stadt Nürnberg initiierte deshalb die Überprüfung bzw. Neuausrichtung der Planungs-
ziele für das Gesamtareal, welche im Stadtplanungsausschuss (AfS) am 19.07.2018 wie 
folgt beschlossen wurden: Modul II soll nun mit dem Schwerpunkt urbanes Wohnen wei-
terentwickelt werden. In den Modulen IIIa, IIIb und IV sollen universitäre sowie entspre-
chende arrondierende Einrichtungen etabliert werden. 

 Die grundsätzliche Flächenaufteilung/ städtebauliche Kubatur gemäß Wettbewerbsergeb-
nis 2015 sowie das Planungsziel für das Modul I und die Grünflächenausstattung werden 
dadurch nicht in Frage gestellt. 

 In einer neuen Rahmenvereinbarung 2018 zwischen der Stadt Nürnberg und der Aurelis 
Asset GmbH, vertreten durch die Aurelis Real Estate GmbH & Co.KG, welche ebenfalls 
im Stadtplanungsausschuss (AfS) am 19.07.2018 in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen 
wurde, wurden die weitere städtebauliche Entwicklung des Moduls II vertraglich neu gere-
gelt und der Ausbau der südlich daran angrenzenden öffentlichen Grünfläche sowie die 
Erschließung des sog. Railport-Areals im südwestlichen Anschluss fixiert. 
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Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebten Nutzungen ist 
die Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich, die gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem 
FNP entwickelt sein müssen. Da der FNP im Bereich der Brunecker Straße, Ingolstädter Straße 
nicht die angestrebte Entwicklung darstellt, wird dort dessen Änderung notwendig. 
 
Der aktuelle Bedarf an Flächen für Wohnen und innerstädtischen Freiflächen erfordert zudem 
eine möglichst zügige Baurechtsschaffung. 
 
Um dies forcieren zu können, wurden die eingeleiteten Bauleitplanverfahren (FNP-Änderung 
Nr. 8 und B-Plan Nr. 4600) für das Gesamtareal in einzelne Teilverfahren gesplittet. Aus dem 
am 28.04.2016 eingeleiteten Bebauungsplan Nr. 4600 für das Gesamtgebiet wurde der für 
den westlichen Teilbereich herausgelöste Bebauungsplan Nr. 4635 mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt am 16.10.2019 rechtsverbindlich. Parallel wurde hierzu das FNP-Änderungsverfah-
ren 8a für den Bereich Brunecker Straße West durchgeführt und mit Veröffentlichung im Amts-
blatt am 16.10.2019 wirksam. 
 
In der weiteren Entwicklung soll nun der zweite, östlich der Brunecker Straße liegende Teil-
bereich (Modul II) aus dem FNP-Änderungsverfahren Nr. 8 herausgelöst und als FNP-Ände-
rungsverfahren 8b für den Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße durchgeführt wer-
den. Zeitlich nachfolgend soll für diesen Bereich der Bebauungsplan Nr. 4652 – Ingolstädter 
Straße aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2 Rahmenplan Brunecker Straße; Stand 07/2020; Quelle: Planungsbüro Vogelsang, Nürnberg 

TUN 
 

Modul IV 
 
 
 
 
 
 

Modul IIIa 

FNP Ä 8b 
künftig 
BP 4652 

(Modul II) 

FNP Ä 8a 
 

BP 4635 

(Modul I) 

FNP Ä 8a 
 

BP 4635 

(Modul I) 

Abbildung 1: Rahmenplan Brunecker Straße, Stand 07/2020; Quelle: Planungsbüro Vogelsang, Nürnberg; 
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 
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I.2. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN 
 

I.2.1. RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Grundlagen für die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans sind das Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) geändert 

worden ist, und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1802). 

 

Parallel zu der städtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist, und des Bayeri-

schen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-

1-U), das zuletzt durch Art. 9b Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S. 598) 

geändert worden ist, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgezeigt und 

in die Änderung des FNP einbezogen. 

 

Der Umweltbericht (UB) als Ergebnis der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bildet einen 

gesonderten Teil der Begründung zur Änderung des FNP. 
 

I.2.2. VERFAHRENSABLAUF 
 

FNP-Änderungsverfahren 8 
 

- FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB hat auf der Grundlage der Planungsvarianten zur 8. Änderung des FNP 
Nr. 13-FNP08-2a und -2b jeweils vom 24.09.2015 in der Zeit vom 25.11.2015 bis ein-
schließlich 23.12.2015 stattgefunden. Diese fand, zeitgleich mit einer themenbezogenen 
elektronischen Partizipation (ePa) statt. 
 
Über die Ergebnisse wurde im Stadtplanungsausschuss am 28.04.2016 berichtet. Einge-
gangene planungsrelevante Anregungen beziehen sich weitgehend auf die Flächen öst-
lich der Brunecker Straße. Ein Bürger würde eine weitere U-Bahnhaltestelle der U1 im 
Gebiet der Verlängerung der Straßenbahn ins Gebiet vorziehen. Die Bedeutung einer 
guten verkehrlichen Anbindung des Quartiers an die Gesamtstadt sowie das Umland wird 
herausgestellt. Die ausgeprägten Grünzüge in der Planung werden sehr positiv beurteilt. 
Bestehende Biotopstrukturen sollen erfasst, erhalten und in ihrer Entwicklungsfähigkeit 
unterstützt werden. In diesem Zusammenhang wurde auf vorgezogene ceF-Maßnahmen 
verwiesen. 

 
- FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 

und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat auf der Grundlage der Planungsvarianten zur 8. Änderung 
des FNP Nr. 13-FNP08-3a und -3b jeweils vom 24.05.2016 in der Zeit vom 01.06.2016 bis 
einschließlich 01.07.2016 stattgefunden.  
Bei den Beteiligten besteht überwiegend Einvernehmen mit der Planung. Dissens existiert 
lediglich zu Details östlich der Brunecker Straße. Dazu gehört auch der Wunsch der 
Messe Nürnberg, Flächen für ihre potenzielle Erweiterung im Bereich der ökologischen 
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Ausgleichsfläche „Lichtenreuth naturnah“ vorzusehen. Die Ergebnisse der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung werden, sofern erforderlich, mit den jeweiligen Fachdienststellen 
abgestimmt und abgewogen (siehe Planrechtfertigung/ Auswirkungen/ Abwägung Punkt 
I.6.).  Anregungen, welche aufgrund ihres Detaillierungsgrades keine FNP-Relevanz 
haben, wurden an die Ebene der Bebauungsplanung weitergegeben. 
 
FNP-Änderungsverfahren 8b 
 

- BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
wird im weiteren Verfahren ergänzt 
 

- ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
wird im weiteren Verfahren ergänzt 

 
I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

 

I.3.1. BESTANDSANALYSE PLANUNGSBEREICH 
 
Der Änderungsbereich liegt im südlichen Stadtgebiet in den Gemarkungen Gibitzenhof und 
Gleißhammer und grenzt unmittelbar südlich an die Innenstadt an. Er hat eine Größe von ca. 
19,51 ha und bildet den nordöstlichen Teil des 90 ha großen Gesamtareals. Der Änderungs-
bereich wird im Norden durch die Ingolstädter Straße, im Osten durch die Münchener Straße, 
im Süden durch das Modul IV (geplante Universität) und im Westen durch das Modul I (FNP-
Änderung 8a) begrenzt. 
Das Gesamtareal des ehemaligen Nürnberger Südbahnhofs ist weitestgehend eben. An den 
Grenzen zu umliegenden Gebieten (wie Hasenbuck im Nordwesten oder zu den Bahndäm-
men) sind Höhenunterschiede vorhanden. Insgesamt ist ein leichtes Gefälle von West nach 
Südost erkennbar. Teile des Areals werden derzeit noch gewerblich genutzt. Hier befinden 
sich ein Betrieb der Druckverarbeitung, mehrere Recyclingbetriebe sowie ein Logistikbetrieb 
für den Umschlag von fabrikneuen Kfz, daneben noch kleinere Betriebe verschiedener Bran-
chen. Wesentliche Teile des Areals sind inzwischen ungenutzt und liegen derzeit brach. Sämt-
liche noch ansässige Betriebe besitzen Miet- oder Pachtverträge mit befristeter Laufzeit. 
 
Weiterhin sind auf dem Gesamtareal verschiedene Kleingartennutzungen der Bahnlandwirt-
schaft im Bereich der Nerzstraße, am südlichen Ende der Brunecker Straße im Übergang zum 
Rangierbahnhof sowie im Nordosten des Änderungsbereichs (parallel zur Münchener Straße) 
zu finden. 
 
Die Erschließungssituation des Gebiets ist derzeit als unzulänglich zu bezeichnen. Die Ver-
kehrserschließung des Gesamtgebiets ist sowohl von ihrer räumlichen Struktur als auch 
bzgl. des Ausbauzustandes für eine Intensivierung baulicher Nutzungen ungeeignet, ebenso 
das Entwässerungssystem. Gegenwärtig erfolgt die Haupterschließung von Norden über die 
Ingolstädter Straße, von welcher aus die Brunecker Straße nach Süden zentral das Gebiet er-
schließt. Weitere Anschlüsse existieren im Westen über die Nerzstraße sowie im Osten an die 
Münchener Straße. 
 
Folgende Faktoren prädestinieren das Gesamtareal für eine vollständige städtebauliche Neu-
ordnung und Entwicklung: 
 

 die Lage in unmittelbarer Innenstadtnähe, 
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 die verkehrsgünstige Lage mit direkter Anbindung über die Münchener Straße an das örtli-
che und überörtliche Hauptverkehrsstraßennetz sowie mit direkter Anbindung an die 
bestehende U-Bahn, 

 die Nähe zum Volkspark Dutzendteich mit vielfältigen Naherholungs- und Freizeitmöglich-
keiten 

 sowie umfangreiche freie Flächen mit Eignung zur Deckung städtischer Flächenbedarfe 
für Wohnen, Gewerbe/ Dienstleistung und Grün. 

 
I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN/ VORHANDENES PLANUNGSRECHT 

 

I.3.2.1. Planungsrechtliche Vorgaben 
 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)  
Das am 1. September 2013 in Kraft getretene LEP (inclusive der am 01.01.2020 in Kraft ge-
tretenen Teilfortschreibung) definiert u.a. folgende Ziele, an die die Bauleitplanung anzupas-
sen ist:  

 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-
lichst vorrangig zu nutzen (3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung).  

 Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch 
Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen (4.1.1 Leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur). 

 
Zudem sollen Planungen insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigen: 

 Es sollen die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung 
mit Gütern geschaffen oder erhalten werden (1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen). 

 Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare 
Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (1.1.3 Ressourcen schonen). 

 Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden (4.4 Radverkehr). 

 Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-
richtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-
rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1 Flächen-
sparen). 

 
Der Regionalplan der Region Nürnberg (RP 7) 
Der am 01.07.1988 in Kraft getretene und laufend fortgeschriebene RP 7 konkretisiert die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung wie folgt (Auszug): 
 Mit der Neuerrichtung von Wohnungen soll auf eine Verbesserung der Wohnungs-

versorgung, insbesondere in den Bereichen des gemeinsamen Oberzentrums (…), hin-
gewirkt werden (RP 7 B II 2.2 Wohnungswesen). 

 Über den Ausbau geeigneter Stadtteilzentren soll zudem eine Entlastung der Stadtkerne 
angestrebt werden (RP 7 B II 4.1 Städtebau). 

 Bei der weiteren Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sollen im großen Verdichtungs-
raum der öffentliche Personennahverkehr und der nichtmotorisierte Individualverkehr 
vorrangig ausgebaut und gefördert werden (RP 7 B V 1.1.3 Verkehrsleitbild). 

 Im Stadt- und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum (…) soll sich die weitere 
städtisch-industrielle Entwicklung verstärkt an der Belastbarkeit des Naturhaushalts ori-
entieren. Durch ein System von Grün- und sonstigen Freiflächen soll der starken Belas-
tung der Luft entgegengewirkt, die Umweltqualität verbessert sowie zur Erhaltung und 
Verbesserung der Erholungsnutzung beigetragen werden (RP 7 A II 2.5 Ökologisch-
funktionelle Raumgliederung). 

 Die natürliche Umwelt soll durch ein System von zusammenhängenden Grün- und Frei-
flächen erhalten und gefördert werden (RP 7 B I 1.2 landschaftliches Leitbild). 
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Die Zulässigkeit von Vorhaben im Änderungsbereich wird grundsätzlich nach § 34 BauGB 
beurteilt. 

 
I.3.2.2. Fachrecht 
 

Im Änderungsbereich finden sich nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. Art. 
23 Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) gesetzlich geschützte Biotope. Einen 
Schutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG weisen allein Silikat- und Sandma-
gerrasen (GL00BK) auf Teilflächen des Biotops N-1400-003 auf. Weitere demnach geschützte 
Biotopflächen fehlen im Änderungsbereich 8b laut Stadtbiotopkartierung. Im Jahr 2015 erfolgte 
eine umfangreiche Erfassung der aktuellen Vegetationsstrukturen innerhalb der Grundstücke 
im Besitz des Eigentümers (aurelis Real Estate GmbH & Co. KG) mit Aufnahme der Biotop- 
und Nutzungstypen, Zuordnung der Bestände zu den Kriterien der bayerischen Biotopkartie-
rung, Erhebung von Flächen nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG sowie einer flo-
ristischen Erfassung seltener und gefährdeter Pflanzenarten. 
 

I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN 
 

Gesamtstädtische Flächenbedarfe 
 

In mehreren Fachgutachten hat die Stadt Nürnberg die aus der absehbaren städtebaulichen 
Entwicklung resultierenden Flächenansprüche ermittelt und begründet: 

 Nach dem Gutachten der GEWOS - Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung 
GmbH zum wohnungspolitischen Konzept Wohnen im Jahr 2025 beträgt der Bedarf an 
Flächen für den Wohnungsbau bis zum Jahr 2025 rund 183 ha (in der mittleren Prognose-
variante). Die Gegenüberstellung von Nachfrage und vorhandenen Potentialflächen zeigt, 
dass die Flächenreserven nicht zur Bedarfsdeckung ausreichen. Wenn die Wohnbauflä-
chen nicht in erforderlichem Maße zur Verfügung stehen, wird sich die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt weiter anspannen. Dies wird eine fortgesetzte dynamische Preisentwick-
lung zur Folge haben, verbunden mit der Abwanderung eines Teils der Nachfrager ins 
Umland und wachsenden Marktzugangsproblemen für Haushalte mit geringem Einkom-
men. Das Gutachten wurde am 29.10.2015 im Stadtplanungsausschuss vorgestellt. 
 

Die städtebauliche Neuordnung des Gesamtareals an der Brunecker Straße soll dieser pre-
kären Entwicklung entgegenwirken. 

 Der städtische Bedarf an gewerblichen Bauflächen bis zum Jahr 2025 wurde durch das 
Gutachten zur Gewerbeflächenentwicklung Nürnberg 2025 des Gutachters Georg Consul-
ting ermittelt. Dieses Gutachten prognostiziert bis zum Jahr 2025 eine Nachfrage nach ge-
werblichen Bauflächen im Umfang von ca. 80 ha (netto) sowie zusätzlich eine Nachfrage 
nach Logistikflächen im Umfang von ca. 78 ha. Das Gutachten wurde am 12.03.2015 in 
einer gemeinsamen Sitzung des Stadtplanungsausschusses und des Ausschusses für 
Recht, Wirtschaft und Arbeit behandelt. 

 Im Masterplan Freiraum, bestehend aus dem Leitbild „Kompaktes grünes Nürnberg 2030“ 
sowie dem gesamtstädtischen Freiraumkonzept, wird die Entwicklung von neuen qualitäts-
vollen Freiräumen als wichtiges Ziel bei langfristigen städtebaulichen Entwicklungen und 
kurzfristigen Transformationen definiert. Für die Brunecker Straße wird als entsprechendes 
Ziel eine „Grüne Mitte“ von ca. 30 ha, inklusive eines 7 – 10 ha großen Stadtteilparks, for-
muliert. Der Masterplan Freiraum wurde am 12.03.2014 im Umweltausschuss und am 
27.03.2014 im Stadtplanungsausschuss behandelt. 

 Der Baulandbeschluss wurde durch den Stadtrat der Stadt Nürnberg am 24.05.2017 be-
schlossen. Er wurde im Amtsblatt Nr. 12 der Stadt Nürnberg am 14.06.2017 ortsüblich be-
kannt gemacht und trat damit in Kraft. Mittlerweile wurde die zweite Änderung durchgeführt. 
Der Baulandbeschluss wurde nach Begutachtung durch den Stadtplanungsausschuss der 
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Stadt Nürnberg am 30.01.2020 durch Beschluss des Stadtrates am 05.02.2020 geändert. 
Es handelt sich um eine Klarstellung in Punkt A3: "Grenzen". 

 
Durch die Entscheidung des Freistaats Bayern für einen Universitätsstandort in Nürnberg 
werden zusätzliche/neue Flächenbedarfe für die Ansiedelung einer Hochschule generiert. 
Mit der Auswahl der Module III und IV an der Brunecker Straße als Universitätssitz müssen 
die Flächenbedarfe für die Hochschule innerhalb dieser Module mit den Bedarfen an gewerb-
lichen Bauflächen abgeglichen werden. 

 
Eigentumsverhältnisse 

 

Die neu zu ordnenden Flächen befinden sich im Besitz eines Investors. 
 

I.4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 
 

I.4.1. KONZEPT 
 

Ein 2015 durchgeführter städtebaulicher und landschaftsplanerischer Ideen- und Planungs-
wettbewerb zur „Brunecker Straße (ehem. Südbahnhof)“ in Nürnberg bildet den Ausgangs-
punkt der zukünftigen Entwicklung des Gesamtareals Brunecker Straße. Gewinner des Wett-
bewerbs war das Büro West 8 urban design & landscape architecture, Rotterdam. 
 
Deren Planungskonzept stellte die Basis eines auszuarbeitenden Rahmenplans dar. Dieser 
bildete wiederum die Grundlage für die erforderlichen Bauleitplanverfahren. Für die Flächen-
nutzungsplan-Änderung wurde er in die entsprechende Darstellung „übersetzt“. 
 
Auf Grund der aktuellen Bedarfe an Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe, aber auch 
für innerstädtische Freiflächen, sollte die Baurechtsschaffung forciert werden. Deshalb sollten 
die einzelnen Planverfahren nicht nacheinander, sondern so weit wie möglich zeitparallel 
durchgeführt werden. Die Bearbeitung des Gesamtgebietes in Teilabschnitten soll die Bau-
rechtsschaffung zusätzlich beschleunigen. 
 
Das Gesamtareal ist aus gesamtstädtischer Sicht ein Bindeglied zwischen der Nürnberger In-
nenstadt und dem Volkspark Dutzendteich. Zentrales Element des Entwurfs von West 8 ist der 
Grünzug „Grüne Mitte“ vom Hasenbuck zum Dutzendteich. Im Westen eignet sich die „Grüne 
Mitte“ mit ihren Spielplätzen und den mit Bäumen bestandenen Rasenflächen vor allem als 
Nachbarschaftstreff und der Quartiersbildung, während der „Aktivpark“ im Osten der „Grünen 
Mitte“ mit seinem Sportflächenangebot und mit Raum für lärmintensivere Veranstaltungen der 
Bewegung dient. Dieser Parkbereich kann quartiersübergreifend genutzt werden und steht 
ähnlich wie der Volkspark Dutzendteich allen Nürnbergern zur Verfügung. Ein weiterer Grün-
bereich liegt im Süden des Gebiets, „Lichtenreuth naturnah“, in der Nähe des Rangierbahn-
hofs. Diese Grünflächen dienen vorwiegend dem ökologischen Ausgleich und dem Arten-
schutz. Die Kleingartensiedlungen am Ende der Brunecker Straße sowie an der Nerzstraße 
sollen erhalten werden. Die Freiräume mit ihren unterschiedlichen Charakteristiken können als 
Struktur- und Gestaltgerüst für einen langfristig flexiblen Städtebau fungieren. 
 
Nördllich und südlich des zentralen Grünzuges erstrecken sich Siedlungsgebiete, die in vier 
selbständige Module unterteilt werden können, für die gemäß Wettbewerbsergebnis von 2015 
folgende Nutzungen vorgesehen waren: 
 
 Modul I: Wohnen am Hasenbuck, südöstlich direkt angrenzend an die Hasenbucksiedlung 

mit dazugehörigen Gemeinbedarfseinrichtungen, wie Schulen, Kindertagesstätten und 
Spielplätzen etc. 
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 Modul II: Urbane Nutzungen mit einer Mischung aus Wohnen und Gewerbe zwischen der 
Ingolstädter Straße und dem zentralen Grünzug. 

 
 Modul III (Teile a und b): gewerbliche Bauflächen im südlichen Bereich des Gebiets. Dieser 

Bereich ist durch die Lärmemissionen des Rangierbahnhofs für Wohnnutzung ungeeignet. 
 
 Modul IV: der zentrale Bereich, als dessen künftige Nutzung die TUN vorgesehen ist. 
 

Diese modulare Grundstruktur besitzt ein hohes Maß an Resilienz und ermöglicht diverse Ent-
wicklungsoptionen. 
 
In Folge der Ansiedlung der Technischen Universität Nürnberg in die Module III und IV wurde 
beschlossen, dass das Modul II entgegen dem Wettbewerbsergebniss ebenfalls einen wesent-
lichen Wohnschwerpunkt umfassen soll. Entsprechend soll hier nun ein urbanes, gemischtes 
Gebiet geschaffen werden. 
 
Für das Modul östlich der Brunecker Straße (Modul II) und somit dem Änderungsbereich sollen 
folgende Planungsziele umgesetzt werden: 

 Das Areal östlich der Brunecker Straße und südlich der Ingolstädter Straße soll ein urbanes 
und gemischtes Stadtquartier mit wesentlicher Wohnnutzung und hoher urbaner Dichte sein. 
Es stellt somit einen Übergangsbereich zwischen der gewerblichen Nutzung nördlich der 
Ingolstädter Straße und der geplanten Universität südlich dieses Moduls dar. 

 Im Gebiet ist eine breite Nutzungsvielfalt möglich, wobei vor allem in Richtung des Parks 
sowie zentral im Gebiet vorwiegend Wohnen vorgesehen werden soll. Westlich in Richtung 
der geplanten Straßenbahntrasse sollen quartiersnahe Versorgungsangebote entstehen. 
Um eine adäquate Bevölkerungsdichte zu erhalten, wird eine hohe Bebauungsdichte im Ge-
schosswohnungsbau angedacht.  

 
Das Quartier soll städtebaulich so geordnet werden, dass dessen Bewohner vor schädlichen 
Umwelteinflüssen, wie Lärm oder Luftverschmutzung geschützt werden. Ziele ist ein autoarmes 
Stadtquartier mit Förderung von Fahrrädern und ÖPNV. 
 

I.4.2. VERKEHR 
 

Die gemischte Baufläche im Änderungsbereich wird zukünftig weiterhin von Norden über die 
Ingolstädter Straße, welche dann im Osten in die Münchener Straße mündet, an das überörtli-
che Verkehrsnetz angebunden. Durch die geplante Verlängerung der Straßenbahnlinie Nr. 7 
ist das Gebiet ebenfalls an das ÖPNV-Netz angebunden. Die Münchener Straße agiert auf 
Grund ihrer hohen Verkehrsstärke bereits heute an ihrer Kapazitätsgrenze, daher kommt dem 
ÖPNV sowie der Erschließung mit dem Fahrrad und zu Fuß über ein dichtes und attraktives 
Wegenetz eine zentrale Bedeutung zu. Weiterhin muss verkehrstechnisch eine Gesamtbe-
trachtung erfolgen, in welche auch das Universitätsmodul, welches über zwei neue Knoten-
punkte weiter südlich an die Münchener Straße angebunden werden soll, sowie der Messever-
kehr einbezogen werden.  
 
In einer ersten Betrachtung der verkehrlichen Auswirkungen wurde eine „Zwischenstufe“ (nur 
Modul II) und eine „Vollaufsiedelung“ (Modul II und Universität) betrachtet. Dabei zeigte sich, 
dass in der morgendlichen Spitzenstunde zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr eine leistungsfähige 
Verkehrsabwicklung am Knoten Bauernfeindstraße / Münchener Straße nicht möglich ist. In der 
Folge entstehen erhebliche Rückstaus. Zur Schaffung einer leistungsfähigen Verkehrsabwick-
lung ist eine Reduzierung des Verkehrs in der Münchener Straße erforderlich. Wesentliche Po-
tenziale zur Reduzierung der Kfz-Verkehrsstärken in der Münchener Straße sind in der moda-
len Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf den Öffentlichen Verkehr und auf den 
Radverkehr zu sehen. Dies umfasst auf der einen Seite Verlagerungen des neu entstehenden 
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Verkehrs (durch Modul II und Universität) sowie anderseits Verlagerung stadtbezogener Rela-
tionen von / nach den südlichen Stadtteilen (Langwasser, Rangierbahnhof, Gartenstadt, etc.). 
 
Um diese Verkehrsverlagerungen für den Änderungsbereich zu erreichen, wird ein umfassen-
des Mobilitätskonzept für Modul II erarbeitet. Dieses Konzept umfasst überörtliche Maßnahmen 
(u.a. Straßenbahn, Rad- und Fußwegeverbindungen), quartiersbezogene Maßnahmen sowie 
auf einzelne Nutzungen heruntergebrochene baufeldbezogene Maßnahmen. Durch diese Maß-
nahmen kann insgesamt eine Abminderung des MIV (Motorisierten Individualverkehrs) -Anteils 
erzielt werden. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind diese Maßnahmen konkret 
planerisch sowie rechtlich verbindlich umzusetzen und zu sichern. 
 
Auch für die Entwicklung der Universität ist ein spezifisches Mobilitätskonzept zur Minderung 
des Verkehrs erforderlich, welches dann ebenfalls die Stärkung des ÖPNV, des Radverkehrs 
sowie die Schaffung von Verknüpfungspunkten für P+R vorsieht. 
 

I.4.3. LANDSCHAFTSPLANUNG 
 

Das Entwicklungsgebiet Brunecker Straße als einer der größten Siedlungsschwerpunkte im 
Stadtgebiet liegt in einer Nachbarschaft zu Quartieren, die einen stellenweise sehr geringen 
Grün- und Parkanlagenbestand haben. Aus diesem Grund ist die Freiraumentwicklung hier pri-
oritär zu verfolgen. Im Gebiet Brunecker Straße wurde daher von Beginn an eine Grüne Mitte 
mit einem großen Stadtteilpark eingeplant. Diese Grüne Mitte soll insbesondere ein Lücken-
schluss zwischen den Grünflächen Hasenbuck und Volkspark Dutzendteich sein und hier eine 
durchgehende Grün- und Naherholungsachse schaffen. Neben dieser Verbindungsfunktion soll 
diese Grüne Mitte als Naherholungsfläche dienen, indem hier Angebote für Erholungssuchende 
sowohl mit dem Bedürfnis Ruhe als auch Aktivität geschaffen werden. Entsprechend gibt es 
hier Spiel- und Sportangebote für alle Altersklassen, aber auch geschützte Räume mit Sitzmög-
lichkeiten oder Ruhebereiche mit Liegewiesen.  
 
Der östliche Teil der Grünen Mitte ist Bestandteil des Moduls II und somit Teil des Änderungs-
bereichs 8b und soll daher im FNP künftig als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche 
Park- und Grünanlage“ dargestellt werden. In diesem Bereich sollen im Vergleich zum westli-
chen Teil insbesondere die aktiveren Spiel- und Sportmöglichkeiten (auch für ältere Altersgrup-
pen) vorgesehen werden.  
 
Die konkrete Ausgestaltung und Nutzungszonierung des Parks erfolgt auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der nachgelagerten Planungsebenen. 
 

I.4.4. GENDER UND DIVERSITY ASPEKTE 
 

Eine Mischung von Wohnen, Dienstleistung / Gewerbe und Gemeinbedarfsflächen versucht 
den aktuellen Flächenbedarfen gerecht zu werden. Der entstehende Bedarf an Nahversor-
gungseinrichtungen sowie Schulen und Betreuungseinrichtungen soll vor Ort abgedeckt wer-
den. Weiterhin soll der Bedarf an Grün- und Spielflächen im Gebiet vollständig gedeckt werden. 
 

I.4.5. STANDORTFESTLEGUNG 
 

Das Gesamtareal ist hervorragend geeignet, um die hohe Nachfrage nach städtischen Sied-
lungsflächenbedarf für Wohnen und Gewerbe zumindest teilweise abzudecken. Auch die drin-
gend notwendige städtebauliche Integration und Anbindung der Hasenbucksiedlung an den 
Volkspark Dutzendteich wäre ohne eine grundlegende Neuordnung nicht möglich. Das Modul 
II ist dabei die maßgebliche Schnittstelle zwischen dem bereits fortgeschrittenen Modul I sowie 
dem Volkspark im Osten. 
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Selbst eine Neunutzung der aktuell ungenutzten Flächen und Einzelgrundstücke im Änderungs-
bereich würde an den vorhandenen funktionalen Schwächen nichts ändern. Grundstückszu-
schnitte und Erschließungsanlagen genügen nicht annähernd heutigen Anforderungen. Sowohl 
die Verkehrserschließung als auch die Entwässerungsanlagen sind unzureichend und dringend 
sanierungsbedürftig. 
 
Erhebliche Vorschädigungen des Geländes durch bereits erfolgte Veränderungen (Rückbau 
von Gleisen, Gebäudeabbrüche) am noch nicht hochwertig entwickelten Gesamtareal machen 
die geplante städtebauliche Entwicklung der Fläche zusätzlich sinnvoll. Ohne eine städtebauli-
che Neuordnung des Gesamtareals würde in der Mitte Nürnbergs eine nicht entwickelte bzw. 
mindergenutzte extrem große Restfläche (Brache) verbleiben, durch die die bestehenden an-
grenzenden Nutzungen dauerhaft starken Immissionen (wie Lärm) unterworfen wären. 
 
Im Änderungsbereich sowie in den angrenzenden Stadtteilen bestehende bzw. sich evtl. ver-
ändernde Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima, Luft, Mensch / Erholung können plane-
risch mit eingriffsmindernden Maßnahmen bewältigt werden. Die Lärm- und Luftbelastung im 
Änderungsbereich würden sich ohne umweltbezogene und städtebauliche Veränderungen auf 
einem höheren Niveau befinden. Die nachteiligen Auswirkungen auf den Naturhaushalt werden 
kompensiert. Eine Realisierung oder Fortentwicklung von Siedlungs- und Gewerbegebieten in 
gleicher Größe an anderer Stelle, allerdings ohne vergleichbare Standortvorteile (u.a. ÖPNV-
Anschluss, Einbindung in bestehendes Straßennetz), wäre vermutlich ebenso mit Auswirkun-
gen auf die Umwelt verbunden. In der vorliegenden Voreinschätzung zur Berücksichtigung des 
speziellen Artenschutzes im Rahmen der FNP-Änderung 8b konnte gezeigt werden, dass eine 
grundsätzliche Bewältigung artenschutzrechtlicher Themen möglich ist. Mit Ausnahme der 
Zauneidechse, kann für die vorkommenden zu prüfenden Arten ein Auslösen von Verbotstat-
beständen durch die genannten Maßnahmen verhindert werden. Auf Ebene der Bebauungs-
planung ist in Bezug auf die Zauneidechse ein artenschutzrechtlicher Ausnahmeantrag an die 
Regierung von Mittelfranken zu stellen. Als FCS-Maßnahme wird eine Umsiedlung der Tiere 
in einen Ersatzlebensraum erforderlich werden. Dabei kann die bereits für das Modul I+ (B-
Plan 4635) durchgeführte Maßnahme erweitert werden. Durch diese Maßnahme wird der Er-
haltungszustand der Mittelfränkischen Zauneidechsenpopulation gesichert und der Erhal-
tungszustand der Art in Bayern wird gewahrt. Nach erfolgter Vorabstimmung mit der Höheren 
Naturschutzbehörde kann deren Zustimmung zum Ausnahmeantrag erwartet werden. 

 
I.4.6. PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN 

 

Das Stadtgebiet Nürnberg wurde hinsichtlich möglicher Standorte untersucht, die sich ähnlich 
wie das Gesamtareal Brunecker Straße eignen, zur Reduzierung des vorhandenen Bauflä-
chendefizites beizutragen. 
 
Es wurde deshalb die Betrachtung des Gesamtareals vorgenommen, weil es ein städtebaulich 
und funktional zusammenhängendes Konstrukt darstellt, und somit eine separate Prüfung von 
Alternativen zu einzelnen Teilbereichen nicht zielführend wäre. 
 
Ergebnis der Prüfung war, dass im gesamten Stadtgebiet derzeit keine verfügbaren Flächen 
in einer vergleichbaren Größenordnung und mit identischen Standortvorteilen existieren, die 
ein ähnliches Potenzial besitzen, einen nicht unerheblichen Teil der Bedarfe an Bauflächen so 
zeitnah abzudecken wie das Areal an der Brunecker Straße. Denn neben der Stadt Nürnberg 
ist auch die Grundstückseigentümerin gewillt, die Entwicklung mitzutragen und eine zügige Um-
setzung voranzutreiben. 
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Im gesamten Stadtgebiet gibt es keine anderen Flächen in der Größenordnung, die bereits 
versiegelt sind oder waren und einer neuen Nutzung zugeführt werden können und infrastruk-
turell so gut angeschlossen sind. Ähnlich große Baugebiete können in Nürnberg nur auf der 
grünen Wiese wie im Tiefen Feld oder Wetzendorf entstehen.  
 
Alle denkbaren Planungsalternativen für das Gesamtareal sind nicht geeignet, die städtischen 
Ziele und Flächenbedarfe in gleichem Maße wie die geplante Entwicklung zu erfüllen. Dies gilt 
insbesondere für das Gebot der Innenentwicklung und der größtmöglichen Schonung des Au-
ßenbereichs sowie des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden (§ 1 Abs. 
5 S.3 sowie § 1a Abs. 2 S.1 BauGB): 
 

 Die Variante einer vollständigen Bebauung des Areals ohne Grün- und Freiflächen würde 
die Ziele der städtischen Freiraumplanung und die heutigen Anforderungen an hochwertige 
Wohnsiedlungen und auch Gewerbegebiete ignorieren. 

 Die Variante, auf Bebauung zu verzichten und das Areal einer vollständigen Freiflächennut-
zung zuzuführen, ließe die städtischen Siedlungsflächenbedarfe unberücksichtigt und wi-
derspräche dem Gebot der Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 S. 3 BauGB). Die Finanzierung 
wäre völlig unklar, da die erheblichen Kosten für die Aufbereitung des Areals als nutzbare 
Grün- und Freifläche nicht durch Einnahmen aus der Veräußerung baureifer Flächen und 
Grundstücke gedeckt wären. 

 Ein Verzicht auf Entwicklung, d.h. die Beibehaltung des bestehenden Zustands, würde 
bedeuten, dass vorhandene Potenziale des Areals hinsichtlich seiner Lage im Stadtgebiet 
nicht genutzt würden und sich z.T. schon vorhandene städtebauliche Missstände, wie die 
starke funktionale Schwäche, die das Gebiet heute aufweist, verfestigen könnten und sich 
Trading-down-Effekte auch in umliegenden Stadträumen ergeben könnten. 

 
I.5. INHALT DER ÄNDERUNG 

 

I.5.1. DERZEITIGE DARSTELLUNG 
 

Die Flächen westlich der Münchener Straße sind als Grünflächen dargestellt, daran anschlie-
ßende Flächen als Bahnanlagen nachrichtlich übernommen; westlich hiervon stellt der FNP 
gewerbliche Bauflächen dar. Hinzu kommt eine Kennzeichnung im Bereich der gewerblichen 
Baufläche als Fläche mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdende 
Stoffe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Abbildung 2: FNP, Quelle: Stadt Nürnberg Abbildung 3: Planungskonzept FNP-Änderung 8b, 
Quelle: Stadt Nürnberg 
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I.5.2. KÜNFTIGE DARSTELLUNG INKL. KENNZEICHNUNGEN 
 

Der Nordteil des Änderungsbereichs soll als gemischte Baufläche und der südliche Teil als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche Park- und Grünanlage dargestellt werden. 
Dieser Grünzug ist der östliche Teil des Gesamtgrünzugs und hier soll auch eine übergeord-
nete Freiraumverbindung etabliert werden, die den Lückenschluss von bestehenden Verbin-
dungen am Hasenbuck und Silberbuck bildet.  
 
Da diverse Grundstücke im Änderungsbereich erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen be-
lastet sind, werden in den einzelnen Nutzflächen Kennzeichnungen vorgenommen, die auf 
weitergehende notwendige Untersuchungen bzw. eine entsprechende Berücksichtigung in 
nachgelagerten Planungsebenen hinweisen sollen. 
 
Zudem wird ein im Änderungsbereich vorhandenes und kartiertes Schutzgebiet/ -objekt nach 
§ 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG (mit einer Fläche von < 3.000 m²) nachrichtlich 
übernommen. 
 
Die konkrete Festlegung und planungsrechtliche Sicherung erforderlicher Lärmschutzmaßnah-
men wird durch verbindliche Festsetzungen im noch aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 4652 
(Ingolstädter Straße) erfolgen. 
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I.5.3. IN AUSSICHT GENOMMENE NACH-
RICHTLICHE ÜBERNAHME DER STRAS-
SENBAHNTRASSE 
 
Die Stadt Nürnberg beabsichtigt die Verlänge-
rung der Straßenbahnlinie 7 von ihrer derzeiti-
gen Endhaltestelle Tristanstraße über die 
Frankenstraße hinweg, im Weiteren parallel 
zur Brunecker Straße verlaufend sowie im Sü-
den des Entwicklungsgebiets am ehemaligen 
Südbahnhof nach Osten verschwenkend. Die 
Verlängerung umfasst eine Strecke von ca. 2 
km und beinhaltet vier zusätzliche Haltestellen. 
Nach bisherigem Planungsstand soll die Stra-
ßenbahntrasse westlich der Münchener 
Straße bis an den bestehenden U-Bahnhof 
Bauernfeindstraße herangeführt werden. Eine 
weitere Variante besteht in der Querung der 
Münchener Straße und die Fortführung der 
Straßenbahnlinie auf deren Ostseite in Rich-
tung Karl-Schönleben-Straße. Der in 2020 / 21 
erfolgte und mit der Herstellung der sog. „Er-
schließungsstraße Süd“ in Verbindung ste-
hende Umbau der Münchener Straße berück-
sichtigt die Variante bereits.  
 

Das für die Straßenbahnverlängerung erfor-
derliche Planfeststellungsverfahren erfolgt un-
ter Federführung des Verkehrsplanungsamtes 
der Stadt Nürnberg in Zusammenarbeit mit der 
VAG Nürnberg. Im Stadtrat wurden am 
04.03.2020 der Linienverlaufsplan entspre-
chend des o.g. Trassenverlaufs beschlossen. 
Derzeit werden die technischen Planungen 
vergeben, nach deren Erarbeitung sollen die 
Planfeststellungsunterlagen erstellt werden.  
 

Die nachrichtliche Übernahme der Straßen-
bahntrasse erfolgt im FNP gemäß § 5 Abs. 4 
BauGB. Eine Straßenbahntrasse als bereits 
planfestgestelltes Vorhaben ist nachrichtlich 
zu übernehmen. Wenn eine derartige Festset-
zung bei der Straßenbahntrasse erst in Aus-
sicht genommen ist, ist der im Änderungsbe-
reich liegende Trassenabschnitt zu vermerken. 
 

Nach Abschluss der FNP-Änderung 8b und 
nach o.g. rechtsverbindlichem Abschluss des 
Planfeststellungsverfahrens wird die Trasse 
als nachrichtliche Übernahme erst aufgenom-
men, wenn ein erneutes FNP-Änderungsver-
fahren durchgeführt wird (z.B. FNP-Änderun-
gen nördlich der Frankenstraße im Bereich des 
Hiroshimaplatzes sowie im südlichen Bereich 
der Brunecker Straße [i.V.m. der Errichtung 
der Technischen Universität Nürnberg]).  

FNP-Ä 8b 
 

(Modul II) 

Abbildung 4 Linienverlaufsplan, Stand 01/2020; 
Quelle: Stadt Nürnberg; Geobasisdaten © Bayer. 
Vermessungsverwaltung 
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FLÄCHENBILANZ 
 

Die Größe des gesamten Änderungsbereiches beträgt ca. 19,51 ha (100 %). 

Art der Darstellung 
Bisherige FNP-Dar-

stellung 

Künftige FNP-Dar-

stellung 
Änderung 

 ca. ha Anteil ca. ha Anteil ca. ha 

Gemischte Baufläche 0  0 % 11,97 61,4 % + 11,97 

Gewerbliche Baufläche 6,40 32,8 % 0 0 % - 6,40 

Grünflächen / öffentliche 

Park- und Grünanlage 
0 0 % 7,54 38,6 % + 7,54 

Verkehrsflächen/  

Bahnanlagen 
13,11 67,2 % 0 0 % - 13,11 

 
I.6. PLANRECHTFERTIGUNG /AUSWIRKUNGEN/ ABWÄGUNG 

 

Konkretisierung der Nutzungsziele im Bereich der FNP Änderung 8b (Gemischte Bau-
fläche) 

 

Die aktualisierte Rahmenplanung zur Nutzungskonzeption stellt in Modul II eine urban-ge-
mischte Wohnbebauung dar, die sich in ihrer städtebaulichen Ausprägung an der geplanten 
Bebauung in Modul I orientiert. Im Gegensatz zu Modul I könnte hier jedoch ausschließlich 
Geschosswohnungsbau realisiert werden. Es wird als Gebietskategorie die Darstellung einer 
gemischten Baufläche angestrebt.  
 
Die in der ersten Rahmenplanung angedachte reine Gewerbefläche wurde im weiteren Ver-
fahren für eine gemischte Baufläche aufgegeben. Hintergrund war zum einen die weiter hohe 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet. Mit dem zusätzlichen Angebot eines 
Wohnanteils in der gemischten Baufläche wird die Nachfrage nach Wohnen zumindest teil-
weise befriedigt werden. Auch die geplante technische Universität in direkter Nähe wird die 
Nachfrage nach Wohnen weiter erhöhen. Zum anderen unterstützt die Einführung der Kate-
gorie „urbanes Gebiet“ in der Baunutzungsverordnung als neue Möglichkeit im Bebauungsplan 
die Darstellung gemischte Baufläche im FNP. Mit dem urbanen Gebiet auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ist ein flexibles Nutzungsverhältnis zwischen Wohnen und Gewerbe 
möglich. Zudem sind im urbanen Gebiet sonstige Gewerbebetriebe allgemein zulässig. Das 
im Laufe des Verfahrens entwickelte Ziel eines urbanen Stadtquartiers mit den Nutzungen 
Wohnen, Gewerbe und Soziales Infrastruktur bei einer hohen Dichte kann mit der Darstellung 
gemischte Baufläche im FNP entwickelt werden 
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I.7. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT  
 
Der vorliegende Umweltbericht wurde zur zweiten FNP-Teiländerung (Änderung 8b) erstellt 
und ermittelt den Umweltzustand sowie dessen voraussichtliche Entwicklung im Änderungs-
bereich und die Schutzgüter, die im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen erheblich be-
einflusst werden. Für die weitere Entwicklung werden die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung angeführt und die Erforderlichkeit konkreter Maßnahmen formuliert, die im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung den nachteiligen Umweltauswirkungen entgegenwirken (vgl. Kapitel 
4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswir-
kungen). Die detaillierte Auflistung der vorgesehenen Maßnahmen sowie die Sicherung durch 
Festsetzung und vertragliche Regelungen (Städtebaulicher Vertrag) erfolgt nachfolgend im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan und dem 
zugehörigen Umweltbericht. 
 
Für die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Landschaft, Mensch / Erholung, Luft, Klima, Ab-
fall sowie Kultur- / Sachgüter sind bei Einhaltung entsprechender Maßnahmen keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Durch die umfangreichen Bodensanierungen 
wird hinsichtlich der Bodenbelastung durch Schadstoffe eine wesentliche Verbesserung er-
reicht, wodurch die Kontamination des Grundwassers reduziert werden kann. Die angestrebte 
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung wirkt sich positiv aus und ist als Verbesserung im 
Vergleich zur gegenwärtigen Situation anzusehen. Durch die städtebauliche Neuordnung mit 
der Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflächen wird ein Ausgleich für verlorengehende 
orts- und landschaftsbildprägende Gehölzbestände erzielt. Weiterhin ergibt sich hierdurch 
ebenfalls eine Neuschaffung von Erholungsfunktionen für den Menschen. Wesentliche groß-
räumige bioklimatische Auswirkungen sind durch die angestrebte Nutzungsänderung/Bebau-
ung voraussichtlich nicht zu erwarten. Die nachteiligen bioklimatischen Auswirkungen inner-
halb des Änderungsbereichs können durch verschiedene Maßnahmen vermindert werden. 
Für das Schutzgut Mensch / Lärmbelastung sind im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen 
erhebliche nachteilige Auswirkungen festzustellen, da insbesondere Verkehrslärm wesentlich 
von außen auf den Änderungsbereich einwirkt. Hier sind auf Ebene des nachfolgenden Be-
bauungsplans verbindliche Maßnahmen zur Verminderung der Lärmbelastung möglich und 
vorzusehen, so dass insgesamt gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Tag- und Nacht-
zeitraum erreicht werden. 
 
Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie für die biologische Vielfalt sind mit der Umset-
zung der Planung im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen erhebliche nachteilige Auswir-
kungen festzustellen. Für diese Schutzgüter gilt es auf B-Planebene, die Eingriffe durch Ver-
meidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren bzw. zu kompensieren. 
Die Deckung des anfallenden Bedarfs in Bezug auf den ökologischen Ausgleich gemäß § 1a 
BauGB (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung), den Ausgleich für die Überplanung von ge-
mäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geschützten Biotopflächen sowie den arten-
schutzrechtlichen Ausgleich ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu gewährleis-
ten. Weiterhin werden durch die Planung Waldflächen überplant; der weitere Umgang wird 
diesbezüglich auf Ebene des nachfolgenden Bebauungsplans abgearbeitet. 
Darüber hinaus werden in Folge der Umsetzung der Planung Verbotstatbestände nach § 44 
Bundesnaturschutzgesetz erfüllt. Das Vorhaben kann nur durch eine Ausnahmegenehmigung 
zugelassen werden. Erforderliche Vermeidungs-, CEF- und Kompensationsmaßnahmen 
(FCS) sind entsprechend auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) detail-
liert auszuarbeiten und darzustellen. 
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Umweltbelange/Schutzgut  Bewertung der Auswirkungen 

Fläche nicht erheblich 

Boden nicht erheblich 

Wasser nicht erheblich 

Pflanzen erheblich nachteilig 

Tiere erheblich nachteilig 

Biologische Vielfalt erheblich nachteilig 

Landschaft nicht erheblich 

Mensch/menschl. Gesundheit  

 Erholung nicht erheblich 

 Lärmbelastung erheblich nachteilig 

 Störfallvorsorge nicht betroffen 

Luft nicht erheblich 

Klima nicht erheblich* 

Abfall nicht erheblich 

Kultur- und Sachgüter nicht erheblich 

* bei verbindlicher Regelung / Umsetzung konfliktmindernder Maßnahmen auf B-Planebene 

Zusammenfassende Bewertung  
 

 

 
 
Nürnberg, den 01.09.2021 
Stadtplanungsamt 
 
 
gez. 
Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 
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Geltungsbereich – Luftbildausschnitt 

 
Quelle der Kartengrundlage: Bay. Vermessungsverwaltung, 2018 
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1.  E in le i tung  

Für die Flächen im Bereich des ehemaligen Südbahnhofs an der Brunecker Straße wurde 

am 28.04.2016 das Bebauungsplan (B-Plan)-Verfahren Nr. 4600 im Stadtplanungsaus-

schuss (AfS) eingeleitet. Aus diesem Gesamtgebiet wurde hierauf aufbauend dann der 

erste Teilbebauungsplan Nr. 4635 „Hasenbuck Süd“ herausgelöst und mit Veröffentlichung 

im Amtsblatt am 16.10.2019 rechtsverbindlich. Parallel zu diesem ersten Teil-B-Plan wurde 

auch der FNP (Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan) für den Bereich 8a 

geändert. In der Fortführung der Gebietsentwicklung wird nun auch der FNP für den Ände-

rungsbereich 8b (Modul II) geändert, da die geplante Nutzung bzw. Bebauung den derzei-

tigen Darstellungen widerspricht. Im Weiteren soll ein weiterer Teilbebauungsplan für das 

Modul II aufgestellt werden.  

Der FNP-Änderungsbereich 8b umfasst ein Gebiet von ca. 19,5 ha und liegt in der Gemar-

kung Gibitzenhof.  

Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen, um die sachgerechte Behandlung der Umweltbelange zu gewährleisten. 

Im Rahmen dieser Umweltprüfung werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf 

den Menschen und seine Gesundheit, die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, auf die Fläche, die Landschaft, die 

biologische Vielfalt sowie Kulturgüter und sonstige Sachgüter in einem Umweltbericht be-

schrieben und bewertet. Der Umweltbericht – als gesonderter Teil der Begründung (§ 2a 

BauGB) – ist als Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens zu berücksichtigen.  

Die frühere Nutzung des Gebietes als Bahnbetriebsfläche wurde inzwischen vollständig 

aufgegeben, Gebäude teilweise rückgebaut und die Flächen überwiegend von der eisen-

bahnrechtlichen Widmung freigestellt (entwidmet).  

Im Jahr 2004 wurde für die Flächen zwischen der Stadt Nürnberg sowie dem Eigentümer 

Deutsche Bahn AG sowie der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG eine Rahmenvereinba-

rung über die Entwicklung unterzeichnet. Dabei wurde als gemeinsames Nutzungsziel die 

Entwicklung als Gesamtkonzept mit einer Mischung von Wohnen, Dienstleistung / Ge-

werbe sowie Grünflächen vereinbart. 

In einer weiteren Vereinbarung zur städtebaulichen Entwicklung „Brunecker Straße“ wurde 

2014 eine etappenweise Entwicklung auf Grundlage eines Stufenkonzepts des Büros Al-

bert Speer & Partner (AS&P) sowie die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs 

festgelegt. Am 28.10.2015 wurde im Stadtrat die Einleitung der 8. Änderung des Flächen-

nutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan Bereich Brunecker Straße beschlossen. 

Um die Entwicklung in Teilbereichen (Modulen) fortzusetzen, hat der Stadtrat in seiner Sit-

zung am 26.04.2017 beschlossen, das FNP-Änderungsverfahren 8a herauszulösen. Das 

FNP-Änderungsverfahren 8a wurde mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 16.10.2019 wirk-

sam. Nun soll für den nächsten Teilbereich die FNP-Änderung 8b Bereich Brunecker 

Straße, Ingolstädter Straße bearbeitet werden.  

Die Umweltprüfung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren zur Berücksichtigung der 

Umweltbelange in der Bauleitplanung. Untersuchungsgegenstand sind die in § 1 Abs. 6  
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Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) aufgelisteten Umweltbelange, der Naturhaushalt, die Land-

schaftspflege sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a Abs. 2, 3 

und 5 BauGB. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (übergeordnete Planungs-

ebene) werden in der Umweltprüfung nicht die konkreten Auswirkungen durch die Reali-

sierung des Vorhabens bewertet. Dies erfolgt dann auf der Ebene des Bebauungsplans 

(verbindliche Bauleitplanung). Die hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen zu bewertende 

Planung ist auf Ebene des Flächennutzungsplans die Änderung der Darstellung der Flä-

chennutzungskategorien. Im vorliegenden Fall umfasst dies somit im Wesentlichen die Än-

derung von gewerblichen Bauflächen und Bahnflächen zu gemischten Bauflächen und 

Grünflächen / öffentliche Park- und Grünanlage. 

Die in der Umweltprüfung ermittelten Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht nach 

§ 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet. Die Anlage 1 zum Baugesetzbuch 

enthält eine Handlungsanweisung für die Umweltprüfung und damit auch für die Gliederung 

des Umweltberichts eine geeignete Orientierungshilfe. Der Umweltbericht ist Teil der Be-

gründung einer Bauleitplanung und begleitet somit das Aufstellungsverfahren bis zum Sat-

zungsbeschluss. Die verschiedenen Ziele einer Bauleitplanung müssen gegeneinander 

und untereinander gerecht abgewogen werden (§ 1 Abs. 7 BauGB). Das im Umweltbericht 

dargestellte Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung unter den Belangen nach § 

1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden zur Beschreibung der Bezugsfläche der jeweiligen 

Ausführungen die Begrifflichkeiten „Änderungsbereich“ und „Untersuchungsgebiet“ / „Ge-

samtgebiet Brunecker Straße“ verwendet. Mit „Untersuchungsgebiet / Gesamtgebiet Brun-

ecker Straße“ ist das Gesamtentwicklungsgebiet Brunecker Straße gemeint, welches der 

eingeleiteten FNP-Änderung 8 - Bereich „Brunecker Straße“ entspricht. Mit „Änderungsbe-

reich“ ist der Geltungsbereich der FNP-Änderung 8b des FNP gemeint, welcher ein Teil-

bereich des Gesamtgebiets Brunecker Straße ist.  

1 . 1 .  Z i e le  de r  Änderung 8 b  des  F l ächennutzungspl ans  

Die flächenhaften Darstellungen von gewerblichen Bauflächen und Verkehrsflächen / 

Bahnanlagen im FNP im Bereich der Brunecker Straße entsprechen nicht mehr den aktu-

ellen Erfordernissen des Bahnbetriebs, den Nutzungsabsichten des Eigentümers und der 

Beschlusslage des Stadtrates der Stadt Nürnberg. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebte Nutzung ist 

die Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich, die gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus 

dem FNP entwickelt sein müssen. Da der FNP im Bereich der Brunecker Straße nicht die 

angestrebte Entwicklung darstellt, wird dort dessen Änderung notwendig.  

Der aktuelle Bedarf an Flächen für Wohnen, Gewerbe und innerstädtischen Freiflächen 

erfordert zudem eine möglichst zügige Baurechtsschaffung.  

Um dies forcieren zu können, werden die eingeleiteten Verfahren (8. FNP-Änderung und 

B-Plan Nr. 4600) für das Gesamtareal in einzelne Teilverfahren aufgeteilt.  

Aus der am 28.10.2015 eingeleiteten FNP-Änderung 8 für das Gesamtgebiet Brunecker 

Straße soll nun für den zweiten Teil (Modul II) das FNP-Änderungsverfahren 8b für den 

Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße durchgeführt werden. 
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Die FNP-Änderung 8b umfasst das Modul II mit dem östlichen Teilbereich des zentralen 

Parks „Grüne Mitte“ und auf der Westseite des Änderungsbereichs die in Aussicht genom-

mene Planung für die nachrichtliche Übernahme eines Teilabschnitts des Trassenverlaufs 

der Straßenbahn. 

Die Ziele und Inhalte des Rahmenplans (vgl. Kap. 1.2) werden auf Ebene der vorbereiten-

den Bauleitplanung (Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan) entsprechend 

des hier möglichen Regelungsumfangs dargestellt.  

Eine detailliertere Beschreibung der Planungsziele und der Inhalte der FNP-Änderung kön-

nen der Begründung zur Änderung 8b entnommen werden. 

1 . 2 .  P langr undlagen  

Im Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) ist 

der Änderungsbereich 8b überwiegend als Verkehrsfläche / Bahnanlagen und gewerbliche 

Baufläche dargestellt. Neben diesen flächenhaften Darstellungen enthält der FNP auch 

eine überlagernde Darstellung. So ist innerhalb des Änderungsbereichs eine Kennzeich-

nung als Fläche mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdende Stoffe 

vorhanden. 

Der Masterplan Freiraum – Gesamtstädtisches Freiraumkonzept Nürnberg sieht das 

Gesamtgebiet Brunecker Straße als Schwerpunktraum mit prioritärem Freiraumentwick-

lungsbedarf. So soll in diesem zukünftigen großen Siedlungsschwerpunkt, welcher in 

Nachbarschaft zu Quartieren liegt, welche stellenweise einen sehr geringen Grün- und 

Parkanlagenbestand aufweisen, die Freiraumentwicklung prioritär sein. Ein Ziel soll hierbei 

auch die Förderung einer guten Erreichbarkeit der neuen Freiräume für die angrenzenden, 

mit Parkanlagen unterversorgten Quartiere im Umkreis von ca. 1 km sein. 

Neben der generellen Schaffung von Freiraum wird das Untersuchungsgebiet auch als 

Schwerpunktraum mit hohem Handlungsbedarf für generationsübergreifende / integrierte 

Maßnahmen im Freiraum und den gezielten Ausbau von jugendgerechten Freiräumen an-

gesehen. In den angrenzenden Quartieren mit einer geringen Grün- und Parkanlagenaus-

stattung überschneiden sich ein hoher Seniorenquotient und ein hoher Jugendquotient. 

Diese zwei Altersgruppen stellen zum Teil sehr gegensätzliche Nutzungsansprüche an den 

vorherrschenden knappen Freiraum. 

Das räumliche Konzept des Masterplans Freiraum sieht diesen Freiraum als wesentlichen 

Impulsgeber zur Standortqualität, welcher in die Stadtentwicklung der Brunecker Straße 

integriert werden muss. Das übergeordnete Freiraumthema für die Brunecker Straße ist 

eine neue Parkanlage „Grüne Mitte“. 

Darüber hinaus wird das Untersuchungsgebiet als Schwerpunktraum mit hohem Hand-

lungsbedarf zur Stärkung der Biodiversität und des Biotopverbundsystems in der Stadt an-

gesehen (Biotopkomplex magere Trockenstandorte). 

Der Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“ sieht für das Gesamtgebiet Brun-

ecker Straße eine neue Parkanlage im Sinne eines „Stadtteilparks Brunecker Straße“ vor. 

Der östliche Teil dieser neuen Parkanlage befindet sich im Änderungsbereich 8b. 
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Das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept „Nürnberg Südost“ aus dem Jahr 2015 

sieht das Untersuchungsgebiet als wesentliche Schnittstelle zwischen Innenstadt, Volks-

park Dutzendteich und Langwasser. Dabei gilt es, das lückige Fußwegenetz zu schließen 

und eine Grünverbindung als urbane Parklandschaft zwischen Dutzendteich und Hasen-

buck zu schaffen. Weiterhin wird der damit verbundene Ausbau des ÖPNVs als Chance 

gesehen sowie die Möglichkeit zur Schaffung von Sozial- und Bildungsinfrastrukturen und 

neuen gewerblichen Flächen. 

Die Bebauungspläne Nr. 4444 (rechtsverbindlich) und Nr. 4335 (in Aufstellung) grenzen 

nördlich, Nr. 4635 (rechtsverbindlich) grenzt westlich und Nr. 4656 (in Aufstellung) grenzt 

südlich an den Änderungsbereich an. 

Faunistische Angaben nach der Artenschutzkartierung (ASK):  

Es wird auf Kapitel 2.4 (Pflanzen, Tiere) verwiesen. 

Gemäß den Ergebnissen der Stadtbiotopkartierung 2008 bestehen innerhalb des Ände-

rungsbereichs verschiedene kartierte Biotope. Einen Schutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. 

Art. 23 BayNatSchG weisen allein Silikat- und Sandmagerrasen (GL00BK) auf Teilflächen 

des Biotops N-1400-003 auf. Weitere demnach geschützte Biotopflächen fehlen im Ände-

rungsbereich 8b laut Stadtbiotopkartierung. 

 

Biotope der Stadtbiotopkartierung innerhalb des Geltungsbereichs: 

 

N-1399-001 Ruderalflur an der Brunecker Straße 

N-1400-001 Ruderalfluren, Gehölze und Sandmagerrasen östlich Brunecker 
Straße 

N-1400-002 Ruderalfluren, Gehölze und Sandmagerrasen östlich Brunecker 
Straße 

N-1400-003 Ruderalfluren, Gehölze und Sandmagerrasen östlich Brunecker 
Straße 

N-1401-001 Bäume östlich Brunecker Straße 

N-1401-002 Bäume östlich Brunecker Straße 

N-1401-003 Bäume östlich Brunecker Straße 

N-1401-004 Bäume östlich Brunecker Straße 

N-1402-001 Baumhecke östlich Brunecker Straße 

N-1403-003 Gehölze zwischen Münchener Straße und Bahngelände an der 
Brunecker Straße 

Eine aktualisierte Bestandsaufnahme der Biotope und der geschützten Biotope findet sich 

in Kapitel 2.4.1 Pflanzen.  

Bedeutsame Lebensräume nach Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) der Stadt 
Nürnberg aus dem Jahr 1996 sind im Änderungsbereich nicht enthalten. An den Ände-
rungsbereich angrenzende Lebensräume nach Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP): 

 
ABSP Nr. 664 „landesweit bedeutsamer 

(Trocken-) Lebensraum“ 
Sandmagerrasen, Rohboden-Bereiche 
und Gehölze 

ABSP Nr. 840 „landesweit bedeutsamer 
(Trocken-) Lebensraum“ 

Sandmagerrasen, Rohboden-Bereiche 
und Gehölze 
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Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und 
Naturdenkmäler sowie Wasserschutzgebiete sind nicht vorhanden. 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäische Vogelschutz-   
gebiete (SPA-Gebiete) 1 sind von der Planung nicht betroffen. 

2.  Bes tandsaufnahme des derze i t igen Umwel tzus tands 
(Basisszenar io )  sowie  Bewer tung der  
Umwel tauswirkungen /  Prognose be i  Durchführung der  
P lanung  

2 . 1 .  F l äche  

Ausgangssituation 
 
Der Änderungsbereich liegt im Süden der Stadt Nürnberg in der Gemarkung Gibitzenhof 
und umfasst insgesamt ca. 19,51 ha. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Konver-
sionsfläche, welche in der Vergangenheit zu Bahnzwecken oder gewerblich genutzt wurde. 
So war und ist (in Teilbereichen) das Gebiet durch entsprechende bauliche Anlagen 
(Schienenanlagen und Gebäude) sowie Lagerflächen geprägt. Es handelt sich somit im 
vorliegenden Fall grundsätzlich um eine großflächige Maßnahme zur Wiedernutzbar- 
machung von urban geprägten, bereits genutzten Flächen. 

Durch bereits vollzogene Rückbaumaßnahmen von baulichen Anlagen sowie verschie-
dene Sanierungsmaßnahmen entwickelten sich in den letzten Jahren verschiedene ökolo-
gisch wertvolle Bereiche mit Bedeutung für den Natur- und Artenschutz. Weiterhin liegen 
Bereiche vor, welche nach Bayerischem Waldgesetz als Waldflächen einzustufen sind. 
Das gesamte Gebiet weist flächige Auffüllungen auf, welche im Zuge der Flächenkonver-
sion bzw. der Realisierung der Planung entfernt werden müssen.  

 
Auswirkungen / Prognose 
 
Die Planung entspricht dem Ziel des § 1 Abs. 5 BauGB, wonach die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Für das Stadt-
gebiet von Nürnberg bedeutet dies konkret, dass durch die im Änderungsbereich geplanten 
Nutzungen der Siedlungsdruck auf den unbebauten Außenbereich im Stadtgebiet, also 
etwa auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Knoblauchsland und die Waldflächen 
des Nürnberger Reichswalds, ein Stück weit gemindert wird.  

Die Planung verursacht keinen Flächenverlust bzw. keine Flächeninanspruchnahme von 
landwirtschaftlich oder landschaftlich hochwertig geprägten Flächen, sondern überplant ur-
ban geprägte, bereits genutzte Flächen mit bestehender Versiegelung sowie einer über-
wiegenden Bebaubarkeit nach § 34 BauGB.  

Mit dem Planungsvorhaben ist kleinflächig ein Verlust von auf Brachflächen spontan ent-
standenem Wald verbunden (ca. 1,2 ha). Im Sinne des Schutzguts Fläche ist diese Wir-
kung als weniger nachteilig einzustufen als etwa das Vordringen einer neuen Siedlung in 
Waldflächen am Orts- bzw. Stadtrand.  

 
1 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (FFH = Fauna-Flora-Habitat / SPA = Special Protected Areas) 
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Während der Bauzeit kommt es zu großflächigen Abgrabungen der vorhandenen Auffül-
lungen sowie zu nachfolgenden Aufschüttungen und Bebauungen, was zur Veränderung 
des Bodengefüges führt. Bei der geplanten Bebauung handelt es sich um ein urbanes 
Wohnquartier mit einer überwiegend hohen Bebauungsdichte und großen Freiflächen 
(mindestens 1/3 Freifläche im Gesamtgebiet Brunecker Straße). Entsprechend wird eine 
wesentliche Versiegelung außerhalb der Freiflächen erfolgen.  

 

2 . 2 .  Boden  

Ausgangssituation 

Gemäß den Angaben der geologischen Karte von Bayern (1:50.000, Hrsg.: Landesamt für 

Umwelt) sowie verschiedener Voruntersuchungen liegt der Änderungsbereich im Bereich 

quartärer Lockergesteine des Urpegnitztales, die von den Ablagerungen des Keupers, be-

stehend aus Buntsandstein bzw. Blasensandstein, unterlagert werden. Die quartären Ab-

lagerungen bestehen im Wesentlichen aus feinkörnigen pleistozänen Ablagerungen aus 

Flugsand über zumeist sandigen bis sandig-kiesigen Terrassenablagerungen (Hochter-

rasse der Pegnitz). Z.T. treten auch gröbere Sedimente in Form von fluviatilen Schotterab-

lagerungen auf. Die unterlagernden Sedimente des Keupers setzen sich aus mittel- bis 

grobkörnigen Sandsteinen (Buntsandstein bzw. Blasensandstein) zusammen, in die be-

reichsweise Mergel- und Tonlagen zwischengeschaltet sind. Die Keuperoberfläche ist als 

ein erosionsgeprägtes Rinnensystem ausgebildet, welches von den quartären Sedimenten 

vollständig aufgefüllt wurde. Die Mächtigkeit der quartären Ablagerungen schwankt zwi-

schen 10 bis 40 m (im Mittel ca. 15 m). 

In Folge der Vornutzungen mit Gewerbe und Bahn steht im nur teilweise versiegelten Un-

tersuchungsgebiet flächig eine anthropogene Auffüllung an. Diese setzt sich aus Sanden 

bzw. sandigen Kiesen mit wechselnden Anteilen an Fremdbestandteilen (u.a. Bauschutt, 

Ziegelbruch, Gleisschotter, Schlacke) zusammen und erreicht Mächtigkeiten bis zu max. 5 

m. Im Mittel liegt die Auffüllungsmächtigkeit bei weniger als 1 m. Das Auffüllungsmaterial 

weist großflächig abfallrechtlich relevante Bodenbelastungen auf. Als Schadstoffparameter 

sind hierbei im Wesentlichen polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Mine-

ralölkohlenwasserstoffe (MKW) und Schwermetalle (SM) zu nennen. In sehr begrenzten 

Teilbereichen liegen neben den abfallrechtlichen Belastungen des Auffüllungskörpers auch 

nutzungsbedingte Boden- / Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen vor, die teil-

weise bereits saniert wurden bzw. derzeit noch saniert werden. Zusätzlich zu den bereits 

v.g. Schadstoffen sind als sanierungsrelevante Schadstoffe auch leichtflüchtige haloge-

nierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) zu nennen. Die Sanierungen wurden bzw. werden von 

verschiedenen Sanierungspflichtigen (v.a. Mieter von Teilflächen, DB AG) durchgeführt. 

Die derzeit noch sanierungsrelevanten Teilbereiche umfassen inzwischen aber nur noch 

räumlich sehr begrenzte Flächen des Gesamtgebietes Brunecker Straße. Innerhalb des 

Es erfolgt in Teilbereichen eine Inanspruchnahme von naturbelassenen Flächen bzw. na-
türlichen Lebensräumen und geringfügig von Waldflächen für die Umwandlung in Sied-
lungs-, Verkehrs- und Grünflächen. Da es sich jedoch gleichzeitig um eine umfangreiche 
Wiedernutzung von innerstädtischen Brach- bzw. mindergenutzten Flächen und teilweise 
um die (Wieder-)Nutzung bestehender Gewerbe- und Verkehrsflächen handelt, sind er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche insgesamt nicht zu erwarten. 
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Änderungsbereiches befinden sich drei Sanierungsflächen, dies sind zwei ehemalige 

Tanklager sowie ein ehemaliger Lagerplatz.  

In Zusammenschau aller Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass im Zuge der Flächen-

konversion fast ausschließlich abfallrelevante Bodenbelastungen zu berücksichtigen sind, 

während altlastenrelevante Boden-, Bodenluft- und Grundwasserkontaminationen im 

Sinne des BBodSchG lediglich in Teilbereichen vorliegen. Im FNP sind gem. § 5 Abs. 3 Nr. 

3 BauGB für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit um-

weltgefährdenden Stoffen belastet sind, zu kennzeichnen. Im Änderungsbereich ist eine 

hinweisliche Kennzeichnung an den relevanten Stellen vorgesehen. Aufgrund der groben, 

übergeordneten Planungsebene kann keine kleinteilige Darstellung von Flächen erfolgen. 

Diese kleinteiligere Betrachtung mit dem Aufzeigen und der Kennzeichnung exakter Flä-

chen muss auf der nachfolgenden Ebene des Bebauungsplans erfolgen. Relevant sind hier 

dann Flächen, die Überschreitungen relevanter Prüf-, Richt- und Zuordnungswerte2 auf-

weisen. Des Weiteren sind Flächen zur Kennzeichnung relevant, für die erheblichen Rest-

belastungen aufgrund der beim Umweltamt vorliegenden Kenntnisse aus der Altlastenbe-

arbeitung zu erwarten sind (v.a. ehemalige Tankläger und Schrottplätze).  

Die Schadstoffsituation für das Untersuchungsgebiet wurde in den letzten Jahren detailliert 

in einer GIS-basierten Datenbank erfasst, sodass die laterale und vertikale Verbreitung der 

einzelnen Schadstoffe / Schadstoffgruppen detailliert bekannt ist.  

Der oberste Grundwasserleiter liegt in den Sandsteinen des Keupers (Buntsandstein / Bla-

sensandstein) sowie (vor allem innerhalb der o.g. Erosionsrinnen) in den quartären Abla-

gerungen. Gemäß den Erkenntnissen der Voruntersuchungen zum Gesamtgebiet Brun-

ecker Straße handelt es sich um einen Porengrundwasserleiter mit einem mittleren Grund-

wasserflurabstand von ca. 6 – 8 m unter GOK. Die großräumige Grundwasserfließrichtung 

ist in nördliche Richtung gerichtet. Durch die erosionsbedingte Rinnenstruktur sowie durch 

die in begrenzten Teilbereichen noch aktiven hydraulischen Sanierungsmaßnahmen 

(„pump and treat“) können lokal auch andere Fließrichtungen auftreten.  

Die Versickerungseignung des Untergrundes ist grundsätzlich abhängig vom Grundwas-

serflurabstand und dem Untergrundaufbau. Der Grundwasserflurabstand ist auf dem Areal 

für eine Versickerung ausreichend groß. Der vorliegende Untergrundaufbau aus verwitter-

ten Keupersandsteinen mit Auflage von Lockersedimenten ist zudem für eine Versickerung 

des gesammelten Niederschlages geeignet. Nachdem auch die Schadstoffbelastungen 

der Bodenhorizonte im Änderungsbereich überwiegend oberflächennah vorliegen (< 1 m), 

ist das Gebiet auch aus dieser Sicht für eine Versickerung geeignet, sofern die Altlastensi-

tuation bei der Positionierung der Versickerungsanlagen berücksichtigt wird und dadurch 

gewährleistet wird, dass keine Versickerung in belastete und im Untergrund verbleibende 

Bodenschichten erfolgt. 

Der Änderungsbereich weist aktuell eine Versiegelung von ca. 40-45 % auf. Diese geringe 

Versiegelung ist dabei insbesondere auf den gezielten Rückbau von Gebäuden und ver-

siegelten Flächen als Vorbereitung für die städtebauliche Umnutzung zurückzuführen. Im 

Jahr 2005, welcher als Bezugszeitraum im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung 

(vgl. Kapitel 4.1) herangezogen wird, war eine Versiegelung von ca. 45-50 % im Ände-

 
2 > Hilfswert 2 (LfW-Merkblatt 3.8/1); Z2- und >Z2-Material in Bodenproben (abfallrechtliche Zuordnungswerte nach LAGA) 
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rungsbereich gegeben. Hierbei berücksichtigt wurden alle vollständig versiegelten Flä-

chen. Nicht einbezogen wurden unbefestigte Wege, Plätze, Stellplätze und Schotterrasen 

sowie Flächen mit durchlässigen Belägen. 

 

Auswirkungen / Prognose 

Durch die vorgesehene Nutzungsumwidmung des Areales ist aufgrund der erforderlichen, 

bautechnisch bedingten Bodeneingriffe in den zukünftigen Baufeldern von einem flächigen 

Abtrag der oberflächennahen schadstoffbelasteten Auffüllungsschichten auszugehen. Zu-

dem ist der Rückbau der aufstehenden Bausubstanz zu erwarten. In den zukünftigen Grün- 

und Erschließungsflächen ist dagegen teilweise mit einem Verbleib von abfallrechtlich re-

levanten Bodenmassen zu rechnen. 

In Folge der Bodeneingriffe wird das Schadstoffpotential deutlich reduziert. Insbesondere 

in den zukünftigen Baufeldern ist hierbei zur Schaffung gesunder Wohn-, Lebens- und     

Arbeitsverhältnisse von einer erheblichen Entfernung der Bodenbelastungen auszugehen. 

Auf jeden Fall werden in den nachfolgenden detaillierten Planungen (insbesondere Bebau-

ungspläne) in Abhängigkeit der zukünftigen Nutzung, Sanierungsziele festgelegt, die alle 

Wirkpfade des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) berücksichtigen und im Rah-

men der Ausführung erreicht werden müssen. 

Nach Durchführung der Flächenkonversion in Verbindung mit einer nutzungsbezogenen 

Sanierung sind dann auch bei der sensibleren Nutzung der Flächen keine Gefährdungen 

von Schutzgütern gem. BBodSchG / BBodSchV (Wirkungspfade: Boden-Mensch, Boden-

Nutzpflanze, Boden-Grundwasser) mehr gegeben. Zudem ist davon auszugehen, dass 

sich die Grundwasserqualität deutlich verbessert, da ggfs. noch vorhandene sanierungs-

relevante Grundwasserkontaminationen abschließend saniert und Neueinträge aufgrund 

der vorgesehenen Nutzung bzw. durch das Verringern von bestehenden Bodenbelastun-

gen wirksam und dauerhaft unterbunden werden.  

Durch eine fachtechnische Begleitung der Bodenaushub- und Rückbaumaßnahmen, in 

Verbindung mit der ordnungsgemäßen abfallrechtlichen Deklaration der anfallenden Bo-

den-/Rückbaumassen gemäß den einschlägigen Vorgaben der Länderarbeitsgemein-

schaft Abfall (LAGA), kann sichergestellt werden, dass das anfallende Material ordnungs-

gemäß entsorgt wird. In diesem Zusammenhang sollen die anfallenden Aushub- / Rück-

baumassen in Abhängigkeit des Belastungsgrades „off-site“ einer geregelten Entsorgung 

zugeführt werden. Gering belastetes Aushub-/Recycling-Material soll in Teilbereichen vor 

Ort sowie ggfs. in technischen Bauwerken wiederverwertet werden.  

Die Konkretisierung der Entsorgungs-/Verwertungsmaßnahmen in den verbindlicheren 

Planungsstufen muss aus fachlichen Gründen über ein mit den zuständigen Fachbehörden 

noch abzustimmendes Entsorgungs-/Verwertungskonzept zum Bodenmanagement erfol-

gen. Integraler Bestandteil dieses Konzeptes ist gemäß Zielsetzung des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes (KrWG) die Verwertung von gering belastetem Bodenaushub vor Ort. Ne-

ben den monetären Gesichtspunkten ist hier die Entlastung der Nachbarschaft (Transport-

aufkommen) und die Öko-Bilanz (kurze Transportwege) positiv zu bewerten. Es ist im We-

sentlichen angedacht, gering belastetes Aushubmaterial in zukünftigen Grün- / Erschlie-

ßungsflächen zu verwerten. Das Bodenmanagement, welches neben der Bebauungs- und 
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Freiflächenplanung auch die Pläne zur Niederschlagswasserbeseitigung berücksichtigt, ist 

hierbei auch mit den Zielen des Biotop- und Artenschutzes abzustimmen. 

Es muss in der konkreten Planung sichergestellt werden, dass Niederschlagswasser nur 

in schadstofffreie Bodenhorizonte versickert wird. Ggfs. müssen Bodenaustauschmaßnah-

men im Bereich der Versickerungsanlagen / Versickerungskegel erfolgen. 

Nach überschlägiger Berechnung ist für den Änderungsbereich zukünftig von einem Ver-

siegelungsgrad von ca. 42-47% auszugehen, da hier von einer intensiveren und stärker 

verdichteten Nutzung im Vergleich zur aktuellen Flächennutzung auszugehen ist. 

Für das gesamte Gebiet liegt eine historisch-genetische Rekonstruktion bzw. Luftbildaus-

wertung zu Kampfmitteln vor. Demnach besteht für das Areal Kampfmittelverdacht. Dies 

wird bei der weiteren Flächenentwicklung berücksichtigt. 

 

 

2 . 3 .  W asser  

Ausgangssituation 
 
Topografie 

Das Gebiet des ehemaligen Nürnberger Südbahnhofs ist grundsätzlich eben. An Über-

gängen zu den umliegenden Gebieten (bspw. zu Bahndämmen) sind wesentliche Hang-

kanten bzw. Höhenunterschiede vorhanden. Weiterhin ist insgesamt ein Gefälle von Wes-

ten nach Osten erkennbar. 

 
Boden, Versickerungsfähigkeit 

Insgesamt wurden im Gesamtgebiet „Brunecker Straße“ 136 unverrohrte Rammkernson-

dierungen (DN 100 mm) bis in max. 6 m Tiefe abgeteuft. Ab der Geländeoberkante bzw. 

unterhalb der zum Teil vorhandenen Versiegelung liegen flächig anthropogene Auffüllun-

gen, die im Wesentlichen aus Sand bis kiesigem Sand mit Beimengungen von Bauschutt 

bestehen. Unterhalb der Auffüllung stehen Sand bzw. Verwitterungen aus Burgsandstein 

an. Die kf-Werte des natürlichen Bodens liegen zwischen 2,8*10-4 bis 3,6*10-5m/s. Die Ver-

sickerungsfähigkeit des Bodens ist somit grundsätzlich als gut und geeignet für die Nieder-

schlagswasserbeseitigung einzustufen.  

Durch die (Durchführung der) Planung sind insgesamt keine erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen 

festzustellen. Der Versiegelungsgrad im Umgriff wird annähernd gleichbleiben oder kann 

sich geringfügig reduzieren. Dies ist trotz einer intensiven baulichen Nutzung auf die große 

öffentliche Grünfläche zurückzuführen. 

Der aktuell vorhandene geringe Versiegelungsgrad ist Ergebnis der bewussten und ge-

planten Umnutzung der Fläche mit Rückbau und Freihaltung. Erhebliche nachteilige Aus-

wirkungen sind hier nicht zu erwarten. 

Durch die erforderlichen Bodensanierungen erfolgt auch eine wechselwirkende Verbesse-

rung mit dem Schutzgut Wasser, da die Kontamination des Grundwassers reduziert wer-

den kann. 
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Grundwasser 

Nürnberg befindet sich in der niederschlagsarmen Region Mittelfranken. Diese ist im Ver-

gleich zu anderen bayerischen Regionen durch verhältnismäßig geringe Niederschläge 

gekennzeichnet. Die durchschnittliche Grundwasserneubildungsrate für Mittelfranken be-

läuft sich auf rund 100 mm / Jahr.  

Die nutzbaren Grundwasservorkommen in der Region Mittelfranken sind im Wesentlichen 

ausgenutzt, daher ist es erforderlich mit den vorhandenen Grundwassermengen nachhaltig 

umzugehen. Verunreinigungen des Grundwassers müssen vermieden werden. Laut 

Grundwasserbericht 2017 der Stadt Nürnberg tragen wasserrechtliche und umweltfach-

liche Überprüfungen Sorge dafür, dass die Grundwasserbenutzungen schonend und nach-

haltig erfolgen. Der Schutz der Grundwasservorräte vor qualitativer Beeinträchtigung und 

Überbeanspruchung hat bei der Vergabe von Wasserrechten in Nürnberg höchste Priorität. 

50 % der Grundwassernutzungen gehen in Nürnberg auf die Trinkwassergewinnung zu-

rück. Die betriebliche Grundwassernutzung bildet neben der Trinkwassergewinnung den 

größten Anteil an den Grundwasserentnahmen. Weiterhin gibt es in Nürnberg aufgrund der 

im Norden des Stadtgebietes auf Gemüseanbau spezialisierten Landwirtschaft einen be-

sonders hohen Wasserbedarf zur Bewässerung. 

Die Grundwasserneubildung ist ein wichtiges Maß für die natürliche Regenerationsfähig-

keit der Ressource Grundwasser. Als wichtige Wasserhaushaltsgröße ist sie gleichbedeu-

tend mit dem Niederschlagsanteil, der als Sickerwasser die Grundwasservorräte auffüllt. 

Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung, da in Bayern 92 % des gewonnenen Trink-

wassers aus dem Grundwasser stammen. Die Grundwassernutzungen müssen sich an der 

Grundwasserneubildungsrate orientieren. Es gilt der Grundsatz, dass dem Grundwasser 

nur die Menge entnommen werden darf, die im gleichen Zeitraum neu gebildet werden 

kann. Laut des Grundwasserberichtes von 2017 ist die Grundwasserneubildungsrate im 

Stadtgebiet insgesamt relativ gering. Dies ist teilweise durch die natürlichen Voraussetzun-

gen bedingt, teilweise aber auch durch die Versieglung von Flächen und die Verdichtung 

von Böden. Die Grundwasserneubildung ist mit 50 mm/a bis 100 mm/a anzusetzen. Die 

Werte für die Grundwasserneubildung im Untersuchungsgebiet liegen bei > 50 - 100 mm/a 

bis > 200 – 250 mm/a im unbebauten Zustand. Teilweise liegt die Grundwasserneubildung 

im Änderungsbereich über der im Durschnitt für die Stadt Nürnberg angesetzten Grund-

wasserneubildung. Dies ist wahrscheinlich durch das Ausgangsmaterial im Untersu-

chungsgebiet (Sand, Schotter) geologisch bedingt. 

Angesichts der Niederschlagsarmut der Region, der möglichen zukünftigen negativen Aus-

wirkungen des Klimawandels und der bereits erfolgten Reduktion der Grundwasserneubil-

dung durch Versiegelung und Überbauung sind erhöhte Anstrengungen zur Verbesserung 

der Niederschlagswasserversickerung und damit zur nachhaltigen Sicherung der Grund-

wasservorräte unabdingbar. Weiterhin sind Maßnahmen zur Verbesserung der Nieder-

schlagsversickerung auch durch die klimawandelbedingte zunehmende Gefahr von 

Starkregenereignissen relevant. 

Der oberste Grundwasserleiter ist in den quartären Ablagerungen des Urpegnitztales aus-

gebildet. Die übergeordnete Grundwasserfließrichtung ist Nord bis Nordwest, durch Rin-
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nenstrukturen können die Grundwasserstände lokal stark variieren. Der Grundwasserflur-

abstand beträgt nahezu im gesamten Untersuchungsgebiet mindestens 3 m. Lediglich klei-

nere Flächen im südöstlichen Bereich sind davon ausgenommen.  

Die Anlage 1 zum Umweltbericht umfasst einen Lageplan, in welchem die vorhandenen 

Grundwassermessstellen innerhalb des Änderungsbereichs dargestellt wurden. Zu diesen 

Messstellen liegen gegenwärtig nur geringe Informationen vor und insbesondere ist eine 

eventuelle Eignung dieser als Überwachungsstelle derzeit nur zum Teil beurteilbar. Zu ei-

nigen Messstellen liegen jedoch genauere Informationen vor, da diese im Rahmen gut-

achterlicher Betrachtungen genauer untersucht wurden. Hierzu wurde ein weiterer An- 

lagenplan (Anlage 2) mit einer Tabelle und detaillierteren Informationen erstellt.  

Für Grundwassermessstellen besteht grundsätzlich die Anforderung des Erhalts. Sollte ein 

Erhalt aus bautechnischen Gründen nicht möglich sein, ist für einen Ersatz der Grund-

wassermessstellen zu sorgen. Dies hat in Abstimmung mit dem Umweltamt und auf den 

nachfolgenden, verbindlicheren Planungsebenen zu erfolgen. 

 
Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. Eine Ableitung des Re-

genwassers in den östlich benachbarten Flachweiher bzw. Neuselsbrunngraben ist aus 

diversen Gründen (Topografie, Einleitmengen, saisonale Entleerung) nicht möglich. 

 
Vorhandene Entwässerungsanlagen 

Am Rande des Einzugsgebietes befindet sich in der Ingolstädter Straße ein Mischwasser-

kanal, welcher jedoch nach Aussage der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 

(SUN) bereits stark ausgelastet ist. Im Bestand sind verschiedene Einleitungsstellen in die-

sen Kanal vorhanden. Aufgrund der überlasteten öffentlichen Kanalisation in der Ingolstäd-

ter und Münchener Straße wird das Trennsystem gegenüber dem Mischsystem favorisiert. 

 
Auswirkungen / Prognose 

Durch die geplante Umnutzung werden Flächen, welche in der Vergangenheit bereits ge-

werblich genutzt wurden, einer Wiedernutzung zugeführt. Dabei werden Flächen bebaut, 

ver- und entsiegelt. Diese Maßnahmen beeinflussen dabei insbesondere die Komponenten 

Verdunstung, Versickerung und Abfluss des Wasserhaushalts. 

Die örtlichen Rahmenbedingungen für eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung sind 

günstig. Versickerungsfähigkeit des Bodens, Grundwasserflurabstand und auch die Alt-

lastensituation stehen, bei entsprechender Berücksichtigung, einer Versickerung nicht ent-

gegen. Grundsätzlich ist dabei jedoch zu beachten, dass beim Vorliegen von Schadstoff-

belastungen in den Auffüllungshorizonten eine Versickerung nicht möglich ist. An diesen 

Stellen sollte der Boden ausgetauscht werden. Ist dies nicht möglich, sollten gedichtete 

Systeme zur Anwendung kommen, um das Wasser an andere Stellen im Gebiet zu leiten 

und dort schadlos versickern zu lassen. 

Alternative Formen der Entwässerung (Anschluss ans Mischsystem, Trennsystem, zen-

trale Versickerung) wurden geprüft, aber aufgrund technischer Schwierigkeiten (hydrau-

lische Überlastung, fehlende Vorfluter, Tiefenlage der Becken) nicht weiterverfolgt. Unter 
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Würdigung des Versickerungsgebotes (§ 55 WHG) soll in der Planung eine dezentrale Ver-

sickerung vorgesehen werden. Es würden somit Regenwasserabflüsse vor Ort versickert 

werden. Grundsätzlich wird dabei eine getrennte Bewirtschaftung von Niederschlags- 

wasserabflüssen von öffentlichen und privaten Flächen favorisiert. Regenwasserabflüsse 

von den versiegelten Flächen der Grundstücke verbleiben somit vollständig auf den selbi-

gen. Eine Ableitung in den öffentlichen Raum ist nicht vorgesehen – auch nicht für stärkere 

Niederschläge. Für die Ausführung der Versickerungsanlagen sind verschiedene Optionen 

möglich (bspw. Mulden-Rigolen-Versickerung, Versickerungsmulden / -flächen, Baum- 

rigolen). 

Durch die favorisierte dezentrale Regenwasserbewirtschaftung der versiegelten Flächen 

werden die Niederschlagsabflüsse direkt vor Ort dem Wasserkreislauf wieder zugeführt. 

Damit kann neben Rückhaltung und Behandlung auch eine weitgehende Annäherung an 

den natürlichen Wasserhaushalt erreicht werden.  

Insgesamt sind als positive Auswirkungen (durch eine dezentrale Regenwasserbewirt-

schaftung) Folgende zu nennen: 

• Reduktion des Oberflächenabflusses des Gebietes durch dezentrale Regen- 
wasserbewirtschaftung  

• Grundwasserneubildung nähert sich durch Versickerung dem natürlichen Wasser-
haushalt an (derzeit kann die natürliche Grundwasserneubildung nicht erreicht  
werden) 

• Zunahme der Verdunstung im Änderungsbereich (gegenüber Ausgangszustand) 

• Entlastung der öffentlichen Mischwasserkanalisation 

Detaillierte Informationen zur genauen Entwässerung einzelner Bauflächen können auf 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht dargelegt werden und erfolgt daher kon-

kreter auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Hier kann nach weiterer Konkretisie-

rung der Planung die spätere Umsetzung über entsprechende textliche Festsetzungen 

oder über vertragliche Regelungen erreicht werden. 

 

 
  

Wesentliche nachteilige Auswirkungen der geplanten Nutzungsänderungen auf das 

Schutzgut Wasser (insbesondere auf das Grundwasser) sind insgesamt nicht erkennbar; 

die Auswirkungen der (Durchführung der) Planung können somit als nicht erheblich ein-

gestuft werden.  

Durch die angestrebte dezentrale Regenwasserbewirtschaftung sind deutliche positive 

Auswirkungen und Verbesserungen im Vergleich zur gegenwärtigen Situation zu erwarten.  

Durch die vorgesehenen Bodensanierungen wird hinsichtlich der Bodenbelastung durch 

Schadstoffe eine Verbesserung erreicht. Dadurch erfolgt eine wechselwirkende Verbesse-

rung zwischen dem Schutzgut Boden und dem Schutzgut Wasser, da die Kontamination 

des Grundwassers reduziert werden kann. 
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2 . 4 .  P f lanzen,  T ier e ,  B io l og i sche  V ie l f a l t  

2 . 4 .1 .  P f lanzen  

Ausgangssituation / Bestand 

Im Änderungsbereich bestehen nebeneinander großflächige vegetationsfreie Flächen (Ge-

bäude, versiegelte Frei- und Verkehrsflächen) und eine große Vielfalt an Vegetationsbe-

ständen, die sich im Wesentlichen auf brachgefallenen ehemaligen Nutzflächen entwickelt 

haben und einer hohen natürlichen Dynamik unterliegen.  

Die Vegetationsentwicklung auf dem gesamten Gelände des ehemaligen Südbahnhofs ist 

geprägt durch die sandigen Bodenverhältnisse, die Nutzungsgeschichte des Geländes und 

die vorhandenen Samenquellen. Entsprechend dem vorhandenen Untergrund herrschen 

fast im gesamten Gebiet trockene und nährstoffarme Wuchsverhältnisse, nitrophile Vege-

tation ist kaum vorhanden. Neben den geologisch anstehenden Sanden bestimmen v.a. 

anthropogene Auffüllungen den Standort. Die Geschichte des Gebietes prägte über Jahr-

zehnte ein stetiger Wechsel von gewerblicher Nutzung, (Boden)Störungen und Brachesta-

dien auf eng verzahnten Flächen, von welchem seltene Initialstadien und Pioniervegetation 

profitierten.  

Die Vegetationsstrukturen im Änderungsbereich unterliegen einer hohen natürlichen Dy-

namik. Auf geeigneten Rohbodenflächen entstehen innerhalb weniger Jahre artenreiche 

initiale Vegetationsstrukturen, die sich meist in Richtung wertvoller Sandmagerrasen oder 

Ruderalfluren entwickeln. Auch diese Magerrasen und Ruderalfluren sind der natürlichen 

Sukzession unterworfen und verändern sich durch aufkommende Gehölze relativ schnell. 

In den vergangenen Jahren hat die Verbuschung stark zugenommen; in Teilen ist bereits 

von einer Waldentwicklung zu sprechen. Durch den Gleis- und Gebäuderückbau wurden 

in den letzten Jahren großflächig offene Sandflächen geschaffen, auf denen die Besiede-

lung durch Tier und Pflanze erneut begonnen hat. 

Im Jahr 2015 erfolgte eine umfangreiche Erfassung der aktuellen Vegetationsstrukturen 

innerhalb der Grundstücke im Besitz des Eigentümers (aurelis Real Estate GmbH & Co. 

KG) mit Aufnahme der Biotop- und Nutzungstypen, Zuordnung der Bestände zu den  

Kriterien der bayerischen Biotopkartierung, Erhebung von Flächen nach § 30 BNatSchG 

bzw. Art. 23 BayNatSchG sowie einer floristischen Erfassung seltener und gefährdeter 

Pflanzenarten. Diese Erfassung wurde 2019 aktualisiert. Der Erfassungsbereich, wie er in 

der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeschlüsselt ist, ist nicht deckungsgleich mit dem Ände-

rungsbereich 8b. Die Ingolstädter Straße und ein Gebäude im Nordosten des Änderungs-

bereichs (versiegelte Flächen) wurden nicht erfasst (vgl. Anlage 3)  
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Demzufolge bestehen heute im Änderungsbereich folgende Biotop- und Nutzungstypen 

(vgl. auch Kartendarstellung in Anlage 3):  

Biotop- und Nutzungstypen 

gem. Anlage 2 zur Satzung der Stadt 

Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstat-

tungsbeträgen (angepasst) 

Biotoptyp nach 

Bayerischer  

Biotopkartierung 

Gesetzlich 

geschützte 

Biotope 

Flächen-

größe 

1.1. Heimische, standortgerechte Einzel-

bäume, Baumgruppen, Alleen 

--- --- 0,12 ha 

2.3  Großflächige Feldgehölze,  
 Baumhecken 

WO – Feld-      
gehölze,  
naturnah 

--- 1,22 ha 

2.4  Heimische, standortgerechte  
 Gebüsche, Hecken, Säume 

WH – Hecken, 
naturnah 

--- 0,77 ha 

2.5  Nichtheimische, standortfremde  
 Hecken- / Gebüschpflanzungen 

--- --- 0,02 ha 

3.7  Schlagfluren, Naturverjüngung,  
  Sukzession im und am Wald 

 --- --- 1,24 ha 

5.3  Kleingärten  --- --- 0,78 ha 

7.4  Unbefestigte Wege, Plätze und  
  Stellplatzflächen, Schotterrasen 

 --- --- 0,97 ha 

7.6a  Versiegelte Verkehrsflächen  --- --- 5,89 ha 

7.6b  Versiegelte Flächen (Gebäude)  --- --- 1,87 ha 

9.3b  Trockenrasen mit Silbergrasflur –  
  flechtenreich, verbuschend, etabliert 

GL00BK Sand-
magerrasen  

§ 30 / Art. 23  0,14 ha 

9.3c  Initiale Silbergrasflur GL00BK Sand-
magerrasen  

§ 30 / Art. 23  0,23 ha 

9.4  Halbruderale Magerrasen RF – wärme-   
liebende  

Ruderalfluren  

--- 0,45 ha 

9.5  Altgrasbestände GB – magere Alt-
grasbestände 
und Grünland-

brachen  

--- 0,25 ha 

10.1  Lückige, thermophile Ruderalflur – 
 initial 

ST – Initialvege-
tation, trocken 

--- 0,71 ha 

10.2a Thermophile Ruderalflur –  
  Übergang zu Magerrasen 

RF – wärme-   
liebende  

Ruderalfluren  

--- 1,83 ha 

10.2b  Thermophile ruderale Pioniervegetation 
 auf ehemaligen Gleiskörpern 

--- --- 0,46 ha 

10.2c  Thermophile Raine --- --- 1,52 ha 

Summe   18,47 ha 

Fett: Biotop- und Nutzungstypen entsprechend den Kriterien der Bayerischen Biotopkartierung; far-

big hinterlegt: Flächen mit Schutzstatus nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG.  

Tabelle 1: Biotop- und Nutzungstypen 

Sehr junge, initiale Ruderalfluren und Magerrasen, welche eine mittlere bis hohe Bedeu-

tung für das Schutzgut aufweisen, sind auf kürzlich zurückgebauten Gewerbeflächen sowie 

auf den rückgebauten Gleissträngen vorhanden. Sie finden sich über das ganze Modul II 
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verteilt, vermehrt im nördlichen Teil. Bereits seit längerem bestehende, etablierte Mager- 

und Halbtrockenrasen sowie ausdauernde Ruderalfluren finden sich im Südwesten und 

Nordosten des Änderungsbereichs. Sie haben eine sehr hohe ökologische Bedeutung. Ge-

hölzstrukturen verteilen sich kleinflächig über den gesamten Änderungsbereich. Allein im 

Südwesten des geplanten Modul II bestehen Pioniergehölze eine Fläche von über 1 ha. 

Insgesamt stellt sich der Gehölzbestand im Westen eher als junge Sukzessionsstadien 

dar, während im Osten deutlich ältere Bäume stehen. Eine besondere Bedeutung kommt 

dem erhaltenswerten Eichenbestand parallel zur Münchner Straße sowie mehreren Grup-

pen von Alt-Eichen, die im Gebiet verteilt stehen, zu. Die Kleingärten im Osten des Moduls 

haben ebenso wie die befestigten Flächen geringe Bedeutung für das Schutzgut, die voll-

versiegelten Flächen keine. Dieser Bereich mit geringer oder keiner Bedeutung für das 

Schutzgut nehmen einen Großteil der Flächen im Änderungsbereich ein. 

Die floristische Aufnahme erbrachte Nachweise von über 30 Rote-Liste-Pflanzenarten. Da-

runter finden sich Arten wie z.B. das Gewöhnliche Silbergras (Corynephorus canescens), 

die Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe subsp. Stoebe), die Windblumen-Königs-

kerze (Verbascum phlomoides) und das Schwarze Bilsenkraut (Hyoscyamus niger). 

Gemäß der Vegetationserfassung von 2019 sind auf rund 0,37 ha nach § 30 BNatSchG 

(Trockenrasen) bzw. nach Art. 23 BayNatSchG (Magerrasen) geschützte Vegetationstypen 

im Beriech des Modul II vorhanden (vgl. auch Anlage 4).  

Die Abgrenzung von Flächen, die den Kriterien der bayerischen Biotopkartierung entspre-

chen, wurde durch die Erfassungen 2019 gegenüber der amtlichen Biotopkartierung von 

2006 aktualisiert. Die entsprechenden Biotop- und Nutzungstypen sind in der obenstehen-

den Tabelle markiert und in Anlage 3 dargestellt.  

Teile der Gehölzbestände sind als Waldflächen im Sinne des Art. 2 BayWaldG einzustufen. 

Die Abgrenzung dieser Waldflächen erfolgte in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten im Oktober 2013. Sie berücksichtigt diejenigen Gehölzberei-

che, welche Waldeigenschaften aufweisen (Ausdehnung und Boden der überschirmten 

Fläche, Baumarten sowie Alter und Höhe der Bäume). Im Änderungsbereich des Modul II 

liegen zwei junge Sukzessionswälder im Südosten, die sich aus Pionierbaumarten zusam-

mensetzen und als Wald eingestuft sind.  

 
Auswirkungen / Prognose 

Die Planung für das Modul II sieht im Norden der Fläche die Entwicklung eines urbanen 

Gebiets mit einer Mischung aus Wohnen, Arbeiten sowie sozialen und kulturellen Einrich-

tungen vor, welches im FNP als gemischte Baufläche dargestellt wird. Bei einer entspre-

chenden Bebauung ist von einer großflächigen Versiegelung bzw. Überformung des aktu-

ellen Vegetationsbestands auszugehen. Bereits im Vorfeld einer solchen Neugestaltung ist 

durch notwendige Bodensanierung, Altlastenbeseitigung, Rückbau etc. mit Beeinträchti-

gungen für das Schutzgut zu rechnen. Entsprechende Maßnahmen werden unter Beteili-

gung der zuständigen Naturschutzbehörden frühzeitig und sorgfältig auf Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung mit den Zielen des Biotop- und Artenschutzes abgestimmt. Mög-

lichkeiten zum Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen sind auf Ebene der Bebauungspla-

nung auszuloten und verbindlich zu regeln. 
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Im Süden wird der zukünftige Stadtteilpark als öffentliche Grünfläche dargestellt. Neben 

dem Bedarf der zukünftigen Nutzer an Erholungsflächen und nutzbaren Freiflächen spielen 

auch Themen wie die Sanierung bestehender Bodenbelastungen, die Höhenentwicklung 

des Gesamtgebiets und die angestrebte Regenwasserversickerung eine Rolle. Diese kön-

nen wiederum in Konflikt zum Erhalt wertvoller Vegetationsstrukturen stehen. 

 

2 . 4 .2 .  T ier e  

Ausgangssituation / Bestand 

Der Änderungsbereich weist durch den sandigen Untergrund sehr trockene und nährstoff-

arme Lebensraumbedingungen auf. Vernetzungsstrukturen bestehen zum Dutzendteich-

areal im Osten sowie zum Rangierbahnhof Nürnberg und darüber hinaus entlang der Bahn-

gleise. 

Aus den letzten 10-15 Jahren liegen zahlreiche Untersuchungen zur Tierwelt vor. Entspre-

chend der Vegetationsausstattung bot das Gelände damals Lebensraum vor allem für      

Offenlandarten der Tiergruppen Vögel, Insekten und Reptilien. Die extremen Bedingungen 

boten Spezialisten Lebensräume, wie es sie kaum im Nürnberger Stadtgebiet gibt. Die  

Vegetationsentwicklung der letzten 15 Jahre mit fortschreitender Gehölzsukzession ver-

schob das Habitatangebot zu Gunsten von Tiergruppen der halboffenen Landschaft und 

Gebüsche. Erst in jüngster Zeit wurden durch den Rückbau der Gleise und von Gewerbe-

flächen Rohboden-/Sandflächen geschaffen, welche der Reptilien- und Insektenfauna so-

wie Vogelarten trockenwarmer Lebensräume in Teilbereichen wieder neuen Lebensraum 

bieten.  

Im Jahr 2015 wurden umfangreiche faunistische Erfassungen durchgeführt, um den aktu-

ellen Sachstand zu erheben. Die Erhebungen umfassten v. a. die Tiergruppen Fleder-

mäuse, Vögel, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter (vgl. auch Kartendarstellung in An-

lage 5). In den Jahren 2019 und 2020 erfolgte eine Aktualisierung der faunistischen Erfas-

sungen (vgl. WGF (2021): Voreinschätzung zum speziellen Artenschutz).  

Die aktualisierten Erfassungen ergaben für den Bereich des Modul II folgendes: 

2015 wurden bei den Fledermäusen 7 Arten nachgewiesen, welches dem typischen Ar-

tenspektrum „naturnaher“ Gebiete in Nürnberg entsprechen. Dabei ist die mit Abstand am 

häufigsten erfasste Art die Zwergfledermaus. Schwerpunkt der Fledermaus-Aktivitäten 

liegt entlang der alten Gehölzbestände an der Münchner Straße. Dieser Bereich steht in 

räumlichem Zusammenhang mit dem nachgewiesenermaßen bedeutendsten Nürnberger 

Fledermaushabitat, dem Dutzendteichgelände.  

Bei den Vögeln wurden 2020 im Untersuchungsgebiet 19 Arten erfasst, darunter 5 Rote 

Liste Arten. Von besonderer Bedeutung ist der Bruthinweis des Gartenrotschwanzes sowie 

die Nachweise von Grünspecht und Steinschmätzer, die das Areal mindestens zeitweise 

Insgesamt sind mit der (Durchführung der) Planung erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen für das Schutzgut Pflanzen festzustellen. Entsprechende Maßnahmen zu Schutz, Ver-

meidung, Verringerung und Ausgleich sind daher im nachfolgenden Bebauungsplan ver-

bindlich zu definieren und zu regeln.  
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nutzen. Die alten Gehölzbestände im Osten des Modul II stellen einen Schwerpunktlebens-

raum dar, wertbestimmend ist zudem der hohe Anteil an Brachflächen unterschiedlicher 

Sukzessionsstadien. 

Die Zauneidechse wurde als einzige Reptilienart festgestellt. Potenzielle Vorkommen von 

Schlingnatter oder Mauereidechse konnten weder bei der Erfassung 2020 noch in den Er-

hebungen der vorangegangenen Jahre belegt werden. Der ehemalige Südbahnhof bildet 

zusammen mit dem Rangierbahnhof den größten Zauneidechsenlebensraum im Stadtge-

biet und vermutlich einen der größten in Nordbayern. Auch im Bereich des Modul II ist mit 

einer sehr großen Population von mindestens 350 Tieren zu rechnen, wobei die Erfahrun-

gen im Modul I gezeigt haben, dass eine Abschätzung der Populationsgröße mit erhebli-

chen Fehlern behaftet sein kann. Nachweise erfolgten schwerpunktmäßig im Südwesten 

des Moduls II sowie im Osten. Besiedelt werden Flächen mit Magerrasenstadien, Gehölz-

sukzession, Gehölzränder und Ruderalflächen. Die ehemaligen Gleiskörper und mit Pio-

niervegetation bestandene Zwischengleisflächen bieten der Art äußerst günstige Habitat-

bedingungen. Im nördlichen Bereich, mit seinem hohen Anteil versiegelter Flächen, wurden 

keine Zauneidechsen erfasst.  

Bei den Heuschrecken konnten 17 Arten nachgewiesen werden, darunter 5 Arten der Ro-

ten Liste Bayern. Die offenen Pionierflächen sowie deren Übergangsstadien hin zu wärme-

liebenden Ruderfluren und Gebüschsukzession bieten großflächige Habitatstrukturen für 

anspruchsvolle und bestandsbedrohte Heuschreckenarten. Besondere Bedeutung kom-

men den Flächen im Westen und Osten des Modul II zu, welche frühe Sukzessionsstadien 

und Rohbodenstandorte aufweisen. Dem individuenreichen Vorkommen der in Bayern 

stark gefährdeten Blauflügeligen Ödlandschrecke und der beiden bayernweit vom Ausster-

ben bedrohten Arten Rotleibiger Grashüpfer und Blauflügelige Sandschrecke kommt eine 

besondere Bedeutung zu.  

Bei den Tag- und Nachtfaltern, Käfern sowie den Libellen wurden keine besonders wert-

vollen Arten erfasst. Auch bei der Erfassung im Jahr 2020 konnte kein Nachweis des 

Nachtkerzenschwärmers erbracht werden. Ebenso wenig wurde der Eremit im Änderungs-

bereich nachgewiesen. 

Insgesamt bestätigten die 2020 durchgeführten faunistischen Erfassungen die bereits be-

kannte hohe bis sehr hohe Bedeutung des Änderungsbereiches für die Tierwelt.  

 
Auswirkungen / Prognose 

Die Habitatausstattung wird sich im Zuge der Umsetzung der Planung nachhaltig verän-

dern. Auf den bisher großflächig vorhandenen Brachflächen werden im Änderungsbereich 

im Wesentlichen Wohn-, Gewerbe- und Grünflächen geschaffen. Mit einem großflächigen 

Verlust von Lebensräumen für die verschiedenen Arten ist zu rechnen, Erhaltungsmöglich-

keiten sind auf Ebene der Bebauungsplanung im Einzelnen zu erörtern. Damit ist ein Ver-

lust von Lebensstätten und die Gefahr der Tötung von Tieren verbunden. In Hinblick auf 

die streng geschützten Tierarten werden die Auswirkungen der Planung und geeignete 

Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG gegenüber 

Fledermäusen, Reptilien (Zauneidechse) und Vögeln im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) umfassend dargestellt 

werden.  
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Im Untersuchungsgebiet wurden besonders geschützte Tierarten, die nicht gleichzeitig 

nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt oder nach BArtSchV „streng geschützt“ sind, 

erfasst. Im Änderungsbereich wurden die Heuschreckenarten „Blauflügelige Sandschre-

cke“ und „Bauflügelige Ödlandschrecke“ nachgewiesen. Diese Arten sind stadtbedeutend 

bzw. das Untersuchungsgebiet hat eine besondere Bedeutung für das Vorkommen der 

Arten im Stadtgebiet. Die Planung bedeutet wahrscheinlich einen erheblichen Lebens-

raumverlust für diese Arten.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass umfangreiche Maßnahmen erforderlich sind, um die 

nachteiligen Auswirkungen für streng geschützte Tierarten soweit als möglich zu begren-

zen, zu vermeiden bzw. auszugleichen.  

 

2 . 4 .3 .  B io l og i sche  V ie l f a l t  

Biodiversität beschreibt die Vielfalt von Lebensräumen, die Vielzahl von Arten und geneti-

sche Besonderheiten innerhalb der Arten, d.h. eine Vielfalt an Einzelindividuen. Dadurch 

steht Biologische Vielfalt in direktem Bezug zu den Bewertungen hinsichtlich der Schutz-

güter Pflanzen und Tiere sowie ihrer natürlichen Lebensräume (s. Kap. 2.4.1/2.4.2). Die 

Auswirkungen der Planung sind demnach hinsichtlich der biologischen Vielfalt als erheblich 

nachteilig zu bewerten. 

2 . 5 .  Landschaf t  

Ausgangssituation 

Das Orts- und Landschaftsbild im Änderungsbereich ist durch dessen Nutzungsgeschichte 

geprägt. Zum Änderungsbereich zählen die bereits zurückgebaute Gleisharfe des ehema-

ligen Güterumladebahnhofs, weitere Gleisanlagen sowie großflächige gewerbliche Nut-

zungen ohne jegliche gestalterische Qualität. Diese Flächen besitzen keine Bedeutung für 

das Schutzgut. Innerhalb des Gebietes sind keine relevanten Blickbeziehungen zu Land-

marken der Stadt Nürnberg vorhanden. 

Die frühere Bahnnutzung ist nach dem Rückbau der Gleisanlagen nicht mehr unmittelbar 

ablesbar. Prägend für das Gebiet sind die großflächigen Versiegelungsbereiche und viel-

fältigen Brachflächen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Dabei reicht das Spektrum 

von frisch entsiegelten Rohbodenflächen über etablierte Offenlandstandorte, Gebüsche bis 

hin zu jungen Waldflächen. Da diese Flächen weitgehend für die Öffentlichkeit unzugäng-

lich und von außen kaum wahrnehmbar sind, ist ihre Bedeutung für das Schutzgut gering.  

 
Auswirkungen / Prognose 

Das Orts- und Landschaftsbild wird sich im Zuge der Umsetzung der Planung nachhaltig 

verändern. Die derzeitige, ungeordnete Mischung aus Gewerbe- und Brachflächen wird 

Insgesamt sind mit der (Durchführung der) Planung erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen für das Schutzgut Tiere zu erwarten. In Kernlebensräume der Tierwelt wird großflächig 

eingegriffen und diese in weiten Teilen überbaut werden. Damit sind der Verlust von Le-

bensstätten und die Gefahr der Tötung von Tieren verbunden. Die erforderlichen Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden in einer saP auf B-Plan-Ebene dargestellt.  
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von einer geordneten städtebaulichen Entwicklung abgelöst. Im Änderungsbereich wird 

zum einen ein urbanes Stadtquartier entwickelt und zum anderen ein großflächiger Park. 

Aufgrund der intensiven Vorplanung und des durchgeführten städtebaulichen und land-

schaftsplanerischen Wettbewerbs ist sichergestellt, dass sich die Nutzungen sinnvoll in die 

Umgebung des Nürnberger Südostens einfügen.  

Innerhalb des Änderungsbereichs werden öffentlich wirksame Grün- und Freiflächen mit 

unterschiedlichen Ausprägungen geschaffen. Prägend für das Entwurfskonzept des Ge-

samtgebietes Brunecker Straße ist dabei eine stadträumliche wirksame Grünverbindung 

vom Hasenbuck zum Dutzendteich-Gelände. Der östliche und Großteil dieser Grünverbin-

dung ist Teil des hiesigen Änderungsbereichs.  

In Modul II ist von einem weitgehenden Verlust der bestehenden Grünstrukturen auszuge-

hen. Im Zuge der Bebauungs- und Grünordnungsplanung wird detailliert zu  regeln sein, 

welche Strukturen (z.B. markante Einzelbäume) ggf. zum Erhalt festgesetzt werden kön-

nen und welche im Zuge der Planung neu geschaffen werden. Chancen zur Neuschaffung 

von stadträumlich wirksamen Grünstrukturen innerhalb der Baugebiete bestehen zudem in 

den geplanten Bauflächen und in den Straßenräumen. So ist das Wettbewerbsergebnis 

u.a. durch großzügige und sehr stark geprägte öffentliche Straßenräume gekennzeichnet.  

 

2 . 6 .  Mensch,  m enschl iche  G esundhei t  

2 . 6 .1 .  E rholung  

Ausgangssituation 

Auf Grund der langjährigen Nutzung als Bahn- und Gewerbestandort in der Vergangenheit 

weist der Änderungsbereich keinerlei Erholungsfunktion auf. In den letzten 10 Jahren er-

folgten verschiedene Rückbauten von Gebäuden und Gleisanlagen. Hierdurch liegen 

heute viele Flächen brach, auf welchen sich eine natürliche Vegetation entwickelt hat. 

Für die Bewertung der aktuellen Erholungsfunktion ist insbesondere ausschlaggebend, ob 

gegenwärtig Flächen mit Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung sowie Erho-

lungseinrichtungen und -infrastruktur vorhanden sind. Darüber hinaus ist die Zugänglich-

keit des Areals sowie die Beziehung zu umliegenden Gebieten wichtig. 

Im Änderungsbereich befinden sich aktuell keine Flächen, welche eine Bedeutung für die 

landschaftsgebundene Erholung besitzen. So gibt es keine öffentlich zugänglichen Flä-

Insgesamt sind mit der (Durchführung der) Planung im Zuge der geplanten Nutzungsän-

derungen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für das Schutzgut Landschaft 

festzustellen.  

Durch die städtebauliche Ordnung mit der Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflä-

chen, insbesondere dem östlichen Teil des Stadtteilparks sowie in den Bauflächen und 

Straßenräumen, wird ein Ausgleich der verlorengehenden orts- und landschaftsbildprägen-

den Gehölzbestände erzielt. 

78



Umweltbericht zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP)  
Änderung 8b - Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße 

 23 

chen, welche eine bewusste Erholungsfunktion besitzen. Ebenso sind Erholungseinrich-

tungen und -infrastruktur, wie bspw. Sitzbänke, Cafés, Spielflächen für Kinder und Jugend-

liche im gesamten Änderungsbereich nicht vorhanden. 

Die Zugänglichkeit des Änderungsbereichs, welche insbesondere die Nutz-, Begehbar- 

und Erreichbarkeit umfasst, ist aus Sicht der Erholungsfunktion für den Menschen als ge-

ring zu bewerten. Eine Begehbarkeit des Änderungsbereichs, welcher nahezu vollständig 

im privaten Besitz ist, ist nur in Teilbereichen möglich. Darüber hinaus ist er nur über we-

nige, unattraktive Zugänge, welche überwiegend nicht für eine Fuß- und Radwegeanbin-

dung ausgelegt sind, erreichbar und somit auch nicht gut an die umliegenden Gebiete an-

gebunden. Vollständig durch den Änderungsbereich verlaufende und weiterführende Rad- 

und Fußwegeverbindungen sind gegenwärtig nicht vorhanden. 

Insgesamt besitzt der Änderungsbereich derzeit keine Bedeutung für das Schutzgut 

Mensch – Erholung. 

 
Auswirkungen / Prognose 

Die Planung sieht eine komplette Umnutzung des Änderungsbereichs mit einer gemischten 

Nutzung (mit hohem Wohnanteil) vor. Darüber hinaus sind öffentliche Grünflächen und er-

gänzende soziale und gebietsversorgende Nutzungen sowie der im Änderungsbereich be-

findliche Abschnitt einer übergeordneten Freiraumverbindung (Hasenbuck – Gebiet Brun-

ecker Straße – Volkspark Dutzendteich) vorgesehen. 

Durch die Planung werden keine nachteiligen Auswirkungen auf die Erholungseignung des 

Gebietes für den Menschen entstehen, da gegenwärtig keine Erholungsfunktion im Gebiet 

gegeben ist. 

Durch die Grün- und Spielflächen (insbesondere der Anlage eines Stadtteilparks) sowie 

die Pflanzung von Gehölzen und durch sonstige grünordnerische Maßnahmen, welche in 

der Planung auf B-Planebene vorgesehen sind, ist von einer wesentlichen Aufwertung der 

Erholungsfunktion auszugehen. Innerhalb des Änderungsbereiches liegt der östliche Teil 

des neu vorgesehenen Stadtteilparks, durch welchen eine verbindende Grünachse mit Er-

holungsfunktion zwischen dem Naherholungsbereich Dutzendteich sowie dem Hasenbuck 

geschaffen werden soll. Diese Freiraumverbindung verbindet die bestehenden Grünflä-

chen und schließt somit eine wichtige Lücke in der Grünraumversorgung und -vernetzung 

im Süden Nürnbergs. Hierdurch wird insbesondere auch eine Verbesserung für die beste-

henden Nutzungen und Einwohner im Umfeld erreicht.  

In der Planung sind verschiedene Rad- und Fußwegeverbindungen (insbesondere im Be-

reich der neuen Grünachse) vorgesehen, welche die Durchgängigkeit des Gebietes zu-

künftig gewährleistet. Hierdurch soll ein Lückenschluss im übergeordneten Wegenetz er-

reicht werden. 

 
 
  

Insgesamt sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch / Erholung zu erwarten. Durch die (Durchführung der) Planung im Zuge der ge-

planten Nutzungsänderungen wird hingegen eine deutliche Verbesserung und Aufwertung 

der Erholungsfunktion erreicht. 
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2 . 6 .2 .  Lärm bel as t ung  

Ausgangssituation 

Auf den Änderungsbereich wirken verschiedene Lärmquellen von allen Seiten ein. Neben 

Verkehrslärm wirkt dabei auch Gewerbelärm auf den Änderungsbereich ein. Wesentliche 

Sportanlagen sind im Umfeld nicht vorhanden, so dass kein dies bzgl. Lärm auf das Gebiet 

einwirkt.  

Für den Änderungsbereich liegt eine schalltechnische Stellungnahme vor, in welchem die 

Anforderungen an den Schallschutz sowie zu erwartenden Geräuschimmissionen für den 

Bereich von Modul II erläutert und potentielle Schallschutzmaßnahmen zur Lösung von 

Lärmkonflikten dargestellt werden. 

 
Verkehrslärm 

Auf den Änderungsbereich wirken die Geräuschimmissionen der Ingolstädter Straße, Mün-

chener Straße, Brunecker Straße, der (zukünftig) weitergeführten Straßenbahnlinie, der 

neuen Planstraßen im Gebiet, des Rangierbahnhofs sowie der U-Bahn ein.  

Zu diesen Verkehrswegen (Schienen- und Straßenverkehr) erfolgte eine Berechnung der 

freien Schallausbreitung, in welcher sich innerhalb des Änderungsbereiches Immissions-

pegel von bis zu 67 dB(A) am Tag und bis zu 59 dB(A) in der Nacht ergeben können. Diese 

höchsten Werte liegen in nächster Nähe zur Münchener Straße im Osten sowie Norden 

entlang der Ingolstädter Straße. Im Zentrum des Änderungsbereiches sowie im Süden in 

Richtung der geplanten Parkfläche werden Werte von 50-54 dB(A) am Tag und 46-50 

dB(A) in der Nacht erreicht. Entlang der neu geplanten Straßenbahntrasse im Westen lie-

gen am Tag Werte von 56-58 dB(A) und in der Nacht von 51-53 dB(A) vor.  

Im Großteil des Änderungsbereiches kann der schalltechnische Orientierungswert für 

Mischgebiete in Höhe von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht bei der Einwirkung 

aller Verkehrsemittenten eingehalten werden. Nur in direkter Nähe zur Ingolstädter- und 

Münchener Straße liegen Überschreitungen des Orientierungswertes um bis zu 7 dB (Tag) 

/ 9 dB (Nacht) vor. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) am Tag und 

54 dB(A) in der Nacht für Urbane Gebiete werden ebenfalls nur entlang der beiden Straßen 

nicht eingehalten. Hier sind Überschreitungen um bis zu 3 dB (Tag) / 5 dB (Nacht) möglich. 

Auf die geplante Parkfläche im Änderungsbereich wirkt maßgeblich von Osten durch die 

Münchener Straße Verkehrslärm ein. Hier liegt in den ersten 40-50 Metern noch eine Über-

schreitung von 60 dB(A) am Tag vor. Bis auf diesen Bereich weist die Parkfläche nach den 

Ergebnissen der freien Schallausbreitung Werte unter 60 dB(A) auf. 

Durch den Verkehrslärm besteht somit eine wesentliche Vorbelastung für den Änderungs-

bereich. 

 
Gewerbelärm 

Auf den Änderungsbereich wirken Anlagengeräusche, insbesondere durch das nördlich 

angrenzende Möbelhaus und die dazugehörige Stellplatzanlage, das Kulturzentrum, Le-

bensmittelmärkte, Gaststätten, den Einzelhandel im Modul I sowie Gewerbebetrieben im 

Modul II. Weiterhin wirken Geräuschimmissionen der in größeren Abstand situierten Anla-

gen, z.B. DB Railport, Autologistiker, Rangierbahnhof, Gewerbegebiet Gibitzenhof ein.  
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Zum Gewerbelärm wurde eine freie Schallausbreitung für den Änderungsbereich berech-

net. Im Ergebnis stellt sich dabei dar, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Misch-

gebiete (60 dB(A)) und für Urbane Gebiete (63 dB(A)) im Tagzeitraum voraussichtlich im 

gesamten Plangebiet eingehalten werden können. Dabei sind im Norden entlang der In-

golstädter die höchsten Beurteilungspegel von bis zu 54 dB(A) zu erwarten. Im Nachtzeit-

raum sind Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für Mischgebiete/Ur-

bane Gebiete (45 dB(A)) in kleinen Teilbereichen entlang der Ingolstädter Straße zu erwar-

ten. Diese Überschreitungen befinden sich jeweils gegenüber den Ausfahrtsbereichen der 

nördlich angrenzenden gewerblichen Nutzung.  

Durch den Gewerbelärm besteht somit eine geringe Vorbelastung des Änderungsberei-

ches.  

 

Sport- und Freizeitgeräusche 

Für den Bereich Freizeitlärm ist festzuhalten, dass verschiedene seltene Großereignisse 

(bspw. Volksfeste, „Norisringrennen“ der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft sowie 

das Musikfestival „Rock im Park“) im Umfeld des Untersuchungsgebietes stattfinden und 

hier temporär wesentliche Lärmimmissionen vorliegen. Sonstige große Sport- und Freizeit-

anlagen im südlichen Stadtgebiet sind grundsätzlich in ausreichender Entfernung, so dass 

hier keine maßgeblichen Auswirkungen bzw. Vorbelastungen zu erwarten sind. 

Im Änderungsbereich selbst soll eine Grünanlage im südlichen Teil mit mehreren Sport- 

und Freizeitanlagen vorgesehen werden. 

 
Auswirkungen / Prognose 

Das Vorsehen der geplanten Nutzungen im Änderungsbereich birgt mit der bestehenden 

umliegenden sowie internen Situation einige Konflikte sowohl im Bereich Verkehrs- als 

auch Gewerbelärm. Zur Bewältigung dieser zu erwartenden Lärmbelastungen durch Ver-

kehrs- und Gewerbelärm sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen bei der Gebiets-

entwicklung und insbesondere auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorzusehen. 

Für den Verkehrslärm können folgende Maßnahmen Berücksichtigung finden: 

• Aktive Maßnahmen: Maßnahmen an der Straßenbahnneustrecke, Maßnahmen an 

den bestehenden Straßen, Riegelbebauung, Abschirmeinrichtungen (Lärmschutz-

wände, Hügel, Wälle, etc.), schalltechnisch optimierte Anordnung von Nutzungen 

bzw. Grundrissgestaltung 

• Passive Maßnahmen: ausreichende Schalldämmung der Außenbauteile, schall-

dämmende Lüftungseinrichtung 

Schallschutzmaßnahmen für den Gewerbelärm sind: 

• Aktive Maßnahmen: Planung einer Riegelbebauung, Abschirmeinrichtungen, 

schalltechnisch optimierte Anordnung von Nutzungen bzw. Grundrissgestaltung 

Zur Vorbeugung eventueller Lärmkonflikte durch Sportanlagen sind folgende Maßnahmen 

grdsl. zu berücksichtigen: 
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• technische und bauliche Schallschutzmaßnahmen an den Sportanlagen, betrieb-

liche und organisatorische Maßnahmen, Anordnung der Sportanlagen mit ausrei-

chend Abstand zur nächstgelegenen schützenswerten Bebauung 

 
 

2 . 6 .3 .  S tör f a l l vorsor ge  /  Anf ä l l igke i t  f ür  schw ere  Unfä l l e  oder  
Kat ast r ophen  

Störfallvorsorge i.S.d. § 50 Satz 1 BImSchG:  

Der Änderungsbereich befindet sich nicht im potentiellen Einwirkbereich von Störfallanla-

gen. Die Belange der baurechtlichen Störfallvorsorge i.S.d. Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-

III-RL) sowie die diesbezügliche nationale Gesetzgebung sind somit nicht betroffen. Soweit 

die Planungen neben Wohn- auch Gewerbenutzung vorsehen, sollten zur Umsetzung des 

Abstandsgebots nach Art. 13 der Seveso-III-RL und zur Vermeidung von potentiellen Nut-

zungskonflikten auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (B-Plan) ggfs. Regelungen 

zum Ausschluss von Störfallbetrieben (Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 

5a BImSchG bilden) aufgenommen werden. 

 

Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen:  

Der Änderungsbereich befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit besonderen Aus-

wirkungen durch Katastrophen (z.B. überschwemmungsgefährdeter Bereich, Erdbeben-

gebiet) zu rechnen ist.  

Im Stadtgebiet von Nürnberg ist generell mit Bombenblindgängern oder anderen Kampf-

mitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen. Luftbilder zeigen im Untersuchungsbereich zahl-

reiche Bombentrichter, da das Gebiet aufgrund der Nutzung (Bahn) häufiges Angriffsziel 

war. Weiterhin wurden im Zuge der Altlasten-/Bodensanierung für den Bereich Modul I be-

reits mehrere Bombenblindgänger gefunden. Infolgedessen ist auch bei der Sanierung 

bzw. bei Baumaßnahmen und Eingriffen in den Untergrund im Bereich Modul II eine vor-

herige Kampfmittelerkundung bzw. -begleitung erforderlich.  

  

Durch die geplante Nutzungsänderung sind bei Durchführung der Planung erhebliche 

nachteilige Auswirkungen durch Lärmimmissionen zu erwarten. Diese Beeinträchtigun-

gen sind durch die Umsetzung geeigneter aktiver und passiver Schallschutzmaßnahmen, 

welche auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkret definiert und verbindlich gere-

gelt werden müssen, derart zu reduzieren, dass die Lärmwerte für gesundes Wohnen und 

Arbeiten im Tages- und Nachtzeitraum eingehalten werden können. Die Lösbarkeit der zu 

erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen ist durch entsprechende Maßnahmen mög-

lich, so dass eine ausreichende Minderung zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse grundsätzlich erreicht werden kann. 
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2 . 7 .  Luf t  

Ausgangssituation 

Für den Änderungsbereich ist grundsätzlich nicht mit erheblichen Feinstaubbelastungen 

zu rechnen, da Feinstaub (PM10 und PM2,5) in Nürnberg nach Angaben der Stadtentwäs-

serung und Umweltanalytik (SUN) generell kein Problem im Hinblick auf die Einhaltung der 

Grenzwerte der 39. BImSchV darstellt. Auch an der verkehrsbezogenen Luftmessstation 

des BayLfU (Von-der-Tann-Straße) liegen die gemessenen Werte für PM10 unter dem Jah-

resgrenzwert. Auch die Anzahl der zulässigen Überschreitungstage des Tagesgrenzwertes 

liegt unter Berücksichtigung der Daten der Messstellen ebenfalls unter dem Grenzwert. 

Im Zuge flächendeckender Messungen zur Luftqualität im Stadtgebiet von Nürnberg wurde 

für den Änderungsbereich in den Jahren 2004 / 2005 bei mobilen, diskontinuierlichen Luft-

messungen (im 1-km-Raster) Stickstoffdioxid-Konzentrationen von 37 bis 40 µg/m³ (als 

Flächenmittelwerte) gemessen. Damit liegen die Messwerte z.T. über dem städtischen 

Durchschnitt. Aufgrund der angewandten Messmethode und der Messzeiten (nur zu den 

verkehrsreicheren Tagzeiten, d.h. ohne Nachtmessungen) besitzt ein direkter Vergleich mit 

dem Ganzjahresgrenzwert der 39. BImSchV allerdings nur orientierenden Charakter. Der 

Messpunkt an der Münchener Straße zeigte dabei eine deutliche Beeinflussung der Luft-

qualität durch verkehrsbürtige NO2- Emissionen. Die Münchener Straße als nächster Hot-

spot für die Luftbelastung ist vom Änderungsbereich knapp 50 m entfernt. 

Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Nutzungen vorhanden bzw. geplant, durch 

welche Emissionen mit wesentlicher Auswirkung auf die Luftreinhaltung verbunden sind. 

Ebenfalls liegt der Änderungsbereich nicht im Einwirkbereich eines Störfallbetriebes. Maß-

geblichster Aspekt zur Luftreinhaltung sind im Änderungsbereich zukünftig die hinzukom-

mende MIV-Belastung durch die geplanten Nutzungen. Hierbei wird es zu einer Steigerung 

des Individualverkehrs im Vergleich zum Ausgangszustand kommen. Durch eine gute 

ÖPNV-Anbindung sowie eine attraktive Anbindung an das Fuß- und Radwegenetz soll die-

ser Individualverkehr auf ein Minimum reduziert werden. Im Vergleich zu den früheren ge-

werblichen Nutzungen im Änderungsbereich kann jedoch grundsätzlich davon ausgegan-

gen werden, dass diesbezüglich zukünftig im Hinblick auf die Luftreinhaltung verträglichere 

Nutzungen (hinsichtlich anlagenbedingter Emissionen sowie des Verkehrsaufkommens) 

entstehen werden, da dies nun auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bewusst und 

gezielt durch den Ausschluss bestimmter Nutzungen gesteuert werden kann. 

 
Auswirkungen / Prognose 

Durch die Planung ist keine wesentliche anlagenbedingte Luftbelastung im Änderungsbe-

reich absehbar. Im Zuge der Nutzungsintensivierung im Gebiet ist mit einer Erhöhung des 

Motorisierten Individualverkehrs (MIV) zu rechnen. Demgegenüber wird aber eine opti-

mierte Anbindung durch den ÖPNV sowie eine gute Anbindung des Fuß- und Radwege-

netzes angestrebt. Eine übermäßige bzw. starke Belastung für den Änderungsbereich 

durch die geplante Nutzungsänderung ist nicht zu erwarten und hierfür liegen keine Hin-

weise vor. 

In den Sommermonaten kann es im gesamten Stadtgebiet, und somit auch im Änderungs-

bereich, an vereinzelten Tagen zu schlechten Werten bzw. hohen Luftbelastungen und 
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somit zu Überschreitung der Ozonwerte kommen. Dabei handelt es sich jedoch um ein 

stadtweites und generell großstädtisches Phänomen während der Sommerzeit. 

 

 

2 . 8 .  K l ima  

Ausgangssituation  
 
Klimaanpassung 

Die Stadt Nürnberg liegt im Übergangsbereich zwischen kontinentalem und ozeanischem 

Klima. Charakteristisch sind hohe Sommertemperaturen, vergleichsweise milde Winter und 

eine insgesamt geringe Niederschlagsmenge. Mit durchschnittlich 629 mm Niederschlag 

pro Jahr zählt Nürnberg zu den trockensten Gebieten Bayerns. In den letzten Jahrzehnten 

hat sich die Grundcharakteristik des Nürnberger Klimas stark gewandelt. Dies umfasst eine 

Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur und eine veränderte Verteilung der Nieder-

schlagsmengen. Auch zukünftig ist davon auszugehen, dass die mittlere globale Lufttem-

peratur weiter ansteigt. Für den Zeitraum 2021-2050 wird sich die Anzahl der Sommertage 

(Tage mit Maximaltemperatur ≥ 25°C) und die Anzahl der heißen Tage (Tage mit Maximal-

temperaturen ≥ 30°C) deutlich erhöhen. Regional wird es auch zu einer Ausdehnung som-

merlicher Trockenperioden kommen. Diese klimatischen Veränderungen haben verschie-

dene Wirkfolgen auf die menschliche Gesundheit, die Lufthygiene, die Freiräume und 

Grünflächen, den Wasserhaushalt sowie auf Energie, Infrastruktur, Verkehr und Touris-

mus. 

Die im hiesigen Naturraum häufigen Schwachwinde fördern Wetterlagen mit geringem Luft-

austausch, was generell zu einer Steigerung von Belastungen (Schadstoffen und Staub) 

in der Stadt führt. Darüber hinaus steigt die Gefahr von Starkregenereignissen zunehmend.  

 
Klimaschutz 

Im Änderungsbereich sind gegenwärtig verschiedene Gebäudealtbestände sowie Frei- 

und Verkehrsanlagen vorhanden. Diese stammen überwiegend aus einer Zeit, in welcher 

keine klimaschonenden Bauweisen oder klimamindernde Maßnahmen vorgesehen wur-

den. Wesentliche klimaschützende oder -schonende Beiträge (bspw. Verringerung des 

Energieverbrauchs) sind hier nicht gegeben. 

Generell ist für das Gesamtgebiet Brunecker Straße eine Versorgung mit Fernwärme mög-

lich und wird dementsprechend angestrebt. Bei einer Versorgung des Änderungsbereiches 

mit Fernwärme wäre durch den Primärenergiefaktor der Fernwärme (0,00) ein hohes Po-

tential zur Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung für die zukünftige Bebauung 

gegeben. Sollte eine Versorgung des Änderungsbereiches mit Fernwärme nicht möglich 

sein, so wäre auf Ebene des Bebauungsplans die Erstellung und Vorlage eines Energie-

konzeptes notwendig, um zu belegen, dass die bauliche Entwicklung den Zielen der Stadt 

Nürnberg zur CO2-Minderung entspricht.  

Von einer erheblichen Luftbelastung im Änderungsbereich oder durch die geplante Nut-

zungsänderung ist nicht auszugehen. Durch die (Durchführung der) Planung sind insge-

samt keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft festzustel-

len. 
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Stadtklima 

Als erste Bewertung der Ausgangssituation wurde das Stadtklimagutachten aus dem Jahr 

2014 ausgewertet. Dieses stellt für den Änderungsbereich bei Betrachtung der Tempera-

turverteilung während einer austauscharmen Strahlungswetternacht überwiegend mittlere 

Temperaturfelder zwischen 18-20° dar. Hinsichtlich der Kalt-/Frischluftentstehung weist 

der Änderungsbereich recht geringe Kaltluftproduktionsraten auf. So liegt hier die Hälfte 

der Fläche bei >8 – 11 m3 pro m2 und Stunde und die restlichen Bereiche bei nur < 5 m3 

pro m2 und Stunde. Der Kaltluftvolumenstrom ist im Änderungsbereich überwiegend mäßig 

mit geringen Windgeschwindigkeiten. Es gelangen hier kleinvolumige Kalt- und Frischluft-

ströme von Süden über die Bahngleise nach Norden sowie von Osten aus Richtung des 

Dutzendteiches in den Änderungsbereich bzw. das Untersuchungsgebiet. 

Das Stadtklimagutachten von 2014 beinhaltet eine Bewertung der Baupotentialflächen in 

einer Planungshinweiskarte. Danach werden weite Teile des Änderungsbereiches als Flä-

chen mit einer weniger günstigen bioklimatischen Situation eingestuft. Grundsätzlich fällt 

laut Gutachten die Baupotentialfläche „Brunecker Straße“ hinsichtlich ihres klimaökologi-

schen Konfliktpotentials in die Kategorie „zu prüfen“. Es wird jedoch bereits ausgeführt, 

dass die Fläche gegenwärtig sehr schwierig zu beurteilen sei, eine weitere Verdichtung 

aber vermutlich wenig negative Folgen für die Fläche selbst in Hinblick auf jetzige Nutzun-

gen mit sich bringen würde. Die Beurteilung einer Beeinträchtigung angrenzender Bebau-

ung kann nur auf Grundlage einer kleinräumigen Begutachtung erfolgen. Die mikroklimati-

schen Auswirkungen sind dabei stark abhängig vom detaillierteren Bebauungskonzept und 

der damit verbundenen Dichte, Höhe und Anordnung der Gebäude sowie dem generellen 

Versiegelungsgrad. Entsprechend ist im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung die Pla-

nung im Rahmen eines kleinräumigen Klimagutachtens mikroklimatisch genauer zu be-

trachten.  

 
Auswirkungen / Prognose 

Die stadtklimatischen Auswirkungen der geplanten Nutzungsänderung und Bebauung 

müssen auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. So sind stadtweite Auswirkungen 

nicht absehbar, sondern lediglich geringe kleinräumige Auswirkungen auf die umliegenden 

Bestandsgebiete voraussichtlich zu erwarten. Dies betrifft hier vor allem die nächtliche 

Durchlüftung. Von derartigen oder wesentlich stärkeren Veränderungen wäre jedoch auch 

im Falle der Nutzungsbeibehaltung auszugehen, da es hier dann ebenfalls zu einer inten-

siven Bebauung mit massiven Baukörpern und einer hohen Versiegelung kommen könnte. 

Die deutlichsten Auswirkungen sind innerhalb des Änderungsbereiches gegenüber der Be-

standssituation voraussichtlich mit einer steigenden Wärmebelastung am Tage gegeben. 

Hierzu wurden bereits verschiedene Maßnahmen im städtebaulichen Konzept (bspw. 

Grün- und Freiflächenbereiche, Dachbegrünung, Straßenbegleitgrün, Baumpflanzungen) 

vorgesehen, welche dazu führen sollen, dass diese Bereiche zu den Arealen mit hoher 

Aufenthaltsqualität zählen. Diese Maßnahmen gilt es im Zuge der verbindlichen Bauleit-

planung durch Festsetzungen zu sichern, um so eine bioklimatische Verbesserung für den 

Änderungsbereich zu erreichen. Hierdurch kann in dem gemischten Stadtquartier eine Ver-

besserung der Aufenthaltsqualität im Freien erreicht werden, welche von zentraler Bedeu-

tung für attraktive und nachhaltige Quartiere ist.  
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Durch die Realisierung eines gemischten Stadtquartiers ist allerdings sowohl in Bezug auf 

die Energieversorgung für die Gebäudenutzung (Wärme, Klimatisierung, Strom) als auch 

durch die zu erwartende Verkehrsbelastung von einer Erhöhung der CO2-Belastung aus-

zugehen.  

 

2 . 9 .  Abf a l l  

Abfälle entstehen im Änderungsbereich zukünftig betriebsbedingt durch mögliche gewerb-

liche Nutzungen sowie durch Einwohner im Gebiet als Hausmüll. Die Entstehung möglicher 

gefährlicher Abfälle (Sondermüll) ist auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht abseh-

bar. Grundsätzlich sind entsprechend der Gebietsausweisung (gemischte Baufläche) ver-

schiedene gewerbliche Nutzungen möglich.  

Nähere Angaben zu Art und Menge, der durch die Realisierung der Planung erzeugten 

Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung sind, soweit möglich, in nachgeordneten B-

Planverfahren nachzureichen sowie im weiteren Planungsprozess zu beachten.  

Im Änderungsbereich sind aufgrund der früheren Nutzungen (Gewerbe und Bahn) erheb-

liche abfallrelevante Auffüllungen vorhanden, welche für die angestrebte Flächenumnut-

zung (gemischte Baufläche und Grünfläche) sowie eine ortsnahe Regenwasserversicke-

rung zu entfernen sind. Diese Auffüllungen sind dann entsprechend den rechtlichen Vor-

gaben zu behandeln und zu entsorgen. 

 

Auswirkungen / Prognose 

Nachteilige Auswirkungen der Planung hinsichtlich des Schutzgutes Abfall sind bei Be-

handlung und Entsorgung der anfallenden Abfälle sowie der vorhandenen Auffüllungen 

entsprechend den rechtlichen Vorgaben nicht erkennbar. 

 

2 . 10 .  Kul t ur -  und Sachgüter  

Ausgangssituation 

Im Änderungsbereich sind keine Baudenkmäler vorhanden. Bodendenkmäler sind im Än-

derungsbereich derzeit nicht belegbar nachgewiesen. Aufgrund der historischen Vorge-

schichte des Untersuchungsgebietes (die heutige Brunecker Straße stellt eine mittelalter-

liche Straße aus dem 11./12. Jhdt. dar) können archäologische Funde nicht ausgeschlos-

Durch die Planung ist für das Schutzgut Klima, je nach Bebauungskonzept sowie bei ver-

bindlicher Regelung und Umsetzung verschiedener Verringerungs- bzw. Vermeidungs-

maßnahmen auf Ebene des Bebauungsplans, von keinen erheblichen nachteiligen Aus-

wirkungen im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen auszugehen. Maßgeblich sind 

dabei auch Maßnahmen zur Klimaanpassung, insb. auch zur Starkregenvorsorge 

(„Schwammstadt“) sowie zur Hitzevorsorge.  

Eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung ist bei Erfüllung und Einhaltung der recht-

lichen Vorgaben hinsichtlich des Schutzgutes Abfall nicht erkennbar. 
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sen werden. Aufgrund der starken Überprägung beim Bau der Bahnanlagen ist die Wahr-

scheinlichkeit für eventuelle Funde jedoch recht gering. Nach den gesetzlichen Denkmal-

schutzbestimmungen müssen bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenal-

tertümern und -denkmälern unverzüglich der Denkmalschutzbehörde gemeldet werden 

und die Fundstelle ist während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist unverändert zu be-

lassen. 

 

Auswirkungen / Prognose 

Nachteilige Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind nicht 

erkennbar, da weder im Änderungsbereich noch im unmittelbaren Umfeld Bau- und Bo-

dendenkmäler ausgewiesen sind. Generell können archäologische Funde aber nicht aus-

geschlossen werden. 

 

2 . 11 .  W echse lw i r kungen  

Die ermittelten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter und Umweltbelange berück-

sichtigen auch das Wirkungs-/Prozessgefüge zwischen den einzelnen Belangen des Um-

weltschutzes. Darüberhinausgehende erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen infolge 

von Wechselwirkungen sind nicht zu erwarten.  

3.  Prognose  be i  Nichtdurchführung der  P lanung /  
Nu l lvar iante   

Die Nullvariante beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Umweltbereiche im Ände-

rungsbereich bei Nichtdurchführung der Planung.  

Die jetzige Nutzungsverteilung auf dem ehemaligen Südbahnhof-Areal besteht bereits seit 

vielen Jahren mit relativ geringen Veränderungen: während die ehemalige Bahnnutzung 

endgültig der Vergangenheit angehört, findet eine relativ ungeordnete gewerbliche Nut-

zung auf einem großen Teil des Geländes statt (Druckerei, Schrotthändler, Recyclingbe-

triebe, Autologistiker, Lagerplätze…).  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde diese Nutzungsverteilung vermutlich auch in Zu-

kunft über einen längeren Zeitraum im Wesentlichen beibehalten werden. Diese einzelnen 

Nutzungen würden tendenziell nach Möglichkeiten zu jeweiligen Erweiterungen suchen. 

Die Ansiedlung neuer gewerblicher Nutzungen wäre aufgrund der planungsrechtlichen Ein-

stufung des Gebietes (Innenbereich nach § 34 BauGB) als sehr wahrscheinlich einzuschät-

zen. 

Gestoppt würden bei Nichtdurchführung der Planung der Prozess des Rückbaus funktions-

los gewordener Gebäude und Flächen, die begonnene Beseitigung von Altlasten bzw. 

schädlichen Bodenverunreinigungen (wobei einzelne Sanierungsmaßnahmen auch weiter-

Eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter 

ist nicht erkennbar. 
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hin stattfinden würden) und insgesamt die geordnete städtebauliche Neuordnung des Ge-

ländes. Bedeutende innerstädtische Flächenpotentiale (insbesondere auch für Wohnnut-

zung) sowie zur Anlage neuer öffentlicher Grünflächen würden ungehoben bleiben.  

In Bezug auf die Umweltbelange wäre im Wesentlichen in Teilbereichen eine Beibehaltung 

der vorhandenen Vorbelastungen der Schutzgüter Boden und Wasser, aber auch das Fort-

bestehen der brachgefallenen Flächen für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere zu erwarten. 

Diese besitzen derzeit eine sehr hohe Bedeutung durch relativ geringe Störungen oder 

Beeinträchtigungen. Bei einer Nichtdurchführung der angestrebten Flächenumnutzung 

hätte dies grundsätzlich kurzfristig positive Auswirkungen für die Schutzgüter Pflanzen und 

Tiere, da der Status-quo mit den hochwertigen Bereichen erstmal verbleiben würde. Es 

wäre hier aber kurz- bis mittelfristig von einer Fortführung und wesentlichen Intensivierung 

gewerblicher Nutzungen auszugehen. Bei einer längerfristigen Beibehaltung des Status-

quo wäre zudem ein starkes Voranschreiten der Sukzession zu erwarten, wodurch sich die 

besonders seltenen und wertvollen Vegetationsstrukturen verkleinern würden. Durch diese 

Sukzession verkleinert sich langfristig auch der Lebensraum der vorkommenden Offen-

landarten. 

Für die Schutzgüter Klima/Luft, Mensch/Erholung sowie Landschaftsbild wären eine Nicht-

durchführung der Planung und eine dann realistische umfangreiche gewerbliche Weiter-

nutzung des Gebietes als nachteilig zu bewerten. 
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4.  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verr ingerung und zum 
Ausgle ich  nachte i l iger  Umwel tau swirkungen  

Den Umgang mit nachteiligen Umweltauswirkungen regeln verschiedene, eigenständige 

Rechtsinstrumente. Die angewandten Bewertungskriterien und die betrachteten Schutz-

güter/Umweltbelange sind in diesen nicht deckungsgleich. In der Umweltprüfung als Trä-

gerverfahren werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen für alle Belange des Um-

weltschutzes ermittelt und das Ergebnis im Umweltbericht dargestellt. Aus den verschie-

denen Instrumenten können sich dabei unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben. 
 

Rechtsinstrument Belange Rechtsfolgen 

BauGB3 
Umweltprüfung 

 
Voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt-
belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und § 1a BauGB 

 
Abwägungsrelevanz / Darstellung im Umwelt-
bericht der geplanten Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen auf Umweltbe-
lange, welche durch die Realisierung der Pla-
nung zu erwarten sind. 

BNatSchG4   

Eingriffsregelung  Voraussichtliche erhebliche Be-
einträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leis-
tungs-/ Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes 

Abwägungsrelevanz und konkrete Entschei-
dung über Vermeidung und Ausgleich. 
 
 

Artenschutz / saP5 Voraussichtliche Betroffenheit 
von Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 
BNatSchG, ggf. naturschutz-
rechtliche Voraussetzungen für 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG, Einschlägigkeit des 
§ 18 BNatSchG i.V.m. BauGB  

Je nach Ergebnis: CEF-Maßnahmen; wenn 
diese nicht möglich oder nicht funktionierend, 
dann Beurteilung durch die Regierung von Mit-
telfranken, ob Ausnahmetatbestand gegeben 
oder nicht. Bei Nicht-Regelbarkeit des Arten-
schutzes ist der Bebauungsplan nicht recht-
mäßig. 

FFH/SPA –  
Verträglichkeits- 
prüfung 

Voraussichtliche Beeinträchti-
gung der Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung und europäischen Vogel-
schutzgebieten im Sinne des 
BNatSchG 

Je nach Ergebnis Abwägungsrelevanz, aus-
nahmsweise Zulässigkeit oder Unzulässigkeit 
der Planung. 

Tabelle 2: Instrumente des Umweltrechts 
 

Mit der Realisierung der im Zuge der angestrebten Nutzungsänderungen geplanten Vor-

haben sind z.T. erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unterschiedliche Umweltbelange 

zu erwarten, welche durch geeignete Maßnahmen vermieden, verringert oder ausgegli-

chen werden müssen. Diese Maßnahmen werden auf der nachfolgenden verbindlichen 

Ebene, dem Bebauungsplan, im Detail festgesetzt und sind entsprechend umzusetzen. 

Mit der geplanten Umnutzung ist insbesondere mit nachteiligen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie der damit zusammenhängenden Biologischen Viel-

falt umzugehen. Einen weiteren wesentlichen Aspekt stellt die Lärmsituation im Modul II 

dar. Daneben sind für eine solche Bauflächenentwicklung typische Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Menschliche Gesundheit auf geeignete Weise zu 

beachten. 

 
3 Baugesetzbuch, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 2a 
4 Bundesnaturschutzgesetz 
5 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
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4.1 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 

Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird für das Modul II im nach-

folgenden Bebauungsplanverfahren, unter Berücksichtigung des derzeitigen Baurechts, 

detailliert abgearbeitet. Methodische Grundlage für die Berechnung des Kompensations-

bedarfes bei Bauleitplanverfahren ist in Nürnberg die „Anlage 2 zur Satzung der Stadt 

Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen“. Da das Bauvorhaben gemäß der 

Abgrenzung des Stadtplanungsamts Nürnberg vollständig im Innenbereich liegt (vgl. nach-

folgende Abbildung), ergab sich die Notwendigkeit weiterer Abstimmungen über die An-

wendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Bebauungsplan für das gesamte 

Areal (Bebauungsplan Nr. 4600). Analog zu diesem Vorgehen wird die naturschutzrechtli-

che Eingriffsregelung für das Modul II angewendet. 

 

Im Innenbereich nach § 34 BauGB ist für bereits zulässige Vorhaben bzw. Eingriffe kein 

Ausgleich gem. § 1a BauGB erforderlich. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass 

im Bebauungsplanverfahren die Eingriffsregelung nicht anzuwenden sei, da mit diesem 

Verfahren für die geplante städtebauliche Entwicklung erst die Zulassungsvoraussetzun-

gen geschaffen werden. In der Abstimmung wurde festgelegt, dass die naturschutzrecht-
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liche Eingriffsregelung im Bereich des Bebauungsplans Nr. 4600 Anwendung auf Basis 

des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB findet: „Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe 

bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“.  

Demnach werden im Änderungsbereich über den heutigen Bestand hinaus auch die-

jenigen früheren baulichen Nutzungen als bereits erfolgte Eingriffe gewertet, die in 

den Jahren nach 2004 zurückgebaut wurden. In diesem Jahr wurde für das Gesamtareal 

eine Rahmenvereinbarung über die beabsichtigte Entwicklung zwischen der Stadt Nürn-

berg, der Eigentümerin Deutsche Bahn AG sowie der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 

unterzeichnet. In der Folge begann im Jahr 2005 der schrittweise Rückbau von Gebäuden 

und baulichen Nutzungen, welcher zur Vorbereitung der nun geplanten städtebaulichen 

Entwicklung diente. Zum Zeitpunkt der planerischen Entscheidung hatte auf den Rückbau-

flächen also bereits ein Eingriff stattgefunden.  

Durch die große geplante Parkanlage im Änderungsbereich sowie durch verschiedene wei-

tere mögliche Maßnahmen der Grünordnung (Pflanzgebote, Dachbegrünung, Regenwas-

serversickerung etc.) auf B-Planebene wird darauf abgezielt, nach der Punktebewertung 

der „Anlage 2 zur Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträ-

gen“ einen (möglichst) vollständigen quantitativen Ausgleich gem. § 1a BauGB im Ände-

rungsbereich zu erreichen.  

Für eine sachgerechte planerische Entscheidung ist allerdings neben der rechnerischen 

Punktebewertung auch die funktionale Betrachtung der entstehenden Lebensraumverluste 

erforderlich. Im Gebiet sind sowohl gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Artikel 23 BayNatSchG 

geschützte Biotope als auch Biotope der Stadtbiotopkartierung vorhanden. Weiterhin be-

finden sich zwei Waldflächen im Änderungsbereich, für welche bei Überbauung ein Aus-

gleich nach Waldrecht erforderlich werden kann. Der Umgang mit diesen Flächen ist im 

Einzelnen auf Ebene des Bebauungsplans im Kontext der konkreten Planung darzulegen, 

zu prüfen und mit den zuständigen Behörden abzustimmen.  

Im Änderungsbereich liegen – mit Ausnahme der gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 

BayNatSchG geschützten Biotope – keine naturschutzrechtlich unter Schutz gestellte Ob-

jekte bzw. Gebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Land-

schaftsbestandteile und/oder Naturdenkmäler) oder Wasserschutzgebiete vor.  

4.2 Europäischer und nationaler Artenschutz 

Die Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist aufgrund der 

Anforderungen des § 44 BNatSchG und den diesbezüglichen Empfehlungen der Regie-

rung von Mittelfranken zwingend für das Gesamtareal Brunecker Straße erforderlich. Hier-

für wird die Planung auf mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 

1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG geprüft und ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, welches den 

Anforderungen des Artenschutzes gerecht wird. Eine saP für das Gesamtareal wurde im 

Jahr 2018 von WGF Landschaft erstellt. Aufbauend auf dieser ist für den nachfolgenden 

Bebauungsplan für den Änderungsbereich 8b eine detaillierte saP zu erstellen. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdung von Tierarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und von Vogelarten sind aus dem Konzept für das Gesamtareal im Modul II 
voraussichtlich umzusetzen (vgl. WGF (2021): Voreinschätzung zum speziellen Arten-
schutz): 
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• V1 Erhalt von Vegetationsstrukturen und Lebensräumen 

• V2 Erhalt von Habitat-Bäumen und alten Gehölzbeständen 

• V4 Bauzeitenbeschränkung für Gehölzfällung 

• V5 Bauzeitenbeschränkung für die Fällung von Habitat-Bäumen 

• V6 Untersuchung und ggf. Bauzeitenbeschränkung von abzubrechenden Gebäuden 

• V7 Abfang, Umsiedelung und Vergrämung von Reptilien 

• V8 Verhinderung der Wiederbesiedlung des Baufelds durch Reptilien 

• V11 Neuanlage von naturnahen Grün- und Freiflächen 

• V16 Fledermausfreundliche Beleuchtung des öffentlichen Raums 

• V17 Minimierung von Vogelschlag an Gebäuden 

• V18 Umweltbaubegleitung 

• V19 Fledermausflachkästen an Gebäudefassaden 

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF) bzw. eines günstigen 
Erhaltungszustandes von Populationen (FCS) sind vor Baufeldfreimachung bzw. vor 
Durchführung artenschutzrelevanter Eingriffe folgende Maßnahmen erforderlich: 

• CEF 2 Anbringen von Nistkästen für Vögel und von Fledermauskästen  

• FCS 1 Ersatzlebensräume für Zauneidechsen außerhalb des Geltungsbereichs 

Unter Beachtung der Maßnahmen entstehen, außer bei der Zauneidechse, bei allen rele-

vanten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und allen Vogelarten gem. Art. 1 der Vo-

gelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG. 

Im Gesamtareal Brunecker Straße ist eine sehr große Zauneidechsenpopulation vorhan-

den. Innerhalb des FNP-Änderungsbereichs 8b (Modul II) stellen Teilflächen einen Lebens-

raum der Art dar. Mit der städtebaulichen Neuordnung werden mit den künftigen Bau-, 

Verkehrs- und Grünflächen Lebensstätten der Art wahrscheinlich großflächig überbaut. Um 

den Erhaltungszustand von Zauneidechse zu sichern, wird die Durchführung einer groß-

flächigen FCS-Maßnahme (FCS 1) außerhalb des Nürnberger Stadtgebiets durchgeführt 

werden müssen. Geeignete Waldflächen werden so optimiert, dass sie dauerhaft günstige 

Habitatstrukturen für die Zauneidechse (und die Schlingnatter) aufweisen (analog zur Vor-

gehensweise in Modul I / B-Plan Nr. 4635, FNP-Änderung 8a). Die Maßnahme ist im städ-

tebaulichen Vertrag zum nachfolgenden Bebauungsplan zu regeln, nähere Informationen 

werden in der speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung sowie im noch zu erstellenden 

bzw. fortzuschreibenden Maßnahmenkonzept festgelegt.  

Im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ist bei der Regierung von Mit-

telfranken dafür ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung zu stellen. 

 

Durch das Vorhaben ist zudem mit dem Verlust von Lebensräumen für nach nationalem 

Recht besonders geschützte Arten (z.B. Heuschrecken) zu rechnen. Der Erhalt oder Ersatz 

von Habitaten ist auf Ebene des nachfolgenden Bebauungsplans zu klären. Eine Verringe-

rung des Lebensraums und die Tötung von Individuen kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden.  
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5.  Gebie te  von gemeinschaf t l icher  Be deutung (Fauna -F lora -
Habi ta t )  und  europä ische Voge lschutzgebie t e  im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes  

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten des Schutzgebietssystems Natura 2000 

sind von der Planung nicht betroffen.  

Das nächstgelegene europäische Vogelschutzgebiet ist das Gebiet DE 6533-471 „Nürn-

berger Reichswald“. Die Randbereiche des Vogelschutzgebiets liegen im Osten und im 

Süden jeweils über 2 km vom Änderungsbereich entfernt. Die im Nürnberger Reichswald 

vorkommenden Wald-Lebensraumtypen stehen in keinem funktionalen Zusammenhang zu 

den im Änderungsbereich vorkommenden Lebensräumen. 

Vorgenanntes trifft ebenso für das nächstgelegene FFH-Gebiet, das Gebiet DE 6532-372 

„Tiergarten Nürnberg mit Schmausenbuck“ zu.  

6.  Geprüf te  Al ternat iven  

Bei der Prüfung und Bewertung von Alternativen für den Änderungsbereich 8b muss das 

Gesamtgebiet „Brunecker Straße“ betrachtet werden, da es sich um ein städtebaulich und 

funktional zusammenhängendes Areal handelt. Die separate Prüfung von Alternativen zu 

einzelnen Teilbereichen ist hier nicht zielführend. 

Standortalternativen 

In Nürnberg herrscht ein Bauflächendefizit im Bereich Wohnen und Gewerbe. Dabei gibt 

es im Stadtgebiet keine Flächen, die ein mit dem Gebiet „Brunecker Straße“ vergleichbares 

Potenzial für die Innenentwicklung bieten. Alternative Entwicklungsmöglichkeiten im  

Außenbereich wären mit Blick auf die Flächengrößen grundsätzlich vorhanden. Eine sol-

che widerspräche aber landes- und regionalplanerischen Zielen insbesondere hinsichtlich 

des Gebots der Innenentwicklung und der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs 

sowie des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Das Areal „Brun-

ecker Straße“ bietet dagegen sehr gute Standortbedingungen und die Möglichkeit einer 

Flächenkonversion im Innenbereich des Stadtgebiets.  

Vergleiche hierzu auch die Prüfung von Planungsalternativen in der Begründung zur FNP-

Änderung 8b (Kap. I.4.6). 
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7.  Methodik  /  H inweise  auf  Schwier igke i ten und 
Kenntn is lücken  

Der Umweltbericht nach BauGB soll den aktuellen Zustand des Änderungsbereiches und 

die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umweltbelange nach § 1 BauGB be-

schreiben. Auch die Entwicklung bezüglich der einzelnen Umweltbelange bei Nichtdurch-

führung der Planung (Nullvariante, Kapitel 3) soll ermittelt und bewertet werden. Im vorlie-

genden Fall wird das geplante Vorhaben auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

(Änderung des FNP/LP) betrachtet. Aufgrund dieser übergeordneten Planungsebene 

konnte bei der Erstellung des Umweltberichts und insbesondere bei der Bewertung der 

einzelnen Schutzgüter lediglich ein eingeschränkter Maßstab angewandt werden. Dieser 

Betrachtungsmaßstab wird auf der nachfolgenden Ebene des Bebauungsplans und des 

hierfür zu erstellenden Umweltberichts konkretisiert und detailliert. 

Der vorliegende Umweltbericht wurde vom Planungsbüro Vogelsang (Nürnberg) in Zusam-

menarbeit mit Fachplanern zu verschiedenen Schutzgütern erstellt. Es werden Angaben 

zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemacht (Kapitel 2) und Hinweise 

für Maßnahmen zur umweltfachlichen Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, Ver-

ringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen dargelegt (Kapitel 4). 

Folgende Informationsquellen wurden für die vorliegende Fassung herangezogen (die ge-

nannten Datengrundlagen liegen dem Verfasser vor bzw. wurden von der Stadt Nürnberg 

zur Verfügung gestellt): 

 

Planungsgrundlagen 

• Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan 
• Masterplan Freiraum: 

- Gesamtstädtisches Freiraumkonzept (GFK) Nürnberg (2014) 
- Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“ (2013) 

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) „Nürnberg am Wasser“ (2012) 
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) „Nürnberg Südost“ (2015) 

 
Schutzgut Pflanzen / Tiere: 

• Stadtbiotopkartierung Nürnberg (2008) 
• Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg (ABSP, 1996) 
• Artenschutzkartierung (ASK, fortlaufende Aktualisierung) 
• Voreinschätzung zum speziellen Artenschutz zur Änderung 8b „Bereich Brunecker 

Straße, Ingolstädter Straße“ – Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
(WGF Landschaft, Nürnberg), Juli 2021 
 

Schutzgut Mensch / Lärm: 

• MüllerBBM – Nürnberg Lichtenreuth, Modul II, Schalltechnische Stellungnahme zur ge-
planten Flächennutzungsplanänderung 8b 

• DIN 18005: Schallschutz im Städtebau. Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung. 2002-07. 

• DIN 18005-1, Beiblatt 1: Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 1987-05. 

• Sechste Allgemeine VerwaItungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) (01.06.2017) 
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• Bundes-Immissionsschutzgesetz - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge (BImSchG) 

• Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 

• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19: Ausgabe 2019.  
• Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg gemäß § 47d BImSchG, 28.10.2015 

Schutzgut Luft 

• Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN): Die Luftqualität in Nürnberg 
(Juli 2012) 

Schutzgut Klima 

• GEO-Net Umweltconsulting GmbH: Stadtklimagutachten: Analyse der klimaökologi-
schen Funktionen für das Stadtgebiet von Nürnberg, Mai 2014 (Gutachten im Auftrag 
der Stadt Nürnberg, Umweltamt) 

 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• Denkmalviewer Bayern 
• Aussagen der BOB im Rahmen des „Scopingtermins“ vom 15.01.2016 

8.  Maßnahmen zur  Überwachung (Moni tor ing)  

Nach § 4c des BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durch-

führung eines Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieser Überwachung ist die 

frühzeitige Ermittlung insbesondere unvorhergesehener Auswirkungen und ggf. das  

Ergreifen von Abhilfemaßnahmen. Die geplanten Überwachungsmaßnahmen sind im  

Umweltbericht darzustellen. Die gemeindliche Überwachung ist jedoch nicht auf die im  

Umweltbericht dargestellten Maßnahmen beschränkt. 

Für zahlreiche Umweltauswirkungen bestehen in Deutschland bereits engmaschig fachge-

setzliche Überwachungs- und Kontrollverfahren. Diese können im Rahmen des Monito-

rings von der Gemeinde für die Überwachung genutzt werden. Die Fachbehörden sind da-

bei nach § 4 (3) BauGB verpflichtet, die Gemeinde über ihnen vorliegende Informationen 

über erhebliche Umweltauswirkungen eines B-Planes zu unterrichten. 

Nachteilige Umweltauswirkungen, die unvorhergesehen erst nach Inkrafttreten des Bau-

leitplans bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung und der 

Abwägung sein konnten, können nicht systematisch und flächendeckend permanent über-

wacht und erfasst werden. Die Stadt Nürnberg ist in diesem Zusammenhang auf Informa-

tionen der Fachbehörden bzw. der Bürger über unvorhergesehene nachteilige Umweltaus-

wirkungen angewiesen.  

 

Zur Minimierung und zum Ausgleich der unvermeidbaren Beeinträchtigungen in Natur und 

Landschaft ist ein umfangreiches Konzept von naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnah-

men und artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen erforderlich. 

Die Durchführung dieser Maßnahmen bedarf eines Monitorings, das sich über einen defi-
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nierten Zeitraum erstreckt: das Monitoring beginnt mit der jeweiligen Herstellung der Aus-

gleichs-, CEF- und FCS-Maßnahmen. Die Entwicklung dieser Flächen und die Funktiona-

lität der Maßnahmen bedürfen einer wiederkehrenden Überwachung über einen definierten 

Zeitraum. Die detaillierte Aufstellung aller Monitoringmaßnahmen ist nachfolgend im Um-

weltbericht zum Bebauungsplan darzulegen. 

Auf Grund der übergeordneten Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind 

weitere und detaillierte Aussagen zur Überwachung hier nicht möglich. Auf Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung werden die mit den zuständigen Behörden abzustimmenden 

Überwachungsmaßnahmen erarbeitet und im Umweltbericht definiert sowie zusätzlich 

durch vertragliche Vereinbarungen gesichert (Städtebaulicher Vertrag). 
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9.  Zusammenfassung  

Der vorliegende Umweltbericht wurde zur zweiten FNP-Teiländerung (Änderung 8b) er-

stellt und ermittelt den Umweltzustand sowie dessen voraussichtliche Entwicklung im Än-

derungsbereich und die Schutzgüter, die im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen er-

heblich beeinflusst werden. Für die weitere Entwicklung werden die wesentlichen Auswir-

kungen der Planung angeführt und die Erforderlichkeit konkreter Maßnahmen formuliert, 

die im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung den nachteiligen Umweltauswirkungen entge-

genwirken (vgl. Kapitel 4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Umweltauswirkungen). Die detaillierte Auflistung der vorgesehenen Maßnah-

men sowie die Sicherung durch Festsetzung und vertragliche Regelungen (Städtebaulicher 

Vertrag) erfolgt nachfolgend im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans mit integrier-

tem Grünordnungsplan und dem zugehörigen Umweltbericht. 

Für die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Landschaft, Mensch / Erholung, Luft, Klima, 

Abfall sowie Kultur- / Sachgüter sind bei Einhaltung entsprechender Maßnahmen keine 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Durch die umfangreichen Boden- 

sanierungen wird hinsichtlich der Bodenbelastung durch Schadstoffe eine wesentliche Ver-

besserung erreicht, wodurch die Kontamination des Grundwassers reduziert werden kann. 

Die angestrebte dezentrale Regenwasserbewirtschaftung wirkt sich positiv aus und ist als 

Verbesserung im Vergleich zur gegenwärtigen Situation anzusehen. Durch die städtebau-

liche Neuordnung mit der Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflächen wird ein Aus-

gleich für verlorengehende orts- und landschaftsbildprägende Gehölzbestände erzielt. 

Weiterhin ergibt sich hierdurch ebenfalls eine Neuschaffung von Erholungsfunktionen für 

den Menschen. Wesentliche großräumige bioklimatische Auswirkungen sind durch die an-

gestrebte Nutzungsänderung/Bebauung voraussichtlich nicht zu erwarten. Die nachteiligen 

bioklimatischen Auswirkungen innerhalb des Änderungsbereiches können durch verschie-

dene Maßnahmen vermindert werden. 

Für das Schutzgut Mensch / Lärmbelastung sind im Zuge der geplanten Nutzungsände-

rungen erhebliche nachteilige Auswirkungen festzustellen, da insbesondere Verkehrslärm 

wesentlich von außen auf den Änderungsbereich einwirkt. Hier sind auf Ebene des nach-

folgenden Bebauungsplans verbindliche Maßnahmen zur Verminderung der Lärmbelas-

tung möglich und vorzusehen, so dass insgesamt gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

im Tag- und Nachtzeitraum erreicht werden. 

Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie für die biologische Vielfalt sind mit der Um-

setzung der Planung im Zuge der geplanten Nutzungsänderungen erhebliche nachteilige 

Auswirkungen festzustellen. Für diese Schutzgüter gilt es auf B-Planebene, die Eingriffe 

durch Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren bzw. zu 

kompensieren. Die Deckung des anfallenden Bedarfs in Bezug auf den ökologischen Aus-

gleich gemäß § 1a BauGB (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung), den Ausgleich für die 

Überplanung von gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geschützten Bio-

topflächen sowie den artenschutzrechtlichen Ausgleich ist im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung zu gewährleisten. Weiterhin werden durch die Planung Waldflächen über-

plant; der weitere Umgang wird diesbezüglich auf Ebene des nachfolgenden Bebauungs-

plans abgearbeitet. 
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Darüber hinaus werden in Folge der Umsetzung der Planung Verbotstatbestände nach § 

44 Bundesnaturschutzgesetz erfüllt. Das Vorhaben kann nur durch eine Ausnahmegeneh-

migung zugelassen werden. Erforderliche Vermeidungs-, CEF- und Kompensationsmaß-

nahmen (FCS) sind entsprechend auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebau-

ungsplan) detailliert auszuarbeiten und darzustellen. 

 

Umweltbelang/Schutzgut  Bewertung der Auswirkungen 

Fläche nicht erheblich 

Boden nicht erheblich 

Wasser nicht erheblich 

Pflanzen erheblich nachteilig 

Tiere erheblich nachteilig 

Biologische Vielfalt erheblich nachteilig 

Landschaft nicht erheblich 

Mensch /menschl. Gesundheit  

• Erholung nicht erheblich 

• Lärmbelastung erheblich nachteilig 

• Störfallvorsorge nicht betroffen 

Luft nicht erheblich 

Klima nicht erheblich* 

Abfall nicht erheblich 

Kultur- und Sachgüter nicht erheblich 
* bei verbindlicher Regelung / Umsetzung konfliktmindernder Maßnahmen auf B-Planebene 

 
Tabelle 3: Zusammenfassende Bewertung  

 
  

98



Umweltbericht zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP)  
Änderung 8b - Bereich Brunecker Straße, Ingolstädter Straße 

 43 

Nürnberg, den 01.09.2021 
 
 
gez. T. Altmann 
 
Dipl. Ing. Tobias Altmann 
 
Verfasser:  Planungsbüro Vogelsang 

Glockenhofstr. 28 
90478 Nürnberg 

 

Sachbearbeitung zu den Schutzgütern Pflanzen, Tiere, Landschaft sowie zum Thema Aus-

gleich und Artenschutz durch: 

Dipl. Ing. Michael Voit, M. Sc. Anne Heitmann 

WGF Landschaft Landschaftsarchitekten GmbH, Nürnberg 
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Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: Juli 2020 

 

Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landes- ent-
wicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013 (zu-
letzt geändert am 01.01.2020):  
Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, d.h. der Flächen-
verbrauch soll verringert und einer Innenver-
dichtung Vorrang gegeben werden. Boden-
versiegelungen sollen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen soll begründet werden; da-
bei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt wer-
den, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) hat die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 
und unbeplanten Innenbereich, soweit sie 
nicht für Grünflächen vorgesehen sind, Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Frei- flä-
chen im Außenbereich. Gemäß dem Grund-
satz des LEP sollen land- und forstwirtschaft-
lich genutzte Gebiete erhalten werden. Insbe-
sondere hochwertige Böden sollen nur in dem 
unbedingt notwendigen Umfang für andere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind histo-
risch gewachsene Kulturlandschaften vor 
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-
nen soweit wie möglich vermieden werden. 
 
ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei- ge-
halten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nieder-
schlagswässern bzw. deren sonstiger alter-
nativer Ableitung den Vorrang. Mit Einführung 
des getrennten Gebührenmaßstabs für Nie-
derschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
§§ 77, 78ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
(Frühere) Überschwemmungsgebiete (ÜSG) 
i.S.d. § 76 sollen nach § 77 in ihrer Funktion 
als Rückhalteflächen erhalten bzw. soweit wie 
möglich wiederhergestellt werden. §§ 78 und 
78a beinhalten entsprechende planerische 
und bauliche Vorschriften, welche darauf ab-
zielen, Retentionsräume möglichst von Be-
bauung freizuhalten bzw. im Fall einer Bebau-
ung das vorherrschende Hochwasserschutz-
niveau nicht zu verringern. Generell sind bei 
Planungen in einem amtlich festgesetzten 
bzw. vorläufig gesicherten ÜSG (§ 76 Abs. 3) 
oder in einem Risikogebiet außerhalb eines 
ÜSG die Belange der Hochwasservorsorge 
im Rahmen der bauleitplanerischen Ab- wä-
gung zu berücksichtigen (Abwägungs- direk-
tiven in § 78 Abs. 3 und 8, § 78b Abs. 1). 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (In-
SEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet Leitli-
nien für künftige gesamtstädtische Planungen 
und Konzepte in Bezug auf die „Gemein-
schaftsaufgabe“ Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, das eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen), die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts- na-
hen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
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Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: Juli 2020 

 

Artenschutz und Biologische Vielfalt
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG ge-
regelt. Aussagen zum Natura 2000- Konzept 
der EU finden sich in den §§ 31 bis 36 
BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum spe-
ziellen Artenschutz unterliegen nicht der Ab-
wägung im Rahmen der Bauleitplanung 
(siehe auch Kapitel 4). 
 

Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 1. 
April 2008, nennt u.a. folgenden Handlungs-
schwerpunkt: Berücksichtigung der Aspekte 
des Artenschutzes und des Biotopverbunds 
sowie des Ziels der Erhaltung von Gebieten 
mit hoher biologischer Vielfalt bei der Trassie-
rung von Verkehrswegen und der Auswei-
sung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen. 
 

Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt 
dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel fest-
gesetzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz 
verbundener Biotope zu sichern. Der Biotop-
verbund dient u.a. der dauerhaften Sicherung 

der Populationen wildlebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 
der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer Wech-
selbeziehungen.  
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Straßen so-
wie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist und 2019 fortgeschrieben wurde. 
Der LAP soll die Lärmprobleme und Lärmaus-
wirkungen regeln und ruhige Gebiete gegen 
eine Zunahme des Lärms schützen. Für die 
Nebeneisenbahnstrecken wurde 2019 ein ei-
genständiger Lärmaktionsplan erstellt. 
 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm): dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor sowie der Vor-
sorge gegen schädliche(n) Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 

als (nicht) genehmigungsbedürftige Anlagen 
den Anforderungen des BImSchG (Zweiter 
Teil) unterliegen, im bau-/immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 
bei Nachbarschaftsbeschwerden. Sie legt 
u.a. gebietsbezogene Immissionsrichtwerte 
für Anlagenlärm fest, die am Immissionsort in 
der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der TA Lärm bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Gewerbe- bzw. 
Anlagenlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht vollzieh-
bar sind. 
 
 
18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach BImSchG nicht 
bedürfen. Sie legt gebietsbezogene Immissi-
onsrichtwerte für Sportlärm fest, die am Im-
missionsort in der Summe nicht überschritten 
werden dürfen. Die Regelungen der Sport- 
anlagenlärmschutzverordnung bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Sportlärm, da 
ein Bebauungsplan keine Festsetzungen tref-
fen darf, die nicht vollziehbar sind. In Bayern 
soll die 18. BImSchV auch für Freizeitlärm 
(ausgenommen traditionelle Volksfeste und 
Kirchweihen) Anwendung finden. 
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Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmricht- li-
nie soll in Bayern nur für traditionelle Volks-
feste und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtun-
gen – KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit 
von Immissionen durch Geräusche von Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen in der 
Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es legt 
u.a. fest, dass die natürlichen Lebensäuße-
rungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen 
Spielens oder anderer kindlicher Verhaltens-
weisen sind, im Wohnumfeld als sozial- adä-
quat hinzunehmen sind. Das KJG lockert für 
Jugendspieleinrichtungen einige Regelungen 
der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 
 
§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Reg. von Mfr. in Kraft ge-
setzt; darin enthalten ist u.a. eine Maßnah-
men-Übersicht des bestehenden Luftrein-
halte-/Aktionsplans (2004) sowie dessen 1. 
Fortschreibung (2010) und deren jeweiliger 
Umsetzungsstand, sowie weitere (geplante) 
relevante Maßnahmen zur Luftreinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen über-
wiegend das Schutzgut „Menschliche Ge-
sundheit“, einzelne Grenzwerte zielen auch 
auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 27.03.2014: 
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 

Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Baulandbeschluss (2017ff.):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2019 sowie des Stadtplanungsaus-
schusses vom 17.10.2019: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziel-
len Auswirkungen von Dach- oder Fassaden-
begrünungsmaßnahmen bei allen anstehen-
den städtischen Neubauprojekten und im Be-
stand zu prüfen und nach Möglichkeit ent-
sprechende Maßnahmen umzusetzen. 
 
Stadtratsbeschluss v. 04.03.2020: 
Das Konzept der „Grünen Finger“ dient als 
Planungsgrundlage und Orientierungshilfe für 
alle räumlichen Entwicklungsplanungen so-
wie für stadtstrategische Grundsatzentschei-
dungen. Die Entwicklung von Grünflächen auf 
vormals baulich genutzten Flächen bleibt je-
weils eigenen Beschlussfassungen vorbehal-
ten. Bei der konkreten Umsetzung sind beste-
hende funktionale Zusammenhänge der vor-
handenen Gebiete einzelfallspezifisch zu prü-
fen und zu berücksichtigen. 
 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. 
des immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gem. § 50 Satz 1 BImSchG in 
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür 
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten 
in § 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung 
dieses Belangs in der Bauleitplanung. Des 
Weiteren besteht nunmehr die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen (außerhalb des 
Störfallrechts) zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach den Buchstaben a bis d und i.  
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Klima und Energie 
 
§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe im 
Rahmen der Bauleitplanung. Am 30. Juni 
2011 hat der Bundestag die Novellierung des 
BauGB durch das „Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ beschlossen 
(BauGB-Klimanovelle 2011). Die Belange des 
Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel sind dadurch erweitert worden. 
Bauleitpläne sollen dazu beitragen, den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insb. 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. 
 
§ 1a Abs. 5 BauGB:  
Es soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) v. 19.05.2010:  
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
Null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG*):  
Alle Eigentümer von Gebäuden sind zu einer 
anteiligen Nutzung von regenerativen Ener-
gien verpflichtet.  
 
Energieeinsparverordnung (EnEV*): 
Die neue Energieeinsparverordnung ist am 
01. Mai 2014 in Kraft getreten. Die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind 
zum 01. Januar 2016 weiter angehoben wor-
den und sind ein wichtiger Zwischenschritt hin 
zum EU-Niedrigstenergiegebäudebestand, 
der ab spätestens 2021 gilt. 
 
Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 
In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 
eine CO2-neutrale Energieversorgung für den 
Neubau zu erreichen. 
____________________________________ 
* wird voraussichtlich noch im Jahr 2020 mit dem Energieeinsparungs-
gesetz (EnEG) zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammengeführt 

Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs- 
und Umweltausschusses v. 26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grund-
lage für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 
Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle Da-
tengrundlage und Analyse der klimaökologi-
schen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Entwick-
lung werden in einer Klimafunktions- und ei-
ner Planungshinweiskarte dargestellt. 
 
Stadtratsbeschluss v. 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesregie-
rung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-20-
20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effizienz-
steigerung um 20%, Anteil der erneuerbaren 
Energien von 20%) erreicht werden. Zur An-
passung an den Klimawandel werden die vor-
geschlagenen Maßnahmen sukzessive er-
gänzt und aktualisiert. Im Kontext mit den 
Zielvorgaben des Masterplans Freiraum und 
des gesamtstädtischen Stadtklimagutachtens 
werden Umsetzungsstrategien entwickelt. 
 
Stadtratsbeschluss v. 24.07.2019: 
Die Verwaltung wird u.a. beauftragt, im Rah-
men ihrer Möglichkeiten den Ausbau der 
Fernwärme in Nürnberg aktiv zu unterstützen 
(Punkt i), sowie alle Möglichkeiten für CO2-
neutrale Wärmeversorgungen bei Neubauten 
und Neubaugebieten auszuschöpfen und 
beim Verkauf von Grundstücken der Stadt 
Nürnberg im Vorfeld Studien hinsichtlich mög-
licher CO2-Neutralität erstellen zu lassen und 
dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen 
(Punkt j). 
 
Stadtratsbeschluss v. 17.06.2020: 
Der Stadtrat legt als Treibhausgasminde-
rungsziel bis zum Jahr 2030 einen Wert von -
60% fest (Punkt b) und erhöht das im Klima-
fahrplan 2010 – 2050 festgelegte Treibhaus-
gasminderungsziel von -80% auf -95% (Punkt 
c). 
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Geltungsbereich des
FNP-Änderungsverfahrens 8b

Abbildung angepasst für 
FNP-Änderungsverfahren 
8b. „Bereich Brunecker 
Straße, Ingolstädter Straße“
durch Planungsbüro 
Vogelsang
14.04.2021; gez. T.Altmann

Stadt Nürnberg - FNP-Änderungsverfahren 8b

Umweltbericht - Anlage 1:
Lage der vorhandenen Grundwassermessstellen
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GWM 7

GWM 2

GWM 1

GWM 6

GWM 5

GWM 3

Grund-

wasser-

mess-

stelle

GOK [mNN] POK [mNN]
Grundwasser-

stand u. GOK [m]

Grundwasser-

stand [mNN]

Eignung als 

Überwachungsstelle

GWM 3 327,62 327,92 9,3 318,62 ja

GWM 6 325,93 326,22 1,66 324,56 ja

GWM 7 321,46 321,3 7,6 313,7 ja

GWM 2 327,07 328,07 9,97 318,1 ja 

GWM 1  -  - existiert nicht mehr  - nein

GWM 4  -  - 
kein Grundw asser 

bis 6 m angetroffen
 - nein

GWM 5  -  - 
kein Grundw asser 

bis 6 m angetroffen
 - nein

Stadt Nürnberg - FNP-Änderungsverfahren 8b

Umweltbericht - Anlage 2:
Lage der Grundwassermessstellen mit genaueren Infos

Ursprünglicher Plan von 
Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
(Stand: 19.06.2013)

Grafisch neu aufbereitet durch:
Planungsbüro Vogelsang
14.04.2021 / TA

GWM 7
Grundwassermessstelle

Legende

Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 4600

GWM 4

Geltungsbereich des FNP-
Änderungsverfahrens 8b
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9.5

9.5

9.5

5.3
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9.3b

10.2a

10.2a

9.3c
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2.4

2.4
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7.6a

7.4

7.6b

7.6b

7.6b

1.1

2.4

7.6a

10.2b

7.6a

1.1

7.6a

2.3

2.4

7.6a

7.6b

7.6b

7.6a

3.7

2.3

2.4

7.6b

2.4

2.4

2.3

2.3

10.1

1.1

1.1

2.5

2.5

7.6b

7.4

1.1

7.6b

2.4

7.4

7.6a

10.2c

10.2c

2.3

9.4

7.6a

7.6a

10.2b

9.5

2.4

2.4

10.1

10.1

2.4

7.4

2.3

10.2b

10.2b

10.2b

2.3

2.3

2.4

3.7

2.3

10.2c

10.2a

10.2a

1.1 Heimische, standortgerechte Einzelbäume, Baumgruppen, Alleen

Biotop- und Nutzungstypen im Bestand (Stand: 2019)

Stadt Nürnberg - FNP-Änderung 8b

2.3 Feldgehölze, Baumhecken

2.4 Heimische, standortgerechte Gebüsche und Hecken

2.5 Nichtheimische, standortfremde Hecken-/Gebüschpflanzungen

3.7 Pioniergehölze und Vorwaldstadien

5.3 Kleingärten

7.4 Schotterflächen

7.6a Versiegelte Verkehrsflächen

7.6b Gebäudekomplexe

9.3b Trockenrasen mit Silbergrasflur - flechtenreich, verbuschend, etabliert

9.3c Initiale Silbergrasflur

9.4 Halbruderale Magerrasen

9.5 Altgrasbestände

10.1 Lückige, termophile Ruderalflur - initial

10.2a Thermophile Ruderalflur - Übergang zu Magerrasen

10.2b Thermophile, ruderale Pioniervegetation auf ehemaligen Gleiskörpern

10.2c Thermophile Raine

Umgriff Modul II einschließlich Park

Umweltbericht - Anlage zu 2.3.1

Biotop- und Nutzungstypen im Bestand

(Stand: 2019)

Umweltbericht - Anlage 3:

Bearb./Gez.

Projekt Nr.

Maßstab

Datum

F

E

T

Vordere Cramergasse 11

90478 Nürnberg

+49 (0)911 94603 10

info@wgf-nuernberg.de

+49 (0)911 94603 0

GmbH

WGF Landschaft

Landschaftsarchitekten

1 : 2.500

23.04.2021

L19-36

AH

Umgriff FNP Änderung 8b
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Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG)

Stadt Nürnberg - FNP-Änderung 8b

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG)

Biotope entsprechend Bayerischer Biotopkartierung (zusammengefasst)

Umgriff Modul II einschließlich Park

Umweltbericht - Anlage zu 2.3.1

Biotope entsprechend Bayerischer Biotopkartierung

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG)

Biotope entsprechend Bayerischer Biotopkartierung

Umweltbericht - Anlage 4:

Bearb./Gez.

Projekt Nr.

Maßstab

Datum

F

E

T

Vordere Cramergasse 11

90478 Nürnberg

+49 (0)911 94603 10

info@wgf-nuernberg.de

+49 (0)911 94603 0

GmbH

WGF Landschaft

Landschaftsarchitekten

1 : 2.500

23.04.2021

L19-36

AH

Umgriff FNP Änderung 8b
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Fauna - Fundorte, Nachweis- und Untersuchungsflächen

Stadt Nürnberg - FNP-Änderung 8b

Zauneidechsen Fundorte

potentieller Lebensraum Zauneidechsen

Umgriff Modul II einschließlich Park

Umweltbericht - Anlage zu 2.3.2

Bearb./Gez.

Projekt Nr.

Maßstab

Datum

F

E

T

Vordere Cramergasse 11

90478 Nürnberg

+49 (0)911 94603 10

info@wgf-nuernberg.de

+49 (0)911 94603 0

GmbH

WGF Landschaft

Landschaftsarchitekten

1 : 2.500

23.04.2021

L19-36

AH

Fauna - Fundorte, Nachweis- und Untersuchungs-

flächen

Umweltbericht - Anlage 5:

potentieller Lebensraum Heuschrecken

Gartenrotschwanz

Haussperling

 

Nachweis Vögel mit Artkürzel

Grünspecht

Mauersegler

Rauchschwalbe

Steinschmätzer

Brutvogel:

Nahrungsgast:

Zugvogel:

Sts

Rs

Ms

Gü

H

Gr

Umgriff FNP Änderung 8b
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Beschlussvorlage 
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 14.10.2021 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan  
16. Änderung: Bereich "Tiefes Feld" 
Prüfung der Stellungnahmen - abschließende Behandlung 
Feststellungsbeschluss 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Übersichtsplan 
Begründung 
Umweltbericht 

 
Sachverhalt (kurz): 
Der Entwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Nürnberg mit integriertem 
Landschaftsplan (FNP) im Bereich "Tiefes Feld" wurde am 23.06.2021 durch den Stadtrat 
erneut gebilligt, im Amtsblatt Nr. 14 vom 07.07.2021 bekannt gemacht und vom 15.07. bis 
einschließlich 16.08.2021 erneut öffentlich ausgelegt. Parallel dazu wurden auch die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft. Die Würdigung der einzelnen Belange 
führt nicht zu einer Änderung der Planung. In der Begründung wurde die Abwägung der 
Belange ergänzt.  
Die Abwägung ist in der Entscheidungsvorlage enthalten. 
 
Nach der Prüfung und abschließenden Behandlung der Stellungnahmen soll die Änderung des 
Flächennutzungsplans durch Beschluss festgestellt werden. Hierzu werden die erforderlichen 
Gutachten bzw. Beschlüsse begehrt.  
 
 
 
 

Ö  4Ö  4
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Siehe Kapitel I.4.4. in der Begründung. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

         

         

         

 
 
  

112



Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/050/2021 

 

Seite 4 von 4 

 
Gutachtenvorschlag (AfS 14.10.2021): 
Der Stadtplanungsausschuss vom 14.10.2021 begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu 
beschließen: 
 
1. dass die Prüfung der vorgebrachten Stellungnahmen zum Entwurf folgendes Ergebnis ergibt: 
 
Gemäß dem Ergebnis der Abwägung in der Entscheidungsvorlage soll nach Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander der vorliegenden Planung 
der Vorrang eingeräumt werden. 
 
2. den FNP, 16. Änderung Bereich "Tiefes Feld" (Plan-Nr. FNP16 - F - 01 vom 01.09.2021), mit 
der Begründung vom 01.09.2021 und dem Umweltbericht vom 14.05.2021 abschließend zu 
behandeln und durch Beschluss festzustellen. 
 
 
Beschlussvorschlag (StR 27.10.2021): 
Der Stadtrat prüft die vorgebrachten Stellungnahmen entsprechend dem Gutachten des 
Stadtplanungsausschusses zum Entwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplans "Tiefes 
Feld" vom 14.10.2021 mit folgendem Ergebnis: 
 
1. Dem Flächennutzungsplan in der Fassung vom 01.09.2021 ist nach Abwägung der 
öffentlichen Belange untereinander und mit den privaten Belangen Dritter gemäß der 
Darstellung in der Entscheidungsvorlage der Vorrang einzuräumen.  
 
2. Der Stadtrat beschließt den vorliegenden Planentwurf (Plan 16. Änderung des Flächen- 
nutzungsplans "Tiefes Feld" vom 01.09.2021) mit der Begründung vom 01.09.2021 und dem 
Umweltbericht vom 14.05.2021 und stellt diesen durch Beschluß fest. 
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Beilage 
Betreff: 

 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
16. Änderung: Bereich „Tiefes Feld“ 
Prüfung der Stellungnahmen - abschließende Behandlung  
Feststellungsbeschluss 

Entscheidungsvorlage 
 
Ausgangssituation 
Im wirksamen Flächennutzungsplan mit Grünordnungsplan (FNP) ist eine städtebauliche Ent-
wicklung im „Tiefen Feld“ bereits dargestellt. Neben der Neuen Rothenburger Straße ist ge-
mischte Baufläche und Wohnbaufläche dargestellt. Zudem wurde mit dem derzeitigen Bau der 
U-Bahn Richtung Kleinreuth bei Schweinau der Grundstein für die konkrete städtebauliche Ent-
wicklung im „Tiefen Feld“ gelegt. 
 
Das geplante Quartier schien in den ersten Verfahrensschritten der Bebauungsplanverfahren aus 
dem FNP entwickelbar. Dies änderte sich mit der Anforderung, einen Schulstandort für ein 6-
zügiges Gymnasium und eine 4-zügige Grundschule mit Hort im „Tiefen Feld“ unterzubringen. 
Da der Flächennutzungsplan keine Fläche für Gemeinbedarf darstellt, wurde eine Änderung des 
FNP notwendig. 
 
Bislang ist das „Tiefe Feld“ zum großen Teil ackerbaulich genutzt, mittelfristig soll hier ein neues 
Stadtquartier mit einem Schul- und Erziehungsgelände, Wohngebieten und Landschaftspark ent-
stehen. Mit der städtebaulichen Entwicklung im „Tiefen Feld“ reagiert die Stadt Nürnberg auf drin-
gende Bedarfe nach zusätzlichen Schulräumen sowie Wohnbauflächen. So wurde der Bereich 
zum einen als Standort für ein Gymnasium mit 400 m-Freisportanlage sowie einer Grundschule 
mit Hort ausgewählt. Zum anderen sollen insgesamt über 1000 Wohneinheiten entstehen. 
 
Der Entwurf der 16. Änderung des FNP im Bereich „Tiefes Feld“ wurde am 23.06.2021 durch den 
Stadtrat erneut gebilligt und vom 15.07.2021 bis einschließlich 16.08.2021 erneut öffentlich aus-
gelegt. Parallel dazu wurden auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut 
beteiligt.  
 
Über die eingegangenen Stellungnahmen der erneuten öffentlichen Auslegung sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll beschlossen werden. 
 
Einwände im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung sowie der erneuten Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Insgesamt ging eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit in der Zeit ein.  
 
Zudem gingen weitere Stellungsnahmen von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange ein, die jedoch inhaltlich keine Auswirkungen auf den FNP haben. 
 
Die Stellungnahmen sind inhaltlich in gekürzter Form wiedergegeben. Die Originalschreiben be-
finden sich in der Flächennutzungsplan-Akte, die in der Sitzung des Stadtplanungsausschusses 
aufliegt und dort, wie vorher bereits im Stadtplanungsamt, Lorenzer Straße 30, Zimmer 502a (5. 
Obergeschoss) während der allgemeinen Dienststunden (Montag, Dienstag und Donnerstag von 
8:30 Uhr bis 15:30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr) eingesehen werden 
kann. Die fristgerecht eingegangen Stellungnahmen sind zu prüfen. Das Ergebnis ist den Betei-
ligten mitzuteilen (§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch). 
  

Ö  4Ö  4
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Anwohner/Anwohnerin in der alten Wallensteinstraße und existenzgefährdeter Land-
wirt/existenzgefährdete Landwirtin  
 

 Verweist darauf, dass schon vor dem im Auftrag gegebenen Gutachten, der Betrieb durch 
den Verlust und der zwangsweisen Abgabe der landwirtschaftlichen Flächen existenzbe-
droht gewesen sei.  
 

 Zudem würden durch die vorliegende Planung mehr als 50 % der gepachteten oder eige-
nen Flächen verloren gehen.  

 

 Auch die kühlende Funktion als Frischlufteinzugsgebiet würde entfallen.  
 

 Des Weiteren würden durch die Planfeststellung der DB auch weitere landwirtschaftliche 
Flächen wegfallen. 

 
 
Zu dem Einwand 
 

 Durch das agrarstrukturelles Gutachten für das Tiefe Feld und die Züricher Straße aus 
dem Jahre 2016 wurde festgestellt, dass mindestens 15 Hektar landwirtschaftliche Flä-
che im Tiefen Feld verbleiben müssen, um eine Existenzgefährdung der betroffenen 
Landwirte zu vermeiden. Dies wurde planerisch umgesetzt. Die 15 Hektar werden im 
FNP weiterhin dargestellt und künftig in einem Bebauungsplan festgesetzt und gesi-
chert. Durch Grundstücksverkäufe im Bereich der Züricher Straße von dem betroffenen 
Landwirt/der betroffenen Landwirtin fällt der Rechtsanspruch an landwirtschaftlichen Flä-
chen für diese/diesen auch deutlich geringer aus, so dass die veranschlagten 15 Hektar 
landwirtschaftliche Fläche mehr als ausreichen. Zudem konnte durch Verhandlungen der 
Stadtverwaltung mit der/dem Betroffenen/Betroffenem über Grundstückstäusche Einig-
keit erzielt werden. Es wurden Flächen aus dem Eigentum der/des Landwirtin/Landwirts 
gegen eine Reihe städtischer Flächen sowie der restlichen Fl. Nr. 295 Gmkg. Großreuth 
bei Schweinau (neu ca. 8.000 m²), soweit sie im Bebauungsplan nicht gebraucht wird, 
mit Wertausgleich zugunsten der/des Landwirtin/Landwirts einvernehmlich getauscht.  
 
Mit diesem Kapital könnte die/der Eigentümerin/Eigentümer erneut außerhalb Nürnbergs 
in größerem Umfang qualitativ passende landwirtschaftliche Flächen erwerben. Weiterhin 
wird die Stadtverwaltung bei der Suche nach externen Landwirtschaftsflächen außerhalb 
Nürnbergs unterstützend tätig sein. Diese genannten Flächen der Eigentümerin fallen da-
mit aus der Umlegung heraus. 

 

 Im FNP aus dem Jahr 2006 ist die Entwicklung im Tiefen Feld mit der Neuen Rothenbur-
ger Straße, der U-Bahn und dem neuen Quartier bereits dargestellt. Von einem Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen auf FNP-Ebene kann nicht gesprochen werden. Mit der 16. 
Änderung des FNP verringert sich die landwirtschaftliche Fläche um circa 0,40 Hektar 
gegenüber dem wirksamen FNP. Es ist festzuhalten, dass der FNP nicht parzellenscharf 
ist und geringfügige Abweichungen möglich sind.  

 

 Im FNP aus dem Jahr 2006 ist die Entwicklung im Tiefen Feld mit der Neuen Rothenbur-
ger Straße, der U-Bahn und dem neuen Quartier bereits dargestellt. Durch die neuen Dar-
stellungen ergeben sich keine Auswirkungen auf das Schutzgut Klima. Auf Bebauungs-
planebene wird dieses Thema aber berücksichtigt. Die geplante Bebauung lässt weithin 
Strömungsmöglichkeiten und Luftschneisen zu, um den Stadtteil im Sommer zu kühlen 
und mit frischer Luft zu versorgen. Beim städtebaulichen Entwurf wurde dies mit den Grün-
finger, die von den Grünflächen bis an die Neue Rothenburger Straße reichen, berück-
sichtigt.  
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 Die Planfeststellung der DB Netz AG (Ausbau Güterzugstrecke) stehen der FNP Ände-
rung nicht entgegen. Das Verfahren wird nicht von der Stadtverwaltung durchgeführt. 
Durch den Wegfall des Lärmschutzwalls und den Bau einer Lärmschutzwand werden die 
Eingriffe der Bahn in die landwirtschaftlichen Flächen aber minimiert. Im Bebauungsplan-
verfahren der Stadt werden die Lärmschutzwand und die Verlegung der Uffenheimer 
Straße bereits berücksichtigt. Eine Festsetzung von 15 Hektar landwirtschaftlicher Fläche 
auf Bebauungsplanebene ist trotz Ausbau der Güterzugstrecke weiterhin möglich.  

 
Kosten 
Der Stadt Nürnberg entstehen durch die Änderung des Flächennutzungsplans keine Kosten. 
 
 
Zeitliche Umsetzung 
Nach Beschluss über die Bedenken und Anregungen und dem Feststellungsbeschluss zum FNP 
wird dieser zur Prüfung an die Regierung von Mittelfranken übermittelt. Nach positiver Prüfung 
soll der FNP im Amtsblatt bekannt gemacht werden.  
 
 
Fazit 
Nach der abschließenden Behandlung der Stellungnahmen soll gemäß beiliegendem Beschluss-
vorschlag die 16. Änderung des FNP durch Beschluss festgestellt werden.  
 
In den Unterlagen zum Entwurf der 16. Änderung des FNP zur Billigung am 23.06.2021 war in 
der Begründung ein Fehler in der Abbildung zum wirksamen FNP bzw. der geplanten Darstellung. 
Die Unterschriften zu der Abbildung waren vertauscht. Dieser Fehler wurde bereits vor der erneu-
ten Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange korrigiert.  
 
Anschließend erfolgt der Genehmigungsantrag bei der Regierung von Mittelfranken (Genehmi-
gungspflicht Flächennutzungsplan gemäß § 6 Abs. 1 BauGB). 
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Stadtplanungsamt

16. Änderung 
Bereich "Tiefes Feld"

Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg
mit integriertem Landschaftsplan

FNP16 - F - 01               Stand 01.09.2021

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand 2001                                                                         Landschaftsplan: Stadt Nürnberg, Umweltamt

Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP)

16. Änderung         Bereich "Tiefes Feld"

Zeichenerklärung
Wirksamer FNP - UmgebungFNP - Änderung

Änderungsbereich

Bauflächen

Bauflächen

Textliche Darstellung Immissionsschutz
Die Immissionsschutzanforderungen zwischen Gebieten, deren
Nutzungen sich gegenseitig beeinträchtigen können, sind zu
untersuchen. Dies ist vor allem der Fall bei Wohnbauflächen und
gemischten Bauflächen einerseits und Sonderbauflächen,
gewerblichen Bauflächen, Flächen für Gemeinbedarf und Grünflächen
mit den Zweckbestimmungen Freizeitanlagen, Sportanlagen und
Festplatz sowie Verkehrsflächen andererseits.

* Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke nach § 5 (4) BauGB
Für den Entwurf maßgebliche Auswahl

**** Klassifizierung nach Kartengrundlage

N

M 1 : 10 000
0 100 200 300 400 500

Verfahrensvermerke
zum Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP) - 16. Änderung

SIEGEL

ABTEILUNG

BEARBEITUNG

LEITUNG

PLAN-NR.M = 1:

NÜRNBERG,FNP

STADTPLANUNGSAMT
FNP 16. Änderung - Bereich "Tiefes Feld"

10 000 FNP16 - F - 01

01.09.2021

gez. Dengler

DENGLER
AMTSLEITER

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand 2001

1) Der Stadtrat der Stadt Nürnberg hat gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB in der Sitzung vom 16.12.2020
die Einleitung des Verfahrens beschlossen.
Die Einleitung wurde im Amtsblatt der Stadt
Nürnberg Nr. 2 vom 20.01.2021 bekannt ge-
macht.

3) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit
öffentlicher Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
BauGB hat auf der Grundlage des Bebauungs-
plans Nr. 4445 vom 30.03.2015 vom 21.07.2015
bis einschließlich 07.08.2015 stattgefunden.

4) Zu dem Entwurf vom 20.10.2020 wurden die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 28.01.2021 bis
einschließlich 01.03.2021 beteiligt.

5) Der Entwurf vom 20.10.2020 mit Begründung und
Umweltbericht wurde mit Beschluss des Stadtrats
vom 16.12.2020 gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2
BauGB vom 28.01.2021 bis einschließlich
01.03.2021 öffentlich ausgelegt.

8) Die Stadt Nürnberg hat mit Beschluss des Stadt-
rats vom 29.09.2021 den Flächennutzungsplan
mit integriertem Landschaftsplan - 16. Änderung
in der Fassung vom XX.XX.201X gemäß
§ 5 BauGB festgestellt.

Nürnberg,
Stadt Nürnberg

Marcus König
Oberbürgermeister

10)Die Genehmigung wurde am XX.XX.201X
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB im Amtsblatt der
Stadt Nürnberg Nr. XX bekannt gemacht. Der
Flächennutzungsplan mit integriertem Land-
schaftsplan - 16. Änderung ist damit wirksam.

Nürnberg,
Stadt Nürnberg
Stadtplanungsamt

SIEGEL

Wohnbauflächen
Flächen für Gemeinbedarf

Grünflächen

Flächen für die Landwirtschaft

Schule oder andere Bildungseinrichtung

öffentliche Park- und Grünanlage
Sportanlage

Wohnbauflächen
gemischte Bauflächen
gewerbliche Bauflächen
Sonderbauflächen

Flächen für Gemeinbedarf

Autobahn oder autobahnähnliche Straßen *
Anbaufreie Zone 40m sowie Baubeschränkungszone 100m
gemessen vom durchgehenden Fahrbahnrand an Autobahnen
überörtliche u. örtliche Hauptverkehrsstraßen */****
Bundeswasserstraße *

kirchlichen und religiösen Zwecken dienende Einrichtung

U - Bahn *U
Bahnanlagen *

Freiflächen
Verkehrsflächen

Freiflächen

Bauhof u. Außenbezirk des Wasser- u. Schifffahrtsamtes *S

Grünflächen
öffentliche Park- und Grünanlage
Friedhof
Kleingärten
Sportanlage
Bereich für gliedernde Grünverbindungen
übergeordnete Freiraumverbindungen
Flächen für die Landwirtschaft

magere TrockenstandorteT

Umgrenzung der Wasserschutzgebiete *

Hauptverbundachsen Biotopverbundsystem
Landschaftsentwicklung und  Biotopverbundsystem

Flächen nach §30 BNatSchG i.V.m. Art.23 BayNatSchG
< 3000m²/ > 3000 m² *

Kennzeichnungen
Richtfunkstrecke *

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des BNatSchG
und des BayNatSchG

2) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB hat auf der Grundlage des
Vorentwurfs FNP16 - V - 01 vom 15.06.2020 in
der Zeit vom 29.06.2020 bis einschließlich
07.08.2020 stattgefunden.

6) Der Entwurf vom 20.10.2020 mit geänderter Be-
gründung vom 31.05.2021 und geändertem Um-
weltbericht vom 14.05.2021 wurde mit Beschluss
des Stadtrats vom 23.06.2021 erneut gebilligt und
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3
BauGB vom 15.07.2021 bis einschließlich
16.08.2021 erneut öffentlich ausgelegt.

7) Zu dem Entwurf vom 20.10.2020 mit geänderter
Begründung vom 31.05.2021 und geändertem
Umweltbericht vom 14.05.2021 wurden die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3
BauGB vom 15.07.2021 bis einschließlich
16.08.2021 erneut beteiligt.

9) Die Regierung von Mittelfranken hat den Plan mit
Bescheid vom XX.XX.201X Nr. XXXXXXXXXXX
gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Ansbach,
Regierung von Mittelfranken

Ö  4Ö  4
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BEGRÜNDUNG 
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zur 16. Änderung: Bereich „Tiefes Feld“ 
 
 

I. PLANBERICHT 

I.1. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

Die Stadt Nürnberg beabsichtigt das „Tiefe Feld“ im Westen Nürnbergs städtebaulich zu ent-

wickeln und so ein neues, qualitativ hochwertiges Quartier entstehen zu lassen. Bereits um 

die Jahrtausendwende gab es planerische Überlegungen für das Gebiet, damals noch im Zuge 

einer möglichen Bewerbung für die Bundesgartenschau, die die Stadt jedoch zurückzog. Der 

neuerliche Anstoß zur intensiven Auseinandersetzung mit der Entwicklung im „Tiefen Feld“ 

ergab sich durch neue Rahmenbedingungen: So führen die Planungen zur Erweiterung der U-

Bahn-Linie 3 in Richtung Südwesten bis zur Endhaltestelle Gebersdorf sowie der Neutrassie-

rung der Neuen Rothenburger Straße dazu, dass das „Tiefe Feld“ zukünftig eine hervorra-

gende Anbindung und ein hohes städtebauliches Potential aufweist. Als Reaktion darauf be-

schloss der Stadtplanungsausschuss (AfS) am 30.10.2008 die Auslobung eines städtebauli-

chen Wettbewerbs im Rahmen von Europan 10. Im Ergebnis ihrer Sitzung am 08.06.2010 

empfahl die Jury den Entwurf „urban lifecycles“ des Stuttgarter Büros SPF Schönle/Pieh-

ler/Finkenberger als Grundlage der weiteren Planungen (vertiefende Rahmenplanung und ver-

bindliche Bauleitplanung), dem der AfS mit seinem Beschluss vom 15.07.2010 folgte. 

 

Mit der städtebaulichen Entwicklung im „Tiefen Feld“ reagiert die Stadt Nürnberg dabei auf 

zwei dringende Bedarfe: 

 Das Amt für Allgemeinbildende Schulen kam in der Schulraumraumentwicklungsplanung 

für Nürnberg 2015 zu dem Schluss, dass trotz der Einrichtung zweier neuer Gymnasien 

(Jena-Plan und Wendelstein) weiterhin Raumbedarfe bestehen, die nicht an den bereits 

vorhandenen Standorten zu decken sind. Diesem Defizit kann nur über die Errichtung ei-

nes neuen Gymnasiums entgegengewirkt werden. Die in diesem Zuge in Auftrag gege-

bene Standortuntersuchung führte zu dem Ergebnis, dass die Verwaltung in erster und 

zweiter Priorität das „Tiefe Feld“ als neuen Schulstandort vorschlug. Das Amt für Allge-

meinbildende Schule stimmte diesem Vorschlag zu (vgl. SchA 2015). 

 Nach dem Gutachten der GEWOS – Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung 

GmbH zum wohnungspolitischen Konzept Wohnen im Jahr 2025 beträgt der Bedarf an 

Flächen für den Wohnungsbau in Nürnberg bis zum Jahr 2025 rund 183 ha (in der mittleren 

Prognosevariante). Die Gegenüberstellung von Nachfrage und vorhandenen Potentialflä-

chen zeigt, dass die Flächenreserven nicht zur Bedarfsdeckung ausreichen. Wenn die 

Wohnbauflächen nicht in erforderlichem Maße zur Verfügung stehen, wird sich die Situa-

tion auf dem Wohnungsmarkt weiter anspannen. Dies wird eine fortgesetzte dynamische 

Preisentwicklung zur Folge haben, verbunden mit der Abwanderung eines Teils der Nach-

frager ins Umland und wachsenden Marktzugangsproblemen für Haushalte mit geringem 

Einkommen. Eine Ausweisung von Wohnbauflächen im „Tiefen Feld“ soll dieser prekären 

Entwicklung entgegenwirken. Das Gutachten wurde am 29.10.2015 im Stadtplanungsaus-

schuss vorgestellt (vgl. GEWOS 2015). 
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Daher sollen im „Tiefen Feld“ südlich der Neuen Rothenburger Straße neben gemischten Bau-

flächen ein Schulgelände mit Außenanlagen sowie Wohnbauflächen entstehen. 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche zum großen Teil bereits jetzt als Wohnbau-

fläche und gemischte Baufläche dargestellt. Gemäß der in Nürnberg üblichen Vorgehensweise 

sind öffentliche Bedarfe ab einer Größe von mehr als 3.000 m² Gemeinbedarfsflächen im FNP 

darzustellen. Eine Anpassung des FNP ist auf Grund des Schulstandorts angezeigt. In diesem 

Zuge soll auch der erhöhten Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen werden. Südlich 

der neuen Rothenburger Straße sollen gemischte Bauflächen in Wohnbauflächen geändert 

werden. Die aktuelle und prognostizierte Nachfrage nach Wohnraum wird dadurch berücksich-

tigt. Zudem soll eine Umverteilung der Landwirtschaftlichen Flächen stattfinden, die die künf-

tige Landwirtschaft im „Tiefen Feld“ berücksichtigt. Neu als Wohnbaufläche werden ca. 2,00 

ha dargestellt.  

 

geplante Darstellung FNP       wirksamer FNP 

 

 
Abbildung 1:  Gegenüberstellung des wirksamen FNP und der geplanten Darstellung 

Quelle:   Stadtplanungsamt Stadt Nürnberg  

I.2. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN 

I.2.1. RECHTSGRUNDLAGEN 

Grundlagen für die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans sind das Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) geändert 

worden ist, und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1802). 

 

Parallel zu der städtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 
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des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist, und des Bayeri-

schen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-

1-U), das zuletzt durch Art. 9b Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S. 598) 

geändert worden ist, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgezeigt und 

in die Änderung des FNP einbezogen. 

 

Der Umweltbericht (UB) als Ergebnis der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bildet einen 

gesonderten Teil der Begründung zur Änderung des FNP. 

I.2.2. VERFAHRENSABLAUF 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-

planverfahrens Nr. 4445, das mit Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom 29.04.1999 

eingeleitet wurde, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebauung im „Tiefen 

Feld“ zu schaffen. Am 30.03.2017 beschloss der AfS, dass die Entwicklung des „Tiefen Fel-

des“ in eigenständigen Teilbebauungsplänen umgesetzt werden soll, da insbesondere die 

Planfeststellungsverfahren der Neuen Rothenburger Straße, der U-Bahn sowie die Verände-

rungssperre (Ausbau der Güterzugstrecke) der Entwicklung in einem Zug teilweise entgegen-

stehen. Derzeit werden die Teilbebauungspläne Nr. 4445a „Tiefes Feld Nordwest“ sowie Nr. 

4445b „Tiefes Feld Bildungsstandorte“ vorangetrieben. Der Bebauungsplan Nr. 4445c wird ab 

Frühjahr 2022 verstärkt bearbeitet. Dabei überschneidet sich der Bereich der FNP-Änderung 

maßgeblich mit dem des B-Planverfahrens Nr. 4445b, das im Kern das neue Schulareal im 

„Tiefen Feld“ inklusive zugehöriger Außenflächen und die angrenzenden Bauflächen umfasst. 

Aufgrund der räumlichen Überlagerung sind die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-

teiligung im B-Planverfahren für die 16. FNP-Änderung heranzuziehen. 

 

 

Abbildung 2:  Überblick FNP-Änderungsbereiche und B-Pläne „Tiefes Feld“  
Quelle:   Stadtplanungsamt Nürnberg 
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Die Flächennutzungsplanänderung wird durch den dringend benötigten Schulstandort (Gym-

nasium mit Grundschule) notwendig. Die Entscheidung für den Schulstandort wurde erst im 

Laufe des Bebauungsplanverfahrens getroffen, so dass sich die Notwendigkeit einer FNP-

Änderung erst nach den frühzeitigen Beteiligungen zum Bebauungsplan herauskristallisierte. 

Auf Grund dessen wurden zum einen die frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen zum Bebau-

ungsplan für das FNP-Verfahren herangezogen und zum anderen die Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Wahrung der zweistufigen Beteiligung (§ 4 

Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) parallel zur öffentlichen Auslegung wiederholt.  

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Am 29.04.1999 fasste der Stadtplanungsausschuss im Zuge der Überlegungen zur Bewer-

bung um die Bundesgartenschau nach den damals geltenden Rechtsvorschriften den Be-

schluss zur Einleitung des Bebauungsplans Nr. 4445 und zur Durchführung der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese fand in der Zeit vom 07.06.1999 bis 05.07.1999 statt. Nach 

dem Entschluss der Stadt Nürnberg, die Bewerbung um die Bundesgartenschau nicht weiter 

zu verfolgen, ruhte das Bebauungsplanverfahren jedoch. 

 

Mit der Weiterentwicklung der Planungen zum Bau der U-Bahnlinie 3 und der wachsenden 

Bedeutung des Tiefen Feldes für die künftige Stadtentwicklung wurde das Verfahren wieder-

aufgenommen. Aufgrund des neuen städtebaulichen Konzeptes beschloss der Stadtplanungs-

ausschuss am 23.04.2015 die erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebau-

ungsplan Nr. 4445 gemäß § 3 Abs.1 BauGB. Grundlage hierfür war der Rahmenplan vom 

30.03.2015 (drei Varianten), die Begründung vom 30.03.2015 und der Umweltbericht vom 

05.11.2014. In diesem Rahmen wurde am 21.07.2015 eine Informationsveranstaltung durch-

geführt, in deren Nachgang Stellungnahmen bis einschließlich 07.08.2015 vorgebracht wer-

den konnten. Hierüber wurde im Stadtplanungsausschuss am 10.12.2015 berichtet. 

 

Auf die erneute Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur 16. Änderung 

des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan kann somit gemäß 

§ 3 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BauGB verzichtet werden. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Be-

bauungsplan Nr. 4445 fand in der Zeit vom 13.11.2014 bis einschließlich 12.12.2014 auf 

Grundlage der Rahmenplanvarianten vom 24.10.2014 und der Begründung vom 04.11.2014 

statt. 

 

Ebenso wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Flächennutzungs-

planebene vom 29.06. bis 07.08.2020 auf Grundlage des Plans vom 15.06.2020 und der Be-

gründung vom 15.06.2020 inklusive Umweltbericht vom 02.06.2020 zur Stellungnahme aufge-

fordert.  
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Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB sowie öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 16. Änderung des 

FNP fand in der Zeit vom 28.01.2021 bis einschließlich 01.03.2021 parallel zur öffentlichen 

Auslegung auf Grundlage des Plans vom 15.06.2020 und der Begründung vom 15.06.2020 

inklusive Umweltbericht vom 02.06.2020 statt. 

 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB, 

Die öffentliche Auslegung wurde im Stadtrat am 16.12.2020 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 

2 am 20. Januar 2021 bekanntgemacht. Sie fand vom 28.01. bis 01.03.2021 auf Grundlage 

des Plans vom 27.10.2020 und der Begründung vom 20.10.2020 inklusive Umweltbericht vom 

16.10.2020 statt. 

 

 Seitens der Regierung wurde auf die Thematik Parallelverfahren und die sich auf das 
 Bebauungsplanverfahren beziehenden und inzwischen teilweise überholten Gutachten 
 hingewiesen.  
 
Der veränderte Kenntnisstand machte in diesem Zuge eine Überarbeitung der Begründung 

und des Umweltberichts notwendig. Zudem wurde eine schallgutachterliche sowie 

artenschutzrechtliche Stellungnahme für die Ebene des FNP erstellt. Die Darstellungen im 

Planentwurf blieben unverändert. 

Erneute Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  

 Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 16. Än-
derung des FNP fand in der Zeit vom 15.07.2021 bis einschließlich 16.08.2021 parallel zur 
öffentlichen Auslegung auf Grundlage des Plans vom 27.10.2020 und der Begründung vom 
 31.05.2021 inklusive Umweltbericht vom 14.05.2021, Naturschutzfachliche Angaben zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 11.05.2021 und Schallgutachterliche Stellung-
nahme zur 16. Änderung des Flächennutzungsplans Bereich „Tiefes Feld“ vom 12.05.2021 
 statt. 
 

Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

Die erneute Billigung wurde im Stadtrat am 23.06.2021 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 14 
am 07.07.2021 bekanntgemacht. Sie fand vom 15.07. bis 16.08.2021 auf Grundlage des Plans 
vom 27.10.2020 und der Begründung vom 31.05.2021 inklusive Umweltbericht vom 
14.05.2021, Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
vom 11.05.2021 und Schallgutachterliche Stellungnahme zur 16. Änderung des Flächennut-
zungsplans Bereich „Tiefes Feld“ vom 12.05.2021 statt. 
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I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

I.3.1. BESTANDSANALYSE DES PLANUNGSBEREICHS 

Lage im Stadtgebiet/ Topographie 

Das „Tiefe Feld“ befindet sich in der westlichen Nürnberger Außenstadt etwa 4,50 km vom 

Stadtzentrum entfernt. Es wird mit der Südwesttangente im Westen, der Rothenburger Straße 

und zukünftig der Neuen Rothenburger Straße im Norden sowie der Güterbahntrasse Nürn-

berg-Fürth im Osten von dominanten Verkehrsachsen eingerahmt. Nördlich schließt der Stadt-

teil Kleinreuth bei Schweinau an das Tiefen Feld an, im Osten auf der gegenüberliegenden 

Seite der Bahntrasse der Stadtteil Großreuth bei Schweinau und westlich der Südwesttan-

gente der Stadtteil Gebersdorf. Die umgebenden Quartiere weisen mehrheitlich Grünflä-

chendefizite auf, weswegen die Sicherung des geplanten Landschaftsparks in der städtebau-

lichen Entwicklung des „Tiefen Feldes“ eine große Bedeutung hat. 

Zurzeit ist das „Tiefe Feld“ südlich der Neuen Rothenburger Straße nur über Flurwege zugäng-

lich. Zukünftig soll es durch die Neue Rothenburger Straße erschlossen und an das überge-

ordnete Verkehrsnetz angeschlossen werden. 

 

Der etwa 19,50 ha große FNP-Änderungsbereich besteht aus zwei nicht miteinander verbun-

denen Teilgebieten, die sich innerhalb des „Tiefen Felds“ bzw. dem B-Plangebiet Nr. 4445 

befinden (siehe Kapitel I.4.1). Dabei deckt der nördliche Bereich den Teil ab, der nach dem B-

Plan die Flächen für den geplanten Schulkomplex sowie die angrenzenden Wohngebiete um-

fasst, während der südliche Bereich die Flächen für die geplante Freisportanlage des neuen 

Gymnasiums und Teile der im wirksamen FNP als Grünflächen/öffentliche Grün- und Parkan-

lage sowie Flächen für Landwirtschaft beinhaltet. 

Gegenwärtige Nutzungen 

Das „Tiefe Feld“ ist unbebaut und wird derzeit zum Großteil ackerbaulich in vergleichsweise 

kleinen Parzellen bewirtschaftet, wobei nur wenige Äcker schon länger brachliegen. Die Land-

wirtschaft im „Tiefen Feld“ wird aktuell von vier Haupt- und vier Nebenerwerbsbetrieben durch-

geführt, von denen jeweils einer auch Flächen an der Züricher Straße bewirtschaftet. Ein ag-

rarstrukturelles Gutachten vom 19.12.2016 zum „Tiefen Feld“ mit Ergänzungen zum Vorhaben 

„Züricher Straße“ kommt zu dem Schluss, dass diese durch die Maßnahmen an der „Züricher 

Straße“ (rechtsverbindlicher Bebauungsplan 4614) und mit der Maßnahme im „Tiefen Feld“ in 

ihrer Existenz gefährdet sind. Um das zu verhindern, sollen die Flächen der beiden betroffenen 

Landwirte ins „Tiefe Feld“ verlagert werden, wodurch sich für das „Tiefe Feld“ ein Gesamtbe-

darf von 15,00 ha landwirtschaftlicher Fläche für die existenzgefährdeten Betriebe ergibt (vgl. 

Pöllinger 2016). 

Durch die freie Sicht auf die Südwesttangente und Güterbahnlinie Nürnberg-Fürth sowie die 

damit einhergehende Lärmbelastung, die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die feh-

lenden Fuß- und Radwege wird das „Tiefe Feld“ für Freizeit und Erholung derzeit kaum ge-

nutzt.  

Natürliche Grundlagen 

Die Flächen in den beiden FNP-Änderungsbereichen sind primär durch die landwirtschaftliche 

Nutzung geprägt und werden von unbefestigten, teils bewachsenen Feldwegen durchzogen. 
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Im südlichen Teilbereich der FNP-Änderung verläuft parallel zur Bahnlinie die teilasphaltierte 

Uffenheimer Straße, Sträucher und gehölzbestandene Böschungen grenzen die Fläche zu-

dem zur Bahntrasse hin ab. 

 

Für den FNP-Änderungsbereich wurde eine Stellungnahme erstellt zur Berücksichtigung des 

speziellen Artenschutzrechts vom 11.05.2021.  

 

Bodenbrütende Vogelarten spielten im Hinblick auf die Bewältigung des speziellen Artenschut-

zes die wesentliche Rolle, während andere Artengruppen und ökologische Gilden zwar betrof-

fen waren, aber nicht in vergleichbarer Eingriffsschwere und nicht hochgradig gefährdete Ar-

ten.  

Detaillierte Aussagen zu den natürlichen Grundlagen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Vorbelastungen 

Lärmbelastungen: Aufgrund seiner Lage in unmittelbarer Nähe zu großen infrastrukturellen 

Verbindungen und Gewerbegebieten wirken momentan mehrere Lärmquellen auf das „Tiefe 

Feld“ und den Änderungsbereich ein. Die heute noch 2-gleisige Güterzugstrecke im Osten 

(geplant ist ein 4-gleisiger Ausbau durch die Deutsche Bahn AG), die Südwesttangente im 

Südwesten, die Rothenburger Straße (alt) im Norden sowie weitere Straßen und der Schiffs-

verkehr auf dem Main-Donau-Kanal (Liegestellen und Durchfahrten) sind die maßgeblichen 

Emittenten des Verkehrslärms. 

 

 

Abbildung 3:  Lärmquellen um das „Tiefe Feld“ 
Quelle:   Stadtplanungsamt Nürnberg 

Für den Geltungsbereich der 16. Änderung des FNPs liegt eine schallgutachterliche Stellung-

nahme vor.  Es ergeben sich an vielen Stellen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 

der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) auf Grund der Lärmemissionen der Südwesttan-

gente, der geplanten Neuen Rothenburger Straße und der Güterzugstrecke. Daneben sind die 

Gewerbetriebe/-gebiete v.a. im Norden und westlich des Main-Donau-Kanals, aber auch im 

Südosten und Südwesten (Gewerbegebiet „Südwestpark“) bedeutsame Lärmquellen. Die Be-

rechnungen des Gutachtens zeigen jedoch, dass hier die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

für Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen und Flächen für Gemeinbedarf im Tageszeitraum 
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eingehalten werden, wenn die Annahmen bezüglich der berücksichtigten Gewerbeflächen ein-

gehalten werden. 

 
Altlasten: Die im Rahmen des Versickerungsgutachtens durchgeführten Felduntersuchungen 

im Rahmen des B-Planverfahren Nr. 4445 zeigen keine Hinweise auf schädliche Bodenverän-

derungen oder Altlasten (vgl. SUN 2014). 

 

Lufthygiene: Im Planungsgebiet ist von einer merklichen Exposition gegenüber verkehrsbe-

dingten Schadstoffemissionen auszugehen. Vor allem durch den motorisierten Individualver-

kehr auf der Südwesttangente, der Rothenburger Straße sowie nachgeordnet der Wallenstein-

straße, den Güterzugverkehr auf der Strecke Nürnberg-Fürth im Osten sowie den Schiffsver-

kehr auf dem Main-Donau-Kanal ist die Belastung der lufthygienischen Situation, primär die 

NO2- und Feinstaubkonzentration, als hoch einzustufen. Relevante Emissionen aus den Ge-

werbe- und Industriegebieten sind im „Tiefen Feld“ dagegen nicht bekannt. 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung 

(BImSchV) sind im unmittelbaren Umfeld der Hauptdurchgangsstraßen zu erwarten. In ver-

kehrsferneren Lagen ist hingegen im Planungsgebiet keine Überschreitung der Immissions-

grenzwerte abzusehen. Auf Ebene des B-Planverfahrens sind zudem im „Tiefen Feld“ entlang 

der Südwesttangente und der Bahntrasse Lärmschutzwände geplant, wodurch eine Verringe-

rung dieser negativen Einflüsse auf die Lufthygiene zu erwarten ist. 

Detaillierte Aussagen zu den Vorbelastungen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN/ VORHANDENES PLANUNGSRECHT 

Planungsrechtliche Vorgaben 

Mit dem am 01.09.2013 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

(inklusive der am 01.01.2020 in Kraft getretenen Teilfortschreibung) konkretisiert die Staatsre-

gierung die Vision für die räumliche Entwicklung und Ordnung Bayerns in einem Gesamtkon-

zept für einen mittelfristigen Zeitraum. Um eine nachhaltige Raumentwicklung zu schaffen, 

sollen ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Menschen 

auch im Interesse künftiger Generationen gleichgewichtig Rechnung getragen werden. Dazu 

definiert der LEP u.a. folgende Ziele, an die die Bauleitplanung anzupassen ist: 

 Es sollen die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Ar-

beitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit 

Gütern geschaffen oder erhalten werden (1.1.1. Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen). 

 Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller Be-

völkerungsgruppen berücksichtigt werden. (1.1.2. Nachhaltige Raumentwicklung) 

 Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare 

Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (1.1.3. Ressourcen schonen). 

 In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante Freiflä-

chen von Bebauung freigehalten werden. (1.3.2 Anpassung an den Klimawandel) 

 Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1. Flächenspa-

ren). 
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 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung möglichst 

vorrangig zu nutzen (3.2. Innenentwicklung vor Außenentwicklung). 

 Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-

zuweisen (3.3. Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot) 

 Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch Aus-, 

Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen (4.1.1. Leistungsfähige Verkehrsin-

frastruktur) 

 Die Verkehrsverhältnisse in den Verdichtungsräumen und in stark frequentierten Touris-

musgebieten sollen insbesondere durch die Stärkung des öffentlichen Personenverkehrs 

verbessert werden (4.1.3. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Verkehrser-

schließung). 

 In den Regionalplänen sind regionale Grünzüge zur Gliederung der Siedlungsräume, zur 

Verbesserung des Bioklimas oder zur Erholungsvorsorge festzulegen. In diesen Grünzü-

gen sind Planungen und Maßnahmen, die die jeweiligen Funktionen beeinträchtigen, un-

zulässig. Insbesondere in verdichteten Räumen sollen Frei- und Grünflächen erhalten und 

zu zusammenhängenden Grünstrukturen mit Verbindung zur freien Landschaft entwickelt 

werden. (7.1.4 Regionale Grünzüge und Grünstrukturen) 

 Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtun-

gen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teilräumen flä-

chendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. (8.3.1 Schulen und außerschulische Bil-

dungsangebote) 

 
Der am 01.07.1988 in Kraft getretene und laufend fortgeschriebene Regionalplan Region 

Nürnberg (RP 7) konkretisiert die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landespla-

nung, also des LEP Bayern, in fachlicher und räumlicher Hinsicht. Im Regionalplan wird die 

anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung einer Planungsregion festgelegt. Die Ziele 

der Regionalplanung sind für alle öffentlichen Planungsträger verbindlich (Auszug): 

 Mit der Neuerrichtung von Wohnungen soll auf eine Verbesserung der Wohnungsversor-

gung, insbesondere im Bereich des gemeinsamen Oberzentrums Nürnberg/Fürth/Erlan-

gen und des Mittelzentrums Schwabach, hingewirkt werden. (3.2. Wohnungswesen) 

 Durch den Ausbau geeigneter Stadtteilzentren soll eine Entlastung der Stadtkerne ange-

strebt werden. (3.4. Städtebau) 

 Auf eine Erhöhung des Anteils des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht moto-

risierten Individualverkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehr gemessen am 

Gesamtverkehrsaufwand soll insbesondere im Stadt- und Umlandbereich im großen Ver-

dichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen hingewirkt werden. (4.1. Verkehrsleitbild). 

 Im Stadt- und Umlandbereich […] soll sich die weitere städtisch-industrielle Entwicklung 

verstärkt an der Belastbarkeit des Naturhaushalts orientieren. Durch ein System von Grün- 

und sonstigen Freiflächen soll der starken Belastung der Luft entgegengewirkt, die Um-

weltqualität verbessert sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Erholungsnutzung bei-

getragen werden. (2.3.1. Ökologisch-funktionelle Raumgliederung). 

 Es ist von besonderer Bedeutung, die unterschiedlichen Naturräume und Teillandschaften 

der Industrieregion unter Wahrung der Belange der bäuerlichen Landwirtschaft langfristig 

so zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln […]. (7.1.1. Landschaftliches Leitbild). 
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Vorhandenes Planungsrecht 

Im Bereich der 16. FNP-Änderung sind keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne vorhan-

den. Die Zulässigkeit von Vorhaben im „Tiefen Feld“ bestimmt sich aktuell nach § 35 BauGB 

als Außenbereich. 

 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-

planverfahrens Nr. 4445, das nach Beschluss des AfS am 30.03.2017 in Teilbebauungsplänen 

zerlegt wird. Dabei grenzt der Umgriff des Verfahrens 4445a direkt an den FNP-Änderungs-

bereich an, der Umgriff des Verfahrens 4445b überschneidet ihn zum Großteil. 

 

Die nächstgelegenen rechtsverbindlichen Bebauungspläne liegen etwas entfernt auf der ge-

genüberliegenden Seite der Südwesttangente (Nr. 3843, Nr. 3882 und Nr. 3958), nördlich der 

Rothenburger Straße (Nr. 3642 und Nr. 3702) sowie östlich der Güterbahntrasse (Nr. 4608). 

Fachrecht 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler 

und geschützte Lebensräume nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. Art. 23 

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) sind im Bereich der 16. FNP-Änderung nicht 

vorhanden. Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäische Vogel-

schutzgebiete (SPA-Gebiete) sind ebenfalls nicht betroffen. 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan werden im Nordwesten des „Tiefen Feldes“ neben dem 

Text „Anschlußstelle Nbg-Kleinreuth“ vier Symbole für eine Biotopfläche nach Art. 13d Bay-

NatSchG a.F. (entspricht § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG) mit einer Größe von 

unter 3000 m² dargestellt, von denen sich eines innerhalb des Änderungsbereichs befindet. 

Laut Stadtbiotopkartierung von 1987 handelte es sich um das Biotop Nr. N-0226 „Extensive 

Wiese an der Rothenburger Straße/Ecke Südwesttangente“ mit Vorkommen der Sand-Gras-

nelke. Die gekennzeichneten Bereiche weisen diesen Schutzstatus heute jedoch aufgrund von 

Sukzession nicht mehr auf. 

 

Natürliche Oberflächengewässer, sowie Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete 

kommen im Planungsbereich nicht vor. Das Gebiet liegt ebenfalls nicht in einer Hochwasser-

schutzzone, weshalb Vorkehrungen zum Hochwasserschutz nicht getroffen werden müssen. 

Jedoch verläuft knapp außerhalb des südwestlichen Rands der südlichen Teilfläche des Än-

derungsbereiches der Diebsgraben als offener Graben zwischen den Anschlussstellen Ge-

bersdorf und Kleinreuth. Entlang der Südwesttangente waren hier immer wieder Vernässungs-

flächen festzustellen und in regenreichen Perioden kommt es hier zu Staunässe und zeitwei-

ligen Überstauungen der Ackerflächen. Der gesamte südwestliche Bereich im „Tiefen Feld“ 

entlang der Südwesttangente zählt daher auch als sog. wassersensibler Bereich. 

 

Hinweise auf mögliche Bodendenkmäler im Änderungsbereich des Flächennutzungsplans gibt 

es nicht. 

 

Innerhalb des Änderungsbereiches verlaufen keine planfestgestellten Trassen, jedoch in un-

mittelbarer Nähe angrenzend: Nördlich befindet sich die planfestgestellte Trasse des Bauab-

schnitts 2.2. der U-Bahnlinie 3 Südwest, die in horizontaler Richtung verläuft. Östlich verläuft 

die planfestgestellte Güterbahntrasse Nürnberg-Fürth von Südosten in Richtung Norden. Eine 
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von Nordwest nach Südost verlaufende planfestgestellte Richtfunktrasse befindet sich eben-

falls knapp außerhalb des Bereichs. 

I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN 

Masterplan Freiraum 

Im Masterplan Freiraum, bestehend aus dem Leitbild „Kompaktes grünes Nürnberg 2030“ so-

wie dem gesamtstädtischen Freiraumkonzept, wird die Entwicklung von neuen qualitätsvollen 

Freiräumen als wichtiges Ziel bei langfristigen städtebaulichen Entwicklungen und kurzfristi-

gen Transformationen definiert. Der Landschaftspark im „Tiefen Feld“ wird dabei als wichtiges 

Projekt bewertet: Wegen der zukünftigen schwerpunktmäßigen Siedlungsentwicklungen sol-

len laut Masterplan in der Nürnberger Außenstadt in drei Teilräumen Freiraumkonzepte entwi-

ckelt werden. Neben Dutzendteich und Langwasser im Südosten sowie Thon und Wetzendorf 

im Nordwesten ist das „Tiefe Feld“ im Südwesten einer dieser Teilräume. Der Masterplan Frei-

raum wurde am 12.03.2014 im Umweltausschuss und am 27.03.2014 im Stadtplanungsaus-

schuss behandelt. 

Baulandbeschluss 

In seiner Sitzung am 24.05.2017 hat der Stadtrat den Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg 

gefasst. Nach einer zweiten Änderung gilt derzeit die Textversion des Baulandbeschlusses 

der Stadt Nürnberg mit Stand 05.02.2020. Der Beschluss enthält die Anforderungen der Stadt 

unter anderem hinsichtlich des geförderten Wohnungsbaus, der Grünflächenausstattung, der 

sozialen Infrastruktureinrichtungen und der Erschließung.  

Eigentumsverhältnisse 

Im FNP-Änderungsbereich befinden sich etwa 8,00 ha bzw. 40,80 % (Stand 30.04.2020) der 

Flächen in städtischem Eigentum. Etwa 11,60 ha bzw. 59,20 % sind im Privatbesitz von 22 

verschiedenen Eigentümern. 

I.4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

I.4.1. KONZEPT 

Während das „Tiefe Feld“ aktuell noch landwirtschaftlich genutzt wird, sind die Flächen im FNP 

bereits größtenteils als Wohn- und gemischte Baufläche dargestellt. Bezüglich der Art der Nut-

zung (Bauflächen) kommt es auf Grund des unten dargestellten Konzeptes zu Änderungen. 

Die Neuausweisung von Bauflächen beträgt 2,00 ha.  

 

Die Planungen im „Tiefen Feld“ sehen zwischen der zukünftigen Neuen Rothenburger Straße 

und der Hügelstraße eine städtebauliche Entwicklung vor, mit Wohnbau- und Gemeinbedarfs-

flächen im Norden, einem Landschaftspark (mehr dazu in I.4.3) in der Mitte und östlich davon 

der zum Gymnasium gehörigen Freisportanlage sowie weiterhin landwirtschaftlich genutzten 

Flächen im Süden. Da die Fläche des zukünftigen Landschaftsparks im wirksamen FNP größ-

tenteils bereits als „Grünfläche/öffentliche Park- und Grünanlage“ dargestellt ist, bleibt dieser 

Bereich von der 16. FNP-Änderung unberührt. Gleiches gilt für die durch diese Grünfläche 

führende übergeordnete Freiraumverbindung, die ebenfalls bestehen bleibt. Daher setzt sich 
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der Bereich der 16. FNP-Änderung aus zwei voneinander getrennten Teilbereichen zusam-

men: 

 

Im nördlichen Teilbereich wird mittig eine Fläche für Gemeinbedarf (Schule/Bildung) darge-

stellt, auf der ein Schul- und Erziehungsgelände bestehend aus einem 6-zügigen Gymnasium, 

einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbetreuungsangebot (Hort), einem Kinder- und Ju-

gendhaus sowie den dazugehörigen Außenflächen entwickelt werden soll. Auf den westlich 

und östlich daran angrenzenden Flächen sollen zwei Wohngebiete entstehen. Mit dieser städ-

tebaulichen Entwicklung reagiert die Stadt Nürnberg auf die Bedarfe nach zusätzlichen Schul-

räumen sowie Wohnbauflächen (vgl. I.1). 

 

Im südlichen Teilbereich wird angrenzend an die Güterbahntrasse Nürnberg-Fürth im Osten 

die für das neue Gymnasium erforderliche 400 m-Freisportanlage verortet. Sie wird auch der 

Johann-Pachelbel-Realschule an der Rothenburger Straße sowie außerhalb der schulischen 

Nutzungszeiten den Sportvereinen zur Verfügung stehen. Die dargestellte Sportanlage über-

lagert dabei Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen/öffentliche Park- und Grünanla-

gen des wirksamen FNP. Um im „Tiefen Feld“ insgesamt 15,00 ha landwirtschaftlicher Fläche 

zu erhalten und so die Existenzgefährdung von zwei landwirtschaftlichen Betrieben zu vermei-

den (vgl. I.3.1), werden die Flächen für die Landwirtschaft und in der Folge für den Land-

schaftspark zum Teil neu strukturiert. Dabei wird darauf geachtet, jeweils zusammenhängende 

Bereiche ohne Restflächen zu schaffen. So werden südlich der Freisportanlage die im wirksa-

men FNP dargestellten Grünflächen durch die Änderung zu Flächen für die Landwirtschaft, 

während die nordwestlichen Bereiche der Flächen für die Landwirtschaft durch die Änderung 

wiederum als Grünflächen/Öffentliche Park- und Grünanlage dargestellt werden. 

I.4.2. VERKEHR 

Der nördliche Teilbereich des FNP-Änderungsgebiets wird zukünftig über die Neue Rothen-

burger Straße an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Durch die U-Bahn Haltestelle 

sowie Bushaltestellen ist das Gebiet ebenfalls gut an das öffentliche Personennahverkehrs-

Netz (ÖPNV) angebunden. 

 

Die landwirtschaftlichen Flächen im Süden des „Tiefen Feldes“ werden wie bisher über die 

Uffenheimer Straße erschlossen. Sie soll darüber hinaus in diesem Bereich auch als unterge-

ordnete Erschließungsstraße für die Freisportanlage fungieren. Die Details hierzu werden auf 

Ebene des B-Planverfahrens geregelt. 

I.4.3. LANDSCHAFTSPLANUNG 

Die Entwicklung eines Landschaftsparks im „Tiefen Feld“ ist ein zentrales Element der dortigen 

städtebaulichen Planung und erfüllt mehrere Funktionen: Der Park soll zum einen als Naher-

holungsfläche dienen, indem hier Angebote für Erholungssuchende sowohl mit dem Bedürfnis 

nach Ruhe als auch nach Aktivität geschaffen werden. Dazu soll es Spiel- und Sportangebote 

für alle Altersklassen, aber auch geschützte Räume mit Sitzecken, möblierte Plätze mit Treff-

punktcharakter und Ruhebereiche mit Liegewiesen geben. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt 

hierbei auf Ebene des B-Planverfahrens. 

Zum anderen fungiert der Park als Pufferzone zwischen der neuen Bebauung und der land-

wirtschaftlichen Nutzung.  
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Darüber hinaus erhält der geplante Landschaftspark im „Tiefen Feld“ eine übergeordnete Be-

deutung als Grünverbindung, weil er die Lücke zwischen Pegnitztal und Westpark über die 

Südwesttangente und den Main-Donau-Kanal hin zum Hainberg schließt. 

 

Durch die angestrebte Größe des Parks von mindestens 10,00 ha werden die in den angren-

zenden Wohngebieten vorhandenen Grün- und Spielflächendefizite durch das vielfältige An-

gebot an Freizeit- und Spielmöglichkeiten, Ruheräumen und naturnahen Bereichen reduziert. 

Zudem wirkt sich die Situierung der Kampfbahn im Osten des „Tiefen Feldes“ positiv auf die 

Landschaftsplanung aus: So wird die Einflussnahme der Freisportanlage auf die Gestaltung 

des Landschaftsparks reduziert, weil sie im Gegensatz zum vorherigen Standort weiter west-

lich keine Trennwirkung mehr hat und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes einer weit-

läufigen urbanen Parklandschaft deutlich geringer ist. Auch die Neustrukturierung der Grün- 

und landwirtschaftlichen Flächen bedeutet für die Landschaftsplanung Vorteile, da so zusam-

menhängende Bereiche geschaffen und Restflächen vermieden werden. 

 

Während die Gesamtgröße an landwirtschaftlichen Flächen im „Tiefen Feld“ im Verhältnis zum 

wirksamen FNP mit ca. 15,00 ha nahezu gleich bleibt, reduziert sich allerdings die Gesamt-

größe des Landschaftsparks um etwa 4,50 ha. Grund dafür sind die zusätzlichen Wohnbau-

flächen, Flächen für Gemeinbedarf/Schule sowie die Freisportanlage. Diese Flächeninan-

spruchnahme kann im „Tiefen Feld“ – auch außerhalb des Bereichs der 16. FNP-Änderung – 

nicht ausgeglichen werden. 

I.4.4. GENDER UND DIVERSITY ASPEKTE 

Als öffentlicher Belang ist Gender Mainstreaming gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB in der Bau-

leitplanung zu berücksichtigen. Unter dem Begriff Gender wird das Geschlecht als gesell-

schaftliche Strukturierungskategorie betrachtet. Die sich hieraus ergebenden spezifischen Le-

benssituationen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sollen „chancengleich“ behandelt werden. 

Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklung und Städtebaupolitik herzustellen, so 

dass Räume gleichberechtigt durch Mädchen und Jungen, Jugendliche, Frauen und Männer 

genutzt werden und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen besteht. 

 

Mit der Ausweisung der Wohnbauflächen sowie der Flächen für „Gemeinbedarf/  

Schule oder andere Bildungseinrichtung“ wird auf aktuelle dringende Bedarfe in der Stadt 

Nürnberg eingegangen. Die Wohnbauflächen bieten dabei Raum für unterschiedliche Hausty-

pologien (Doppelhäuser, Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau), so dass überschaubare 

Quartiere entstehen, die eine gute Voraussetzung für soziale Kontakte und Kommunikations-

möglichkeiten bieten. Der entstehende Bedarf an Nahversorgungseinrichtungen sowie Schu-

len und Betreuungseinrichtungen wird durch die Planungen im Rahmen der Teilbebauungs-

pläne des B-Planverfahrens 4445 vor Ort abgedeckt werden. 

 

Die neuen Wohnbauflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den öffentlichen Grünflä-

chen und sind über Wege- und Freiraumverbindungen gut daran angebunden. Der Land-

schaftspark wird der Bevölkerung als Erholungs- und Aktivitätsraum dienen, enthält aber auch 

extensiv genutzte Flächen für den ökologischen Ausgleich. Auf B-Planebene für das „Tiefe 

Feld“ sind im Landschaftspark nach aktuellem Stand öffentliche und soziale Infrastrukturein-

richtungen wie Spielflächen für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen situiert. 

 

Die Nord-Süd-Verbindungen in die öffentliche Grünfläche erstrecken sich Richtung Norden 

über die Grenzen des 16. FNP-Änderungsbereichs hinaus durch das geplante Baugebiet des 
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BP-Verfahrens 4445a bis nach Kleinreuth, sodass diese Gebiete ebenfalls gut an den geplan-

ten Landschaftspark und seine öffentlichen Angebote angebunden sind. Über die bereits im 

wirksamen FNP dargestellten übergeordneten Freiraumverbindungen in West-Ost-Richtung, 

die durch die öffentliche Park- und Grünanlage führen, soll der Landschaftspark auch für die 

Wohngebiete westlich der Südwesttangente und östlich der Güterbahntrasse gut erreichbar 

sein. 

 

Die Anbindung des 16. FNP-Änderungsbereichs an den ÖPNV ist durch die geplante U3-Hal-

testelle an der Neuen Rothenburger Straße sowie an den Buslinienverkehr zukünftig sehr gut. 

Gleiches gilt für den motorisierten Individualverkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer, vor 

allem, wenn die im Zuge des B-Planverfahrens im „Tiefen Feld“ geplanten Fuß- und Radwege-

verbindungen realisiert wurden. 

 

Weitere Faktoren, welche aufgrund ihres Detaillierungsgrades keine FNP-Relevanz haben 

(barrierefreie Lage der Baukörper, Zugänge und Stellplätze, Lage und Ausführung von Fahr-

radabstellplätzen, Ausleuchtung von Gebäude und Freianlagen, offene Wegebeziehungen zur 

Vermeidung von Angsträumen) fließen in die verbindliche Bauleitplanung bzw. die Ausfüh-

rungsplanung ein. 

I.5. INHALT DER ÄNDERUNG 

I.5.1. DERZEITIGE WIRKSAME DARSTELLUNG 

Der Bereich der 16. FNP-Änderung besteht aus zwei voneinander getrennten Teilbereichen. 

Im nördlichen Teil des Änderungsbereichs stellt der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt 

Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan „gemischte Bauflächen“, „Wohnbauflächen“ sowie 

„Grünflächen/Öffentliche Park- und Grünanlage“ dar, im südlichen „Grünflächen/Öffentliche 

Park- und Grünanlage“ sowie „Flächen für die Landwirtschaft“. 

I.5.2. KÜNFTIGE DARSTELLUNG INKL. KENNZEICHNUNGEN 

Südlich der Neuen Rothenburger Straße verbleibt ein Streifen gemischter Baufläche gemäß 

der Darstellung im wirksamen FNP, der nicht Teil des FNP-Änderungsbereichs ist. Unterhalb 

schließt der nördliche Teilbereich der 16. FNP-Änderung an, in dem mittig „Flächen für Ge-

meinbedarf/Schule oder andere Bildungseinrichtung“ für den geplanten Bildungscampus be-

stehend aus Gymnasium, Grundschule und Hort mit den zugehörigen Neben- und Außenan-

lagen dargestellt werden. Westlich und östlich davon werden Wohnbauflächen dargestellt. Im 

nordwestlichen Eck wird der Teil der Symbole für das Biotop Nr. N-0226 „Extensive Wiese an 

der Rothenburger Straße/Ecke Südwesttangente“, der sich innerhalb des Änderungsbereichs 

befindet, nicht mehr dargestellt. Die geänderte Darstellung des FNP muss den aktuellen nach-

richtlichen Stand zeigen, wobei der Schutzstatus in diesem Fall nicht mehr besteht (vgl. Um-

weltatlas LfU,). 

 

Im südlichen Teilbereich wird angrenzend an die Güterbahntrasse im Osten eine Teilfläche als 

„Grünfläche/Sportanlage“ dargestellt, um sie langfristig als Standort für die Freisportanlage 

des geplanten Gymnasiums zu sichern. Westlich und südlich davon werden Teile der bisheri-

gen „Grünflächen/Öffentliche Park- und Grünanlage“ und „Flächen für die Landwirtschaft“ neu 

strukturiert, um zusammenhängende Bereiche zu schaffen und Restflächen zu vermeiden. 

Konkret werden dabei südlich der Sportanlage „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt, 
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während im Westen der bisherigen Fläche für Landwirtschaft ein Streifen als „Grünflächen/Öf-

fentliche Park- und Grünanlage“ dargestellt wird. Bei der Flächenabformung wurde darauf ge-

achtet, dass sich die Gesamtgröße der Flächen für die Landwirtschaft möglichst wenig verän-

dert und der Bedarf von 15,00 ha landwirtschaftlicher Fläche im gesamten „Tiefen Feld“ wei-

terhin gedeckt werden kann (vgl. I.3.1). Die existierenden Flurstücksgrenzen wurden dabei 

soweit möglich beibehalten. 

 

Die Aufteilung des FNP-Änderungsbereichs in zwei voneinander getrennte Teilbereiche ent-

steht durch den von der Neubebauung abgerückten Standort der Freisportanlage. Sie muss in 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung (Lärmschutz) und gleichzeitig in fußläufiger Er-

reichbarkeit für die neuen Schulen und die bestehende Johann-Pachelbel-Schule im Nordos-

ten sein. Die Flächen zwischen den beiden Änderungsbereichen werden bereits im wirksamen 

FNP als „Grünflächen/Öffentliche Park- und Grünanlage“ dargestellt und bleiben als solche 

bestehen, sodass ihre Einbindung in die Änderung nicht erforderlich ist. 

 

geplante Darstellung FNP           wirksamer FNP 

  

 
Abbildung 4 (bzw.1)  Gegenüberstellung des wirksamen FNP und der geplanten Darstellung 

Quelle:   Stadtplanungsamt Stadt Nürnberg  

I.5.3. FLÄCHENBILANZ 

Die Größe des gesamten FNP-Änderungsbereichs beträgt 19,53 ha. Der nördliche Teilbereich 

umfasst dabei 13,03 ha und beinhaltet in der neuen Darstellung Wohnbauflächen und Flächen 

für Gemeinbedarf/Schule oder andere Bildungseinrichtung. Der südliche Teilbereich ist 

6,49 ha groß und beinhaltet Flächen für die Landwirtschaft, Grünflächen/öffentliche Park- und 

Grünanlagen sowie Grünflächen/Sportanlage. 
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Art der Darstellung 

Bisherige 
FNP-Darstellung 

Künftige 
FNP-Darstellung 

Änderung 

Ca. 
Größe 

Anteil 
Ca. 

Größe 
Anteil Ca. Saldo 

Flächen für Gemeinbedarf/  
Schule oder andere Bildungs-
einrichtung 

0,00 ha 0,00 % 4,39 ha 22,50 % + 4,39 ha 

Flächen für Landwirtschaft 1,90 ha 9,70 % 1,50 ha 7,70 % - 0,40 ha 

Gemischte Bauflächen 5,66 ha 29,00 % 0,00 ha 0,00 % - 5,66 ha 

Grünflächen/öffentliche Park- 
und Grünanlagen 

6,89 ha 35,30 % 2,38 ha 12,20 % 
- 4,51 ha 

Grünflächen/Sportanlage 0,00 ha 0,00 % 2,60 ha 13,30 % + 2,60 ha 

Wohnbauflächen 5,08 ha 26,00 % 8,66 ha 44,30 % + 3,58 ha 

I.6. PLANRECHTFERTIGUNG / AUSWIRKUNGEN / ABWÄGUNG 

Mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplans („Tiefes Feld“) wird die planungsrechtliche 

Voraussetzung für die Entwicklung eines Bildungscampus inkl. zugehöriger Freisportanlage 

und neuer Wohnbauflächen geschaffen. Die übergeordnete Freiraumverbindung im „Tiefen 

Feld“ bleibt bestehen. 

I.6.1. STANDORTFESTLEGUNG UND PRÜFUNG DER ALTERNATIVEN 

Die städtebauliche Entwicklung des „Tiefen Feldes“ bietet die Möglichkeit, zwei dringenden 

Bedarfen in der Gesamtstadt Rechnung zu tragen: Zum einen soll der Neubaubedarf an Woh-

nungen laut einer Studie bis 2030 rund 22.600 betragen (vgl. GEWOS 2015), zum anderen 

kommt die Schulraumraumentwicklungsplanung 2015 zu dem Ergebnis, dass für die Deckung 

der Raumbedarfe die Errichtung eines neuen Gymnasiums notwendig ist (vgl. SchA 2015). 

Für beides weist das „Tiefe Feld“ große Potentiale auf. 

Städtebauliche Entwicklung/Wohnbebauung 

Das Stadtgebiet Nürnberg wurde hinsichtlich möglicher Standorte untersucht, die sich ähnlich 

wie das „Tiefe Feld“ dazu eignen, zur Reduzierung des vorhandenen Bauflächendefizits bei-

zutragen. Ergebnis der Prüfung war, dass im gesamten Stadtgebiet derzeit keine verfügbaren 

Flächen in einer vergleichbaren Größenordnung und mit identischen Standortvorteilen existie-

ren, die ein ähnliches Potenzial besitzen, einen nicht unerheblichen Teil der Bedarfe an Bau-

flächen abzudecken. Vor allem zur Deckung eines Teils des Bedarfs an Wohnbauflächen bie-

tet sich das „Tiefe Feld“ an, denn durch die geplanten infrastrukturellen Maßnahmen (Erwei-

terung U-Bahnlinie U3, Neue Rothenburger Straße, neues Schul- und Bildungsgelände, ge-

planter Landschaftspark) kann es eine sehr gute Anbindung an die Gesamtstadt und über die 

westliche Stadtgrenze hinaus sowie eine hohe städtebauliche Qualität aufweisen. 

 

Alle denkbaren Planungsalternativen für das Gebiet sind nicht geeignet, die städtischen Ziele 

und Flächenbedarfe in gleichem Maße wie die geplante Entwicklung zu erfüllen. Dies gilt ins-
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besondere für das Gebot der Innenentwicklung und der größtmöglichen Schonung des Au-

ßenbereichs sowie des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden (§ 1 Abs. 

5 S. 3 sowie § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB): 

 Die Variante einer vollständigen Bebauung des Gebiets ohne Grün- und Freiflächen würde 

die Ziele der städtischen Freiraumplanung und die heutigen Anforderungen an hochwer-

tige Wohnsiedlungen ignorieren. 

 Die Variante, auf Bebauung zu verzichten und das Gebiet einer vollständigen Freiflächen-

nutzung zuzuführen, ließe die städtischen Siedlungsflächenbedarfe unberücksichtigt und 

widerspräche dem Gebot der Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 S. 3 BauGB).  

 Ein Verzicht auf Entwicklung, d.h. die Beibehaltung des bestehenden Zustands, würde be-

deuten, dass vorhandene Potentiale der Fläche hinsichtlich ihrer Lage im Stadtgebiet und 

der verkehrlichen Anbindung (ÖPNV) ungenutzt blieben. Zur Deckung der Bedarfe müss-

ten dann andere Teilräume genutzt werden, deren Funktionsfähigkeit geringer ist.  

 Auch aus artenschutzrechtlicher Perspektive ist eine gänzlich konfliktfreie Fläche und da-

mit Planungsalternative nicht zu finden: Weil der Bedarf an neuen Siedlungsflächen in 

Nürnberg nicht alleine durch die Innenbereiche nach § 34 BauGB gedeckt werden kann, 

sind unweigerlich stets Offenlandflächen und damit geschützte bodenbrütende Vogelarten 

betroffen. Wiederum wären bei einer Mobilisierung von Flächen im Innenbereich andere 

geschützte Arten betroffen, sodass dort das Auftreten von Verbotstatbeständen zu be-

fürchten ist. Eine Konzentration des Eingriffs im „Tiefen Feld“ ist daher auch aus Sicht des 

flächensparenden Bauens sinnvoll. 

Standort für neues Gymnasium 

Im Februar 2015 beauftragte der Schulausschuss auf Basis des Schulraumentwicklungspla-

nes vom Winter 2014/2015 die Stadtverwaltung damit, einen Standort für ein weiteres Gym-

nasium in Nürnberg zu suchen. Dieser sollte ausreichend groß für ein 6-zügiges Gymnasium 

mit Dreifachsporthalle, 400 m-Laufbahn und weiteren Sportanlagen sein und einen Mindest-

abstand zu den Bestandsgymnasien von 1.500 m aufweisen. Als weitere Kriterien wurden eine 

leistungsfähige ÖPNV-Anbindung als Zubringer sowie eine große Anzahl von Einwohnern im 

fußläufigen Bereich formuliert. 

 

Im gesamten Nürnberger Stadtgebiet wurden insgesamt 20 Standorte hinsichtlich ihrer Eig-

nung geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Wahl einer Fläche im Nürnberger Nordosten 

letztlich zu einer Mehrbelastung der bereits überbelasteten U-Bahn zwischen Hauptbahnhof 

und Rathenauplatz ergeben würde. Flächen im Bereich Thon/Knoblauchsland verbesserten 

die Situation in der Schülerbeförderung kaum, im Nürnberger Osten stünden keine ausrei-

chend großen Flächen zur Verfügung und die zur Diskussion stehenden Flächen im Südosten 

verfügten nicht über einen ausreichenden ÖPNV-Anschluss. Der Fokus wurde daher auf den 

Nürnberger Westen gelegt. Hier erfüllten das „Tiefe Feld“ und der „Tillypark“ die Kriterien am 

besten. Ihre Potentiale als Gymnasiumstandort wurden anhand folgender Matrix im Detail ver-

glichen: 

Tabelle 1: Vergleichsmatrix der potentiellen Gymnasiumstandorte aus der Standortuntersu-
chung (Quelle: Anlage zum Sachverhalt TOP-Ö-1 in der Sitzung des Schulausschusses vom 
28.04.2017) 
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 „Tiefes Feld“ „Am Tillypark“ 

Städtisches Ei-
gentum  

Kann im Rahmen des Umle-
gungsverfahrens geschaffen wer-
den. Inwieweit ausreichende 
Tauschflächen vorhanden sind, 
wird aktuell durch Geo geprüft  

Teilfläche ca. 29.700 m2 ist bereits in 
städt. Hand.  
Erwerb Restfläche ca. 6.000 m2 er-
forderlich  
(ggf. Erbpacht 99 Jahre)  

Baurecht  FNP:  
Mischfläche Wohnbau  
Im Rahmen Bebauungsplanung 
„Tiefes Feld“ zu schaffen  

FNP:  
Grünfläche, Gemeinbedarf, Sport  
B-Planverfahren ggf. im Rahmen In-
nenentwicklung analog BBS  

Verbesserung 
Lärmschutz 
Wohnbauge-
biete  

Sollte ein Gymnasiumbau im Os-
ten gewählt werden, könnte damit 
ein gewisser Lärmschutz für die 
südlich geplante Wohnbebauung 
erreicht werden  

Ggf. Verbesserung Lärmschutz für 
Wohnflächen „am Tillypark“ gegen-
über Bahnlinie Nürnberg Ansbach  

Anbindung 
ÖPNV  

Bei der Wahl des Schulstandortes 
Osten würde die Entfernung zur 
U-Bahn U3 ca. 350 m betragen; 
keine Busverbindung 
Bei der Wahl des Schulstandortes 
in zentraler Lage würde die Ent-
fernung zur U-Bahn U3 ca. 200 m 
betragen; keine Busverbindung 

Wenn Eingang „am Tillypark“:  
U2 ca. 650 m (entlang B4-Ring)  
U3 ca. 750 m  
S-Bahn ca. 800 m  
Bus 68 und 35 ca. 150 m 
Bus wegen Schüleranzahl nur be-
dingt geeignet 

VGN  
Tarifzonen  

Im jetzigen Tarifzonenplan liegt 
die Haltestelle Rothenburger 
Str./Sigmundstr. auf der Grenze 
der Zonen 100/200, d.h. Schüler 
aus Zirndorf und Oberasbach 
können mit dem Tarif „2-Zonen“ 
bis zur Schule gelangen.  

Im jetzigen Tarifzonenplan liegen die 
Haltestellen S-Bahn Schweinau und 
U-Bahn Hohe Marter auf der Grenze 
der Zonen 100/200, d.h. Schüler 
Oberasbach und Anwanden können 
mit dem Tarif „2-Zonen“ bis zur 
Schule gelangen.  

Individualver-
kehr  

Motorisierter Verkehr kann in 
Straßenplanung berücksichtigt 
werden.  
Geh- und Radwegeverbindung 
Richtung Süden nur als Umweg 
über Großreuth b. S. oder Ge-
bersdorf. Ein Schulstandort mit 
gut 1.000 Schülern (zusammen 
mit JPS sind es ca. 2.700 Schü-
ler) erfordert eine bessere Anbin-
dung des „Tiefen Feldes“ an das 
Geh- und Radwegenetz der 
Stadt. Dazu wären folgende Maß-
nahmen notwendig:  
- Fußgängerbrücke über die Ring-
bahn zwischen dem „Tiefen Feld“ 
und Großreuth (etwa in Höhe 
Hornstraße) 
- Ertüchtigung der Uffenheimer 
Straße als Rad-/Gehwegverbin-
dung zur Wallensteinstraße (Aus-
bau, Beleuchtung)  

Noch zu prüfen, ob Knoten Geißsee-
str./Gustav-Adolf-Str. ausreichend 
für motorisierten Verkehr dimensio-
niert ist.  
Unterführung Geh- und Radweg un-
ter Ring ist vorhanden.  
Geh- und Radwegverbindung nach 
Westen nur entlang der Wallen-
steinstr. Rad-/Gehwege entlang des 
Rings teilweise sehr schmal, insbe-
sondere auf der Brücke Gustav-
Adolf-Str. über die Bahnlinie. Damit 
wird ein Treppenabgang vom nördli-
chen Ende der Brücke Gustav-Adolf-
Str. in das Schulgrundstück wichtig 
für das Projekt.  
Edisonstr./Dieselstr. sind für Schüler 
kaum geeignet (Industriegebiet).  

3.000 m fuß-
läufige Entfer-
nung  

Als fiktive Schuleingänge sind in 
beiliegenden Karten die Adresse 
Rothenburger Str. 451 bzw. 479 
als Zentrum des Wegenetzes an-
genommen. Je nach Lage der 

Als fiktiver Schuleingang ist in beilie-
gender Karte die Sportplatzbaracke 
„Am Tillypark 9“ angenommen. 

137



21 / 34 

Schule würde die o.g. Fußgän-
gerbrücke den Einzugsbereich 
deutlich erweitern.  

Im bisher nicht bebauten Bereich 
„Tiefes Feld“ werden die Neubauflä-
chen weitgehend in der fußläufigen 
Erschließungszone liegen. Ein weite-
rer Schuleingang auf der Südseite 
(Treppe s.o.) erweitert den Einzugs-
bereich noch einmal gut 200 m nach 
Süden.  

400 m-Rund-
laufbahn mit 
großem  
Rasenplatz  

Zusammen mit JPR und Staatl. 
FOS 2 sind insgesamt gut 2.700 
Schüler Jahrgang 5 aufwärts zu 
erwarten. Eine 400 m-Laufbahn 
mit großem Rasenspielplatz ist 
dann schulfachlich zwingend.  
Dies ließe sich nur dann über 
eine Kooperation mit dem be-
nachbarten Sportverein auf den 
Vereinsflächen herstellen, wenn 
der Verein bereit wäre, dafür zwei 
Rasenspielfelder aufzugeben und 
einer dinglichen Sicherung zuzu-
stimmen. Stadtplanerisch müsste 
die Bereitschaft bestehen, diese 
privaten Flächen dauerhaft in der 
Flächennutzungsplanung als „All-
gemeinbedarf Sport“ oder „Grün“ 
zu sichern. Ein Verkauf der priva-
ten Flächen für andere Nutzun-
gen z.B. Wohnen wäre dauerhaft 
ausgeschlossen. 
Ansonsten ist die Rundlaufbahn 
mit Spielfeld am Gymnasium vor-
zusehen  
Mitnutzung für Sportfeste der 
neuen Grundschule im „Tiefen 
Feld“ da fußläufige Entfernung.  

Die vorhandene Sportanlage ist teils 
abgewirtschaftet. Sie gehört der 
Stadt und ist langfristig an einen 
Sportverein vermietet.  
Mit dem „Erwerb“ der benachbarten 
Fläche von ca. 6.000 m2 wäre der 
Neubau einer 400 m-Rundlaufbahn-
anlage mit weiteren Sportflächen 
möglich.  
Die Sportanlagen würden sich direkt 
am Schulgrundstück befinden, ohne 
öffentlichen Bereich zwischen 
Schule und Sport.  
Mit dem Verein wäre zu klären, dass 
er einer Vertragsauflösung zustimmt. 
Kompensation kann dann nach Fer-
tigstellung Neubau die Nutzung der 
neuen Sportanlagen sein.  
Dieser Sportplatz könnte auch für 
Sportfeste der GS Dunantschule 
(800 m) und GS Ambergerschule 
(1.100 m) fußläufig genutzt werden.  

Weitere  
Gesichts-
punkte 

Im Bereich östlich der Bahnlinie 
bestehen Abhängigkeiten zum 
Planfeststellungsverfahren der 
DB. Unter Umständen entlang der 
Bahn hier erhebliche Verzögerun-
gen der Baurechtschaffung für 
eine Gemeinbedarfsfläche durch 
bestehende Veränderungssperre 
der DB. 

 

Wirtschaftsför-
derung 

 Eine benachbarte Fabrik möchte 
eine Teilfläche des Sportplatzes er-
werben. Abhängig von den Entwurfs-
planungen sollte es möglich sein die-
sem Wunsch zu entsprechen. 

 

Im direkten Vergleich der beiden Standorte überwogen aus rein schulischer Sicht zwar die 

Argumente für den „Tillypark“. Letztendlich schlug die Verwaltung jedoch vor, das „Tiefe Feld“ 

in erster und zweiter Priorität (zwei Planungsvarianten) zu verfolgen, weil es in der Summe 

von städtebaulichem Mehrwert, zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Schule, infrastruk-
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turellen Grundlagen, eigentums- und planungsrechtlichen Überlegungen sowie den tatsächli-

chen Verfügbarkeiten ein höheres Potential als der „Tillypark“ aufwies. Am 28.04.2017 stimmte 

der Schulausschuss dieser Abwägung zu. 

Standort für Freisportanlage  

Am 16. April 2018 wurde bezüglich der Entwicklung des Schulareals im „Tiefen Feld“ ein ver-

waltungsinterner Workshop durchgeführt, an dem alle für die städtebauliche Schulstandortpla-

nung beteiligten Fachdienststellen teilnahmen und die Rahmenbedingungen und Raumpro-

gramme sowie allen Anforderungen für eine städtebauliche Machbarkeitsstudie als Grundlage 

der weiteren Bauleitplanung abstimmten. Die Ergebnisse wurden anschließend in den städte-

baulichen Rahmenplan eingearbeitet. Für das neue Gymnasium ist eine 400 m-Freisportan-

lage notwendig, für die drei Standortvarianten erarbeitet und bezüglich ihrer Eignung miteinan-

der verglichen wurden:  1. am südlichen Rand der öffentlichen Freifläche,  

   2. Siedlungsnah direkt angrenzend an das Schulareal und  

   3. Westlich der Güterzugstrecke. 

 

Im Workshop wurde Variante 1 als Grundlage für die weitere Bauleitplanung gewählt, weil hier 

im Vergleich zu den beiden Alternativen sowohl die städtebaulich positiven Belange sowie eine 

„konfliktärmere“ Umsetzung der Sportfläche überwogen. Sie ermöglichte das bereits erarbei-

tete Entwässerungskonzept ohne zusätzliche aufwendige technische Lösungen umzusetzen 

und die Anforderungen des Lärmschutzes für die künftige Wohnbebauung städtebaulich zu 

bewältigen. Durch die Lage der Freisportanlage am südlichen Rand der öffentlichen Grünflä-

che entstehe eine zusammenhängende Freifläche und die Wegebeziehungen in Ost-West 

Richtung darin können entsprechend der Rahmenplanung ohne Unterbrechung umgesetzt 

werden. Jedoch hätte die Situierung der Freisportanlage innerhalb der öffentlichen Freifläche 

erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Daher wurde die Wahl unter der Vorgabe 

einer besonderen landschaftsplanerischen Untersuchung im Zuge der Objektplanung getrof-

fen, um auf die Fremdkörperwirkung zu reagieren. 

 

Ende 2019 wurde ein Planungsbüro mit der Erstellung des Freiflächenrahmenplans als Grund-

lage für den Grünordnungsplan beauftragt. Derweil hatten sich die Rahmenbedingungen im 

„Tiefen Feld“ insofern geändert, als dass seitens der Deutschen Bahn an der östlich gelegenen 

Güterbahntrasse an Stelle eines bisher angedachten Lärmschutzwalls nun eine Lärmschutz-

wand geplant wird, so dass hier eine Verschiebung der Sportflächen weiter nach Osten mög-

lich wurde. Das Planungsbüro nahm dies zum Anlass, um Variante 3 (400 m-Freisportanlage 

westlich der Güterzugstrecke) in angepasster Form wieder in die Diskussion zu bringen: So 

liegt die 400 m-Freisportanlage nach der Überarbeitung etwas weiter südlich vom bisherigen 

Standort, während der Schulkomplex dagegen wie in Variante 1 zentral im Bebauungsbereich 

zwischen den Wohnbauflächen verortet ist. Dadurch entstehen gegenüber den anderen un-

tersuchten Standorten folgende wichtige Vorteile: 

 Es kann ein größerer zusammenhängender Landschaftspark direkt angrenzend an die ge-

plante Bebauung entstehen. Die Einbindung des im Westen des „Tiefen Feldes“ vorhan-

denen Biotops wird dabei erleichtert, weil die Freisportanlage als trennendes Element ent-

fällt. 

 Die Freisportanlage befindet sich sowohl für die Schüler und Schülerinnen des neuen 

Gymnasiums als auch der Johann-Pachelbel-Schule in günstiger Erreichbarkeit. 

 Die Lärmschutzauflagen bezüglich der Wohnbebauung können eingehalten werden. 
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 Auch eine Überarbeitung des Entwässerungskonzeptes ist nicht nötig. 

Ein zeitlicher Verzug für das Planungsverfahren entsteht durch die neuerliche Verlagerung der 

Freisportanlage laut Verwaltung nicht. So stimmten am 12.02.2020 im Jour-fixe zum „Tiefen 

Feld“ die involvierten Dienststellen der Empfehlung der Verwaltung auf der Arbeitsebene zu, 

dem Vorschlag des Planungsbüros zu folgen und die weitere Bauleitplanung mit Grünordnung 

hinsichtlich der Lage der Freisportanlage auf diesen Standort hin auszurichten. 

I.6.2. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Detaillierte Aussagen zu den Auswirkungen auf die Umwelt sowie Maßnahmen zu ihrer Ver-

meidung, Verringerung und zu ihrem Ausgleich sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Artenschutz 

Die Änderung der FNP-Darstellung bereitet die Baurechtschaffung durch die Bebauungspläne 

vor. Auf FNP-Ebene wurde eine Stellungnahme zur Berücksichtigung des speziellen Arten-

schutzrechts erstellt. Bodenbrütende Vogelarten spielten im Hinblick auf die Bewältigung des 

speziellen Artenschutzes die wesentlichste Rolle, während andere Artengruppen und ökologi-

schen Gilden zwar betroffen waren, aber nicht in der Eingriffsschwere und nicht hochgradig 

gefährdete Arten. Bodenbrütende Vogelarten werden derartig eingeschränkt und verändert, 

dass eine Beibehaltung ihres dortigen Brutraums nicht mehr hinreichend gesichert ist und von 

dessen vollständigem Verlust ausgegangen werden muss. 

 

Die erforderlichen Ersatzmaßnahmen werden im Rahmen der Bebauungsplanverfahren ge-

löst. Die Maßnahmen werden außerhalb des „Tiefen Feldes“ durchgeführt. Viele der Flächen 

sind bereits vertraglich gesichert. Zudem befindet man sich bei der Lösung des Artenschutzes 

in einem engen Austausch mit der Regierung.  

Immissionsschutz 

Das für die Bauleitplanung maßgebliche Gebot der Konfliktbewältigung wird im Hinblick auf 

den Immissionsschutz durch den im § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

formulierten Trennungsgrundsatz konkretisiert. Danach sind Baugebiete mit Wohnnutzung  

oder anderen schutzbedürftigen Nutzungen einerseits und emittierende Nutzungen anderer-

seits räumlich zu trennen. In der Praxis des Lärmschutzes, besonders bei Planungen im Be-

stand, lässt sich dieser Grundsatz jedoch selten idealtypisch umsetzen, so dass Abweichun-

gen von den Orientierungswerten der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) vorkommen 

können. Welche Orientierungswerte einschlägig sind, ergibt sich aus der jeweiligen der in der 

Umgebung vorhandenen Nutzungsstruktur. 

 

Für beide Teilflächen des FNP-Änderungsbereichs sind nach der schallgutachterlichen Stel-

lungnahme nachteilige Auswirkungen durch Lärmbelastungen (insbesondere Verkehrslärm) 

zu erwarten (vgl. I.3.1 Abschnitt „Vorbelastungen“). Durch die geplante Freisportanlage ent-

steht eine zusätzliche Lärmquelle (Freizeitlärmimmission). Die Planungen im „Tiefen Feld“ füh-

ren wiederum zu einer erhöhten Schutzwürdigkeit im Gebiet. 

 

Die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird durch die verbindliche Fest-

legung aktiver und passiver Schallschutzmaßnahmen auf Ebene der Bebauungspläne im „Tie-

fen Feld“ gesichert werden. Entlang der Südwesttangente, der Güterbahnstrecke und entlang 

der Neuen Rothenburger Straße werden Lärmschutzwände erforderlich, sowie entlang der 
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Südwesttangente eine geschlossene Riegelbebauung. Zusätzlich werden auf Bebauungsplan-

Ebene passive Schallschutzmaßnahmen bei der Neuerrichtung von Gebäuden festzusetzen 

sein. Zum Schutz vor dem Gewerbelärm sind teilweise im Nordosten des Geltungsbereichs 

der Änderung auf Bebauungsplanebene Festsetzungen zu öffenbaren Fenstern notwendig.  

 

Der FNP enthält in der Planlegende eine textliche Darstellung zum Immissionsschutz: „Die 

Immissionsschutzanforderungen zwischen Gebieten, deren Nutzungen sich gegenseitig be-

einträchtigen können, sind zu untersuchen. Dies ist vor allem der Fall bei Wohnbauflächen und 

gemischten Bauflächen einerseits und Sonderbauflächen, gewerblichen Bauflächen, Flächen 

für Gemeinbedarf und Grünflächen mit der Zweckbestimmung Freizeitanlagen, Sportanlagen 

und Festplatz sowie Verkehrsflächen andererseits.“ 

I.6.3. ÄUSSERUNGEN AUS DEN FRÜHZEITIGEN BETEILIGUNGEN 

Im Zuge des B-Planverfahrens 4445 wurden bereits die frühzeitige Beteiligung der Behörden 

und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-

ligung (siehe S. 6) durchgeführt (vgl. I.2.2). Einige der Äußerungen aus diesen Beteiligungen 

sind dabei auch für die Änderung des FNP relevant. 

 

Im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde angemerkt, dass durch die geplan-

ten Maßnahmen im „Tiefen Feld“ die dortige grüne Lunge verloren ginge. Laut Umweltamt 

komme es nicht zu diesem Verlust durch die Maßnahmen im „Tiefen Feld“. Verwiesen werde 

dabei auf das Stadtklimagutachten vom Mai 2014, in dem eine klimaökologische Detailaus-

wertung für das „Tiefe Feld“ durchgeführt wurde (vgl. GEO-NET Umweltconsulting GmbH 

2014). Diese komme zu dem Ergebnis, dass die bioklimatischen Funktionen sowie die Wirkung 

der „grünen Lunge“ weitgehend erhalten werden können. Zudem sei hier auf den wirksamen 

FNP abzustellen. Nach diesem ist dort keine landwirtschaftliche Fläche dargestellt, sondern 

bereits seit 2006 eine städtebauliche Entwicklung. 

 

I.6.4. STELLUNGNAHMEN AUS DEN BETEILIGUNGEN  

a) Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 vom 28.01.2021 – 01.03.2021 
 
 In seiner Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange merkte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) an, dass der 
 Verlust an Anbauflächen im Interesse der Aufrechterhaltung der regionalen Produktion auf das 
 unbedingt notwendige Maß zu begrenzen sei. Zudem müssten für existenzbedrohte Betriebe 
 Perspektiven entwickelt werden, bspw. die Überlassung von landwirtschaftlichen Ersatzflä-
 chen. Hier sei es auch wichtig, Klarheit über tatsächliche einzelbetriebliche Auswirkungen der 
 Planungen durch ein agrarstrukturelles Gutachten zu schaffen. Es wird an dieser Stelle auf 
 das vorliegende „Agrarstrukturelle Gutachten „Tiefes Feld“ mit Ergänzungen zum Vorhaben 
„Züricher Straße“ bzw. Bebauungsplangebiet 4601“ von Pöllinger (2016) verwiesen, das die 
 genannten einzelbetrieblichen Auswirkungen untersuchte. Es käme zu dem Ergebnis, dass im 
 „Tiefen Feld“ mind. 15 ha landwirtschaftliche Flächen verbleiben müssten, um eine Exis-
 tenz-gefährdung zu vermeiden. Es würden aber 70 % der landwirtschaftlichen Fläche im „Tie-
 fen Feld“ verloren gehen und laut Gutachten würde trotzdem keine existenzielle Bedrohung 
 für einzelne Betriebe vorliegen.  
 
 Dieses Gutachten kommt zum Ergebnis, dass ein Landwirt durch die Maßnahmen im „Tiefen 
 Feld“ und an der Züricher Straße in seiner Existenz betroffen ist, bei einem weiteren kann die 
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 Existenzgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Für beide Landwirte müssen gemäß Gut-
achten nach Abschluss der Planungen 15 ha landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung stehen. 
Diese Fläche kann sich durch Grundstückverkäufe der beiden Landwirte oder durch 
 Grundstückstausch verringern. Dies ist zum Teil schon erfolgt.  
 
Auf Flächennutzungsplanebene werden weiterhin 15 ha dargestellt. Die Vermeidung der Exis-
tenzgefährdung der beiden betroffenen Landwirte wird damit Rechnung getragen. Die weite-
ren Schritte sind im Bebauungsplanverfahren und der Umlegung umzusetzen. Die Stadt be-
findet sich hier in Gesprächen mit den betroffenen Landwirten. Zudem konnte durch Verhand-
lungen der Stadtverwaltung mit der/dem Betroffenen/Betroffenem über Grundstückstäusche 
Einigkeit erzielt werden.  
 
Es wurden Flächen aus dem Eigentum der/des Landwirtin/Landwirt gegen eine Reihe städti-
scher Flächen sowie der restlichen Fl. Nr. 295 Gmkg. Großreuth bei Schweinau (neu ca. 
8.000 m²), soweit sie im Bebauungsplan nicht gebraucht wird, mit Wertausgleich zugunsten 
der/des Landwirtin/Landwirts einvernehmlich getauscht.  
 
Mit diesem Kapital könnte die/der Eigentümerin/Eigentümer erneut außerhalb Nürnbergs in 
größerem Umfang qualitativ passende landwirtschaftliche Flächen erwerben. Weiterhin wird 
die Stadtverwaltung bei Suche nach externen Landwirtschaftsflächen außerhalb Nürnbergs 
unterstützend tätig sein. Diese genannten Flächen der Eigentümerin fallen damit aus der Um-
legung heraus. 
 
 Die Stellungnahme des AELF enthielt weiter den Hinweis, bei Trockenheit mit technischen 
 Einrichtungen zu bewässern.  
 Da dies nicht Teil der Planung ist und auf Ebene des Flächennutzungsplans eine derartige 
 Darstellung nicht möglich ist, findet die Stellungnahme keine Übernahme in die Planung. 
 
 Zusätzlich äußert das AELF Bedenken bzgl. des Abstandes der Wohnbauflächen zu den 
 Waldflächen, der an manchen Stellen weniger als 30 m beträgt. Dadurch besteht ein erhöhtes 
Risiko beim Umsturz von Bäumen. Diese Stellungnahme wird auf Ebene der Bebauungsplan-
verfahren eingearbeitet und die Abstände der Wohnbauflächen entsprechend angepasst. 
 
 Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK (WSV) bezieht sich in seiner Stel-
lungnahme auf den Diebsgraben-Düker und merkt an, dass der aktuelle Inliner des Dükers 
 beim Neigungswechsel Falten werfe. Der Querschnitt verringert sich daher partiell, was bei 
 der Planung zu berücksichtigen sei. Beide Themen sind keine Inhalte, die im Flächennut-
zungsplan darzustellen sind. Stattdessen werden sie aber auf der Ebene der Bebauungspla-
nung bearbeitet. Die Stadt Nürnberg befindet sich hier in Gesprächen mit dem WSV.  
 
 Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg (WWA) hält fest, dass die Versickerung vor Ort un-
günstig sei. Deshalb sollten bereits in der FNP-Änderung Flächenanteile für Versickerung/Ver-
dunstung/Retention/Ableitung dargestellt und gesichert werden. 
 Es wird angemerkt, dass der FNP sich für die vorgeschlagenen Darstellungen nicht eignet, 
 weil hier lediglich die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt wird (vgl. § 5 Abs. 
 1 und 2 BauGB). Die Regenrückhaltung im Umgriff des FNP kann grundsätzlich auf den Flä-
chen im FNP erfolgen. In den Bebauungsplanverfahren werden dann konkrete Retentionsflä-
chen festgesetzt, die auf dem Entwässerungskonzept für das „Tiefe Feld“ basieren (vgl. Ram-
boll 2016). 
 
 Die Belange des Eisenbahn Bundesamts würden durch die 16. FNP-Änderung berührt wer-
den. Auf die Veränderungssperre der DB werde verwiesen.  
 Aus den Unterlagen zur FNP-Änderung ergäbe sich, dass die Veränderungssperre berück-
sichtigt werde. Für eine genauere Aussage sei der FNP die falsche Maßstabsebene. 
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 Die Deutschen Bahn weist darauf hin, dass es sich bei den überplanten Flächen teilweise um 
 gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bun-
desamtes (EBA) unterliegen, handeln würde. Die Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen 
 würden demnach dem Genehmigungsvorbehalt des Eisenbahn Bundesamts unterliegen. 
 Bahn-gelände dürfe nicht in Anspruch genommen werden. Der kommunale Planungsträger 
 habe die Verpflichtung, aktive (z.B. Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) 
 Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und auch festzusetzen.  
 
 Die Lärmschutzmaßnahmen werden im Bebauungsplanverfahren festgesetzt.  
 
 Anwohnerin in der Rothenburger Straße 
 Bauvorhaben mit Häusern zu bezahlbaren Konditionen für Familien wären wünschenswert.  
 Auf FNP-Ebene werden unter anderem Wohnbau- und gemischte Bauflächen dargestellt. Die 
 Grundlagen für „Bauvorhaben mit Häusern zu bezahlbaren Konditionen“ werden somit ge-
schaffen. Die weiteren Schritte können nicht auf FNP-Ebene sichergestellt werden. 
 
 Bürger aus dem St. Gallen Ring 
 Das neue Baugebiet mit rund 1200 Wohneinheiten werde zu einem starken Druck auf alle 
 Freizeiteinrichtungen führen. Der Ausbau des Freizeitangebots sei wichtig. Eine Pumptrack-
anlage wäre wünschenswert. Eine Bahn für Fahrradfahrer, Inlineskates, Skateboards und 
 auch Rollstuhlfahrer, die von der EU und dem BRV gefördert werde. 
 
 Auf Flächennutzungsplanebene wird bis auf die 400 m-Bahn der Schule in der öffentlichen 
 Grünfläche keine Nutzung dargestellt, um die Flexibilität der Gestaltung der Grünfläche für die 
 späteren Verfahren offen zu halten. Auf Bebauungsplanebene wird derzeit ein Freiflächenrah-
menplan für die öffentliche Grünfläche erarbeitet. Der Einwand aus der Bevölkerung wird in 
 die Erarbeitung eingespeist und eine Unterbringung einer Pumptrackanlage geprüft. Zu spä-
terer Zeit soll für den Landschaftspark im „Tiefen Feld“ eine eigene Bürgerbeteiligung auf 
 Grundlage des Freiflächenrahmenplans stattfinden.   
 
 Stamm Sigena Nürnberg Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. 
 In Nürnberg würde eine große Lücke für verbandliche Jugendarbeit bestehen. Im „Tiefen Feld“ 
 sollten hierfür Räume geschaffen werden. Es würden Räume mit ca. 140 m² benötigt werden, 
 sowie Außenflächen für verbandliche Tätigkeiten, idealerweise ein Grundstück mit einer Größe 
 ab 2000 m².  
 
 Im Flächennutzungsplan werden im Bereich des „Tiefen Feldes“ unter anderem Wohnbauflä-
chen und gemischte Bauflächen dargestellt. Die gewünschte Nutzung ist hier grundsätzlich 
 möglich. Eine weitere Sicherung kann auf FNP-Ebene nicht erfolgen. Die genannten Bedarfe 
 wurden innerhalb der zuständigen Dienststellen der Stadt weitergegeben. 
 
 Bund Naturschutz 
 Die Vorgehensweise mittels Versiegelung für den benötigten Wohnraum zu sorgen, sei nicht 
 nachhaltig. Das Bevölkerungswachstum sollte vermehrt durch steuernde Maßnahmen gelenkt 
 werden. Zum Beispiel in Gebiete, in denen Leerstand herrschen würde oder ein Rückgang der 
 Bevölkerung zu beobachten wäre. Des Weiteren sei der neue Universitätsstandort konträr, es 
 fände auch keine Volksbefragung statt und zudem wäre Hof als Standort besser geeignet ge-
wesen. Die Planung flächenintensiver Einfamilienhäuser sei zu verurteilen. Es werde darauf 
 hingewiesen, dass sich die Flora und Fauna stark veränderten und beheimatete Tiere wie 
 Kiebitze, Rebhühner und Schafstelzen verschwänden. Um Flächen zu sparen, solle die Schule 
 vermehrt in die Höhe geplant werden sollen. Auch die Sportflächen neben den benachbarten 
 Stellplätzen würden als sehr öde Gebiete erscheinen. Die darauf gespielte Sportart Fußball 
 sei gefährlich und soll nicht mehr unterrichtet werden. Ebenso sei der Leistungssport, der auf 
 den Anlagen betrieben würde nicht gesundheitsfördernd. Positiv wäre die Grünverbindung 
 Westpark-Hainberg. Allerdings sollte die Wegbreite nicht mehr als drei Meter betragen und 
 Lichtverschmutzung durch Beleuchtung vermieden werden. 
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 Bereits im seit 2006 wirksamen FNP ist die Entwicklung im „Tiefen Feld“ dargestellt. Die hohe 
 Nachfrage nach Wohnraum sowie die dazu notwendige Infrastruktur kann nicht nur auf Kon-
versionsflächen geschaffen werden. Von einer Schrumpfung der Stadt, wie in der Stellung-
nahme angesprochen, kann nicht die Rede sein. Zu den angesprochenen Einfamilienhäusern 
 trifft der FNP keine Aussagen und Darstellungen. Da es sich um einen mit dem ÖPNV hervor-
ragend erschlossenen Standort handelt, ist eine verdichtete Bebauung vorgesehen. Regelun-
gen hierzu werden auf Bebauungsplanebene festgesetzt. Bei der Beeinträchtigung der Tier-
welt muss berücksichtigt werden, dass nur rund 2,00 ha neue Baufläche im FNP dargestellt 
wird. Auf Bebauungsplanebene wird der Artenschutz über Festsetzungen gelöst. Verhandlun-
gen über Ersatzflächen, die sich außerhalb des „Tiefen Felds“ befinden, finden aktuell statt. 
 Die Lage der 400 m-Bahn konnte nicht in das Baugebiet gelegt werden. Zum einen wäre Bau-
fläche in hervorragender Lage mit Nähe zur U-Bahn und dem ÖPNV verloren gegangen und 
 zum anderen wäre die Lärmbelästigung, die von der Sportanlage ausgeht, für die Wohnbe-
bauung problematisch. Eine Lage der Sportanlage südlich der Bebauung konnte auf Grund 
 des Entwässerungskonzepts nicht umgesetzt werden. Die Sportanlage wird deshalb in den 
 Landschaftspark integriert.  
 Die Thematik TU Nürnberg und die allgemeinen Ausführungen zum Fußball/Leistungssport 
 sind nicht relevant für die 16. FNP-Änderung und nicht im Auftrag eines Naturschutzverbands. 

 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.  
 Der LBV verweist auf die Stellungnahme zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung des Be-
bauungsplanverfahrens. Die mitgeteilten Sachverhalte seien sinngemäß auch für die Ände-
rung des FNP zu beachten. Dies würde insbesondere für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
 men für Bodenbrüter gelten. Die Maßnahmen seien z.B. im Landkreis Fürth realisierbar. Der 
 Erfolg der Maßnahmen müsse über ein Monitoring über die nächsten 25 Jahre nachgewiesen 
 werden. Der LBV könne dem Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 4445 nicht zustimmen. Der 
 LBV würde in der vorliegenden Planung eine Beschleunigung des Artensterbens sowie eine 
 Bedrohung der Roten-Liste Arten sehen, da keine geeigneten Ausgleichsflächen im Planungs-
gebiet mehr übrig seien. Die vorhandenen Teil-Populationen müssten in geeignete Gebiete, 
 wie z.B. Landkreis Fürth und/oder „Knoblauchsland“ umgesiedelt werden. Die Realisierung 
 des Baugebietes sei in Variante 2 am umweltschonendsten. Zudem würde die Verbesserung 
 der Biodiversität durch spezielle Festsetzungen im Bebauungsplan wie beispielsweise Fassa-
denbegrünung, Nistmöglichkeiten für Hummeln und Wildbienen sowie Gehölze gefordert. 
 
 Die vom LBV in der Stellungnahme angesprochenen Artenschutzmaßnahmen für den Aus-
gleich der Bodenbrüter werden auf der Bebauungsplanebene festgesetzt und gesichert. Die 
 Belange des Artenschutzes sind, wie im Umweltbericht und der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung aufgezeigt, durch Festsetzungen auf Bebauungsplanebene lösbar. Die Stadt 
 befindet sich diesbezüglich im Kontakt mit der Regierung von Mittelfranken. Die Flächen sind 
 bereits gesichert. Der große Teil der Stellungnahme des LBV bezieht sich auf die im Jahr 2014 
 zur Beteiligung vorgelegten Varianten des Bebauungsplans. Alle weiteren Argumente aus der 
 Stellungnahme sind nicht relevant für die 16. FNP-Änderung. 
 
 Existenzgefährdeter Landwirt 
 Verweist darauf, dass die Erschließung der Landwirtschaftlichen Flächen unbedingt gegeben 
 sein müsste. Zudem seien ausreichende Wegbreiten, für größere Maschinen für die Bewirt-
schaftung der Flächen, notwendig. 
 
 Die Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen in ausreichender Breite wird auf Bebau-
ungsplanebene bzw. im Rahmen der Umlegung sichergestellt. 
 
 Bayerischer Bauernverband  
 Der BBV weist darauf hin, dass sich die landwirtschaftlichen Flächen im Vergleich zum wirk-
samen FNP um 0,40 ha verringerte. Des Weiteren seien dem BBV folgende Thematiken auf-
gefallen: Es sei unklar, welche Fläche die existenzgefährdeten Betriebe nach dem landwirt-
schaftlichen Gutachten weiterhin benötigten. Zudem gäbe es keine Aussagen wie viel Hektar 
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 für weitere Betriebe landwirtschaftlicher Art übrig blieben. Des Weiteren werde darauf verwie-
sen, wie sichergestellt werden könne, dass eine ausreichende die Zufahrt zu den landwirt-
schaftlichen Flächen jederzeit möglich sei – auch wenn bei der Freisportanlage Betrieb herr-
schen würde. Auch die Probleme des „Wildparkens“ müssten auf der landwirtschaftlichen Flä-
che verhindert werden. Die FNP-Änderung könne auf Grund der geltenden Veränderungs-
sperre der Bahn (Ausbau der Güterzugstrecke) und laufendem Planfeststellungsverfahren 
 (Bahn und Rothenburger Straße) so nicht erfolgen. Zudem sei der Standort/Lage der Flächen 
 für Ausgleichsmaßnahmen die für den Ausbau der Bahn benötigt werden noch unklar. Ferner 
 verweist der BBV darauf, dass es nicht akzeptiert werden könne, dass ein Anbau von landwirt-
schaftlichen Produkten im Wohngebiet zwischen den Wohnanlagen stattfinden werde. 
 
 Die landwirtschaftliche Fläche verringert sich auf FNP-Ebene um ca. 0,40 ha. Es ist festzuhal-
ten, dass der FNP nicht parzellenscharf ist und geringfügige Abweichungen möglich sind. 
 Nach dem Gutachten zur Existenzgefährdung der Landwirte sind zum Zeitpunkt des Gutach-
tens 15,00 ha landwirtschaftliche Fläche weiterhin sicherzustellen. Dies wird auf Flächennut-
zungsplanebene sichergestellt. Diese Fläche kann sich durch Grundstückverkäufe der beiden 
 Landwirte oder Grundstücktausch verringern. Dies ist zum Teil schon erfolgt. Der Existenzge-
fährdung der beiden betroffenen Landwirte wird damit Rechnung getragen. Die weiteren 
 Schritte sind im Bebauungsplanverfahren und der Umlegung umzusetzen. Die Stadt befindet 
 sich hier in Gesprächen mit den betroffenen Landwirten.  
 Aus rechtlicher Sicht muss nur den existenzgefährdeten Landwirten künftig landwirtschaftliche 
 Fläche zu Verfügung gestellt werden. Die weitere Entwicklung wird auf Bebauungsplanebene 
 und im Rahmen der Umlegung abgearbeitet. Die künftige Erschließung der landwirtschaftli-
chen Flächen wird auf Bebauungsplanebene und in der Umlegung umgesetzt. Die Verände-
rungssperre der Bahn (Ausbau Güterzugstrecke) und die laufenden Planfeststellungsverfah-
ren (Bahn und Rothenburger Straße) stehen der FNP-Änderung nicht entgegen. Die Stadt ist 
 hier in engem Austausch mit der Deutschen Bahn.  
 
 Die Lage der Ausgleichsflächen der Planfeststellung der Deutschen Bahn sind aus den Plan-
feststellungsunterlagen ersichtlich. Landwirtschaftliche Nutzflächen sind nicht betroffen. Der 
Anbau von landwirtschaftlichen Produkten im Wohngebiet zwischen den Wohnanlagen ist 
nicht geplant. Die Flächen für die künftige landwirtschaftliche Nutzung können dem FNP ent-
nommen werden. Zwischen landwirtschaftlichen Flächen und Wohnbebauung liegt als Puffer 
zudem die öffentliche Grünfläche. 
 
 b) Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vom 15.07.2021 bis 16.08.2021 
 
Anwohner/Anwohnerin und existenzgefährdeter/existenzgefährdete Landwirt/Landwir-
tin 
 
 Verweist darauf, dass schon vor dem im Auftrag gegebenen Gutachten, der Betrieb durch den 
 Verlust und der zwangsweisen Abgabe der Landwirtschaftlichen Flächen existenzbedroht ist.
 Zudem würden durch die vorliegende Planung mehr als 50 % der gepachteten oder eigenen 
 Flächen verloren gehen. Auch die kühlende Funktion als Frischlufteinzugsgebiet würde 
dadurch entfallen. Des Weiteren werden durch die Planfeststellung der DB auch sich weitere 
Flächen verringern. 
 
Durch das agrarstrukturelle Gutachten für das „Tiefe Feld“ und die Züricher Straße aus dem 
Jahre 2016, wurde festgestellt, dass mindestens 15 Hektar landwirtschaftliche Fläche im „Tie-
fen Feld“ verbleiben müssen, um eine Existenzgefährdung der betroffenen Landwirte zu ver-
meiden. Dies wurde planerisch umgesetzt. Die 15 Hektar werden im FNP weiterhin dargestellt 
und künftig in einem späteren Bebauungsplan festgesetzt. Durch Grundstücksverkäufe im Be-
reich der Züricher Straße von dem betroffenen Landwirt/der betroffenen Landwirtin fällt der 
Rechtsanspruch an landwirtschaftlichen Flächen für diese/diesen auch deutlich geringer aus, 
so dass die veranschlagten 15 Hektar landwirtschaftliche Fläche mehr als ausreichen. 
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Im FNP aus dem Jahr 2006 ist die Entwicklung im „Tiefen Feld“ mit der Neuen Rothenburger 
Straße, der U-Bahn und dem neuen Quartier bereits dargestellt. Von einem Verlust landwirt-
schaftlicher Flächen auf FNP-Ebene kann nicht gesprochen werden. Mit der 16. Änderung des 
FNP verringert sich die landwirtschaftliche Fläche um circa 0,40 Hektar gegenüber dem wirk-
samen FNP. Es ist festzuhalten, dass der FNP nicht parzellenscharf ist und geringfügige Ab-
weichungen möglich sind. Nach dem Gutachten zur Existenzgefährdung der Landwirte sind 
zum Zeitpunkt des Gutachtens 15 ha landwirtschaftliche Fläche weiterhin sicherzustellen. Dies 
wird auf Flächennutzungsplanebene sichergestellt. Der Existenzgefährdung wird damit bereits 
Rechnung getragen.  
 
Zudem konnte durch Verhandlungen der Stadtverwaltung mit der/dem Betroffenen/Betroffe-
nem über Grundstückstäusche Einigkeit erzielt werden.  
 
Es wurden Flächen aus dem Eigentum der/des Landwirtin/Landwirt gegen eine Reihe städti-
scher Flächen sowie der restlichen Fl. Nr. 295 Gmkg. Großreuth bei Schweinau (neu ca. 8.000 
m²), soweit sie im Bebauungsplan nicht gebraucht wird, mit Wertausgleich zugunsten der/des 
Landwirtin/Landwirts einvernehmlich getauscht.  
 
Mit diesem Kapital könnte die/der Eigentümerin/Eigentümer erneut außerhalb Nürnbergs in 
größerem Umfang qualitativ passende landwirtschaftliche Flächen erwerben. Weiterhin wird 
die Stadtverwaltung bei Suche nach externen Landwirtschaftsflächen außerhalb Nürnbergs 
unterstützend tätig sein. Diese genannten Flächen der Eigentümerin fallen damit aus der Um-
legung heraus. 

 
Im FNP aus dem Jahr 2006 ist die Entwicklung im „Tiefen Feld“ mit der Neuen Rothenburger 
Straße, der U-Bahn und dem neuen Quartier bereits dargestellt. Eine Veränderung als 
Fischlufteinzugsgebiet ist dadurch nicht gegeben. Auf Bebauungsplanebene wird dieses 
Thema aber berücksichtigt. Die geplante Bebauung lässt weithin Strömungsmöglichkeiten und 
Luftschneisen zu, um den Stadtteil im Sommer zu kühlen und mit frischer Luft zu versorgen. 
Beim städtebaulichen Entwurf wurde dies mit den Grünfingern, die von den Grünflächen bis 
an die Neue Rothenburger Straße reichen, berücksichtigt.  
 
Die Planfeststellung der DB Netz AG (Ausbau Güterzugstrecke) stehen der FNP Änderung 
nicht entgegen. Das Verfahren wird nicht von der Stadtverwaltung durchgeführt. Durch den 
Wegfall des Lärmschutzwalls und den Bau einer Lärmschutzwand werden die Eingriffe der 
Bahn in die landwirtschaftlichen Flächen aber minimiert. Im Bebauungsplanverfahren der Stadt 
werden die Lärmschutzwand und die Verlegung der Uffenheimerstraße bereits berücksichtigt. 
Eine Festsetzung von 15 Hektar landwirtschaftlicher Fläche ist trotz Ausbau der Güterzugstre-
cke weiterhin möglich.  

I.7. ZUSAMMENFASSUNG DES UMWELTBERICHTS 

Die Stadt Nürnberg plant im Westen der Stadt zwischen den Stadtteilen Großreuth bei 

Schweinau (im Osten), Kleinreuth bei Schweinau (im Norden) und Gebersdorf (im Südwesten) 

auf dem Gelände „Tiefes Feld“ die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers mit verschiedenen 

Bildungseinrichtungen sowie Wohnbebauung. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen ist die Änderung des wirksamen FNP der Stadt Nürnberg notwendig (16. Ände-

rung), da die geplanten Nutzungen nicht den derzeitigen Darstellungen entsprechen.  

 

Der Änderungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 19,50 ha und ist in zwei Teilflächen 

aufgeteilt. In unmittelbarer Nähe zur neuen U-Bahn-Haltestelle „Kleinreuth“ (bei Schweinau) 

und einem neuen Quartierszentrum soll im nördlichen Teil, neben Wohngebieten, ein Standort 

für verschiedene Bildungseinrichtungen und dazugehörige Sportanlagen entstehen. Im Rah-
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men dieser Änderung werden „Flächen für Gemeinbedarf/Schule oder andere Bildungseinrich-

tung“ sowie Wohnbauflächen zu Lasten von bisher dargestellten gemischten Bauflächen dar-

gestellt. Die Inanspruchnahme von bisher geplanten Grünflächen für neue Bauflächen umfasst 

zusätzlich insgesamt ca. 2,31 ha Fläche.  

In der südlichen Teilfläche wird im Osten, angrenzend an die Bahnlinie, künftig eine Wett-

kampfbahn verortet und dieses Areal zu diesem Zweck in einem Umfang von ca. 2,60 ha als 

„Grünfläche/Sportanlage“ dargestellt, wofür ca. 2,30 ha „Grünfläche/öffentliche Park- und 

Grünanlage“ sowie ca. 0,30 ha Flächen für die Landwirtschaft dementsprechend umgewidmet 

werden. Ferner werden die derzeit im wirksamen FNP dargestellten Grünflächen und Flächen 

für die Landwirtschaft neu abgegrenzt. Hierfür werden Flächen für die Landwirtschaft im Wes-

ten der südlichen Teilfläche um ca. 1,60 ha zurückgenommen und im Südosten nahezu voll-

ständig wieder dargestellt (ca. 1,50 ha). 

 

Im Rahmen der gem. § 2 Abs. 4 BauGB erforderlichen Umweltprüfung werden alle Schutzgüter 

hinsichtlich der Bedeutung der Bestandssituation, sowie der zu erwartenden Auswirkungen bei 

Verwirklichung der Planung untersucht. Grundlage hierfür stellt der Entwurf der 16. FNP-Än-

derung dar. Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist der Vergleich der bis-

her geplanten Darstellungen im wirksamen FNP gegenüber der neu geplanten Nutzung, bei 

den jeweiligen Schutzgütern wurde aber auch ergänzend auf die Auswirkungen bei Umset-

zung der FNP-Darstellungen eingegangen.  

 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft bestehen im Wesentlichen durch die zusätzliche In-

anspruchnahme von ca. 2,31 ha Fläche, bisher dargestellter Grünflächen im FNP, durch neue 

Wohnbauflächen und der damit in der Folge einhergehenden zusätzlichen Versiegelung und 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser. Für das Schutzgut Pflanzen 

erfolgen durch die FNP-Änderung insgesamt keine erheblichen nachteiligen Beeinträchtigun-

gen, da zum einen hauptsächlich landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen mit entspre-

chend geringer Eingriffsempfindlichkeit überplant werden und zum anderen weder vegetati-

onskundlich wertvolle Lebensräume, noch größere bzw. ältere Gehölzbestände betroffen sind.  

 

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere sind im Wesentlichen Nahrungs- und Bruthabitate von 

bodenbrütenden Vogelarten betroffen. Die Eingriffe stellen bei der Umsetzung eine erhebliche 

nachteilige Auswirkung auf die Fauna und die biologische Vielfalt im Planungsgebiet „Tiefes 

Feld“ dar, da für die bodenbrütenden Vogelarten keine eingriffsnahen Ausgleichsflächen zur 

Verfügung stehen. Die Beeinträchtigungen wären aber in quantitativ und qualitativ ähnlichem 

Maße auch ohne Änderung der FNP-Darstellung gegeben, so dass die vorliegende Planung 

der FNP-Änderung für sich betrachtet keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach sich 

zieht. Gleiches gilt auf FNP-Ebene für das Schutzgut Biologische Vielfalt.  

Für das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sind Auswirkungen durch Verkehrslärmim-

missionen zu erwarten, die jedoch auch ohne FNP-Änderung bereits zu Immissionskonflikten 

führen.  

Allerdings erfolgt durch die Änderung der Bauflächenkategorie von gemischter Baufläche zu 

Wohnbaufläche eine Erhöhung der Schutzwürdigkeit und durch die neuen, zusätzlichen Bau-

flächen ein Heranrücken an die Emissionsquellen. Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse zu schaffen sind aktive (Schallschutzbebauung) und passive (Gebäudestellung) Schall-

schutzmaßnahmen auf Ebene des B-Plans festzulegen. Zusätzlich werden durch die geplante 

Sportanlage negative Auswirkungen auf die Erholungseignung der umgebenden Parkflächen 

durch Freizeitlärm hervorgerufen.  
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Auf Genehmigungsebene sind entsprechende Nutzungszeiten und baulichen Vorgaben fest-

zulegen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut durch die FNP-Änderung sind aus diesen Grün-

den als erheblich nachteilig einzustufen. In Bezug auf die Erholungsfunktion des Gebietes 

kommt es mit der FNP-Änderung durch die Reduktion von „Grünflächen/Öffentliche Park- und 

Grünanlage“ in einem Umfang von insgesamt ca. 4,50 ha ebenfalls zu erheblichen nachteiligen 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch – Erholung.  

 
Tabelle: Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen der 16. FNP-Änderung auf die 

Schutzgüter 

 

Umweltbelang / Schutzgut  Bewertung der Auswirkungen 

Fläche erheblich nachteilig 

Boden erheblich nachteilig 

Wasser erheblich nachteilig 

Pflanzen nicht erheblich 

Tiere nicht erheblich 

Biologische Vielfalt nicht erheblich 

Landschaft nicht erheblich 

Menschliche Gesundheit  

 Erholung erheblich nachteilig 

 Lärm erheblich nachteilig 

 Erschütterungen, Sekundärluftschall nicht erheblich1 

 Störfallvorsorge nicht betroffen 

Luft nicht erheblich 

Klima nicht erheblich 

Abfall nicht erheblich 

Kultur- und Sachgüter nicht erheblich 

 

Auf das Schutzgut Landschaft ist dagegen keine erhebliche Auswirkung zu erwarten, da be-

reits eine wesentliche Überprägung des Änderungsbereichs durch den wirksamen FNP her-

vorgerufen wird. Die Schutzgüter Luft und Klima werden insgesamt nicht erheblich beeinträch-

tigt, da das Gebiet weiterhin über einen funktionierenden Luftaustausch verfügen wird und die 

zusätzlichen Auswirkungen – insbesondere zu den bestehenden Darstellungen im FNP und 

deren Folgen bei der Umsetzung – begrenzt sind bzw. durch Vermeidungs- und Verringe-

rungsmaßnahmen (auf B-Plan- und/oder Genehmigungsebene) vermindert werden können. 

Auf B-Plan-Ebene sollte hierzu jedoch noch eine genauere Untersuchung hinsichtlich der Aus-

wirkung der geplanten Bebauung auf das Lokalklima erfolgen. Im Zuge der Umsetzung der 

Planung entstehen keine besonderen Arten oder Mengen von Abfall. Entstehende Abwässer 

können über den Schmutzwasserkanal der städtischen Kläranlage zugeleitet werden. Kultur- 

und Sachgüter sind durch die Planung nicht negativ betroffen. Es treten daher keine erhebli-

chen nachteiligen Folgen für dieses Schutzgut ein. 

                                                
1 bei entsprechender Sicherung der zu berücksichtigenden Abstände bzw. Schutzmaßnahmen auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung (Bebauungsplan) 
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Bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) könnten im Rahmen der bisherigen 

Darstellung des FNP hieraus entwickelte Bebauungspläne aufgestellt werden. Bei deren Um-

setzung würde es ebenfalls zu teils erheblichen nachteiligen Auswirkungen für einige Schutz-

güter kommen. Lediglich der gänzliche Verzicht auf die Durchführung der Planung (auch der 

bisherigen FNP-Darstellungen) würde dazu führen, dass es im Hinblick auf die Schutzgüter 

Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, sowie Tiere zu keinen Eingriffen und dem Fortbestand 

der aktuell günstigen Situation kommen würde. Nur bei Verzicht auf die Umsetzung der Pla-

nung käme es auch nicht zur Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. 

 

Kumulative Auswirkungen mit einer Reihe an zeitlich parallel laufenden und sich z.T. räumlich 

überschneidenden Planungen im Gesamtareal „Tiefes Feld“, wie z.B. das Planfeststellungs-

verfahren zur Neuen Rothenburger Straße, sind nicht zu erwarten. Besondere kumulative Ef-

fekte sind auf die Schwere der Beeinträchtigungen durch die vorliegende FNP-Änderung be-

zogen nicht zu befürchten. In allen Einzelverfahren außerhalb der FNP-Änderung sind bzw. 

waren, auf Basis der entsprechenden rechtlichen Grundlagen des jeweiligen Vorhabens die 

Umweltauswirkungen zu erheben, zu beschreiben und zu bewerten. Es sind bzw. waren je-

weils konfliktmindernde Maßnahmen vorzusehen; für alle unvermeidbaren Eingriffe in den Na-

turhaushalt und in das Landschaftsbild sowie in Lebensräume geschützter Tierarten sind bzw. 

waren Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen (teilweise auch in Kombination auf gemeinsamen, 

überwiegend externen Flächen). Während auf FNP-Ebene keine konfliktmindernden Maßnah-

men erforderlich bzw. möglich sind, sind im weiteren Planungsprozess im Planungsgebiet „Tie-

fes Feld“ verschiedene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen, die 

eine effektive Verringerung der Eingriffe darstellen. Diese sind auf Ebene der B-Pläne entspre-

chend vorzusehen und nach Möglichkeit festzusetzen. 

 

Die notwendige Eingriffsbilanzierung wird ebenfalls auf Ebene der B-Pläne anhand eines Ver-

gleichs der Planungssituation mit der Ausgangssituation durchgeführt. Teilweise kann durch 

eine naturnahe Gestaltung des Landschaftsparks eine gewisse Aufwertung des Ist-Zustandes 

erfolgen, die Vergrößerung der Bauflächen und die Nutzungsintensivierung im Bereich der 

geplanten Sportanlage dürften aber ein Kompensationsdefizit nach sich ziehen. Dieses kann 

ggf. mit Flächen im städtischen Ökokonto ausgeglichen werden. Diese Flächen wären auf B-

Planebene noch genau zu benennen und dem Vorhaben zuzuordnen.  

 

Der artenschutzrechtlich erforderliche Ausgleich ist ebenfalls auf B-Planebene zu ermitteln. Es 

liegen bereits Vorschläge zu Vermeidungs- und vorlaufenden Ersatzmaßnahmen (CEF-Maß-

nahmen), vor. Da die Umsetzung von Ersatzmaßnahmen im räumlich funktionalen Zusam-

menhang nicht möglich ist, werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände einschlägig und 

FCS-Maßnahmen erforderlich.  

Durch die FNP-Änderung ergeben sich aber keine quantitativ zusätzlichen oder qualitativ an-

deren Auswirkungen auf geschützte Arten als bislang berücksichtigt. 
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Die natur- und artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen ei-

nes auf B-Planebene noch zu erstellenden Monitoringkonzeptes zu überwachen.  

Aufgrund der Entfernung des Änderungsbereiches zum Europäischen Vogelschutzgebiet DE 

6533-471 „Nürnberger Reichswald“ und zum FFH-Gebiet DE 6432-301 „Sandheiden im mit-

telfränkischen Becken“ und fehlender funktionaler Beziehungen sind keine Auswirkungen auf 

die Erhaltungsziele dieser Gebiete des Netzes NATURA 2000 durch die vorliegende FNP-

Änderung zu erwarten.  

 

Es erfolgte sowohl eine Prüfung von Standortalternativen für den Bildungsstandort (hierzu wird 

auf Kap. I.4.5 der FNP-Begründung verwiesen), als auch von Planungsvarianten innerhalb des 

Änderungsbereiches. Hier wurde durch die optimierte Lage der Sportanlage im Osten an der 

Bahnlinie eine für einige Umwelt-, aber auch andere funktionale Belange günstigere Lösung 

gefunden. 

 

 

 

 

Nürnberg, den 01.09.2021  
Stadtplanungsamt 
 
 
gez. 
Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 
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Abbildung 2: Gegenüberstellung der geplanten, neuen mit der alten Darstellung des FNP für die 
16. FNP-Änderung (Quelle: Stadtplanungsamt Stadt Nürnberg 2020) 

 

Die vorliegende Fassung des Umweltberichtes (UB) für die 16. Änderung des FNP wurde 
im Auftrag der Stadt Nürnberg vom Büro Grosser-Seeger & Partner, Nürnberg, erstellt. 

Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen, um die sachgerechte Behandlung der Umweltbelange zu gewährleisten. 
Im Rahmen dieser Umweltprüfung werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf 
den Menschen und seine Gesundheit, die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, auf die Fläche, die Landschaft, die 
biologische Vielfalt, sowie Kulturgüter und sonstige Sachgüter in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht – als gesonderter Teil der Begründung (§ 2a 
BauGB) – ist als Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung im Rahmen des Bauleit-
planverfahrens zu berücksichtigen.  

Die vorliegende Fassung des Umweltberichtes berücksichtigt bei der Bestandsbewertung 
die Situation vor Ort und gleichzeitig die Darstellungen des seit dem Jahr 2006 wirksamen 
FNP. Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist der Vergleich der 
bisherigen Darstellung des FNP zu den geplanten neuen Darstellungen.  

Der vorliegende Umweltbericht bezieht sich auf den Entwurf der 16. Änderung des FNP 
(Stand Mai 2021), der seitens des Stadtplanungsamtes (Stpl) der Stadt Nürnberg vorliegt.  

 

 

                                                 
Gesamtplanungsgebiet gemäß Rahmenplanung zum B-Planverfahren Nr. 4445. Der Begriff „Untersuchungs-
bereich“ wird in Bezug auf gutachterliche Untersuchungen, die im Rahmen der Bauleitplanverfahren erstellt 
wurden, verwendet.  
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1.1 Ziele des Bauleitplans 

Ziel der Planung ist neben der Quartiersentwicklung im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ ins-
besondere die Entwicklung verschiedener Bildungseinrichtungen mitsamt zugehöriger 
Funktionsflächen im Verbund. Insbesondere für diese Gemeinbedarfseinrichtungen gab es 
bisher keine expliziten Darstellungen im FNP. 

Diese „Bildungslandschaft“ setzt sich zusammen aus einem Gymnasium, einer Grund-
schule mit Hort und Kindertagesstätte sowie allen notwendigen Sport- und Freiflächen. Im 
Raumprogramm des Gymnasiums ist zudem eine 400 m-Wettkampfbahn vorgesehen, die 
im Osten des Planungsgebietes „Tiefes Feld“ angrenzend an die Bahnlinie verortet werden 
soll. Die Anlage soll auch der Nutzung durch Schulen und Sportvereine in der Umgebung 
dienen. Westlich und östlich des Schulstandortes sieht die Planung die Entwicklung von 
Wohngebieten, nördlich davon auch gemischte bzw. gewerbliche Nutzungen, vor. Durch 
die Erweiterung der U-Bahn-Linie 3 in Richtung Südwesten und den Bau der Neuen 
Rothenburger Straße wird das Gebiet zukünftig erschlossen. Parallel zur Bahnlinie im 
Osten verläuft zudem die Uffenheimer Straße. Aufgrund des geplanten viergleisigen 
Ausbaus der Güterzugstrecke bedarf es voraussichtlich einer Verlegung der Uffenheimer 
Straße.  

Im südlichen Anschluss an das Baugebiet südlich der Neuen Rothenburger Straße soll der 
Landschaftspark „Tiefes Feld“ entwickelt werden, der als Ziel den Lückenschluss der ört-
lichen Freiräume (z.B. zum Westpark) hat. Innerhalb des Landschaftsparks sollen Mehr-
fachnutzungen (Erholung, Retention, Naturschutz) möglich sein. Der Park soll angrenzend 
an die Siedlung als offene Grünfläche gestaltet werden. Durch das Anlegen von Gehölz-
inseln ist eine Erhöhung der Strukturvielfalt geplant.  

Im derzeit wirksamen FNP werden im Anschluss an die Neue Rothenburger Straße als 
überörtliche Hauptverkehrsstraße nach Süden gemischte Bauflächen und dann weiter-
führend Wohnbauflächen dargestellt. Durch die angrenzenden „Grünflächen/ Öffentliche 
Park- und Grünanlage“ führt eine übergeordnete Freiraum-verbindung, die den Stadtteil 
Gebersdorf über den Main-Donau-Kanal, die Südwesttangente und das Planungsgebiet 
„Tiefes Feld“ mit dem Westpark verbinden soll. Südlich der Grünflächen sind Flächen für 
die Landwirtschaft in einem Umfang von ca. 15 ha dargestellt.  

Der Änderungsbereich der geplanten Änderung des FNP hat eine Gesamtgröße von ca. 
19,5 ha und ist auf zwei räumlich voneinander getrennte Teilbereiche aufgeteilt.  

 

Tabelle 1: Flächenbilanz gemäß Begründung zur 16. FNP-Änderung 

Art der Darstellung Bisherige 
FNP-Darstellung 

Künftige 
FNP-Darstellung 

Änderung 

ca. Größe Anteil ca. Größe Anteil ca. Saldo 

Flächen für Gemeinbedarf/  
Schule oder andere Bildungs-
einrichtung 

0,00 ha 0,0% 4,39 ha 22,5% + 4,39 ha 

Flächen für Landwirtschaft 1,90 ha 9,7% 1,50 ha 7,7% - 0,40 ha 

Gemischte Bauflächen 5,66 ha 29,0% 0,00 ha 0,0% - 5,66 ha 

Grünflächen/ öffentliche Park- und 
Grünanlagen 

6,89 ha 35,3% 2,38 ha 12,2% - 4,51 ha 

Grünflächen/ Sportanlage 0,00 ha 0,0% 2,60 ha 13,3% + 2,60 ha 

Wohnbauflächen 5,08 ha 26,0% 8,66 ha 44,3% + 3,58 ha 
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Durch die geplante Änderung werden die Flächen innerhalb der nördlichen Teilfläche (ca. 
13,0 ha) des Änderungsbereiches in „Flächen für Gemeinbedarf/Schule oder andere 
Bildungseinrichtung“ sowie zu Wohnbauflächen umgewidmet (teilweise bleibt die bereits 
bestehende Darstellung von Wohnbauflächen auch erhalten). Gemischte Bauflächen 
innerhalb dieses Teilbereiches entfallen im Umfang von ca. 5,7 ha zugunsten der Wohn-
bauflächen und „Flächen für Gemeinbedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“. Die 
Inanspruchnahme von bisher dargestellten „Grünflächen/Öffentliche Park- und Grün-
anlage“ für neue Bauflächen umfasst insgesamt ca. 2,31 ha. 

In der südlichen Teilfläche (ca. 6,5 ha) des Änderungsbereiches wird im Osten, an-
grenzend an die Bahnlinie, künftig die Wettkampfbahn verortet und dieses Areal zu diesem 
Zweck in einem Umfang von ca. 2,6 ha als „Grünfläche/ Sportanlage“ dargestellt, wofür ca. 
2,3 ha „Grünfläche/ Öffentliche Park- und Grünanlage“ sowie ca. 0,3 ha Flächen für die 
Landwirtschaft dementsprechend umgewidmet werden. Um in Hinblick auf den Lärmschutz 
einen ausreichenden Abstand einzuhalten, rückt die Wettkampfbahn von den geplanten 
Wohnbauflächen ab. Die zwischen den Teilflächen des Änderungsbereiches dargestellten 
Grünflächen und die übergeordnete Freiraumverbindung bleiben erhalten und sind dem-
entsprechend aus dem Änderungsbereich herausgenommen. 

Um in Hinblick auf den geplanten Landschaftspark einen möglichst zusammenhängenden 
Bereich zu schaffen und Restflächen zu vermeiden, werden die derzeit im wirksamen FNP 
dargestellten Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft neu abgegrenzt. Hierfür wer-
den Flächen für die Landwirtschaft im Westen der südlichen Änderungsbereichs-Teilfläche 
um ca. 1,6 ha zurückgenommen und im Südosten nahezu vollständig wieder dargestellt 
(ca. 1,5 ha). Die Gesamtbilanz der örtlichen Flächen für die Landwirtschaft im Planungs-
gebiet „Tiefes Feld“ weist zwischen alter und neuer Darstellung im FNP daher lediglich ein 
Minus von ca. 0,4 ha aus.  

Insgesamt verbleiben von den bisher im FNP dargestellten 6,89 ha „Grünflächen/Öffent-
liche Park- und Grünanlage“ zunächst 0,78 ha. Diese werden allerdings durch die Umwid-
mung von 1,6 ha Flächen für die Landwirtschaft auf 2,38 ha „Grünfläche/Öffentliche Park- 
und Grünanlagen“ wieder aufgestockt. 2,3 ha werden als „Grünfläche/Sportanlage“, 1,5 ha 
zu Flächen für die Landwirtschaft und 2,31 ha werden zu Bauflächen umgewidmet.  

 

1.2 Plangrundlagen 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) aus dem Jahr 2013, geändert am 
01.03.2018, weist Nürnberg zusammen mit Fürth/Erlangen/Schwabach als gemeinsame 
Metropole im selben Verdichtungsraum aus.  

Im wirksamen FNP sind im Änderungsbereich südlich der Neuen Rothenburger Straße und 
der U-Bahnlinie in der nördlichen Teilfläche bisher gemischte und Wohnbauflächen dar-
gestellt sowie „Grünflächen/ Öffentliche Park- und Grünanlage“. In der südlichen Teilfläche 
des Änderungsbereichs, welcher im Osten an die als Bahnanlage dargestellte Bahnlinie 
angrenzt (überlagert mit linearem Symbol Hauptverbundachse Biotopverbundsystem, hier: 
magere Trockenstandorte), sind im Nordosten ebenfalls „Grünflächen/ Öffentliche Park- 
und Grünanlage“ dargestellt. Im Südosten wie auch im Westen (hier bis zur Südwest-
tangente reichend) sind Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Zwischen den beiden 
Teilflächen des Änderungsbereichs ist eine übergeordnete Freiraumverbindung 1. Priorität 
dargestellt. 

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und 
Naturdenkmäler sowie Wasserschutzgebiete und geschützte Lebensräume nach § 30 
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BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG sind im Änderungsbereich nicht vorhanden2. 
Faunistische Angaben nach der Artenschutzkartierung (ASK, Stand: 01.04.2020) und 
Erfassungen im Rahmen der Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) zum Planungsgebiet „Tiefes Feld“ sind verzeichnet. Biotope der Stadtbiotop-
kartierung liegen innerhalb des Änderungsbereiches selbst keine. Es grenzen aber un-
mittelbar folgende Biotope an:  
- im Nordwesten: N-1235 Gehölze und magerer Altgrasbestand in Kleinreuth bei  
   Schweinau 
- im Süd-/Osten: N-1232 Hecken an der Bahnlinie bei Großreuth bei Schweinau 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäische Vogelschutz-
gebiete (SPA-Gebiete) sind von der Planung nicht betroffen. 

Es liegen keine als bedeutsam bewerteten Lebensräume des Arten- und Biotopschutzpro-
gramms (ABSP) der Stadt Nürnberg aus dem Jahr 1996 im Änderungsbereich vor, lediglich 
unmittelbar angrenzend bzw. mit geringfügiger Überschneidung (ABSP-Nr. 536 – regional 
bedeutsamer Lebensraum an der äußersten Nordwest-Ecke). 

Im Rahmen des gesamtstädtischen Freiraumkonzepts mit Aktionsplan "Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2020" (Masterplan Freiraum) wurde das Entwicklungskonzept „Urbane Park-
landschaft 21. Jahrhundert“ entwickelt. Mit „urbaner Parklandschaft“ soll sich ein Anspruch 
auf vielfältige Freiraumtypen, -qualitäten und -nutzungen verbinden. Im Bereich des 
südlichen Planungsgebiets „Tiefes Feld“ soll daher ein solcher Park als Bestandteil des 
sog. „Grünen Westbands“ (vom Westpark bis zum Bereich „Tiefes Feld“) und des sog. 
„Grünen Weges“ (bis zum Hainberg) als Impulsgeber für die dortige großräumige 
Standortentwicklung entstehen. 

 

2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
sowie Bewertung der Umweltauswirkungen / Prognose bei 
Durchführung der Planung 

Inwieweit bei der Aufstellung der 16. FNP-Änderung die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 
und § 1a BauGB als auch die umweltrelevanten Ziele aus Fachgesetzen und -plänen (vgl. 
Anhang) berücksichtigt wurden, wird nachfolgend beschrieben. Eine ausdrückliche 
Unterscheidung zwischen bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umwelt-
belange erfolgt, soweit eine Unterscheidung möglich ist und hierfür konkrete Anhaltspunkte 
bestehen. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung sind bau- und betriebsbedingte Aus-
wirkungen i.d.R. nicht im erforderlichen Detaillierungsgrad bekannt. 

Einleitend wird darauf hingewiesen, dass die Umweltprüfung für das FNP-Änderungs-
verfahren – der zweistufigen Systematik der Bauleitplanung folgend – ausschließlich auf 
die geplante Änderung der FNP-Darstellungen abstellt (Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung). Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung der Gesamtauswirkungen 
auf die Umweltbelange, die durch die Realisierung von Festsetzungen eines B-Plans ent-
stehen, erfolgt im Rahmen der Umweltprüfung zur Aufstellung des jeweiligen B-Plans 
(Ebene der verbindlichen Bauleitplanung). 

                                                 
2 Im wirksamen FNP sind an der nordwestlichen Grenze der nördlichen Teilfläche des Änderungsbereiches 

Flächen nach Art. 13d BayNatSchG a.F. (entspricht § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG n.F.) mit einer 
Größe < 3.000 m² gekennzeichnet. Die gekennzeichneten Bereiche weisen diesen Schutzstatus heute 
aufgrund von Sukzession nicht mehr auf, daher wird künftig innerhalb des FNP-Änderungsbereichs keine 
Kennzeichnung mehr erfolgen (betrifft das östliche der ursprünglichen vier dargestellten Symbole). Laut 
Stadtbiotopkartierung von 1987 handelte es sich um das Biotop-Nr. N-0226 „Extensive Wiese an der 
Rothenburger Straße / Ecke Südwesttangente“ mit Vorkommen der Sand-Grasnelke. 
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2.1 Fläche 

2.1.1 Ausgangssituation 

Der Änderungsbereich liegt im Westen der Stadt Nürnberg in der Gemarkung Großreuth 
bei Schweinau und umfasst insgesamt ca. 19,5 ha. Beim Planungsgebiet „Tiefes Feld“ 
handelt es sich fast ausschließlich um landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich des alten 
Ortskerns von Kleinreuth bei Schweinau. Die Feldflur wird von der Südwesttangente und 
dem Main-Donau-Kanal im Südwesten und einer Bahnlinie im Osten begrenzt. Die Teil-
flächen des Änderungsbereiches werden von unbefestigten, teils bewachsenen Feld-
wegen durchzogen. Parallel zur Bahnlinie verläuft zudem die teilasphaltierte Uffenheimer 
Straße. Somit stellt sich der gesamte Änderungsbereich aktuell ohne bauliche Nutzungen 
dar. Zwar sind innerhalb des Änderungsbereichs infolge der intensiven ackerbaulichen 
Nutzung keine bzw. kaum naturbelassene Areale vorhanden, jedoch stellt er einen Aus-
schnitt eines bedeutenden natürlichen Lebensraums, insb. für bodenbrütende Vogelarten, 
dar (s. Kap. 2.4.2).  

 

2.1.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Die städtebauliche Entwicklung soll nach § 1 Abs. 5 BauGB vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung erfolgen. Dabei sollen nach § 1a Abs. 2 BauGB die Möglichkeiten 
der Wiedernutzung von Brachflächen, Nachverdichtungen und andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung genutzt werden. Die Umnutzung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, Wald oder zu Wohnzwecken genutzten Flächen soll nur im notwendigen Umfang 
erfolgen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter 
Flächen soll begründet werden. Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
sollen dabei zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 

Durch die FNP-Änderung wird überwiegend eine Nutzungsänderung von bereits dar-
gestellten gemischten Bauflächen und Wohnbauflächen in „Flächen für Gemeinbedarf/ 
Schule oder andere Bildungseinrichtung“ sowie Wohnbauflächen vorgesehen, 2,31 ha bis-
her als Grünflächen dargestellte Flächen werden aber neu als Bauflächen dargestellt und 
somit künftig zusätzlich in Anspruch genommen. 0,31 ha bisher als Flächen für die Land-
wirtschaft dargestellte Bereiche werden zukünftig als „Grünfläche/ Sportanlage“, ca. 1,6 ha 
zukünftig als „Grünfläche/ Öffentliche Park- und Grünanlage“ in Anspruch genommen. Die 
betroffenen Flächen werden derzeit auch überwiegend landwirtschaftlich genutzt, was in 
dieser Form künftig nicht mehr möglich sein wird und somit zum Entfall landwirtschaftlicher 
Nutzfläche führt. Dem insgesamt wegfallenden Umfang von 1,9 ha Landwirtschaftsfläche 
steht jedoch auf FNP-Ebene im Südosten die geplante Umwidmung eines ca. 1,5 ha bis-
lang als Grünfläche dargestellten Areals zu Fläche für die Landwirtschaft gegenüber. 

Eine Innenentwicklung wird in Nürnberg bereits aktiv verfolgt (z.B. Konversion ehemaliger 
Bahn- und Gewerbeflächen). Der aktuell hohen Nachfrage nach Wohnflächen kann aber 
allein durch diese Maßnahmen nicht begegnet werden, so dass auch die Entwicklung der 
im FNP dargestellten, noch nicht baureifen Flächen verfolgt wird. Dies geht aus dem „Gut-
achten zum Stadtentwicklungskonzept Wohnen im Jahr 2025 in Nürnberg“ (GEWOS, 
September 2015) hervor, welches am 29.10.2015 dem Stadtplanungsausschuss vor-
gestellt wurde. Demnach zeigt sich in der Gegenüberstellung von Potenzialflächen und der 
prognostizierten Nachfrage, dass die vorhandenen Potenziale für Wohnbauflächen nicht 
ausreichen, um den Bedarf zu decken. Die auch gem. § 1a Abs. 2 BauGB geforderte 
Begründung bei Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen wurde dabei jedoch 
nicht gesondert betrachtet (es wird hierzu auch auf die Begründung zur 16. FNP-Änderung 
verwiesen). 
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Die über die derzeitigen FNP-Darstellungen hinausgehende Inanspruchnahme von 
dargestellten Grünflächen für neue Bauflächen im Umfang von ca. 2,3 ha sowie die 
Inanspruchnahme von Flächen für die Landwirtschaft für Grünflächen im Umfang 
von ca. 1,9 ha hat erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche, 
auch wenn der Anteil der Flächen für die Landwirtschaft im Planungsgebiet ins-
gesamt in etwa gleich bleibt. 

 

2.2 Boden 

2.2.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Entsprechend der vom Bayerischen Geologischen Landesamt 1977 herausgegebenen 
Geologischen Karte Nürnberg-Fürth-Erlangen und Umgebung (Maßstab 1 : 50.000) ist der 
Untergrund im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ größtenteils aus Blasensandstein (Mächtigkeit 
10 -20 m) mit Semionotensandstein aus dem Mittleren Keuper aufgebaut. Häufig sind in 
wechselnder Mächtigkeit Lettenlagen und -linsen zwischengeschaltet, so dass sich eine 
Wechselfolge zwischen sandigen und tonigen Schichten ergibt. Im Südwesten des Pla-
nungsgebiets „Tiefes Feld“ liegt ein Teil der pleistozänen Hauptterrasse der Rednitz, aller-
dings in einem Bereich der durch den Bau von Kanal und Südwesttangente beeinflusst 
wurde. Randlich treten im Südwesten entlang früherer Gräben auch alluviale Talböden auf. 

Die Böden im Untersuchungsbereich werden aus lehmig-sandigen und schluffig-lehmigen 
Deckschichten aufgebaut, die vorwiegend durch das Ausgangsgestein bestimmt sind und 
aus denen vielfach Braunerden entstanden sind. Unter Einwirkung von Staunässe konnten 
bzw. können sich hier auch schwach pseudovergleyte Braunerden, Parabraunerden oder 
Pseudogleye, sowie entsprechende Übergangsformen entwickeln.  

Laut ABSP der Stadt Nürnberg weist ein größerer, zentraler Bereich der Flächen im 
Planungsgebiet „Tiefes Feld“ eine mittlere bis hohe Ertrags- und Filterfunktion auf. In den 
Randbereichen ist diese nur mittel bis gering ausgeprägt, ganz im Südwesten sind 
wechselfeuchte Böden vorhanden (ABSP Stadt Nürnberg, Karte R2 Ökologische Boden-
funktionen, 1996). Schädliche Bodenveränderungen, Altlasten und -ablagerungen sind 
nicht bekannt. In Teilbereichen des Planungsgebiets ist aber von künstlichen Auffüllungen 
oder Bodenveränderungen auszugehen. 

 

2.2.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Durch die geplante Nutzungsänderung von gemischten Bauflächen bzw. Wohnbauflächen 
in „Flächen für Gemeinbedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“ bzw. Wohnbau-
flächen wird sich der zukünftige Versiegelungsgrad kaum bzw. nur geringfügig verändern 
und weiter bei ca. 40% bis 60% liegen.  

Durch die gegenüber der wirksamen Darstellung des FNP neu in Anspruch genommenen 
ca. 2,3 ha Grünflächen kommt es jedoch in der Folge zu zusätzlichen, flächigen Boden-
versiegelungen. Auch die neue Zweckbestimmung „Sportanlage“ zieht in der Folge eine 
andere Nutzung nach sich, als eine weitläufige, überwiegend unversiegelte Grün-/Park-
anlage. Neben der Anlage von Hartplätzen, der 400 m-Kampfbahn oder kleineren Neben-
gebäuden ist zu erwarten, dass der Boden im Bereich der Sportflächen drainiert und voll-
ständig verändert wird. 

Die versiegelten Flächen verlieren ihre natürliche Bodenfunktion als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen und als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen 
aufgrund ihrer Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften (insbesondere auch 
zum Schutz des Grundwassers). Im Bereich der Sportanlagen werden die Funktionen stark 
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beeinträchtigt. Davon betroffen sind überwiegend Böden mit mittlerer bis hoher Ertrags- 
und Filterfunktion sowie kleinräumig auch wechselfeuchte bis mäßig feuchte Böden mit 
vorrangiger Arten- und Biotopschutzfunktion. 

Die Planung führt aufgrund des Umfangs neuer Bauflächen und der in Teilbereichen 
geänderten Zweckbestimmung der Grünflächen zu erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Boden. 

 

2.3 Wasser 

2.3.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Natürliche Oberflächengewässer, sowie Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete 
kommen im Änderungsbereich nicht vor.  

Knapp außerhalb der südwestlichen Begrenzung der südlichen Teilfläche des Änderungs-
bereiches verläuft aber noch der sog. Diebsgraben (in früheren Karten auch als Land-
graben bezeichnet). Früher verlief dieser im Bereich der heutigen Südwesttangente und 
des Main-Donau-Kanals (MDK) und wurde im Zuge der damaligen Bauarbeiten nach Nord-
osten verlegt. Er verfügte auch über zwei Seitengräben, die aus dem Planungsgebiet 
„Tiefes Feld“ von Nordosten kamen. Heute verläuft der Diebsgraben als offener Graben 
zwischen den Anschlussstellen Gebersdorf und Kleinreuth bei Schweinau am Böschungs-
fuß mit flachem Gefälle und dient gleichzeitig zur Entwässerung der Schnellstraße. Er wird 
daher auch nicht mehr als Gewässer III. Ordnung geführt. Auf Höhe der Kreuzung 
Rothenburger Straße im Nordwesten wird der Diebsgraben unter MDK und 
Südwesttangente verrohrt bzw. als Düker geführt und verläuft verrohrt weiter bis zur 
Rednitz im Westen. Angaben zur Gewässergüte liegen derzeit nicht vor, da der Graben 
temporär trockenfällt. Es ist aber von einer Gewässerbelastung auszugehen, da der 
Graben Straßenwässer (und damit Tausalze), sowie den Abfluss der intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen aufnimmt. In Teilbereichen ist er auch vermüllt. 

Südwestlich des Planungsgebiets verläuft der Main-Donau-Kanal (MDK), ein Gewässer 
I. Ordnung, sowie Bundeswasserstraße (mit entsprechender FNP-Darstellung), welcher in 
Richtung Main entwässert und sich knapp 50 m vom Änderungsbereich entfernt befindet. 
Dieses künstlich geschaffene Gewässer wird durch die Südwesttangente vom Planungs-
gebiet getrennt. 

Das nächste natürliche Fließgewässer ist die Rednitz, welche ca. 1 km südwestlich vom 
Planungsgebiet nach Norden fließt. 

Aufgrund der Tieflage des Areals und der relativ kurzen Entfernung zum Vorfluter ist von 
einem überwiegend geringen Grundwasserflurabstand auszugehen. Im 
Grundwasserbericht der Stadt Nürnberg (2017) werden Flurabstände zwischen 1,0 m und 
5,0 m im Bereich zwischen Südwesttangente im Süden, Rothenburger Straße im Norden 
und Bahnlinie im Osten angegeben. Die Flurabstände nehmen nach Südwesten hin ab. Es 
waren gerade entlang des Grabens an der Südwesttangente auch immer wieder 
Vernässungsflächen festzustellen. In regenreichen Perioden kommt es hier zu Staunässe 
und zeitweiligen Überstauungen der Ackerflächen. Der gesamte südwestliche Bereich 
entlang der Südwesttangente ist daher auch als sog. wassersensibler Bereich einzustufen. 

Im Grundwasserbericht der Stadt Nürnberg (2017) sind im nördlichen Planungsgebiet 
„Tiefes Feld“ im Bereich der dortigen Erholungsgärten („Kleingärten“) ein Gartenbrunnen 
als Entnahmestelle und im Süden im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen zwei aktive 
Beregnungsbrunnen gekennzeichnet. Diese liegen jedoch allesamt außerhalb des Ände-
rungsbereiches der 16. FNP-Änderung. 
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Das Kontaminationsrisiko für das Grundwasser wird im ABSP der Stadt Nürnberg meist 
als mittel eingestuft, im Süden im Bereich der Hauptterrasse allerdings hoch bis sehr hoch. 
Die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds wird infolge der vorherrschenden Bodenarten 
als eher schlecht eingeschätzt.  

Der Grundwasserkörper kann derzeit zumindest in der Umgebung schon als gestört ein-
geschätzt werden, da bereits durch Bauwerke wie dem Main-Donau-Kanal und der angren-
zenden Südwesttangente in den Grundwasserkörper, trotz Dammlage, eingegriffen wurde. 

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist von einer gewissen Nährstoffanreiche-
rung im Grundwasser auszugehen und es wurden auch leicht erhöhte Pestizidbelastungen 
festgestellt. Für beide Parameter wurden aber in den letzten Jahren zurückgehende Be-
lastungen im weiteren Umfeld festgestellt (Grundwasserbericht der Stadt Nürnberg, 2017). 

 

2.3.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Analog zum Schutzgut Boden ist das Schutzgut Wasser in der Folge durch die Zunahme 
von Überbauung und Versiegelung nachteilig betroffen. Aufgrund der schlechten Ver-
sickerungseigenschaften der Böden kann anfallendes Oberflächenwasser zu einem 
großen Teil nicht ortsnah versickert werden. 

Auf FNP-Ebene ist die Entwässerungsplanung noch nicht final zu klären. Auf B-Planebene 
kann eine dezentrale Retention über einzelne Retentionsflächen geprüft und vorgesehen 
werden. Ausreichend Retentionsflächen stehen im südlichen Anschluss an die geplanten 
Baufelder zur Verfügung, sodass eine verzögerte Ableitung nach Westen erfolgen kann. 
Der Diebsgraben kann naturnah umgestaltet und der Graben zur Retentionsaue 
umgewandelt werden. Das anfallende Niederschlagswasser kann hier 
zwischengespeichert und verzögert über den Düker in die Rednitz abgeleitet werden. 
Daher dürfte sich hieraus keine Verschärfung der Hochwassersituation in der Vorflut 
ergeben. 

Ein Teil der anfallenden Oberflächenwässer wird somit zwar noch versickern (und evtl. 
verdunsten) können, ein Großteil wird jedoch verzögert der Rednitz zugeleitet. Dies hat 
insbesondere Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung, die dadurch reduziert wird. 
Im Hinblick auf die Darstellung im FNP als Wohn- oder gemischte Bauflächen bzw. 
„Flächen für Gemeinbedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“ ergeben sich hier 
voraussichtlich kaum Änderungen. Durch die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch 
Bauflächen gemäß der geplanten FNP-Änderung im Umfang von ca. 2,3 ha anstatt 
„Grünflächen/ Öffentliche Park- und Grünanlage“ und von ca. 0,3 ha „Grünflächen/ Sport-
anlage“ anstatt bisheriger Fläche für die Landwirtschaft wird dieser Faktor jedoch zu-
sätzlich erhöht.  

Weitere Auswirkungen bestehen in möglichen Einbindungen von Bauwerken durch 
Unterkellerungen und Tiefgaragen in den Grundwasserkörper. Diese können jedoch erst 
auf Ebene des B-Planes bzw. auf Genehmigungsebene vertiefter geprüft und bewertet 
werden.  

Positiv auf das Schutzgut Wasser könnte sich ein geplanter naturnaher Ausbau des Diebs-
grabens entlang der Südwesttangente auswirken. Hierzu liegen aber bislang noch keine 
Detailplanungen vor und es erfolgen im Rahmen der FNP-Änderung hierzu auch keine 
expliziten Darstellungen. 

Aufgrund der zusätzlichen Versiegelung, der Reduzierung der Grundwasser-
neubildungsrate und der Ableitung von Oberflächenwässern von zusätzlich als 
Bauflächen in Anspruch genommenen Flächen wird von erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ausgegangen. 
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2.4 Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 

2.4.1 Pflanzen 

2.4.1.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Der Änderungsbereich stellt einen Teilausschnitt des überwiegend landwirtschaftlich 
geprägten Planungsgebietes „Tiefes Feld“ dar.  

Die nachfolgenden Beschreibungen beruhen auf Bestandsaufnahmen, die im Jahr 2017, 
am 27.04.2018 und am 06.04.2020 durchgeführt wurden. Ergänzend wird auf Ergebnisse 
von Begehungen durch das Umweltamt im Hinblick auf floristische Besonderheiten 
(23.06.2014, D. PILOTEK, Umweltamt der Stadt Nürnberg), sowie im Rahmen von 
Erfassungen im Vorfeld der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
zurückgegriffen, die im Gutachten zur saP (Grosser-Seeger & Partner, 04.12.2018) 
beschrieben werden. 

Der Änderungsbereich wird hauptsächlich intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. 
Einzelne Flurstücke werden auch extensiv bewirtschaftet, ein kleiner Teil im Osten an der 
Bahnlinie ist auch brach gefallen. Mit Ausnahme einer kleinflächigen Gehölzgruppe auf 
Flst. Nr. 297 (Gmkg. Großreuth b. Schweinau), die aus Schwarzem Holunder (Sambucus 
nigra) und aktuell auf den Stock gesetzten Weiden (Salix spec.) besteht, befinden sich 
keine Gehölzbestände innerhalb des Änderungsbereiches. Das Gebiet wird von un-
befestigten, teils bewachsenen Feldwegen durchzogen. Entlang der östlichen Grenze der 
südlichen Teilfläche des Änderungsbereiches verläuft die asphaltierte Uffenheimer Straße. 

Im wirksamen FNP sind am nordwestlichen Rand der nördlichen Teilfläche des 
Änderungsbereiches Flächen nach Art. 13d BayNatSchG a.F. < 3.000 m² (entspricht heute 
Art. 23 BayNatSchG bzw. § 30 BNatSchG) nachrichtlich übernommen. Die gekennzeich-
neten Bereiche wiesen diesen Schutzstatus zuletzt aufgrund von Sukzession nicht mehr 
auf. So wurden auch bei der zwischenzeitlich stattgefundenen Aktualisierung der Stadt-
Biotopkartierung 2006/2007 keine geschützten Lebensräume im Planungsgebiet mehr er-
fasst. Teilweise wurde in diese Bereiche zuletzt auch bei Bauarbeiten für die Verlängerung 
der U-Bahnlinie 3 eingegriffen. 

Biotope gemäß Stadtbiotopkartierung sind im Umfeld vorhanden, liegen jedoch außerhalb 
des Änderungsbereiches. Das an die nordwestliche Ecke der nördlichen Teilfläche des 
Änderungsbereiches angrenzende Biotop N-1235 „Gehölze und magerer Altgrasbestand 
in Kleinreuth bei Schweinau“ wurde im Bereich der Anschlussstelle für die Neue Rothen-
burger Straße im Zuge der Bauarbeiten für die U-Bahnlinie 3 im Winter 2019/2020 zerstört. 

In den Jahren 2018 und 2019 handelte es sich bei der landwirtschaftlichen Nutzung im 
Änderungsbereich vorwiegend um Getreideanbau, in früheren Jahren dominierte der 
Maisanbau. Aufgrund der teils sandigen Böden tritt trotz der intensiven Nutzung auf man-
chen Ackerschlägen oder in den Rainen auch eine seltene Ackerwildkrautflora auf. Gerade 
bei Kulturen wie Roggen profitiert diese von der geringeren Saatdichte, so dass diese 
Äcker einer extensiven Nutzung sehr nahe kommen. Hier finden sich häufig noch Korn-
blumen (Centaurea cyanus). Bereits 1994 wurde die Bedeutung des Planungsgebiets 
„Tiefes Feld“ (und auch anderer Ackerflächen um Großreuth bei Schweinau und Höfen) bei 
Erhebungen zur Ackerwildkrautflora im Zuge der ABSP-Erstellung erkannt (ABSP Stadt 
Nürnberg 1996). In der nachstehenden Tabelle sind vorkommende Arten aufgelistet, die 
im gesamten Bereich des Planungsgebiets „Tiefes Feld“ nachgewiesen sind und teils auch 
im Änderungsbereich vorkommen. 

Auf Teilflächen im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ erfolgte in den vergangenen Jahren auch 
der Anbau von Sonderkulturen wie Erdbeeren und die Kultivierung von Beerenobst als 
Containerware. Im Jahr 2020 wurde auf kleinerer Fläche Spargel angebaut.  
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Tabelle 2: Vorkommen bemerkenswerter, gefährdeter oder geschützter Pflanzenarten im Bereich 
des Planungsgebiets „Tiefes Feld“ (Daten aus 2014 von D. PILOTEK und aus 2016 von 
G. KNIPFER) 

  Rote-Liste-Status  

BArtschV/
Anhang 

FFH 

 

wissenschaftlicher 
Artname 

deutscher Artname D Bayern Region 
Keuper-

Lias-
Land 

stadtbedeutsame 
Art nach ABSP 
Stadt Nürnberg  

Alopecurus 
myosuroides 

Acker-Fuchsschwanz - V - - / - - 

Centaurea cyanus Kornblume V V V - / - ja 

Myosotis stricta Sand-Vergissmeinnicht - 3 V - / - ja 

Myosurus minimus Mäuseschwänzchen - 3 3 - / - ja 

Ornithogalum vulgare 
(syn. O. umbellatum) 

Gewöhnlicher Dolden-
Milchstern 

- 3 3 - / - ja 

Ranunculus arvensis Acker-Hahnenfuß 3 3 3 - / - ja 

Ranunculus sardous Sardischer Hahnenfuß 3 3 3 - / - ja 

§§ = streng geschützt, § = besonders geschützt 

 

2.4.1.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Durch die FNP-Änderung erfolgt in beträchtlichem Umfang eine Inanspruchnahme von 
Grünflächen für zusätzliche Bauflächen und somit ein Verlust an Lebensräumen. Durch die 
zusätzliche Zweckbestimmung „Sportanlage“ ist zudem von einer Nutzungsintensivierung 
der Grünflächen und einem Verlust des ökologischen Potentials in diesem Teilbereich 
auszugehen. Im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft sind durch den Flächen-
ausgleich bilanziell nur in geringem Maß negativ betroffen. Wertvolle Lebensräume und 
größere bzw. ältere Gehölzbestände sind durch die Planung jedoch nicht betroffen. Die 
Inanspruchnahme dieser Lebensräume könnte auch schon im vergleichbaren Umfang auf 
Basis des wirksamen FNP erfolgen, so dass die Änderung der Darstellungen im vor-
liegenden Änderungsverfahren keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut hat. 

Einschränkend muss hier jedoch darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem 
Planungsgebiet „Tiefes Feld“ um eine Feldflur handelt, in der Wuchsorte seltener und ge-
fährdeter Ackerwildpflanzen bekannt sind. Das standörtliche Potenzial für diese Pflanzen 
ist zwar auch an anderer Stelle im Stadtgebiet an vielen Stellen gegeben, allerdings besteht 
aufgrund der zunehmenden Flächenverknappung in der Landwirtschaft durch Bautätigkeit, 
sowie der Zunahme von Unterglaskulturen für diese Pflanzenarten ein hohes Gefährdungs-
potenzial.  

Trotz der geplanten Umwidmung der bisher dargestellten Grünflächen/ Öffentliche 
Park- und Grünanlage“ können die Auswirkungen der Planung, d.h. die Änderung 
der FNP-Darstellungen, aufgrund der geringen Eingriffsempfindlichkeit der Aus-
gangssituation (landwirtschaftliche Nutzfläche) insgesamt als nicht erheblich 
nachteilig für dieses Schutzgut eingestuft werden.  

 

2.4.2 Tiere 

2.4.2.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Zur Entwicklung des Gesamtareals „Tiefes Feld“ liegt bereits eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) aus dem Jahr 2018 vor (Grosser-Seeger & Partner, 
04.12.2018). In deren Rahmen wurden auch verschiedene Erhebungen zu 
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planungsrelevanten Artengruppen (u.a. Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien) im Jahr 
2016 durchgeführt. Ferner liegen für das Planungsgebiet verschiedene Artnachweise in 
der Artenschutzkartierung (ASK, Stand: 01.04.2020) vor. Diese Daten und Gutachten 
bilden auch die Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen.  

Säugetiere 

Im Zuge der Erfassungen zur saP für den gesamten Untersuchungsbereich „Tiefes Feld“ 
wurden nur zwei Fledermausarten konkret nachgewiesen: der Abendsegler und die 
Zwergfledermaus. Weitere in der Stadt Nürnberg auftretende Arten sind auch hier 
potenziell zu erwarten. 

Die offene Agrarfläche, welche der Änderungsbereich umfasst, wurde bei den Erfassungen 
aber nur von relativ wenigen Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt. Außerdem liegen hier 
keine Bäume oder Gebäude vor, welche als Quartier dienen könnten. 

Es wurden außerdem Feldhasen (Lepus europaeus) sowie Wildkaninchen (Oryctolagus 
cuniculus) beobachtet. Insbesondere für den als gefährdet geltenden Feldhasen (Rote 
Liste D 3, in Bayern Vorwarnliste) stellt der Änderungsbereich ein wegen der umgebenden 
Siedlungsbereiche und der Verkehrstrassen isoliertes Resthabitat dar. 

Vögel 

Von Vögeln werden die Flächen innerhalb des Änderungsbereiches zur Nahrungssuche 
sowie auch als Bruthabitat genutzt. Es liegen für ca. 50 Vogelarten Nachweise im 
Untersuchungsbereich „Tiefes Feld“ vor, bei denen es sich überwiegend um die typische 
Vogelfauna der offenen Feldflur handelt sowie um Vogelarten aus Siedlungen, Gärten und 
Gehölzbrüter.  

Der Änderungsbereich ist durch offene Feldfluren geprägt, die ein wichtiger Lebensraum 
für bodenbrütende Vogelarten sind. Gehölzbestände treten nur randlich bzw. außerhalb 
auf. Von hoher Bedeutung sind hier die bodenbrütenden Vogelarten Kiebitz (Vanellus 
vanellus) (RL D 2), Feldlerche (Alauda arvensis) (RL D 3) und Wiesen-Schafstelze 
(Motacilla flava), die alle mit Brutnachweisen im Gebiet festgestellt wurden. Es liegen auch 
Brutzeitnachweise (Brutstatus A) für Wachtel (Coturnix coturnix) und den Wachtelkönig 
(Crex crex) vor sowie frühere Nachweise des Rebhuhns (Perdix perdix) (RL D 2).  

Die oben genannten Arten mussten im Großraum Nürnberg durch Überbauung und 
Nutzungsintensivierung in den vergangenen Jahren fortschreitende Lebensraumverluste 
hinnehmen. Sie alle nutzen die offenen Ackerflächen als Bruthabitat.  

Weitere vorkommende Vogelarten gehören zur ökologischen Gilde der Hecken- und 
Baumbrüter, die in den Randbereichen und den Gärten im Umfeld des Änderungs-
bereiches geeignete Brutmöglichkeiten vorfinden. Es treten häufige Heckenbrüter auf, aber 
auch seltenere Arten wie die Klappergrasmücke (Sylvia curruca). Mangels älterer Bäume 
treten höhlenbrütende Arten nur untergeordnet auf. Es gibt auch Nachweise der 
Waldohreule (Asio otus) bei der Jagd und auch von jagenden Turmfalken und 
Mäusebussarden, aber keine Horste von Eulen und Greifvögeln. 

Das Gebiet hat auch eine Bedeutung als Durchzugs- und Rastgebiet für verschiedene 
Arten, aber keine von übergeordneter Bedeutung. Weitere Vogelarten konnten als 
Nahrungsgäste festgestellt werden, die das Gebiet im freien Luftraum überfliegen, wie 
Schwalben, Mauersegler oder der Wanderfalke. 

Reptilien 

In der ASK (Artenschutzkartierung) sind einzelne Funde von Zauneidechsen (Lacerta 
agilis) (z.B. an der östlichen Bahnlinie) oder auch im Westen an der Rothenburger Straße 
aus dem Jahr 1987 dokumentiert. Die Nachweise im Westen konnten bei aktuellen 
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Erhebungen bestätigt werden. Aufgrund der Lebensraumausstattung ist die Art im 
überwiegenden Änderungsbereich jedoch nicht zu erwarten, außer ganz im Südosten bzw. 
entlang der Bahnlinie. Weitere Reptilienarten konnten nicht festgestellt werden. 

Amphibien 

Aufgrund fehlender Amphibienlaichgewässer kann ein regelmäßiges Vorkommen von 
Amphibien im Änderungsbereich ausgeschlossen werden. Mögliche Amphibienlaich-
gewässer befinden sich westlich des Änderungsbereichs im Bereich der Tümpelgruppe in 
der planfestgestellten Ausgleichs-/Ersatzfläche an der Südwesttangente bzw. entlang des 
Diebsgrabens.  

Wirbellose 

Für die Vorkommen besonderer oder seltener Arten von Wirbellosen (Spinnen, Insekten 
etc.) bietet der Untersuchungsbereich keine speziell geeigneten Lebensräume. Vertiefte 
Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Aufgrund fehlender Lebensräume und/oder 
Wuchsorte essentieller Raupenfutterpflanzen kann die Betroffenheit seltenerer Arten wie 
Wiesenknopf-Ameisenbläulingen (Maculinea div. spec.) und Nachtkerzenschwärmer 
(Proserpinus proserpina) ausgeschlossen werden.  

Das weitere ökologische Entwicklungspotenzial des Änderungsbereiches ist als mittel 
einzustufen. Die Flächen sind anthropogen geprägt und genutzt. Bei Aufrechterhaltung der 
landwirtschaftlichen Nutzung bestünde ein Entwicklungspotenzial nur bei Reduzierung der 
Nutzungsintensität (vgl. auch Kap. 3, Nullvariante). 

 

2.4.2.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Bei einer Realisierung der Darstellungen des FNP würden durch die geplante Ausdehnung 
der Bauflächen in beträchtlichem Umfang sowie die Nutzungsintensivierung der Grün-
flächen wertvolle Lebensräume für das vorhandene Artenspektrum zusätzlich und voll-
ständig verlorengehen. Die Neuanlage von Gärten in Wohngebieten sowie von Park-
anlagen kommt nur meist häufigen Arten mit geringen Lebensraumansprüchen (Ubi-
quisten) zugute. Die ökologische Gilde der Hecken- und Baumbrüter erfährt dabei durch 
die Schaffung von Brutmöglichkeiten sogar eine Aufwertung ihrer Lebensräume. 

Durch die in der Folge stattfindenden Eingriffe in offene Ackerflächen gehen Lebensräume 
von bodenbrütenden Vogelarten verloren. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die 
Arten Kiebitz, Feldlerche, Wiesenschafstelze, Rebhuhn, Wachtel und Wachtelkönig. 
Daneben werden auch Brutplätze durch Verdrängungseffekte (Meidung der Arten von 
Vertikalstrukturen) beeinträchtigt. Für diese Arten sind die späteren Eingriffe erheblich 
nachteilig. Die hierfür erforderlichen Ersatzmaßnahmen (FCS-Maßnahmen) sind im 
Rahmen nachgelagerter B-Plan-Verfahren zu ermitteln und sind festzusetzen bzw. 
planungsrechtlich zu sichern. Teilweise wurden diese auch schon umgesetzt. 

Die geplante FNP-Änderung selbst ergibt aber keine wesentliche Änderung der späteren 
Verhältnisse, da Flächen für die Landwirtschaft im ungefähr gleichen Umfang erhalten 
werden. Grundsätzlich wurde allerdings bereits bei den Planungen für das gesamte 
Entwicklungsgebiet „Tiefes Feld“ davon ausgegangen, dass auch bei einem Verbleib 
landwirtschaftlich genutzter Flächen im Süden die hier brütenden Feldflurarten aufgrund 
einer zu geringen Größe des verbleibenden Areals ausbleiben werden. 

Andere Tiergruppen sind von der vorliegenden Planung nicht erheblich nachteilig betroffen. 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere treten allein aufgrund der Änderung des FNP keine 
erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen auf, da Eingriffe in ähnlicher Größe 
bereits zuvor über den wirksamen FNP vorbereitet waren. 
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2.4.3 Biologische Vielfalt 

Da die Erhaltung der Artenvielfalt wesentlicher Bestandteil der Biodiversität ist, ist hier-
durch ein direkter Bezug zu den Bewertungen hinsichtlich der Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere, sowie ihrer natürlichen Lebensräume (siehe Kap. 2.4.1), ggf. auch in Bezug auf das 
Schutzgut Landschaft (biologische Vielfalt i.S.v. Strukturvielfalt, siehe Kap. 2.5) gegeben.  

Da insgesamt weder für das Schutzgut Pflanzen, noch für das Schutzgut Tiere er-
hebliche nachteilige Auswirkungen durch die für sich betrachtete FNP-Änderung 
festgestellt werden konnten, sind die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf 
das Schutzgut Biologische Vielfalt ebenfalls nicht erheblich nachteilig. Durch die 
später tatsächlich realisierten Eingriffe treten jedoch erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter ein, was auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanungen im Rahmen der entsprechenden Umweltprüfungen zu 
beschreiben und zu bewerten ist. 

 

2.5 Landschaft 

2.5.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „113 Mittel-
fränkisches Becken“. Im ABSP wird das Untersuchungsgebiet zur Untereinheit „113-53 
Stadtgebiet Nürnberg-Fürth“ gezählt. 

Der Bereich „Tiefes Feld“ gehört zu den wenigen, noch unbebauten Freiflächen Nürnbergs. 
Der gesamte Änderungsbereich wird überwiegend ackerbaulich genutzt und ist von der 
Topographie weitgehend eben. Nur Teilflächen liegen dauerhaft brach. Im direkten Umfeld 
befinden sich ebenfalls ackerbaulich genutzte Flächen. Diese grenzen in den Randbe-
reichen an Gehölz- und Baumreihen, welche wiederum die Fläche von den angrenzenden 
Nutzungen (insbesondere den Verkehrstrassen) abgrenzen. Weitere, die Landschaft 
gliedernde, Strukturelemente sind aber kaum vorhanden. Zu nennen ist hier beispielhaft 
ein alter Schuppen aus Holz mit einer solitären Eiche inmitten eines Ackers, quasi als Relikt 
der kleinteiligen bäuerlichen Landwirtschaft (zwischen den beiden Änderungs-
bereichsteilen). Diese kleinteilige Nutzung ist auch teilweise noch in der Größe der Acker-
schläge ablesbar, die eine gewisse Nutzungsvielfalt ergeben. 
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Abbildung 3: Blick über die offenen Ackerflächen des Änderungsbereiches von Südwesten in 
Richtung Nordosten. (eigene Aufnahme vom 06.04.2020). 

 

Angrenzend an das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ befinden sich im Nordwesten und Nord-
osten Gewerbegebiete. Am Nordrand liegt der alte Siedlungskern von Kleinreuth bei 
Schweinau, der aber nur noch in geringem Umfang historische Bausubstanz aufweisen 
kann. Die typische Eigenart, die diesen bäuerlichen Siedlungen eigen war und wie sie 
beispielsweise in Großreuth bei Schweinau noch ablesbar ist, ist hier weitgehend verloren 
gegangen. Dem Ortsrand wird im ABSP eine mangelnde Eingrünung bescheinigt. Diese 
Situation hat sich durch die Entwicklung vorgelagerter Gehölzsukzession etwas verändert. 

Das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ ist außerdem durch die Bahnlinie im Osten und die Süd-
westtangente im Westen überprägt, die beide auch zu Lärmimmissionen führen. Die 
optische Wirkung wird noch dadurch verstärkt, dass gerade die Südwesttangente, aber 
auch die beiden Ansätze der Neuen Rothenburger Straße im Vergleich zum Planungs-
gebiet erhöht auf Dämmen errichtet sind. Bebauung und Straßen bestimmen den Horizont, 
was auch durch die Böschungsbepflanzungen nur bedingt gemindert wird. 

Auch das Landschaftserleben im Änderungsbereich ist durch diese bauliche Überprägung 
und die angrenzenden Verkehrstrassen negativ beeinflusst (vgl. Kap. 2.6.1).  

 

2.5.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Das Landschaftsbild ändert sich bei Umsetzung der bestehenden FNP-Darstellungen 
durch die Bebauung von landwirtschaftlich geprägten Flächen hin zu einer Fläche mit 
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städtisch-urbanem Charakter. Es entstehen aber auch neue „Grünflächen/ Öffentliche 
Park- und Grünanlage“. 

Die Ausdehnung der im wirksamen FNP dargestellten Bauflächen entspricht in der Tiefe 
weitgehend der bisher geplanten Darstellung, sodass die zusätzlichen Bauflächen nicht 
weiter in die vorgesehenen Flächen des Landschaftsparks hineinragen. Hingegen wird sich 
die West-Ost-Ausdehnung der Bauflächen auf nahezu die gesamte Breite des Pla-
nungsgebietes „Tiefes Feld“ erstrecken. Die wesentliche Überprägung findet jedoch bereits 
durch den wirksamen FNP statt.  

Durch eine naturnahe Gestaltung und Bepflanzung der Grünflächen, insbesondere der 
Parkanlage, kann die Strukturdiversität erhöht und die künftige Bebauung zum Offenland 
eingegrünt werden. Auch das Landschaftserleben wird positiv beeinflusst. Allerdings 
werden Teile des geplanten Landschaftsparks nun auch mit der Zweckbestimmung 
„Sportanlage“ versehen, was im Hinblick auf die spätere Gestaltung als Sportfläche und 
die damit verbundenen, intensiven Nutzungen deutlich anders zu bewerten ist, als eine 
Parkanlage. Die Wettkampfbahn wird einen Fremdkörper im geplanten Park darstellen. Die 
Situierung dieser Nutzung im Osten an der Bahnlinie, wo bereits Vorbelastungen des 
Landschaftsbildes bestehen, vermindert diese Auswirkungen aber. 

Durch die im Vergleich zum wirksamen FNP geplanten Nutzungsänderungen und 
zusätzlichen Bauflächen ergeben sich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Landschaft. Zudem ist das Landschaftsbild bereits vorbelastet 
und von einem geringen Strukturreichtum geprägt.  

 

 

2.6 Menschliche Gesundheit 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes Menschliche Gesundheit bilden generell 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, sowie die Erholungseignung des Gebiets. Die 
Rolle des Klimas für die menschliche Gesundheit sowie die Auswirkungen der Planung 
darauf werden im Kap. 2.8 ausgeführt. 

 

2.6.1 Erholung 

2.6.1.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Das Naherholungspotenzial des Planungsgebiets „Tiefes Feld“ als Landschaftsausschnitt 
„Feldflur um Kleinreuth und Höfen“ wurde im ABSP der Stadt Nürnberg mit „sehr gering“ 
bewertet. Zudem ist der Grenzbereich zwischen der bestehenden Bebauung und den 
Ackerflächen durch eine mangelhafte Ortsrandeingrünung gekennzeichnet. Die Erholungs-
funktion ist in der durch die angrenzenden Verkehrstrassen verlärmten Ackerlandschaft 
sehr gering. Zudem bestehen schlechte Verknüpfungen zu den Wohngebieten. Im Gebiet 
selbst steht nur das Feldwegenetz für die Erholung zur Verfügung. 

Die landschaftsgebundene Erholung des Planungsgebietes ist daher von geringerer Be-
deutung als beispielsweise die östlich der Bahnlinie liegenden Freiflächen für die Bewohner 
von Großreuth bei Schweinau. Die Flächen werden aber dennoch von Anliegern zum 
Spazierengehen, Joggen, Hundeauslauf sowie Fahrradfahren genutzt, da sie als letzter 
nutzbarer Freiraum für die umgebenden Gebiete und das städtische Umfeld fungieren. 
Trotz der Vorbelastungen erfüllt das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ daher eine Funktion für 
die Erholung. 
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Nach dem Gesamtstädtischen Freiraumkonzept (GFK) von 2013 beläuft sich das rechne-
rische Defizit an öffentlichen Grünflächen im Planungsbereich Schweinau/Gaismannshof 
(Nr. 57) auf 9,9 ha, obwohl hier auch Flächen wie der Westpark liegen. Damit ist eine 
entsprechende Unterversorgung verbunden. Laut Jugendhilfeplan „Spielen in der Stadt“ 
(Teilfortschreibung von 2019) besteht im Planungsbereich auch ein ungedeckter Bedarf 
von öffentlichen Spielplatzflächen von ca. 32.000 m². 

 

2.6.1.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Negative Auswirkungen der Planung auf die Erholungseignung des Gebietes für den Men-
schen werden aufgrund des vergleichsweise geringen aktuellen Naherholungspotenzials 
nicht gesehen. Die zusätzliche Darstellung von Wohnbauflächen im Bereich von bisher 
geplanten „Grünflächen/ Öffentliche Park- und Grünanlage“ (gemäß wirksamen FNP) führt 
aber zunächst zu einem Wegfall nutzbarer Landschaftsbereiche und Veränderungen durch 
die geplante Bebauung und einem zusätzlichen Mehrbedarf an öffentlicher Grünfläche. 
Zusätzlich kommt der „Entzug“ von Parkflächen durch die neu hinzugekommene Zweck-
bestimmung von „Sportanlagen“ hinzu. In der Summe stehen daher zukünftig durch die 
vorliegende FNP-Änderung ca. 4,5 ha weniger „Grünflächen/ Öffentliche Park- und Grün-
anlage“ zur Verfügung als bisher. 

Durch die Entwicklung des geplanten Landschaftsparks südlich der geplanten Bebauung 
und eine multifunktionale Ausrichtung der Retentionsflächen können jedoch wohnortnahe 
Erholungsflächen zur Verfügung gestellt werden, welche die neu entstehenden Bedarfe 
aus den angrenzenden Wohngebieten decken. Zudem soll durch den Landschaftspark 
zukünftig eine Geh- und Radwegeverbindung führen, die das Pegnitztal mit dem Hainberg 
verbindet. Einschränkend wirkt sich hier auch die hohe Immissionsbelastung aus (vgl. Kap. 
2.6.2.1), die ohne Realisierung von Lärmschutzmaßnahmen nur eine geringe 
Aufenthaltsqualität bedingt. 

In Bezug auf die Erholungsfunktion des Gebietes kommt es mit der FNP-Änderung 
durch die Reduktion von „Grünflächen/ Öffentliche Park- und Grünanlage“ in einem 
Umfang von insgesamt ca. 4,5 ha zu erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen 
für das Schutzgut Mensch - Erholung.  

 

2.6.2 Lärm 

In der für die Bauleitplanung relevanten DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ werden 
für unterschiedliche Baugebietstypen Orientierungswerte angegeben. Im FNP werden 
zwar keine Baugebiete dargestellt, sondern nur Bauflächen (Wohnbauflächen, gemischte 
Bauflächen, Flächen für Gemeinbedarf) unterschieden, allerdings können die daraus in der 
Bebauungsplanung vermutlich abgeleiteten Baugebiete hier als Betrachtungsgrundlage 
dienen. So werden in der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete tags Orientierungswerte 
von maximal 55 dB(A) und nachts von 40 dB(A) (Gewerbelärm) bzw. 45 dB(A) 
(Verkehrslärm) angegeben. Für Mischgebiete gelten jeweils um 5 dB höhere 
Orientierungswerte. Für Parkanlagen nennt die DIN 18005 einen Orientierungswert von 55 
dB(A) tags wie nachts. 

Neben der DIN 18005 ist auch die Verkehrslärm-Schutzverordnung (16. BImSchV) von 
Bedeutung, die für den Neubau von Straßen und Schienenwegen im Unterschied zur 
genannten DIN 18005 verbindlich einzuhaltende Grenzwerte festlegt. Auch wenn 
vorliegend die Grenzwerte der 16. BImSchV nicht direkt anwendbar sind, spielen sie für 
die städtebauliche Planung eine Rolle. Fehlt es diesen Werten auch an einer normativen 
Verbindlichkeit, weil wie hier die Anwendungsvoraussetzungen der Verordnung nicht 
gegeben sind, können die Grenzwerte dennoch in der Abwägung berücksichtigt werden. 
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Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV findet die Verordnung ab der Erhöhung des 
Straßenlärms durch den baulichen Eingriff um 3 dB oder auf 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts (wesentliche Änderung) auch Anwendung. Für allgemeine Wohngebiete (WA) 
gelten dabei Immissionsgrenzwerte von maximal 59 dB(A) tags und von 49 dB(A) nachts, 
in Mischgebieten (MI) liegen die Werte jeweils um 5 dB höher.  

Sonstige schutzbedürftige Sondergebiete, wie im vorliegenden Fall die Schulnutzung in 
der geplanten Fläche für Gemeinbedarf, sind je nach Nutzungsart festzulegen. Die DIN 
18005 gibt dementsprechend Orientierungswerte zwischen 45 bis 65 dB(A) tags und 
zwischen 35 bis 65 dB(A) nachts vor. In der folgenden Beurteilung wird hierbei auf die oben 
genannten Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete zurückgegriffen. Gemäß 16. 
BImSchV sind für die Nutzungs¬arten „Altenheime, Kurheime, Krankenhäuser und 
Schulen“ Immissionsgrenzwerte von 57 dB(A) tags und 47 dB(A) nachts anzusetzen. 

 

2.6.2.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Auf das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ wirken Lärmimmissionen aus verschiedenen Quellen 
ein. Hieraus ergeben sich unterschiedlich starke Beeinträchtigungen für den Menschen 
bzw. auf das Schutzgut Menschliche Gesundheit. Über Grenz- bzw. Orientierungswerte, 
die in einschlägigen Regelwerken vorgegeben sind, bestehen Maßgaben zur maximal 
zulässigen bzw. zu unterschreitenden Höhe des einwirkenden Lärms. 

Im Änderungsbereich sind momentan folgende Lärmemittenten maßgeblich: 

• Verkehrslärm durch die heute noch 2-gleisige Güterzugstrecke im Osten, 
geplant ist ein 4-gleisiger Ausbau durch die DB (Deutsche Bahn AG) 

• Verkehrslärm der Südwesttangente im Südwesten sowie insbesondere der 
Rothenburger Straße (alt) im Norden und weiterer Straßen 

• Schiffsverkehr Main-Donau-Kanal (Liegestellen und Durchfahrten) 

• Gewerbetriebe/-gebiete, v.a. im Norden und westlich des Main-Donau-Kanals, 
aber auch im Südosten und Südwesten (Gewerbegebiet „Südwestpark“) 

 

Zudem wurde die Neue Rothenburger Straße, die zukünftig als Haupterschließung für das 
Planungsgebiet „Tiefes Feld“ dient, in der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung 
als bestehender Lärmemittent berücksichtigt. Für diese soll in Bälde das erforderliche 
Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. 

Die Betrachtung der schalltechnischen Ausgangssituation im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ 
erfolgt auf Grundlage der Schallgutachterlichen Stellungnahme zur 16. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Bereich Tiefes Feld“ (OBERMEYER INFRASTRUKTUR GMBH & CO. 
KG, 12.05.2021). Hier wird zunächst die IST-Situation ohne geplante Bebauung aber mit 
vorgesehenen Änderungen bei den Verkehrstrassen als freie Schallausbreitung 
untersucht.  

 

Verkehrslärm 

Zum Verkehrslärm erfolgte eine Betrachtung des Straßen- bzw. Schienenverkehrslärms 
der Südwesttangente, der Neuen Rothenburger Straße und weiterer Straßen im Norden 
(u.a. alte Rothenburger Straße). Zudem wurde die Güterzugstrecke einschließlich des 
geplanten 4-gleisigen Ausbaus und der gemäß Planfeststellungsverfahren vorgesehenen 
schall-technischen Maßnahmen berücksichtigt.  

Bei Ermittlung der freien Schallausbreitung in 8,5 Metern Höhe über Grund ergaben sich 
innerhalb der beiden Teilflächen des Änderungsbereiches Immissionspegel von über 55 
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dB(A) bis zu 75 dB(A) tags. Dabei ist festzustellen, dass sich die Immissionspegel mit 
zunehmender Nähe zur Südwesttangente sowie zur Neuen Rothenburger Straße erhöhen. 
Im Nachzeitraum ergibt sich im östlichen Bereich der nördlichen Teilfläche des 
Änderungsbereiches ein Immissionspegel von über 35 dB(A) bis 40 dB(A). In Richtung 
Südwesttangente und Neuer Rothenburger Straße wurden jedoch auch nachts 
Immissionspegel bis zu 70 dB(A) innerhalb des Änderungsbereiches ermittelt.  

Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete und auch für Parkanlagen werden 
demnach im überwiegenden Änderungsbereich im Tages- und Nachtzeitraum weit 
überschritten. Die in den Berechnungen berücksichtigten Lärmschutzmaßnahmen entlang 
der Güterzugstrecke bewirken, dass im östlichen Bereich der nördlichen Teilfläche des 
Änderungsbereiches tags nur geringe Überschreitungen auftreten. Nachts können in 
diesem Bereich die Orientierungswerte z.T. eingehalten werden.  

Durch den Verkehrslärm besteht eine hohe Vorbelastung des Gebiets.  

 

Gewerbelärm 

Im Umfeld des Planungsgebietes „Tiefes Feld“ bestehen baurechtlich sowohl Gewerbe- 
(GE), als auch Sonder- (SO) und Industriegebiete (GI). Meist erfolgten in den 
dazugehörigen Bebauungsplänen keine Beschränkungen zum Lärmschutz (z.B. über 
Emissionskontingentierungen), lediglich auf Ebene von bau- oder immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen wurden teilweise Auflagen zum Schallschutz erteilt.  

Von Bedeutung ist auch, dass die bestehende Wohnbebauung in Kleinreuth bei Schweinau 
schon jetzt im Norden unmittelbar an diese Emittenten angrenzt. Dies wurde im Hinblick 
auf das geltende Rücksichtnahmegebot in Gemengelagen teils in neueren Genehmigungs-
bescheiden schon berücksichtigt und auch sonst gutachterlich reduzierte Ansätze für die 
Ge-werbebetriebe zu den Nachtzeiten angesetzt. 

Gemäß der Schallgutachterlichen Untersuchung (OBERMEYER INFRASTRUKTUR 

GMBH,12.05.2021) kann bei Berücksichtigung der abschirmenden Wirkung der äußeren 
Gebäudereihen entlang der Rothenburger Straße sowie zur Südwesttangente innerhalb 
des Änderungsbereiches die Immissionsrichtwerte der TA Lärm tags und nachts 
eingehalten werden (vgl. nachfolgendes Kapitel 2.6.2.2).  

Es besteht daher im Vergleich zum Straßenverkehrslärm nur eine untergeordnete 
Vorbelastung mit Gewerbelärm. Dennoch ist auch dies ein Beitrag zur immissionsschutz-
technischen Vorbelastung des Gebietes. Eine Summenbetrachtung von Gewerbe- und 
Verkehrslärm ist bisher in den gesetzlichen Normen und Vorschriften nicht vorgesehen. 

 

Freizeitlärm 

Bisher entstehen durch die ausgeübten Nutzungen im Rahmen der landschafts-
gebundenen Erholung im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ keine relevanten Immissionen.  

Das Schutzgut Mensch – Lärm hat im Planungsgebiet eine hohe Bedeutung, da hohe 
Anforderungen an die Planung zur Bewältigung der Lärmeinwirkungen gestellt werden. 

 

2.6.2.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Für unterschiedliche Gebietstypen sind unterschiedliche Grenz- bzw. Orientierungswerte 
anzusetzen (vgl. Kap. 2.6.2.1). Dies berücksichtigt zwar die charakteristischerweise in den 
jeweiligen Gebieten zu erwartenden Nutzungen und damit verbundene Lärmeinwirkungen, 
letztendlich ist es für die von Lärm betroffenen Bewohner aber irrelevant, ob sie Lärm in 
einem Wohngebiet oder einem Mischgebiet ausgesetzt sind. Gemäß FNP-Änderung 
werden innerhalb der nördlichen Teilfläche des Änderungsbereichs Wohnbauflächen und 
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„Flächen für Gemeinbedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“ dargestellt und im 
östlichen Bereich auch Grünflächen.  

Auch eine Summierung von verschiedenen Lärmarten (Verkehrs-, Gewerbe-, und Freizeit-
/ Sportlärm) stellt einen Beitrag zur immissionstechnischen Vorbelastung eines Gebietes 
dar. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften und Normen ist jedoch vorgesehen, dass die 
Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen aufgrund der 
subjektiven Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Geräuscharten jeweils 
gesondert geprüft und nicht summiert werden.  

Für das Berechnungsmodell wurden in der schallgutachterlichen Stellungnahme 
(OBERMEYER INFRASTRUKTUR GMBH & CO. KG, 12.05.2021) beispielhaft die resultierenden 
Immissionen an einer möglichen Bebauung aufgezeigt. Annahmen zur Situierung von 
Gebäuden oder Gebäudereihen sowie Schallschutzwänden sind zwar zu detailliert für die 
FNP-Ebene, werden hier aber mit betrachtet, um die Auswirkungen der Lärmimmissionen 
sowie die Frage, ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden können, 
besser bewerten zu können.  

Von folgender Schallschutzbebauung bzw. Schallschutzwänden wird ausgegangen:   

Entlang der Neuen Rothenburger Straße werden vier- bis achtgeschossige Gebäude-
komplexe angenommen, von denen bereits eine gewisse Abschirmwirkung in südliche 
Richtung ausgehen wird. Zudem wird entlang der Rothenburger Straße sowie entlang der 
westlichen Randbebauung als Abschirmung zur Südwesttangente eine lückenlose Lärm-
schutzbebauung in Form von Gebäuden oder Lärmschutzwänden mit einer Mindesthöhe 
von 12 m angenommen.  

Entlang der Südwesttangente wird von einer 6 Meter über Fahrbahnoberkante hohen 
Schallschutzwand (am nördlichen Ende abgestuft auf 4 Meter bzw. 3 Meter über 
Fahrbahnoberkante) ausgegangen.  

Wie bereits erwähnt, wird angenommen, dass der Ausbau der Güterzugtrasse 
einschließlich der vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen bereits erfolgt ist (Realisierung 
ist für 2024 geplant).  

 

Verkehrslärm 

Die schallgutachterliche Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der hohen 
Vorbelastung durch die umliegenden Verkehrswege die Einhaltung der Orientierungswerte 
sowie der Immissionsgrenzwerte im Änderungsbereich z.T. auch bei Realisierung der o.g. 
Schallschutzwände nicht möglich ist.  

An der Grenze der geplanten westlichen Wohnbaufläche innerhalb des 
Änderungsbereiches wurden zur Südwesttangente im Tageszeitraum Pegel bis zu 66 
dB(A) ermittelt. An der nördlichen Grenze der geplanten „Flächen für Gemeinbedarf/ 
Schule oder andere Bildungseinrichtung“ wurden Pegel bis zu 62 dB(A) ermittelt. Im 
Nachtzeitraum wurden in allen geplanten Wohnbauflächen des Änderungsbereiches Pegel 
zw. 48 und 54 dB(A), an einer Stelle im Nordwesten bis zu 58 dB(A), ermittelt.  

Um dies planerisch zu bewältigen, sind neben den bisher schon betrachteten, aktiven 
Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände) weitere, wie z.B. die Aufstockung der 
Lärmschutzwände entlang der Güterzugstrecke i.V. mit Schallschutzbebauungen oder 
Lärmschutzwänden am östlichen Rand der Wohngebiete sowie passive Schall-
schutzmaßnahmen, wie die Ausrichtung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume an den lärm-
abgewandten Fassaden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, vorzusehen. 

Die südliche Teilfläche des Änderungsbereiches unterliegt tags mit Pegeln über 55 und bis 
zu 70 dB(A) ebenfalls hohen Immissionen. Dies mindert die Aufenthaltsqualität der 
geplanten Park- und Sportanlage deutlich. Eine planerische Bewältigung kann hier über 
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ergänzende Schallschutzwände entlang der Bahn erfolgen. Dies ist ebenfalls auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung festzulegen. 

Bezogen auf die Umweltauswirkungen der FNP-Änderung können mögliche 
schallmindernde Maßnahmen, die auf Ebene des B-Plans festgesetzt werden, eigentlich 
noch nicht bei der Beurteilung der Erheblichkeit in dieser Umweltprüfung berücksichtigt 
werden. Von Bedeutung ist, dass es zu Immissionskonflikten kommt, aber auch 
Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Immissionskonflikte bestehen. 

Festzuhalten ist eben auch, dass durch die FNP-Änderung bisher als gemischte 
Bauflächen dargestellte Flächen nun als Wohnbauflächen und als „Flächen für 
Gemeinbedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“ dargestellt werden, was die 
Schutzbedürftigkeit erhöht. Ferner erfolgte in der nördlichen Teilfläche des 
Änderungsbereiches insbesondere nach Westen, aber teilweise auch nach Süden eine 
Erweiterung der Wohnbauflächen. Damit rücken schutzwürdige Nutzungen näher an die 
Emissionsquellen heran und die Immissionskonflikte werden verschärft. 

 

Gewerbelärm 

Wie unter Kap. 2.6.2.1 ausgeführt, hat Gewerbelärm im Planungsgebiet nicht die Relevanz 
wie der Straßenverkehrslärm. Die Orientierungswerte von 55 dB(A) nach der DIN 18005 
für Gewerbelärm werden tags für allgemeine Wohngebiete (WA) im gesamten 
Planungsgebiet eingehalten. Eine Überschreitung der Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete von circa 1 dB tritt nur außerhalb der Änderungsbereiche des FNP im 
Nordwesten während des Nachtzeitraumes auf. Planerisch kann dies später in der 
verbindlichen Bauleitplanung über eine Grundrissorientierung bzw. entsprechende passive 
Schallschutzmaßnahmen bewältigt werden. Dies ist auf Ebene des B-Plans verbindlich 
festzusetzen. 

Durch die Planung selbst werden keine neuen Lärmquellen aus Gewerbenutzungen ge-
schaffen, da dies den Anforderungen an gewerbliche Nutzungen in den jeweiligen Gebiets-
typen widersprechen würde. Nach § 4 Abs. 3 der BauNVO (Baunutzungsverordnung) ist 
die Unterbringung von Gewerbebetrieben und anderen Einrichtungen in allgemeinen 
Wohngebieten (WA) nur zulässig, wenn diese das Wohnen nicht stören. Auswirkungen auf 
Gebiete außerhalb sind daher nicht zu besorgen. 

Die durch die FNP-Änderung auch an die gewerblichen Emissionsquellen näher heran-
rückenden schutzwürdigen Wohnnutzungen ergeben in diesem Umfang noch nicht 
erheblich nachteilige Auswirkungen. Auch die Überschreitungen von Gewerbelärm 
während der Nachtzeiten sind für die Nutzung von Grünanlagen ohne Relevanz, da davon 
ausgegangen werden kann, dass diese vorwiegend zu den Tagzeiten genutzt werden. 

 

Sportlärm 

Durch die FNP-Änderung erfolgt innerhalb der dargestellten Grünflächen eine Umwidmung 
der Zweckbestimmung in einem Teilbereich zu „Sportanlage“. Die schallgutachterliche 
Stellungnahme (OBERMEYER INFRASTRUKTUR GMBH & CO. KG, 12.05.2021) untersucht die 
Auswirkungen der geplanten Sportanlagen bei außerschulischen Nutzungen im 
Tagzeitraum (z.B. durch Vereinssport). Gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG gelten 
Geräuscheinwirkungen, die von Einrichtungen für Kinder verursacht werden, im Regelfall 
nicht als schädliche Umwelteinwirkung. Dies gilt allerdings nicht für Lärm, der durch 
außerschulische Nutzungen oder technische Einrichtungen hervorgerufen wird. 

Die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) sieht Immissionsrichtwerte für all-
gemeine Wohngebiete für den Tagzeitraum sowohl außerhalb der Ruhezeiten , als auch 
innerhalb der Ruhezeiten mittags und abends von 55 dB(A) sowie innerhalb der 
Ruhezeiten am Morgen von 50 dB(A) vor. Für Kern-, Dorf-, und Mischgebiete liegen diese 
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Werte um jeweils 5 dB, für Urbane Gebiete um 8 dB höher. Einzelne, kurzzeitige 
Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB 
überschreiten.  

Die schallgutachterliche Stellungnahme (OBERMEYER INFRASTRUKTUR GMBH & CO. KG, 
12.05.2021) kommt zu dem Ergebnis, dass die geplanten Sportanlagen im Plangebiet und 
die Einhaltung der o.g. Immissionsrichtwerte grundsätzlich möglich sind, sofern im Rahmen 
nachfolgender Genehmigungen entsprechende Nutzungszeiten und bauliche Vorgaben 
zum Schutz der Nachbarschaft festgelegt werden.  

Die schalltechnische Untersuchung verdeutlicht, dass innerhalb der beiden 
Teilflächen des Änderungsbereiches nachteilige Auswirkungen durch 
Lärmeinwirkungen (insbesondere Verkehrslärm) zu erwarten sind. Aufgrund der mit 
der FNP-Änderung verbundenen Erhöhung der Schutzwürdigkeit sowie der 
zusätzlich zu erwartenden Freizeitlärmimmissionen durch die Sportanlage wird 
somit insgesamt von erheb¬lichen nachteiligen Auswirkungen der Planung auf das 
Schutzgut Mensch ausgegangen. Die Gewährleistung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse ist durch die verbindliche Festlegung aktiver und passiver 
Schallschutzmaßnahmen auf Ebene des B-Planes zu sichern. Das dies grundsätzlich 
möglich ist, wurde gutachterlich aufgezeigt. Auch die Grünflächen sollten nicht nur 
in Teilbereichen vor Lärm geschützt sein, weswegen auf B-Planebene zusätzliche 
Schallschutzmaßnahmen geprüft werden sollten. 

 

2.6.3 Erschütterungen und Sekundärluftschall 

2.6.3.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Durch Schienenverkehr (hier Verlängerung der U-Bahnlinie 3 sowie Güterzugstrecke im 
Osten) können der anstehende Untergrund und in weiterer Folge Bauwerke in 
unmittelbarer Nähe schwingungsangeregt werden. Diese Schwingungen werden innerhalb 
von Gebäuden als Erschütterungen spürbar bzw. als Sekundärluftschall hörbar. 

 

2.6.3.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Da sich im Änderungsbereich nur die Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft im 
Einflussbereich der Bahnlinie im Osten befinden, sind weitere Untersuchungen zu 
Auswirkungen von Erschütterungen und Sekundärluftschall durch den dortigen Bahn-
betrieb nicht erforderlich und für die Planung nicht relevant.  

Anders ist dies im Fall der derzeit in Bau befindlichen Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 zu 
beurteilen. Bei der Planfeststellung dieses Vorhabens gab es im Untersuchungsbereich 
„Tiefes Feld“ noch keine Bebauung oder rechtsverbindliche Bebauungspläne, so dass eine 
Berücksichtigung im Planfeststellungs-Verfahren nur dergestalt erfolgte, dass eine 
beabsichtigte Wohnbebauung grundsätzlich möglich bleibt, ggf. auch unter dem Er-
fordernis von Schutzmaßnahmen. 

Der Änderungsbereich tangiert mit der nordwestlichsten Ecke gerade die U-Bahn-Trasse. 
Zu berücksichtigende Abstände bzw. Schutzmaßnahmen sind daher auf Ebene des B-
Planes zu untersuchen und festzulegen.  

Baubedingte Erschütterungen durch den U-Bahnbau sind hier nicht zu besorgen, da die 
Bauarbeiten bereits begonnen haben und somit noch vor Umsetzung weiterer Planungen 
bzw. bis zum Bezug von Wohnungen bzw. der Inbetriebnahme des Schulstandortes 
weitgehend abgeschlossen sein dürften.  
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In Bezug auf Erschütterungen und Sekundärluftschall kommt es hinsichtlich des 
Schutzgutes Menschliche Gesundheit durch die geplante FNP-Nutzungsänderung 
und zusätzliche Ausweisung von Bauflächen nicht zu erheblichen nachteiligen 
Beeinträchtigungen, da die zu berücksichtigenden Abstände bzw. Schutzmaß-
nahmen auf Ebene der B-Planung gesichert werden können. 

 

2.6.4 Störfallvorsorge / Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Störfallvorsorge i.S.d. § 50 BImSchG 

Der Änderungsbereich befindet sich nicht innerhalb des Achtungsabstandes (KAS-183) 
bzw. des angemessenen Sicherheitsabstandes (§ 3 Abs. 5c BImSchG) von Störfall-
betrieben (Betriebsbereiche gemäß § 3 Abs. 5a BImSchG).  

Seit 2018 unterliegt ein Produktions- und Betriebsgebäude zur Fertigung von elektro-
nischen Bauteilen der Leistungselektronik an der Sigmundstraße 200 den Pflichten der 
Störfall-Verordnung. Es handelt sich um einen Betriebsbereich der unteren Klasse nach 
§ 3 Abs. 5a BImSchG. Nach Anhang 1 des Leitfadens KAS-18 ergibt sich ohne Detail-
betrachtung des Betriebsbereiches ein „Achtungsabstand“ von ca. 300 m. Dieser Abstand 
wird zum nördlichen Änderungsbereichsteil eingehalten.  

Durch die vorliegende Planung sind Belange der bauplanrechtlichen Störfallvorsorge im 
Sinne der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) sowie die diesbezügliche nationale 
Gesetzgebung somit nicht betroffen. 

Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

In der nördlichen Teilfläche des Änderungsbereiches werden Bauflächen dargestellt, in 
denen aufgrund der zukünftig zulässigen Nutzungen keine besondere Anfälligkeit für 
schwere Unfälle besteht. 

Das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit be-
sonderen Auswirkungen durch Katastrophen (z.B. überschwemmungsgefährdeter Bereich, 
Erdbebengebiet) zu rechnen ist. Es ist jedoch mit teils hochanstehendem Grundwasser zu 
rechnen. Es handelt sich hier um einen sog. wassersensiblen Bereich. In regenreichen 
Perioden kommt es daher auch zu Überstauungen der dortigen Flächen. 

Im Stadtgebiet von Nürnberg ist generell mit Bombenblindgängern oder anderen Kampf-
mitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen. Luftbilder zeigen im Untersuchungsbereich 
zahlreiche Bombentrichter und zerstörte Bausubstanz entlang der Rothenburger Straße, 
da die im Osten befindliche Bahnlinie häufiges Angriffsziel war. Bombentrichter sind heute 
im Gelände aber nicht mehr zu erkennen. Bei allen weiteren Baumaßnahmen und 
Eingriffen in den Untergrund ist daher eine vorherige Kampfmittelerkundung erforderlich. 

 

2.7 Luft 

2.7.1 Bestand und Bewertung der lufthygienischen Ausgangssituation 

Eine Interpolation der Daten zur lokalen Luftqualität aus der nächstgelegenen Luftmess-
station des Bayerischen Landesamtes für Umwelt an der Von-der-Tann-Straße ist trotz der 
Entfernung von nur 1,5 km aufgrund der nicht übertragbaren örtlichen Verhältnisse nicht 
möglich. Das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ ist aktuell noch gut durchlüftet, durch den 

                                                 
3 Kommission für Anlagensicherheit (KAS): Leitfaden: Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen 

nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung 
§ 50 BImSchG, 2. überarbeitete Fassung (Nov. 2010). 

178



UMWELTBERICHT 16. ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN „BEREICH TIEFES FELD – SCHULE“  28 

 

  
Grosser-Seeger & Partner, Nürnberg  Stand: 14.05.2021 

motorisierten Individualverkehr sind im Bereich der Rothenburger Straße, der Südwest-
tangente und nachgeordnet der Wallensteinstraße im Südosten aber generell höhere NO2- 
und Feinstaubgehalte zu erwarten als in verkehrsferneren Lagen.  

Basierend auf einer für das Jahr 2020 erstellten Immissionsprognose zeigen die Modell-
rechnungen im „Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität 
in Nürnberg“, dass 2020 entlang der (alten) Rothenburger Straße noch Überschreitungen 
des NO2-Grenzwertes von 40 µg/m³ zu erwarten sind (NO2-Werte von 44 - 48 µg/m³, BÜRO 

LOHMEYER 2018). Eine Verbesserung der Belastungssituation wird mit den durchgeführten 
Berechnungen erst für die Zeit nach 2020 prognostiziert. Die Neue Rothenburger Straße 
wurde in diesem Gutachten allerdings noch nicht berücksichtigt. 

Weitere Emissionen verursacht die im Osten verlaufende Güterzugstrecke sowieder 
Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal. 

Gewerbebetriebe mit hinsichtlich der Lufthygiene relevanten Emissionsquellen bestehen 
im näheren Umfeld nicht. 

Zusammenfassend ist bezüglich der lufthygienischen Situation im Planungsgebiet „Tiefes 
Feld“ von einer merklichen Exposition gegenüber verkehrsbedingten Schadstoffemis-
sionen auszugehen. Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind 
im unmittelbaren Umfeld der Hauptdurchgangsstraßen gegenwärtig nicht mit hinreichender 
Sicherheit auszuschließen. In verkehrsferneren Lagen sind hingegen im Planungsgebiet 
„Tiefes Feld“ keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte zu erwarten. 

 

2.7.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Durch die geplanten Bildungseinrichtungen („Flächen für Gemeinbedarf/ Schule oder 
andere Bildungseinrichtung“) und zusätzlichen Wohnbauflächen ist im Vergleich zu den 
bisherigen Bauflächen mit einer gewissen Steigerung des Verkehrsaufkommens durch 
neuen Ziel- und Quellverkehr zu rechnen. Außerdem sind zusätzliche Emissionen von 
Luftschadstoffen, wie z.B. durch Wärmeerzeugung für die Beheizung, zu erwarten. 
Allerdings wird das Gebiet künftig mit der U-Bahn-Linie 3 durch den ÖPNV überdurch-
schnittlich gut erschlossen werden, so dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) am Mobilitätsmix hier deutlich geringer ausfallen kann als andernorts (zumal 
vermutet werden kann, dass der Großteil der Schulkinder den Schulweg mit dem ÖPNV 
zurücklegen wird). Die hohen Energiestandards neu errichteter Gebäude und die moderne 
Heiztechnik mit den Möglichkeiten alternativer Konzepte lassen nur einen geringen Anstieg 
der Schadstoff-Immissionen erwarten. 

Durch den Abstand der nördlichen Teilfläche des Änderungsbereiches zur Neuen 
Rothenburger Straße und die verbleibenden Freiräume im Süden werden für den 
Änderungsbereich keine Überschreitungen der Grenzwerte von Luftschadstoffen erwartet. 
Durch die Änderung der FNP-Darstellungen erfolgen diesbezüglich auch keine relevanten 
Auswirkungen. 

Der aktuelle Luftreinhalteplan (2. Fortschreibung, 2017) nennt im Übrigen auch autoarme 
Quartiere als mögliche Gegenmaßnahme zu Luftschadstoffbelastungen, wozu sich das 
Planungsgebiet „Tiefes Feld“ aufgrund des U-Bahn-Anschlusses grundsätzlich eignen 
würde. Diesem Vorschlag ist auf Ebene des B-Planes dementsprechend Rechnung zu 
tragen. 

Aufgrund der Stadtrandlage des Planungsgebietes „Tiefes Feld“ ist dagegen nicht aus-
zuschließen, dass periodisch die Zielwerte der 39. BImSchV für Ozon überschritten werden 
können. Dabei handelt es sich allerdings um ein großräumiges Phänomen, welches keinen 
direkten Bezug zum vorliegenden Planungsvorhaben aufweist. 
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Bezüglich des Schutzgutes Luft wird insgesamt nicht von erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen durch die Planung ausgegangen. 

 

2.8 Klima 

2.8.1 Bestand und Bewertung der klimatischen Ausgangssituation 

Die Stadt Nürnberg liegt im Übergangsbereich zwischen kontinentalem und ozeanischem 
Klima. Charakteristisch sind hohe Sommertemperaturen, vergleichsweise milde Winter und 
eine insgesamt geringe Niederschlagsmenge. Mit durchschnittlich 645 mm Niederschlag 
pro Jahr zählt Nürnberg zu den trockensten Gebieten Bayerns.  

Das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ stellt ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet am Beginn 
einer Kaltluftleitbahn dar. Für eine windstille Sommernacht4 wurden im Stadtklima-
gutachten Nürnberg5 im Untersuchungsbereich Temperaturunterschiede von etwa 4 °C 
zwischen den wärmeren Gewerbegebieten im Norden und den kühleren Ackerflächen im 
Zentrum des Planungsgebiets „Tiefes Feld“ ermittelt. Die bioklimatische Situation wird für 
die überplanten Siedlungsbereiche von Kleinreuth bei Schweinau im Untersuchungs-
bereich als günstig bis sehr günstig eingestuft, da es über den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zu einer starken nächtlichen Abkühlung sowie zu einem intensiven Luftaustausch 
kommt. 

Gemäß den topographischen Gegebenheiten fließt die produzierte Kaltluft in Richtung 
Westen und Südwesten zum Main-Donau-Kanal sowie auch nach Norden in die angren-
zenden Siedlungsbereiche von Kleinreuth bei Schweinau ab. Die Kaltluft dringt stellen-
weise weit in die Siedlungsbereiche vor und kann dort zum klimatischen Ausgleich 
beitragen. Der Abfluss wird aber durch die bestehenden Gebäudestrukturen (v.a. der 
Gewerbebauten) behindert. Dennoch weist das Gebiet einen hohen Kaltluftvolumenstrom 
auf und hat daher eine hohe bis sehr hohe bioklimatische Bedeutung. Derzeit hat das 
Planungsgebiet „Tiefes Feld“ eine klimatische Ausgleichsfunktion für das Stadtgebiet 
Nürnberg, welche auch im Zuge einer zukünftigen Bebauung erhalten werden soll 
(Stadtklimagutachten Nürnberg5). 

 

2.8.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Lokalklima 

Die Bebauung bisheriger Freiflächen führt grundsätzlich zu folgenden, negativen klima-
tischen Aspekten: 

• Verlust von Teilen eines Kaltluftentstehungsgebietes in Nähe zu thermisch belasteten 
Bereichen  

• Erhöhung der Temperatur bodennaher Luftschichten 

• Reduktion der Windgeschwindigkeit und Wirbelbildung an Bauwerken 

Im Rahmen des Stadtklimagutachtens5 erfolgte auch eine Detailuntersuchung zum 
Planungsgebiet „Tiefes Feld“, bezogen auf eine vollständig realisierte Bebauung, also über 

                                                 
4 Ausgangspunkt für die klimaökologische Auswertung ist eine austauscharme, sommerliche Hochdruck-

wetterlage um 4 Uhr morgens. Durch die Modellierung dieser „worst-case“-Betrachtung werden evtl. Beein-
trächtigungen auf die relevanten Parameter bodennahe Lufttemperatur, bodennahes Kaltluftströmungsfeld 
und Kaltluftvolumenstrom besonders deutlich sichtbar. 

5 GEO-NET Umweltconsulting GmbH: Stadtklimagutachten Nürnberg, Mai 2014, Klimaökologische Detailaus-
wertung Nürnberg „Tiefes Feld“ 
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die Planung der FNP-Änderung hinaus. Hierbei wurde die Ist-Situation mit der zukünftigen 
Situation in einer windstillen Sommernacht4 verglichen. 

Es konnte im Rechenmodell festgestellt werden, dass bei der oberflächennahen Luft-
temperatur die Zunahmen weitgehend auf die geplanten Baufelder beschränkt bleiben und 
es im angrenzenden Ortsbereich von Kleinreuth bei Schweinau nur zu geringen Er-
höhungen kommt. Erklärung hierfür ist die nach wie vor gute Durchlüftung der geplanten 
Baufelder nach Realisierung sowie die vorgesehenen, durchgrünten Abstandsflächen, die 
eine zusammenhängende „Wärmeinsel“ verhindern. Hinsichtlich des Luftaustausches 
stellen die neuen Baukörper neue Abflusshindernisse dar. Bei dieser Ausgangslage ist die 
Beeinflussung des lokalen Luftaustausches durch die baulichen Veränderungen nicht groß 
genug, um in der angrenzenden Wohnbebauung eine nennenswerte Verschlechterung der 
klimaökologischen Situation hervorzurufen, da auch im Planszenario ein klimatisch wirk-
samer Kaltluftstrom erhalten bleibt.  

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass sich die bioklimatische Situation durch eine 
Bebauung des gesamten Planungsgebiets „Tiefes Feld“ voraussichtlich nur im Bereich 
Kleinreuth bei Schweinau leicht verschlechtern wird. Die geplante Bebauung selbst weist 
eine günstige bis weniger günstige bioklimatische Situation auf. Insgesamt erscheint die 
entstehende Verschlechterung der bioklimatischen Situation aber als vertretbar. 

Eine Übertragbarkeit der klimaökologischen Bewertung gemäß Stadtklimagutachten auf 
die geplante FNP-Änderung ist nur bedingt möglich. Die der Modellierung zugrunde 
gelegten Daten wie Gebäudehöhen und Gebäudestellung sind auf Ebene des FNP nicht 
festlegbar. Hier kann auf B-Planebene eine vertiefende gutachterliche Untersuchung 
erfolgen. 

Ferner empfiehlt das Stadtklimagutachten Planungshinweise, die ebenfalls erst auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung (B-Plan) regelbar sind, wie u.a. die Planung durchgrünter 
Abstandsflächen zwischen den Bauflächen in Nord-Süd-Ausrichtung, eine Abnahme der 
baulichen Dichte von Nord nach Süd sowie die Festsetzung von Fassaden- und Dach-
begrünungen, um die bioklimatische Belastung im neuen Planungsgebiet „Tiefes Feld“ und 
im Bereich der bestehenden Bebauung von Kleinreuth bei Schweinau gering zu halten 
sowie anthropogenen Veränderungen des Lokalklimas entgegenzuwirken. 

 

Klimaschutz 

Die Stadt Nürnberg hat sich mit Beschluss des Stadtrates vom 23.07.2014 das Ziel gesetzt, 
die CO2-Emissionen Nürnbergs zu senken. Mit Beschluss vom 17.06.2020 sollte die 
Senkung gegenüber den Werten von 1990 bis 2030 60 % und 2050 90 % betragen. Mit 
dem „Klimaschutz-Beschluss“ des Stadtrates vom 24.07.2019 wurden die allgemeinen 
Klimaschutzziele nochmals bekräftigt.  

Die Erstellung eines Energiekonzeptes mit der Zielsetzung einer klimaneutralen Wärme- 
und Stromversorgung sollte auf B-Plan-Ebene erfolgen.  

Bei Neubauten ist man ohnehin an die Einhaltung einschlägiger Vorschriften (insbesondere 
Gebäudeenergiegesetz GEG) mit der Vorgabe entsprechender Energiestandards 
gebunden, die eine Reduzierung des Energieverbrauchs und eine Einsparung von CO2-
Emissionen zum Ziel haben. Auch die Förderung von Elektromobilität kann ein wichtiger 
Baustein zur Vermeidung von CO2-Emissionen sein (vgl. z.B. neues Gebäude-
Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes). 
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Klimaanpassung 

Aufgrund der allgemein zu erwartenden klimatischen Veränderungen6 sowie der bereits 
großflächig dargestellten Bauflächen im wirksamen FNP sind bereits ohne FNP-Änderung 
Auswirkungen auf das Planungsgebiet „Tiefes Feld“ zu erwarten. Die Klimaänderungen 
betreffen vor allem eine Zunahme von heißen und trockenen Sommern, Starkregen-
ereignissen und Extremwetterlagen. Durch die zusätzliche Flächeninanspruchnahme im 
Zuge der geplanten Umwidmung von Grünflächen zu Wohnbauflächen von ca. 2,3 ha sind 
zusätzliche Auswirkungen denkbar, die sich auch auf das Schutzgut „Mensch und seine 
Gesundheit“ auswirken könnten. Minderungen der Auswirkungen sowie eine Realisierung 
einer klimaangepassten Planung sind insbesondere durch die Umsetzung der 
Planungshinweise aus dem Stadtklimagutachten auf B-Planebene zu sichern. Hierzu 
zählen unter anderem die geplante Durchgrünung der Wohngebiete mit von Nord nach 
Süd verlaufenden öffentlichen Grünzügen, Dach- und Fassadenbegrünungen, sowie das 
Anlegen von Gehölzpflanzungen am Rand der Retentionsflächen bzw. im geplanten 
Landschaftspark.  

Aufgrund der bereits großflächig dargestellten Bauflächen im wirksamen FNP sind 
durch die geplante FNP-Änderung trotz des Zuwachses an Bauflächen insgesamt 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für das Schutzgut Klima zu erwarten.  

 

2.9 Abfall und Abwässer 

Abfälle entstehen im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ zukünftig betriebsbedingt durch den 
künftigen Schulbetrieb, sowie durch Einwohner im Gebiet als Hausmüll. Die Entstehung 
möglicher gefährlicher Abfälle (Sondermüll), z.B. im Rahmen des schulischen Chemie-
Unterrichts ist auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht absehbar. Gewerbliche 
Nutzungen sind innerhalb der Wohnbauflächen und „Flächen für Gemeinbedarf/ Schule 
oder andere Bildungseinrichtung“ nicht im relevanten Umfang zu erwarten. 

Nähere Angaben zu Art und Menge der durch die Realisierung der Planung erzeugten 
Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung sind, soweit möglich,  in nachgeordneten B-
Planverfahren nachzureichen sowie im weiteren Planungsprozess zu beachten.  

Zur Freimachung der Baufelder fallen kaum baubedingte Abfälle bzw. Recyclingstoffe an, 
da neben Ackerflächen nur ein Schotterweg vorhanden ist. Bei der Baufeldfreimachung 
sind aber Funde von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen (siehe auch Kap. 2.6.4). 

Anfallende Schmutzwässer können nach Errichtung der entsprechenden Kanäle ins 
städtische Kanalsystem eingeleitet und der Reinigung im Klärwerk zugeführt werden. 

 

2.10 Kultur- und Sachgüter 

2.10.1 Bestand und Bewertung der Ausgangssituation 

Im Änderungsbereich sind keine Boden- oder Kulturdenkmäler bekannt (Quelle: Bayern-
Viewer-Denkmal, Abruf vom 20.03.2020). Nördlich angrenzend gibt es in Kleinreuth bei 

                                                 
6 Für den Raum Nürnberg ist mit einer weiteren Zunahme der Sommertage (Tageshöchsttemperatur 25 °C 

oder darüber) bis zum Jahr 2100 von heute 50 auf bis zu 100 Tagen auszugehen. Für die sog. heißen Tage 
(Tageshöchsttemperatur 30 °C oder darüber) wird etwa eine Verdoppelung von derzeit ca. 12 Tage auf bis 
zu 23 Tage angenommen (vgl. hierzu auch das statistische Regionalisierungsmodell WETTREG 2012, 
VETTER & WEINBERGER 2012). 
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Schweinau mehrere, als Baudenkmäler geschützte Gebäude oder Bauteile (Rothenburger 
Str. 482, 484 und 496).  

Sachgüter befinden sich mit Ausnahme des teilasphaltierten Weges (Uffenheimer Straße) 
im Osten keine im Änderungsbereich. Die Beregnungsbrunnen liegen alle außerhalb (s. 
Kap. 2.3.1). 

 

2.10.2 Umweltauswirkungen und Prognose 

Nachteilige Auswirkungen der Planung auf die angrenzenden Baudenkmäler in Kleinreuth 
bei Schweinau können ausgeschlossen werden, da sich zwischen der neu geplanten 
Bebauung und den Denkmälern bereits bestehende Gebäude befinden. 

Bodendenkmäler sind von der Planung nicht betroffen, grundsätzlich können archäo-
logische Funde aber auch nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Betroffenheit von Sachgütern besteht nicht, da keine im Änderungsbereich oder in 
dessen Umfeld vorhanden sind, die der Planung entgegenstehen.  

Eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung des Schutzgutes Kultur- und 
Sachgüter ist nicht erkennbar. 

 

2.11 Wechselwirkungen 

Die ermittelten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter und Umweltbelange berück-
sichtigen auch das Wirkungs-/Prozessgefüge zwischen den einzelnen Belangen des Um-
weltschutzes. Darüberhinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen infolge von Wech-
selwirkungen sind nicht zu erwarten. 

 

3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Nullvariante beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Umweltbelange im 
Änderungsbereich bei Nichtdurchführung der Planung. Im Gegensatz zur Beschreibung 
und Bewertung der Ausgangssituation wird hier also auch eine zeitliche Komponente 
berücksichtigt (z.B. Entwicklungspotential einer Biotopfläche in den nächsten Jahren).  

Erst mit der Umsetzung der Planung ist auch ein konkreter Eingriff in die bestehende 
Situation verbunden, die bei Nicht-Umsetzung der Planung vollständig erhalten werden 
könnte. In der Nullvariante würde die derzeitige Nutzung als Ackerfläche aufgrund der 
größtenteils hohen Ertragsfunktion der Böden und der Knappheit an landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen im Stadtgebiet sehr wahrscheinlich weiterhin aufrechterhalten. Ins-
besondere im Hinblick auf die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, sowie 
Tiere käme es zu keinen Eingriffen und dem Fortbestand der aktuell günstigen Situation. 
Bei Verzicht auf die Umsetzung der Planung käme es auch nicht zur Erfüllung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände (s. hierzu Kap. 5.2). 

Jedoch könnten selbst ohne vorliegende Änderung des wirksamen Flächennutzungs-
planes auf Grundlage der bisherigen FNP-Darstellungen Bebauungspläne aufgestellt und 
die entsprechenden Bauflächen entwickelt werden, was ebenso zu erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen auf eine Reihe von Umweltbelangen führt. Die Grünflächen im FNP 
würden aber wie bisher vollständig als Kategorie „öffentliche Grün-/Parkanlage“ dargestellt 
sein. Auch wäre die planungsrechtliche Sicherung der benötigten bzw. geplanten Bildungs-
einrichtungen als „Flächen für Gemeinbedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“ 
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sowie auch die Darstellung der Wettkampfbahn als „Grünfläche/ Sportanlage“ ohne die 
vorliegende FNP-Änderung nicht möglich.  

 

4 Kumulative Auswirkungen zusammen mit anderen Planungen 

Die 16. Änderung des FNP ist nicht isoliert, sondern in Zusammenhang mit weiteren Pla-
nungen im Umfeld, die zu kumulativen Auswirkungen7 führen können, zu betrachten. Zu 
erwarten wäre, dass sich die Auswirkungen der einzelnen Plangebiete gegenseitig beein-
flussen. Die Wirkungen können sich dabei auch steigern bzw. verstärken. 

Im unmittelbaren Umfeld des Planungsgebietes „Tiefes Feld“ erfolgte vor einigen Jahren 
die 10. FNP-Änderung im Bereich Herbststraße (wirksam seit 16.04.2014), also unmittel-
bar östlich der Bahnlinie östlich des jetzigen Änderungsbereiches. Dort erfolgte im Wesent-
lichen eine Änderung der Darstellungen von Wohnbauflächen zu „Flächen für Gemein-
bedarf/ Schule oder andere Bildungseinrichtung“ sowie von „Grünfläche/ Öffentliche Park- 
und Grünanlage“ zu „Grünfläche/ Sportanlage“. Diese FNP-Änderung ist bereits auch 
schon über den B-Plan Nr. 4608 „Schulstandort Rothenburger Straße“ seit dem 16.04.2014 
rechtsverbindlich und inzwischen baulich umgesetzt. 

Durch die 16. FNP-Änderung werden in erster Linie ca. 2,3 ha zusätzliche Bauflächen zu 
Lasten von Grünflächen dargestellt. Ferner werden „Grünflächen/ Sportanlage“ dargestellt 
– zulasten der Kategorie „öffentliche Park- u. Grünanlage“. Dies zieht bei einer späteren 
Umsetzung größere Beeinträchtigungen v.a. der Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser, 
aber auch im Hinblick auf das Schutz Menschliche Gesundheit (hier: Erholung und Lärm) 
nach sich. Grundsätzlich sind alle zusätzlichen Inanspruchnahmen von Fläche kumulativ, 
es handelt sich hier aber nicht um sich gegenseitig verstärkende Wirkungen. 

Allein im Bereich des Planungsgebietes „Tiefes Feld“ sind ferner folgende Vorhaben 
bereits genehmigt oder noch in Planung (siehe Abbildung 1): 

• Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 nach Gebersdorf mit Errichtung der U-Bahn-
Haltestelle „Kleinreuth“ (bei Schweinau) (in Bau) im Bereich der Neuen 
Rothenburger Straße 

• Planfeststellungsverfahren zum Bau der Neuen Rothenburger Straße 
• Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der Güterzugstrecke im Osten um zwei 

weitere Gleise 
• B-Planverfahren Nr. 4445a „Tiefes Feld Nordwest“ 
• B-Planverfahren Nr. 4445b „Tiefes Feld Bildungsstandorte“ 
• B-Planverfahren Nr. 4445c  

 

Besondere kumulative Effekte sind auf die Schwere der Beeinträchtigungen durch die 
vorliegende FNP-Änderung bezogen nicht zu besorgen. In allen o.g. Einzelverfahren sind 
bzw. waren auf Basis der entsprechenden rechtlichen Grundlagen des jeweiligen 
Vorhabens die Umweltauswirkungen zu erheben, zu beschreiben und zu bewerten. Es sind 
bzw. waren jeweils Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen vorzusehen; für alle 
unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild sowie in 
Lebensräume geschützter Tierarten sind bzw. waren Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen 
(teilweise auch in Kombination auf gemeinsamen, überwiegend externen Flächen). 

 

                                                 
7 gemäß Anlage 1 Nr. 2 b) ff) BauGB n.F. ist die Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 

Plangebiete zu beschreiben 
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5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Den Umgang mit nachteiligen Umweltauswirkungen regeln verschiedene, eigenständige 
Rechtsinstrumente. Die angewandten Bewertungskriterien und die betrachteten Schutz-
güter/Umweltbelange sind dabei nicht deckungsgleich. Die Umweltprüfung ermittelt als 
Trägerverfahren die voraussichtlichen Umweltauswirkungen für alle Belange des 
Umweltschutzes und stellt das Ergebnis im Umweltbericht dar. Durch die Anwendung ver-
schiedener Instrumente können sich jedoch unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

sind in Bezug auf die geplante Änderung der FNP-Darstellungen nicht erforderlich. Gleich-

wohl sind auf B-Plan-Ebene die konkreten Eingriffe in Natur und Umwelt zu bewerten sowie 

konfliktmindernde Maßnahmen, Maßnahmen hinsichtlich der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung sowie des europäischen und nationalen Artenschutzes festzusetzen. 

 

Tabelle 3: Instrumente des Umweltrechtes. 

Rechtsinstrument Umweltbelange Rechtsfolgen 

BauGB8 

Umweltprüfung 

Voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umweltbelange 
gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und gem. 
§ 1a BauGB n.F. 

Abwägungsrelevanz / Geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen, welche durch die Realisierung 
der Planung entstehen, sind im Umweltbericht 
darzustellen.  

BNatSchG9   

(Eingriffsregelung) 

gem. § 1a BauGB i.V.m. 
§§ 15 und 18 BNatSchG 

Voraussichtliche erhebliche Be-
einträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes 

Abwägungsrelevanz und konkrete Entschei-
dung über Vermeidung und Ausgleich 

Artenschutz / saP10 

Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG, ggf. 
naturschutzrechtliche Voraus-
setzungen für Ausnahme gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG; 
Einschlägigkeit des § 18 
BNatSchG i.V.m. BauGB 

Je nach Ergebnis:  

CEF11-/FCS12-Maßnahmen; wenn diese nicht 
möglich oder nicht funktionierend, dann Be-
urteilung durch die Höhere Naturschutzbe-
hörde (Reg. von Mittelfranken), ob Ausnahme-
tatbestand gegeben oder nicht; bei Nicht-
Regelbarkeit des speziellen Artenschutzes ist 
der Bauleitplan rechtlich nicht vollziehbar. 

FFH-/SPA –
Verträglichkeits-
abschätzung / ggf. -
prüfung 

Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele bzw. Schutzzwecke von 
Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und europäischen 
Vogelschutzgebieten gem. § 32 
BNatSchG 

Je nach Ergebnis Abwägungsrelevanz, Be-
urteilung durch die Höhere Naturschutzbe-
hörde (Reg. von Mittelfranken), ob ausnahms-
weise Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der 
Planung gegeben ist. 

 

                                                 
8 Baugesetzbuch, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634) 
9 Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 
10 saP = spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in der Bauleitplanung 
11 CEF = Continuous Ecological Functionality, d.h. Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion 
12 FCS = Favourable Conservation Status, d.h. Maßnahmen zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszu-

standes von Populationen 
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5.1 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 

Im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ liegen keine naturschutzrechtlich unter Schutz gestellten 
Objekte bzw. Gebiete (NSG, LSG, gLB und/oder ND) oder Wasserschutzgebiete (WSG) 
vor. 

Keiner der im Änderungsbereich festgestellten Biotoptypen stellt einen geschützten 
Lebensraum nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG (vgl. hierzu auch Kap. 1.2 
bzw. 2.4.1.1) oder einen Lebensraum nach Anhang I der FFH-Richtlinie dar. 

Im Änderungsbereich befinden sich keine als Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes ein-
gestuften Gehölzbestände. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt auf Ebene der B-Planung  in Anwendung 
der Anlage 2 zur Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen (KostenErstS, Stand: 21.07.2006). Teilweise kann durch eine 
naturnahe Gestaltung des Landschaftsparks eine gewisse Aufwertung des Ist-Zustandes 
erfolgen, die Vergrößerung der Bauflächen und die Nutzungsintensivierung im Bereich der 
geplanten Sportanlage dürften aber ein Kompensationsdefizit nach sich ziehen. Dieses 
kann ggf. auf Flächen im städtischen Ökokonto ausgeglichen werden. Diese Flächen 
wären auf B-Plan-Ebene noch genau zu benennen und den Vorhaben zuzuordnen. 

 

5.2 Europäischer und nationaler Artenschutz 

Aufgrund der Anforderungen des § 44 BNatSchG (und den diesbezüglichen Empfehlungen 
der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Mittelfranken) wird im Interesse 
der Rechtssicherheit der Planung die Durchführung einer speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) empfohlen. Im Rahmen der saP wird umfassend und systema-
tisch ermittelt, ob die Planung auf unüberwindliche artenschutzrechtliche Hindernisse, 
insbesondere das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG, treffen 
könnte. 

Die Verbote treten zwar erst direkt mit Realisierung eines Vorhabens ein, allerdings muss 
im Rahmen der Bauleitplanung bereits geprüft werden, ob die Umsetzung eines B-Planes 
aus artenschutzrechtlichen Gründen möglich ist. Ein B-Plan kann seine Planrechtfertigung 
verlieren, wenn seiner Umsetzung dauerhaft Vollzugshindernisse entgegenstehen, zu 
denen auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zählen. Eine 
Abwägung der artenschutzrechtlichen Belange im Verfahren ist nicht möglich. 

Auf FNP-Ebene wäre aktuell nur eine Abschätzung der späteren Folgen möglich. Um die 
Auswirkungen auf geschützte Tierarten und eine mögliche Erfüllung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände genauer zu prüfen, wurden aber bereits Erhebungen zu verschiedenen 
Artengruppen durchgeführt und hierzu eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
durchgeführt. Diese wurde für das Gesamtareal des „Tiefen Felds“ erarbeitet, da die sich 
daraus ergebenden Maßnahmen zusammenwirken sollen (Grosser-Seeger & Partner, 
04.12.2018). Dieses Gutachten kann nach wie vor als „Rahmengutachten“ für die 
Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen bei der späteren Realisierung der Planungen 
herangezogen werden und ermöglicht daher auch eine Abschätzung für die 
artenschutzrechtlichen Auswirkungen der 16. FNP-Änderung, da es unerheblich ist, durch 
welche Art von Bebauung oder Umgestaltung des Gebietes es zu dem Verlust an für die 
im Tiefen Feld wesentliche ökologische Gilde der bodenbrütenden Vogelarten kommt. 
Schon bei den bisherigen Darstellungen im FNP (ohne FNP-Änderung) würden dieselben 
beeinträchtigenden Effekte auftreten, wie bei Umsetzung der Darstellungen der 16. FNP-
Änderung (gutachterliche Stellungnahme zur Berücksichtigung des speziellen 
Artenschutzrechts im Rahmen der 16. FNP-Änderung, Grosser-Seeger & Partner, 
11.05.2021). 
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• In dem genannten Gutachten werden Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen für das Gesamtareal vorgeschlagen. Außerdem werden 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) für erforderlich gehalten, um Beeinträchtigungen lokaler Populationen zu 
vermeiden. Da sich jedoch im Zuge des Verfahrens gezeigt hat, dass innerhalb des 
„Tiefen Feldes“ oder in räumlicher Nähe zum Eingriffsort keine vorlaufenden 
Ersatzmaßnahmen möglich sind, handelt sich nicht mehr um CEF-Maßnahmen und die 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wären erfüllt. Die Maßnahmen können aber im 
selben Umfang als FCS-Maßnahmen umgesetzt werden, dafür ist auf den 
nachgeordneten Planungsebenen aber eine artenschutzrechtliche Ausnahme 
erforderlich. Hierzu wurde seitens der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung 
von Mittelfranken die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme bereits in 
Aussicht gestellt.  

 

Geeignete Flächen für diese FCS-Maßnahmen, die den ermittelten Ausgleichsbedarf für 
alle Planungen im Tiefen Feld decken, wurden bereits durch die Stadt gesichert, teilweise 
auch schon vorlaufend umgesetzt. Grundsätzlich werden daher die Vorgaben des 
speziellen Artenschutzrechtes als zu bewältigend angesehen. Durch die FNP-Änderung 
ergeben sich auch keine quantitativ zusätzlichen oder qualitativ anderen Auswirkungen auf 
geschützte Arten als bislang berücksichtigt. 

 

6 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Fauna-Flora-Habitat) und 
europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der oben genannten Gebiete des Schutzgebiets-
systems Natura 2000 sind von der Planung nicht betroffen. 

Nächstgelegenes FFH-Gebiet ist das Gebiet DE 6432-301 „Sandheiden im mittelfränki-
schen Becken“ in Form der Teilfläche 02 NSG „Hainberg“, das ca. 1 km entfernt in süd-
westlicher Richtung liegt. Die dort vorkommenden Lebensraumtypen der Sandlebens-
räume mit Dünen und trockenen Heiden stehen in keinem funktionalen Zusammenhang zu 
den im Änderungsbereich vorkommenden Lebensräumen. 

Das europäische Vogelschutzgebiet DE 6533-471 „Nürnberger Reichswald“ liegt über 
5,2 km entfernt. Auch hier können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele definitiv aus-
geschlossen werden. 

 

7 Geprüfte Alternativen 

Aufgrund des vermehrten Bedarfs an Schuleinrichtungen durch höhere Schülerzahlen, v.a. 
im Bereich der weiterführenden Schulen, war die Stadt Nürnberg bereits seit Längerem auf 
der Suche nach einem neuen Standort für ein Gymnasium, eine Grundschule mit Hort so-
wie eine Kindertagesstätte mit allen notwendigen Sport- und Freiflächen. In erster Linie 
spielten hier Aspekte des Schulplatzbedarfes sowie der Erreichbarkeit eine vorrangige 
Rolle (es wird hierzu und zu den folgenden Ausführungen auf die Begründung zur 16. FNP-
Änderung verwiesen).  

Neben dem jetzt verfolgten Standort im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ stand als neuer 
Schulstandort für den Südwesten Nürnbergs ein Areal am Tillypark zur Diskussion. Dort 
befanden sich schon jetzt eine Sportanlage im städtischen Eigentum, die durch Fusion 
zweier Sportvereine frei wurde. Dort wäre der Schulstandort zwar auf bereits genutzten 
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Flächen errichtet worden, was insbesondere bei den Schutzgütern Fläche und Tiere, teils 
auch bei den Schutzgütern Boden und Wasser zu geringeren Eingriffen geführt hätte, dem 
Standort wurde aber im Hinblick auf den neu entstehenden Bedarf im Planungsgebiet 
„Tiefes Feld“ nicht der Vorzug gegeben. Zwischenzeitlich ist dort der Bau einer Sporthalle 
vorgesehen, so dass er als Alternative nicht mehr zur Verfügung steht. 

Für das gesamte Areal des Planungsgebiets „Tiefes Feld“ fand bereits 2009/10 ein städte-
baulicher Wettbewerb statt. Die Siegerentwürfe wurden im Rahmen eines Workshops im 
Februar 2010 überarbeitet und optimiert. In diesem Planungsstadium war noch kein 
Gymnasium im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ vorgesehen und somit bestand für schulische 
Einrichtungen noch kein dementsprechender Flächenbedarf.  

Im April 2018 fand ein weiterer Workshop statt. In diesem wurden durch die Darstellung 
von Grundsatzvarianten für die Standorte der Bildungseinrichtungen die zentralen 
Fragestellungen, Bedarfe und Notwendigkeiten der unterschiedlichen Akteure diskutiert 
und herausgearbeitet. Ergebnis war u.a., dass ein Stadtpark als mindestens 10 ha große 
zusammenhängende öffentliche Grünfläche mit angemessener Breite ausgestaltet werden 
soll. Die Lage des Schulstandortes nahe zum geplanten U-Bahnhof „Kleinreuth“ (bei 
Schweinau) war aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen und der kurzen Wege 
weitgehend gesetzt. 

Des Weiteren wurden Standortvarianten der 400 m-Wettkampfbahn für den Schulsport ge-
prüft. Die nun vorgesehene Lage am östlichen Rand des südlichen Änderungsbereichs-
teils hat diverse Vorteile: Der Standort befindet sich in der Nähe der geplanten Bildungs-
standorte, aber auch im Einzugsbereich der Johann-Pachelbel-Realschule östlich der 
Bahnlinie. Die Erschließung kann am Rand des Planungsgebietes und nicht, wie bei einer 
früheren Standortalternative, die im Südwesten des geplanten Landschaftsparks lag, durch 
das Quartier hindurchgeführt werden. Zudem kann ein zusammenhängender, durchgängig 
breiter Grünzug im Süden des geplanten Quartiers verwirklicht werden, der nicht durch die 
Wettkampfbahn geteilt wird. Aus lärmschutzfachlicher Sicht wird die Wettkampfbahn, die 
aufgrund außerschulischer Nutzungen ebenfalls zu Lärmemissionen führt, in einen bereits 
durch den Güterzugverkehr vorbelasteten Bereich situiert werden. Eine Lärmbelastung des 
Parkinnenbereiches wird somit minimiert. Zudem kann die Funktionalität der nach Süd-
westen orientierten Entwässerung des Quartiers auch bei Situierung der Wettkampfbahn 
im Osten gewährleistet werden.  

Diesbezüglich stellt die nun angestrebte FNP-Darstellung in der Gesamtschau eine Opti-
mierung der Planung, auch im Hinblick auf einige Umweltbelange, dar, obgleich auch mit 
der Realisierung der vorliegenden Planung (insb. im Verbund mit der Entwicklung des 
gesamten Planungsgebiets „Tiefes Feld“) dennoch erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf eine Reihe von Schutzgütern verbunden sind. 

 

8 Methodik / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Der Umweltbericht gemäß Anlage 1 des BauGB soll den aktuellen Zustand innerhalb des 
Änderungsbereiches (Basisszenario) und die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt-
belange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB beschreiben und bewerten. Auch die 
Entwicklung der einzelnen Schutzgüter bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante, 
Kapitel 3) soll ermittelt und bewertet werden. 

Die vorliegende Fassung des Umweltberichtes wurde vom Büro GROSSER-SEEGER & 

PARTNER, Nürnberg, erstellt und wurde vom Umweltamt der Stadt Nürnberg fachlich 
geprüft. Es werden Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
gemacht (Kapitel 2) und grundsätzliche Aussagen zur umweltfachlichen Optimierung der 
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Planung bzw. zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen dargestellt (Kapitel 5). 

Der Umweltbericht beschreibt den Änderungsbereich, in dem durch die Planung für die 

Bildungsstandorte, die Wohnbauflächen und die Grünflächen auch die Eingriffe bei spä-

terer Umsetzung zu erwarten sind. Aufgrund der Abgrenzung des Änderungsbereiches und 

die Aufteilung in zwei Teilflächen haben sich für einzelne Schutzgüter über diese Grenze 

hinausgehende Betrachtungen als sinnvoll erwiesen, um die umweltfachlichen Zusammen-

hänge im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ verstehen zu können. Auf sie wird in den jeweiligen 

Kapiteln hingewiesen, eine generelle Festlegung als statisches Gebiet ist nicht sinnvoll, da 

sich die räumlichen Ausmaße der Umweltwirkungen fallweise unterscheiden. 

Folgende Informationsquellen und Gutachten wurden für den vorliegenden Entwurf des 
Umweltberichtes herangezogen (die genannten Datengrundlagen liegen dem Verfasser 
vor bzw. wurden von der Stadt Nürnberg zur Verfügung gestellt): 

• Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan 

• Stadtklimagutachten (GEO-NET Umweltconsulting GmbH 2014) 

• Klimafahrplan Nürnberg 2010-2050 (2014) 

• Handbuch Klimaanpassung (2012) 

• Masterplan Freiraum (2014; regelmäßige Fortschreibung) 

• Gesamtstädtisches Freiraumkonzept Nürnberg (bgmr Landschaftsarchitekten 2013) 

• Stadtbiotopkartierung (2008) 

• Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) der Stadt Nürnberg (1996) 

• Artenschutzkartierung Bayern (ASK-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, 
LfU), Kartenblätter TK 6531 und TK 6532, Abfrage am 01.04.2020) 

• Bay. Geologisches Landesamt: Geologische Karte 1 : 50.000 Nürnberg-Fürth-Erlangen und 
Umgebung (1977) bzw. UmweltAtlas Bayern (Zugriff 19.03.2020) 

• Grundwasserbericht der Stadt Nürnberg (2017) 

• Schallgutachterliche Stellungnahme zur 16. Änderung des Flächennutzungsplans 
(Obermeyer Infrastruktur GmbH, 12.05.2021) 

• Strategische Lärmkarte LfU 2017 (Straßenlärm) bzw. UmweltAtlas Bayern (Zugriff 
19.03.2020) 

• Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (er-
stellt von ACCON GmbH, vom Stadtrat beschlossen am 28.10.2015; Fortschreibung 2019) 

• 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für das Stadtgebiet der Stadt Nürnberg  
(September 2017) 

• Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität in Nürnberg 
(Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co KG, Bericht Juni 2018) 

• Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), 
Bebauungsplan Nr. 4445 „Tiefes Feld“, Grosser-Seeger & Partner, 04.12.2018 

• gutachterliche Stellungnahme zur Berücksichtigung des speziellen Artenschutzrechts im 
Rahmen der 16. FNP-Änderung, Grosser-Seeger & Partner, 11.05.2021 

• Ortsbegehungen (Erfassung Biotop-/Nutzungstypen) in 2017 und Aktualisierungen am 
27.04.2018 sowie 06.04.2020 

 

Die letzten flächendeckenden Messungen zur Außenluftqualität wurden im Planungsgebiet 
im Jahr 2004 durchgeführt. Die Daten sind aus verschiedenen Gründen (z.B. Änderung 
der Verkehrszahlen, Flottenwechsel, geänderte Umfeldnutzungen) heute nur noch ein-
geschränkt belastbar. 

Aussagen in diesem Umweltbericht wurden aufgrund der vorliegenden Grundlagendaten 
und Erkenntnisse (siehe oben) getroffen, soweit dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich war. 
Auf etwaige Unwägbarkeiten oder methodische Schwierigkeiten wird ergänzend bei den 
einzelnen Schutzgütern eingegangen.  
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9 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen (und auch nur diese), die 
aufgrund der Durchführung eines Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieser 
Überwachung ist die frühzeitige Ermittlung insbesondere unvorhergesehener Aus-
wirkungen und ggf. das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen. Gegenstand der Überwachung 
ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen gemäß § 1a Abs. 3 S. 2 
BauGB und von Maßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB (naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung). Die geplanten Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht 
darzustellen. Die gemeindliche Überwachung ist jedoch nicht auf die im Umweltbericht 
dargestellten Maßnahmen beschränkt. 

Monitoringmaßnahmen sind in Bezug auf die angestrebte Änderung der FNP-
Darstellungen allerdings nicht erforderlich. Auf Ebene der daraus abgeleiteten Bebauungs-
pläne werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Monitoringmaßnahmen, insb. für die 
Überwachung der natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, erforderlich, 
die in den jeweiligen Umweltprüfungen festzulegen und in den zugehörigen Umwelt-
berichten dann darzustellen sind. 

 

  

190



UMWELTBERICHT 16. ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN „BEREICH TIEFES FELD – SCHULE“  40 

 

  
Grosser-Seeger & Partner, Nürnberg  Stand: 14.05.2021 

10 Zusammenfassung 

Die Stadt Nürnberg plant im Westen der Stadt zwischen den Stadtteilen Großreuth bei 
Schweinau (im Osten), Kleinreuth bei Schweinau (im Norden) und Gebersdorf (im Süd-
westen) auf dem Gelände „Tiefes Feld“ die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers mit 
verschiedenen Bildungseinrichtungen sowie Wohnbebauung. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Änderung des wirksamen 
FNP der Stadt Nürnberg notwendig (16. Änderung), da die geplanten Nutzungen nicht den 
derzeitigen Darstellungen entsprechen.  

Der Änderungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 19,5 ha und ist in zwei Teil-
flächen aufgeteilt. In unmittelbarer Nähe zur neuen U-Bahn-Haltestelle „Kleinreuth“ (bei 
Schweinau) und einem neuen Quartierszentrum soll im nördlichen Teil, neben Wohn-
gebieten, ein Standort für verschiedene Bildungseinrichtungen und dazugehörige Sport-
anlagen entstehen. Im Rahmen dieser Änderung werden „Flächen für Gemeinbedarf/ 
Schule oder andere Bildungseinrichtung“ sowie Wohnbauflächen zu Lasten von bisher 
dargestellten gemischten Bauflächen dargestellt. Die Inanspruchnahme von bisher 
geplanten Grünflächen für neue Bauflächen umfasst zusätzlich insgesamt ca. 2,31 ha 
Fläche.  

In der südlichen Teilfläche wird im Osten, angrenzend an die Bahnlinie, künftig eine 
Wettkampfbahn verortet und dieses Areal zu diesem Zweck in einem Umfang von ca. 
2,6 ha als „Grünfläche/ Sportanlage“ dargestellt, wofür ca. 2,3 ha „Grünfläche/ öffentliche 
Park- und Grünanlage“ sowie ca. 0,3 ha Flächen für die Landwirtschaft dementsprechend 
umgewidmet werden. Ferner werden die derzeit im wirksamen FNP dargestellten 
Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft neu abgegrenzt. Hierfür werden Flächen 
für die Landwirtschaft im Westen der südlichen Teilfläche um ca. 1,6 ha zurückgenommen 
und im Südosten nahezu vollständig wieder dargestellt (ca. 1,5 ha). 

Im Rahmen der gem. § 2 Abs. 4 BauGB erforderlichen Umweltprüfung werden alle Schutz-
güter hinsichtlich der Bedeutung der Bestandssituation, sowie der zu erwartenden Aus-
wirkungen bei Verwirklichung der Planung untersucht. Grundlage hierfür stellt der Entwurf 
der 16. FNP-Änderung dar. Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist der 
Vergleich der bisher geplanten Darstellungen im wirksamen FNP gegenüber der neu 
geplanten Nutzung, bei den jeweiligen Schutzgütern wurde aber auch ergänzend auf die 
Auswirkungen bei Umsetzung der FNP-Darstellungen eingegangen.  

Auswirkungen auf Natur und Landschaft bestehen im Wesentlichen durch die zusätzliche 
Inanspruchnahme von ca. 2,31 ha Fläche bisher dargestellter Grünflächen im FNP durch 
neue Wohnbauflächen und der damit in der Folge einhergehenden zusätzlichen Ver-
siegelung und Beeinträchtigungen der Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser.  

Für das Schutzgut Pflanzen erfolgen durch die FNP-Änderung insgesamt keine erheb-
lichen nachteiligen Beeinträchtigungen, da zum einen hauptsächlich landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Flächen mit entsprechend geringer Eingriffsempfindlichkeit überplant 
werden und zum anderen weder vegetationskundlich wertvolle Lebensräume noch größere 
bzw. ältere Gehölzbestände betroffen sind.  

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere sind im Wesentlichen Nahrungs- und Bruthabitate von 
bodenbrütenden Vogelarten betroffen. Die Eingriffe stellen bei der Umsetzung eine erheb-
liche nachteilige Auswirkung auf die Fauna und die biologische Vielfalt im Planungsgebiet 
„Tiefes Feld“ dar, da für die bodenbrütenden Vogelarten keine eingriffsnahen Ausgleichs-
flächen zur Verfügung stehen. Die Beeinträchtigungen wären aber in quantitativ und 
qualitativ ähnlichem Maße auch ohne Änderung der FNP-Darstellung gegeben, so dass 
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Auf das Schutzgut Landschaft ist dagegen keine erhebliche Auswirkung zu erwarten, da 
bereits eine wesentliche Überprägung des Änderungsbereichs durch den wirksamen FNP 
hervorgerufen wird.  

Die Schutzgüter Luft und Klima werden insgesamt nicht erheblich beeinträchtigt, da das 
Gebiet weiterhin über einen funktionierenden Luftaustausch verfügen wird und die zu-
sätzlichen Auswirkungen – insbesondere zu den bestehenden Darstellungen im FNP und 
deren Folgen bei der Umsetzung – begrenzt sind bzw. durch Vermeidungs- und Ver-
ringerungsmaßnahmen (auf B-Plan- und/oder Genehmigungsebene) vermindert werden 
können. Auf B-Plan-Ebene sollte hierzu jedoch noch eine genauere Untersuchung 
hinsichtlich der Auswirkung der geplanten Bebauung auf das Lokalklima erfolgen. 

Im Zuge der Umsetzung der Planung entstehen keine besonderen Arten oder Mengen von 
Abfall. Entstehende Abwässer können über den Schmutzwasserkanal der städtischen 
Kläranlage zugeleitet werden. 

Kultur- und Sachgüter sind durch die Planung nicht negativ betroffen. Es treten daher keine 
erheblichen nachteiligen Folgen auf dieses Schutzgut auf. 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) könnten im Rahmen der bisherigen 
Darstellung des FNP hieraus entwickelte Bebauungspläne aufgestellt werden. Bei deren 
Umsetzung würde es ebenfalls zu teils erheblichen nachteiligen Auswirkungen für einige 
Schutzgüter kommen. Lediglich der gänzliche Verzicht auf die Durchführung der Planung 
(auch der bisherigen FNP-Darstellungen) würde dazu führen, dass es im Hinblick auf die 
Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, sowie Tiere zu keinen Eingriffen und 
dem Fortbestand der aktuell günstigen Situation kommen würde. Nur bei Verzicht auf die 
Umsetzung der Planung käme es auch nicht zur Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände. 

Kumulative Auswirkungen mit einer Reihe an zeitlich parallel laufenden und sich z.T. 
räumlich überschneidenden Planungen im Gesamtareal „Tiefes Feld“, wie z.B. das 
Planfeststellungsverfahren zur Neuen Rothenburger Straße, sind nicht zu erwarten. 
Besondere kumulative Effekte sind auf die Schwere der Beeinträchtigungen durch die 
vorliegende FNP-Änderung bezogen nicht zu besorgen. In allen Einzelverfahren außerhalb 
der FNP-Änderung sind bzw. waren auf Basis der entsprechenden rechtlichen Grundlagen 
des jeweiligen Vorhabens die Umweltauswirkungen zu erheben, zu beschreiben und zu 
bewerten. Es sind bzw. waren jeweils konfliktmindernde Maßnahmen vorzusehen; für alle 
unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild sowie in 
Lebensräume geschützter Tierarten sind bzw. waren Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen 
(teilweise auch in Kombination auf gemeinsamen, überwiegend externen Flächen). 

Während auf FNP-Ebene keine konfliktmindernden Maßnahmen erforderlich bzw. möglich 
sind, sind im weiteren Planungsprozess im Planungsgebiet „Tiefes Feld“ verschiedene 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen, die eine effektive Ver-
ringerung der Eingriffe darstellen. Diese sind auf Ebene der B-Pläne entsprechend 
vorzusehen und nach Möglichkeit festzusetzen. 

Die notwendige Eingriffsbilanzierung wird ebenfalls auf Ebene der B-Pläne anhand eines 
Vergleichs der Planungssituation mit der Ausgangssituation durchgeführt. Teilweise kann 
durch eine naturnahe Gestaltung des Landschaftsparks eine gewisse Aufwertung des Ist-
Zustandes erfolgen, die Vergrößerung der Bauflächen und die Nutzungsintensivierung im 
Bereich der geplanten Sportanlage dürften aber ein Kompensationsdefizit nach sich 
ziehen. Dieses kann ggf. auf Flächen im städtischen Ökokonto ausgeglichen werden. 
Diese Flächen wären auf B-Planebene noch genau zu benennen und dem Vorhaben 
zuzuordnen.  
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11 Anhang 

Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 

Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landesent-
wicklungsprogramm (LEP) Bayern 2018:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden, d.h. der 
Flächenverbrauch soll verringert und einer 
Innenverdichtung Vorrang gegeben werden. 
Bodenversiegelungen sollen auf das not-
wendige Maß begrenzt werden. Die Notwen-
digkeit der Umwandlung landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzter Flächen soll be-
gründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu 
den Möglichkeiten der Innenentwicklung zu-
grunde gelegt werden, zu denen insbeson-
dere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Bau-
lücken und andere Nachverdichtungsmög-
lichkeiten zählen können. Gemäß Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) hat die er-
neute Inanspruchnahme bereits bebauter Flä-
chen sowie die Bebauung unbebauter Flä-
chen im beplanten und unbeplanten Innen-
bereich, soweit sie nicht für Grünflächen 
vorgesehen sind, Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Freiflächen im Außenbe-
reich. Gemäß dem Grundsatz des LEP sollen 
land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete 
erhalten werden. Insbesondere hochwertige 
Böden sollen nur in dem unbedingt not-
wendigen Umfang für andere Nutzungen in 
Anspruch genommen werden. Gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz sind historisch ge-
wachsene Kulturlandschaften vor Verun-
staltung, Zersiedelung und sonstigen Beein-
trächtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen 
werden. Bei Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen der natürlichen 
Funktionen soweit wie möglich vermieden 
werden. 

ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei-
gehalten werden. 
 
§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nie-
derschlagswässern bzw. deren sonstiger 
alternativer Ableitung den Vorrang. Mit Ein-
führung des getrennten Gebührenmaßstabs 
für Niederschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
(InSEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet 
Leit-linien für künftige gesamtstädtische Pla-
nungen und Konzepte in Bezug auf die Ge-
meinschaftsaufgabe Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsaus-
schusses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, der eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen) die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts-
nahen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
 
 
 
 

Artenschutz und Biologische Vielfalt 
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG ge-
regelt. Aussagen zum NATURA 2000-Konzept 
der EU finden sich in den §§ 31 bis 36 
BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum spe-

ziellen Artenschutz unterliegen nicht der Ab-
wägung im Rahmen der Bauleitplanung. 
 
Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 
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01. April 2008, nennt u.a. folgenden Hand-
lungsschwerpunkt: Berücksichtigung der As-
pekte des Artenschutzes und des Biotop-
verbunds sowie des Ziels der Erhaltung von 
Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt bei 

der Trassierung von Verkehrswegen und der 
Ausweisung neuer Siedlungs- und Gewerbe-
flächen. 

 

 
Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Viel-
falt dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel fest-
gesetzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz 
verbundener Biotope zu sichern. Der Bio-
topverbund dient u.a. der dauerhaften Siche-
rung der Populationen wildlebender Tiere und 

Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 
der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer Wech-
selbeziehungen. In Art. 19 BayNatSchG wird 
das Ziel formuliert, dass der Biotopverbund 
bis zum Jahr 2030 mindestens 15% Offen-
land der Landesfläche umfasst. 
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge 

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Straßen so-
wie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist und 2019 fortgeschrieben wurde. 
Der LAP soll die Lärmprobleme und -auswir-
kungen regeln und ruhige Gebiete gegen eine 
Zunahme des Lärms schützen. Für die Ne-
beneisenbahnstrecken wurde 2019 ein eigen-
ständiger Lärmaktionsplan erstellt. 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm): dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor sowie der Vor-
sorge gegen schädliche(n) Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 
als (nicht) genehmigungsbedürftige Anlagen 
den Anforderungen des BImSchG (Zweiter 
Teil) unterliegen im bau-/ immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 
bei Nachbarschaftsbeschwerden. Sie legt 
u.a. gebietsbezogene Immissionsrichtwerte 
für Anlagenlärm fest, die am Immissionsort in 

der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der TA Lärm bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Gewerbe- bzw. 
Anlagenlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht voll-
ziehbar sind. 
 
18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach BImSchG nicht 
bedürfen. Sie legt gebietsbezogene Immissi-
onsrichtwerte für Sportlärm fest, die am Im-
missionsort in der Summe nicht überschritten 
werden dürfen. Die Regelungen der Sportan-
lagenlärmschutzverordnung bestimmen die 
Grenze der Abwägung für Sportlärm, da ein 
Bebauungsplan keine Festsetzungen treffen 
darf, die nicht vollziehbar sind. In Bayern soll 
die 18. BImSchV auch für Freizeitlärm (aus-
genommen traditionelle Volksfeste und Kirch-
weihen) Anwendung finden. 
 
Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmrichtlinie 
soll in Bayern nur für traditionelle Volksfeste 
und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
 

196



UMWELTBERICHT 16. ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN „BEREICH TIEFES FELD – SCHULE“  46 

 

  
Grosser-Seeger & Partner, Nürnberg  Stand: 14.05.2021 

Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtun-
gen – KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit 
von Immissionen durch Geräusche von Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen in der 
Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es legt 
u.a. fest, dass die natürlichen Lebensäuße-
rungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen 
Spielens oder anderer kindlicher Verhaltens-
weisen sind, im Wohnumfeld als sozialadä-
quat hinzunehmen sind. Das KJG lockert für 
Jugendspieleinrichtungen einige Regelungen 
der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 
 
§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Regierung von Mittelfran-
ken in Kraft gesetzt; darin enthalten ist u.a. 
eine Maßnahmenübersicht des bestehenden 
Luftreinhalte-/Aktionsplans (2004) sowie des-
sen 1. Fortschreibung (2010) und deren je-
weiliger Umsetzungsstand, sowie weitere 
(geplante) relevante Maßnahmen zur Luft-
reinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen über-
wiegend das Schutzgut „Menschliche Ge-
sundheit“, einzelne Grenzwerte zielen auch 
auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsaus-
schusses vom 27.03.2014: 
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 
Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Gesamtstädtisches Freiraumkonzept mit 
Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 
2020“ 
Im Bereich des Tiefen Feldes soll eine neue 
Parkanlage entstehen unter Umsetzung der 
„Vision Wasser Tiefes Feld“. Es soll eine 
übergeordnete Freiraumverbindung vom 

Pegnitztal zum Hainberg als Grünzug „Süd-
West“ geschaffen werden. 
 
Baulandbeschluss (2017ff):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft. Eine Änderung trat am 
04.03.2020 in Kraft. Er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2019 sowie des Stadtplanungsaus-
schusses vom 17.10.2019: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziel-
len Auswirkungen von Dach- oder Fassaden-
begrünungsmaßnahmen bei allen anstehen-
den städtischen Neubauprojekten und im Be-
stand zu prüfen und nach Möglichkeit ent-
sprechende Maßnahmen umzusetzen. 
 
Stadtratsbeschluss v. 04.03.2020: 
Das Konzept der „Grünen Finger“ dient als 
Planungsgrundlage und Orientierungshilfe für 
alle räumlichen Entwicklungsplanungen so-
wie für stadtstrategische Grundsatzentschei-
dungen.  
Die Entwicklung von Grünflächen auf vormals 
baulich genutzten Flächen bleibt jeweils eige-
nen Beschlussfassungen vorbehalten. Bei 
der konkreten Umsetzung sind bestehende 
funktionale Zusammenhänge der vorhande-
nen Gebiete einzelfallspezifisch zu prüfen 
und zu berücksichtigen. 
 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. 
des immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gemäß § 50 Satz 1 BImSchG in 
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür 
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten 
in § 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung 
dieses Belangs in der Bauleitplanung. Des 
Weiteren besteht nunmehr die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen (außerhalb des 
Störfallrechts) zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach den Buchstaben a bis d und i.  
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Klima und Energie

§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe 
im Rahmen der Bauleitplanung. Am 30. Juni 
2011 hat der Bundestag die Novellierung des 
BauGB durch das „Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ beschlossen 
(BauGB-Klimanovelle 2011). Die Belange 
des Klimaschutzes und der Anpassung an 
den Klimawandel sind dadurch erweitert wor-
den. Bauleitpläne sollen dazu beitragen, den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insb. 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. 
 
§ 1a Abs. 5 BauGB:  
Es soll den Erfordernissen des Klima-
schutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klimawan-
del dienen, Rechnung getragen werden. 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) v. 19.05.2010:  
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
Gebäudeenergiegesetz - GEG:  
Im GEG wurden 2020 die Maßgaben des Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EE-
WärmeG), der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) sowie des Energieeinsparungsge-
setzes (EnEG) zusammengeführt. Zweck 
dieses Gesetzes ist ein möglichst sparsamer 
Einsatz von Energie in Gebäuden einschließ-
lich einer zunehmenden Nutzung erneuerba-
rer Energien zur Erzeugung von Wärme, 
Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb. 
Danach sind neue Gebäude als sog. Nied-
rigstenergiegebäude gemäß der EU-Gebäu-
derichtlinie zu errichten. 
Alle Eigentümer von Gebäuden sind zu einer 
zumindest anteiligen Nutzung von rege-
nerativen Energien bei der Deckung des 
Wärme- und Kälteenergiebedarfs ver-
pflichtet. 
 
Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 
In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 

eine CO2-neutrale Energieversorgung für 
den Neubau zu erreichen. 
 
Gemeinsamer Beschluss des Stadt-
planungs- und Umweltausschusses v. 
26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grund-
lage für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 
Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle Da-
tengrundlage und Analyse der klimaökologi-
schen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Ent-
wicklung werden in einer Klimafunktions- und 
einer Planungshinweiskarte dargestellt. 
 
Stadtratsbeschluss v. 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesre-
gierung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-
20-20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effi-
zienzsteigerung um 20%, Anteil der erneuer-
baren Energien von 20%) erreicht werden. 
Zur Anpassung an den Klimawandel werden 
die vorgeschlagenen Maßnahmen sukzessi-
ve ergänzt und aktualisiert. Im Kontext mit 
den Zielvorgaben des Masterplans Freiraum 
und des Stadtklimagutachtens werden Um-
setzungsstrategien entwickelt. 
 
Stadtratsbeschluss v. 24.07.2019: 
Die Verwaltung wird u.a. beauftragt, im Rah-
men ihrer Möglichkeiten den Ausbau der 
Fernwärme in Nürnberg aktiv zu unterstützen 
(Punkt i), sowie alle Möglichkeiten für CO2-
neutrale Wärmeversorgungen bei Neubauten 
und Neubaugebieten auszuschöpfen und 
beim Verkauf von Grundstücken der Stadt 
Nürnberg im Vorfeld Studien hinsichtlich 
möglicher CO2-Neutralität erstellen zu lassen 
und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzu-
legen (Punkt j). 
 
 
Stadtratsbeschluss v. 17.06.2020: 
Der Stadtrat legt als Treibhausgasminde-
rungsziel bis zum Jahr 2030 einen Wert von 
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-60% fest (Punkt b) und erhöht das im Klima-
fahrplan 2010 – 2050 festgelegte Treibhaus-
gasminderungsziel von -80% auf -95% 
(Punkt c). 
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Berichtsvorlage 
WiF/018/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Bericht 
 

Betreff: 

Hochschulstandort Nürnberg 
 
Sachverständige: 
Herr Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel, Präsident der Technischen Universität Nürnberg 
Herr Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg 
Herr Prof. Dr. Nils Oberbeck, Präsident der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-
Simon-Ohm 

Bericht: 
 
Nürnberg ist derzeit Standort von sieben öffentlichen und neun privaten Hochschulen, an 
denen derzeit ca. 24.000 Studierende eingeschrieben sind. Die größten Hochschulen in 
Nürnberg sind die Technische Hochschule Georg Simon Ohm Nürnberg mit 13.000 
Studierenden und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die mit dem 
Fachbereich Wirtschaft- und Sozialwissenschaften und der Lehrerausbildung am Standort 
Nürnberg mit ca. 8.000 Studierenden vertreten ist.  
 
Hinzu kommt die neue Technische Universität Nürnberg mit geplanten 6.000 Studierenden als 
dritte große Hochschule am Standort. Sie wurde am 01.01.2021 gegründet und befindet sich 
derzeit im Aufbau. Die Planungen für den Campus mit einer Fläche von 37 ha auf dem Areal 
des ehemaligen Südbahnhofs in Nürnberg-Lichtenreuth laufen; die Grundsteinlegung für das 
erste Gebäude war am 27.08.2021. 
 
Die Präsidenten dieser drei Hochschulen Herr Prof. Prömel (Technische Universität Nürnberg), 
Herr Prof. Hornegger (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) und Herr Prof. 
Oberbeck (Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm) werden an der Sitzung 
teilnehmen und ihre Universitäten bzw. Hochschulen vorstellen.  
 
 

Ö  5Ö  5
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Alle drei berichtenden Universitäten bzw. Hochschulen verfolgen Diversity-

Konzepte. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorlage 
MRB-GST/005/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Satzungsänderung: Mosaik-Jugendpreis - Mit Vielfalt gegen Rassismus 
 
Anlagen: 

Satzungsänderung Jugendpreis 

 
Sachverhalt (kurz): 
2013 wurde von Angehörigen der Nürnberger NSU-Opfer und Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadt der Wunsch geäußert, neben einem würdevollen Mahnort ein zukunftsgewandtes und 
glaubwürdiges Zeichen der Verständigung und des respektvollen Umgangs miteinander zu 
setzen. So entstand der Mosaik-Jugendpreis – mit Vielfalt gegen Rassismus. Dieser wird seit 
2015 von der Stadt Nürnberg und der Landeshauptstadt München im Gedenken an die 
bayerischen Opfer der rechtsextremen terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer 
Untergrund“ (NSU) verliehen. Die Erfahrungen seit Auslobung des Preises verlangen einige 
kleine Satzungsänderungen. Hierzu gehört das Angleichen der Anzahl der jugendlichen 
Jurymitglieder. In Nürnberg waren bisher nur zwei Vertreterinnen und Vertreter vorgesehen, 
während die Landeshauptstadt drei Personen benennen konnte. Im Sinne der Ausgewogenheit 
zwischen den beiden kooperierenden Städten soll nun auch Nürnberg drei Jugendliche in die 
Jury berufen können. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  6Ö  6
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Mit dem MOSAIK-Jugendpreis setzt die Stadt Nürnberg ein Zeichen gegen 

alltägliche Diskriminierungsformen, Rassismus und wirbt für interkulturellen 
Dialog und Begegnung.  

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt den Erlass der Änderung der Jugendpreissatzung – IntJPS. 
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Satzung der Stadt Nürnberg für den  
Interkulturellen Jugendpreis 

Mosaik-Jugendpreis – Mit Vielfalt gegen Rassismus 
(Jugendpreissatzung – IntJPS) 

 

 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Art. 65 des 
Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl. S. 366), folgende Satzung: 

 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Interkultureller Jugendpreis 
§ 2 Finanzierung des Preisgeldes 
§ 3 Öffentliche Ausschreibung 
§ 4 Bewerbungen und Vorschläge 
§ 5 Jury 
§ 6 Preisverleihung 
§ 7 Inkrafttreten 

§ 1  

Interkultureller Jugendpreis 

(1) Im Gedenken an die Opfer der rechtsextremen terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ in Bayern verleihen die Stadt Nürnberg und die Landeshauptstadt München einen Interkulturellen Ju-
gendpreis mit der Bezeichnung „Mosaik-Jugendpreis – Mit Vielfalt gegen Rassismus“.  

(2) Mit diesem Preis sollen Jugendprojekte gewürdigt werden, die sich in besonderer Weise für einen res-
pektvollen Umgang von und mit Menschen unterschiedlicher Herkunft einsetzen und die sich gegen (Alltags-
)Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sowie für Dialog und Begegnung engagieren. Es 
können natürliche und juristische Personen für Projekte von jungen Menschen im Alter von bis zu 25 Jahren 
ausgezeichnet werden. Die Projekte können aus allen gesellschaftlichen Bereichen wie zum Beispiel Schule, 
Sport oder Kultur kommen. Auch Nachbarschaftsprojekte sind preiswürdig. 

(3) Das Preisgeld beträgt insgesamt 9.000 Euro. Es kann auf mehrere Projekte verteilt werden.  

 

§ 2 

Finanzierung des Preisgeldes 

Das Preisgeld wird zu gleichen Teilen von der Stadt Nürnberg und der Landeshauptstadt München getragen.  

 

§ 3  

Öffentliche Ausschreibung 

(1) Die Vergabe des Preises wird öffentlich ausgeschrieben. 

(2) Die Jury kann für die öffentliche Ausschreibung konkrete Vorgaben im Sinn des § 1 machen. 

Ö  6Ö  6
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§ 4  

Bewerbungen und Vorschläge 

(1) Bewerbungen und Vorschläge für die Vergabe des Preises sind an die jeweils ausrichtende Stadt zu 
adressieren. 

(2) Bewerbungen können auch von den Projektträgern selbst eingereicht werden. Auch Vorschläge von Drit-
ten sind möglich. 

 

§ 5  

Jury 

(1) Die Stadt Nürnberg entsendet ein Mitglied des Rates für Integration und Zuwanderung sowie drei enga-
gierte Mitglieder im Sinn des § 1 in die Jury. Die Landeshauptstadt München entsendet ein Mitglied des Mig-
rationsbeirates und drei engagierte Mitglieder im Sinn des § 1 in die Jury. In jeder Kommune ist ein Sitz in der 
Jury für die Familienangehörigen der Opfer reserviert. Diese sind berechtigt den Platz auch an Dritte zu dele-
gieren.  

(2) Die von der Stadt zu entsendenden Jurymitglieder bestimmt der Stadtrat auf Vorschlag des Oberbürger-
meisters. 

(3) Die Jurymitglieder werden für drei Jahre berufen. 

(4) Die Jurymitglieder sind ehrenamtlich tätig; notwendige Fahrtkosten werden erstattet. 

 

§ 6  

Preisverleihung 

Der Preis wird im Rahmen eines Festaktes entweder in Nürnberg oder in München verliehen. Die Preisverlei-
hung soll jeweils am Welttag gegen Rassismus (21. März) stattfinden. 

 

§ 7  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung*  im Amtsblatt in Kraft. 

 

 

____________________________________ 

*  Tag der Bekanntmachung:  
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Beschlussvorlage 
MRB-GST/006/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Mosaik-Jugendpreis - Mit Vielfalt gegen Rassismus 
hier: Berufung eines neuen Jurymitglieds 

 
Sachverhalt (kurz): 
Der Mosaik Jugendpreis - Mit Vielfalt gegen Rassismus wurde im Gedenken an die Opfer der 
NSU-Terrorzelle, zum ersten Mal am 21. März 2015, dem Internationalen Tag gegen 
Rassismus, in Nürnberg verliehen. Seitdem werden jährlich Projekte von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen aus den Städten Nürnberg und München mit dem Preis ausgezeichnet, 
abwechselnd in München und Nürnberg.  
Die preiswürdigen Projekte werden von einer Jury ausgewählt. Um den Anteil der jugendlichen 
Jurymitglieder in Nürnberg (zwei) auf die Anzahl der Mitglieder in München (drei) zu erhöhen 
entsendet die Stadt Nürnberg ein weiteres Jurymitglied auf Vorschlag des Oberbürgermeisters. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  7Ö  7
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Für eine umfassende Gesamtbeurteilung der Preisprojekte ist eine diverse 

Zusammensetzung der Jury unabdingbar. Dieser Vorgabe wurde bei der 
Auswahl des Jurymitglieds entsprochen.  

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Berufung folgender Person in die Jury des Mosaik-Jugendpreis - Mit 
Vielfalt gegen Rassismus: Mina Bajalani. 
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Anlage: Bericht für den Stadtrat am 27.10.2021 

hier:  

Mosaik Jugendpreis - Mit Vielfalt gegen Rassismus 

Berufung eines neuen Jurymitglieds 
 

Sachverhalt: 

 

Am 07.07.2014 hat der Stadtrat die Satzung für einen Interkulturellen Jugendpreis mit der 

Bezeichnung „Mosaik Jugendpreis – Mit Vielfalt gegen Rassismus“ erlassen. Die 

preiswürdigen Projekte werden von einer Jury ausgewählt. Aufgrund der neuen 

Satzungsänderung wird der bisherige Anteil von zwei jugendlichen Jurymitgliedern in 

Nürnberg an die Anzahl der Mitglieder in München von drei Personen angeglichen.  

 

Das zusätzliche dritte Mitglied der Jury bestimmt der Stadtrat auf Vorschlag des 

Oberbürgermeisters. Folgendes Jurymitglied wird vorgeschlagen: 

 

Mina Bajalani, studiert an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 

Elektro- und Informationstechnik. Ab 2019 engagierte sie sich aktiv bei der Fridays For 

Future Nürnberg Bewegung und unterstützte im Jahr 2020 die Aktion „Silent Protest“ der 

Black Community Foundation Nürnberg, zu deren Gründungsmitgliedern sie zählt. Hier ist 

Bajalani weiterhin sehr aktiv und Mitgestalterin der Radio Z Sendung „Schwarzsehen“. Die 

Initiative Black Community Foundation Nürnberg wurde für ihren Protest und 

gesellschaftliches Engagement 2021 mit dem MOSAIK-Jugendpreis – Mit Vielfalt gegen 

Rassismus ausgezeichnet. 

Mina Bajalani eignet sich aufgrund ihres persönlichen Engagements und Erfahrung im 

Kampf gegen Rassismus bestens für die Mitarbeit in der Jury zum Mosaik Jugendpreis. 

Ö  7Ö  7
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern: Bestellung bzw. Benennung einer 
weiteren stellvertretenden Verbandsrätin 
 
Anlagen: 

Schreiben des Zweckverbands Tierkörperbeseitigung Nordbayern vom 06.09.2021 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Die Stadt Nürnberg ist Mitglied im Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern (TBN) und 
wird dabei von der bestellten Verbandsrätin Katrin Kurr, Leiterin des Ordnungsamts, vertreten. 
Mit Stadtratsbeschluss vom 11.05.2020 wurde Frau Daniela Rickert (Ordnungsamt, Leiterin des 
Sachgebiets Veterinäramt) als stellvertretende Verbandsrätin benannt. Mit Schreiben vom 
06.09.2021 bittet der Zweckverband TBN alle Verbandsmitglieder um Benennung eines weiteren 
stellvertretenden Verbandsrats, um die Beschlussfähigkeit in der Verbandsversammlung 
sicherzustellen.  
 
Zur Sicherung der Beschlussfähigkeit wird vorgeschlagen, Frau Dr. Sonja Forster als weitere 
stellvertretende Verbandsrätin zu benennen. Frau Dr. Forster ist Amtstierärztin im 
Ordnungsamt/Sachgebiet Veterinäramt und verfügt über langjährige Erfahrung und hohe 
Kompetenz im Bereich der Fleischhygiene und Tierkörperbeseitigung. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

Ö  8Ö  8
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 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja       

 

214



Stadt Nürnberg Beschlussvorlage OA/007/2021 

 

Seite 3 von 4 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Frau Dr. Sonja Forster wird als weitere stellvertretende Verbandsrätin für den Zweckverband 
Tierkörperbeseitigung ernannt. 
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Bankverbindung: 
Sparkasse Bamberg    
IBAN DE09 7705 0000 0000 0733 38    BIC: BYLADEM1SKB Körperschaft des öffentlichen Rechts   Sitz Bamberg 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
An die gewählten Vertreter der Verbandsmitglieder 
des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung 
Nordbayern 
 
 
 
 
 

 
Sicherung der Beschlussfähigkeit in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Tierkörperbeseitigung Nordbayern (TBN); 
Bestellung bzw. Benennung eines weiteren stellvertretenden Verbandsrat 
 
 
Sehr geehrte Verbandskolleginnen und -kollegen, 
 
in § 6 Abs. 3 der Verbandssatzung des TBN ist fixiert, dass die 25 TBN-Mitglieder insgesamt über 
35 Stimmen verfügen. Besondere Beschlüsse, wie z. B. zur Änderung der Verbandssatzung oder 
der Entgeltliste, können nur mit einer Mehrheit von mindestens 29 Stimmen gefasst werden (vgl. 
§ 9 Abs. 4 TBN-Verbandssatzung).  
 
Diese Situation führt dazu, dass bei einer Abwesenheit von drei Mitgliedern (mit jeweils zwei 
Stimmen) die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Im Vorfeld der 3. Sitzung der 
Verbandsversammlung am 14. Mai 2021, hat sich gezeigt, dass Verbandsmitglieder teilweise 
keinen Sitzungsteilnehmer stellen können, wenn im Vorfeld nur ein Verbandsrat samt Stellvertreter 
bestellt wurden.  
 
Deshalb bitte ich alle Verbandsmitglieder dafür Sorge zu tragen, dass bis zur nächsten 
Verbandsversammlung am 2. Dezember 2021 ein weiterer stellvertretender Verbandsrat bestellt 
bzw. benannt wird. Die entsprechenden Informationen hierüber können per E-Mail  
(sitzung@zv-tbn.de) an die Zweckverbandsverwaltung weitergeleitet werden.  
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Weigel (Kontaktdaten sh. oben) gerne zur Verfügung. Ich 
bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Bemühungen zur Sicherung der Beschlussfähigkeit in der 
TBN-Verbandsversammlung und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johann Kalb 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern  96045 Bamberg 
GESCHÄFTSSTELLE: 
Landratsamt Bamberg 
Ludwigstraße 23  96052 Bamberg 
Telefon 09 51 / 85 - 287 
Telefax 09 51 / 85 - 290 
E-Mail: info@zv-tbn.de 
 
 

BETRIEB: 
Verarbeitungsbetrieb 
Tierischer Nebenprodukte Walsdorf 
Hetzentännig 2  96194 Walsdorf 
Telefon 0 95 49 / 3 66 
Telefax 0 95 49 / 78 04 
 
INTERNET: 
www.zv-tbn.de 

      
Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Sachbearbeiter Zimmer Tel. / E-Mail Bamberg 
      TBN – 566/VR Herr Weigel N121 0951 / 85 - 289 6. September 2021 

    j.weigel@zv-tbn.de  

Ö  8Ö  8
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Kommission für Integration 07.10.2021 öffentlich Empfehlung 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss-Auflage 
 

Betreff: 

Pilotvorhaben `Kommunales Programm Deutscherwerb´ 
hier: (Vorläufiger) Abschlussbericht 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Im Rahmen des Pilotvorhabens „Kommunales Programm Deutschspracherwerb“, welches 
auf einen Beschluss des Integrationsrates vom 17.04.2018 zurückgeht, entwickelte das 
Bildungsbüro auf Empfehlung der Kommission für Integration hin in enger Abstimmung mit der 
ZAM-Beratung, dem Bildungszentrum, der Noris Arbeit gGmbH und weiteren Akteuren ein 
System, das darauf abzielt, möglichst allen Nürnbergerinnen und Nürnbergern mit 
Zuwanderungsgeschichte den Zugang zu Sprachbildung zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen des (vorläufigen) Abschlussberichts werden aktuelle Informationen, Daten und 
Erkenntnisse aus dem Programm vorgestellt. Das Pilotvorhaben wurde seit Januar 2020 
zunächst bis Oktober 2020 durchgeführt und pandemiebedingt danach bis Dezember 2021 
verlängert.  
 
Hinsichtlich des weiteren Vorgehens unterbreitet die Verwaltung der Kommission für Integration 
einen Empfehlungsvorschlag. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

Ö  9Ö  9
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 Gesamtkosten 227.000 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten 147.000 € pro Jahr 

 davon konsumtiv 227.000 € davon Personalkosten 80.000 € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Die Kosten wurden im Rahmen der regulären Haushaltsanmeldung 
angemeldet.  

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Das Programm zielt darauf ab, möglichst allen Nürnbergerinnen und 

Nürnbergern mit Zuwanderungsgeschichte den Zugang zu Sprachbildung zu 
ermöglichen. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   2. BM/BCN; Ref. V/ZAM-Be; NOA 

   Ref. I/II /Stk; BDR / DiP/PrO 

   IR; Koordinierungsgruppe Integration 
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Empfehlungsvorschlag: 
 
 
Die Kommission empfiehlt die Verlängerung des Pilotvorhabens Kommunales Programm 
Deutschspracherwerb um ein weiteres Jahr vorbehaltlich der Haushaltsberatungen durch den 
Stadtrat. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Haushaltsanmeldungen 
vorzunehmen. 
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1. Kommunales Programm Deutschspracherwerb (KPDe) - Daten und 

Fakten zum Pilotvorhaben 
 

Im Rahmen des Pilotvorhabens „Kommunales Programm Deutschspracherwerb“, welches auf einen 

Beschluss des Integrationsrates vom 17.04.2018 zurückgeht, entwickelte das Bildungsbüro auf 

Empfehlung der Kommission für Integration hin in enger Abstimmung mit der ZAM-Beratung, dem 

Bildungszentrum, der Noris Arbeit gGmbH und weiteren Akteuren ein System, das darauf abzielt, 

möglichst allen Nürnbergerinnen und Nürnbergern mit Zuwanderungsgeschichte den Zugang zu 

Sprachbildung zu ermöglichen. 

Im Folgenden werden aktuelle Informationen, Daten und Erkenntnisse aus dem Programm 

vorgestellt. Ergebnisse, die der Kommission bereits vorgelegt wurden, werden dabei lediglich 

ergänzt. Die Darstellung der Sachverhalte, die in den vergangenen Sitzungen der Kommission für 

Integration vorgestellt wurden, finden sich hier: 

 21. März 2019: https://online-

service2.nuernberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=20775  

 10. Oktober 2019: https://online-

service2.nuernberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=21693  

 02. Juli 2020: https://online-service2.nuernberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=22697  

 15. Oktober 2020: https://online-

service2.nuernberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=23098 

Das Pilotvorhaben zum Kommunalen Programm Deutschspracherwerb wurde seit Januar 2020 

zunächst bis Oktober 2020 durchgeführt und pandemiebedingt danach bis Dezember 2021 

verlängert.  

Der Pilotversuch, dessen Wesenskern die eng abgestimmte Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Einrichtungen ist, stand lange Zeit im Zeichen des Ausnahmezustandes der Corona-Pandemie. Von 

Mitte März bis Mitte Juli 2020 sowie von Dezember 2020 bis Mai 2021 konnten weder 

Einstufungstests noch Präsenzsprachkurse durchgeführt werden. Auch die Beratungen zum Thema 

Sprache waren teils nur sehr eingeschränkt möglich. Nach den Zeiten des Lockdowns bedeutete die 

Reaktivierung des Sprachprogramms, insbesondere unter den Bedingungen von Hygienevorgaben 

und Abstandsregeln in Beratungs-, Test- und Unterrichtssituationen einen großen Aufwand. Durch 

konzertierte Aktionen konnten jedoch in kurzer Zeit ein Großteil der bereits ins Programm 

aufgenommenen Personen wieder aktiviert und in Sprachkurse geleitet sowie viele neue 

Teilnehmende gewonnen und deren Sprachkompetenzen getestet werden. Mehrere Testtage 

wurden nach den Lockdownzeiten jeweils in kurzen Abständen organisiert sowie ein entsprechendes 

Sprachkurskontingent sichergestellt. Auch die parallel zum städtisch finanzierten Sprachkurssystem 

mit dem Sozialamt und der Agentur für Arbeit entwickelten Verfahren, um Zugewanderte zügig in 

bundesfinanzierte Kurse zu lotsen, wurden wieder etabliert. Daneben wurden neu aufgelegte 

niedrigschwellige Angebote in der im Programm entwickelten Sprachmatrix1 aufgelistet. Die Matrix 

wurde gemeinsam mit der vom Bildungsbüro entwickelten Datenbank2 zu Bildungsangeboten für 

Neuzugewanderte gepflegt und beworben. 

                                                           
1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pEunc-KhW_yj8BUS7gzTXq-
5kiTkubgfPDeKG2kuJzo/edit#gid=592317695 
2 www.integrationdurchbildung.nuernberg.de 
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Die Lockdownzeiten dienten nicht nur den Vorbereitungen für eine schnelle Wiederaufnahme des 

städtisch finanzierten Test- und Kursangebots, sondern wurden auch zur Weiterentwicklung 

kooperativer Verfahrensweisen genutzt. Dazu gehörte beispielsweise die konzeptionelle Planung 

einer Teilnehmendendatenbank, auf die alle Kooperationspartner/-innen zugreifen können und die 

eine schnelle und (Daten-)sichere Weitergabe von Informationen ermöglicht.  

Daneben wurde vom Bildungsbüro eine breite Befragung der Zugewanderten aus Rumänien zu deren 

(Weiter-)bildungs- und Sprachbildungsbedarfen durchgeführt und ausgewertet. Diese soll als 

Grundlage für die Verbesserung der Zielgruppenansprache durch die bereits existierenden 

Beratungsangebote dienen. 

 

1.1 Zahlen zu Beratung, Vermittlung und Kurseinmündung 
 

In diesem Abschnitt werden Informationen zu den Beratungen, Testungen und Kursen im Rahmen 

des Pilotvorhabens gegeben. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Beratungsanzahlen zum Thema 

Sprache in der Zentralen Anlaufstelle Migration (ZAM) - Beratung im zeitlichen Verlauf.  

Abb. 1: Beratungen zum Thema Sprache in der ZAM-Beratung, August 2019 bis Juli 2021 

 
Quelle: Stadt Nürnberg, Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM) – Beratung; Stand: 30.07.2021 

Ersichtlich wird der steile Anstieg mit dem Start des Pilotvorhabens bzw. bereits mit der 

Öffentlichkeitsarbeit, die vor dem offiziellen Projektbeginn in die Wege geleitet wurde. Von März bis 

Mai 2020 sowie von Dezember 2021 bis Mai 2021 konnten Beratungen nur noch telefonisch oder 

schriftlich stattfinden, danach konnte teilweise nur nach Terminvergabe beraten werden. 
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Entsprechend zeigt sich in den Beratungszahlen jeweils ein deutlicher Einschnitt in den Zeiten der 

Beschränkungen im Zuge der Pandemie. Im Sommer stiegen die Beratungen jeweils wieder stark an.3 

Beratungsinhalte 
Die Beratungsinhalte zum Thema Sprache bei der ZAM-Beratung waren sehr vielfältig. Von insgesamt 
1.341 Beratungen seit Beginn des Pilotvorhabens wurden im Jahr 2020 286 Personen regulär in einen 
Integrationskurs des BAMF vermittelt (Abb. 2a). 188 Beratungen führten entweder zu einer 
Aufnahme ins städtisch finanzierte Kursangebot oder standen in dessen Kontext. Beispielsweise 
wurde das Stundenkontingent für städtisch finanzierte Kurse bei Bedarf erhöht, Teilnehmende nach 
den Lockdowns kontaktiert, um sie über die Möglichkeiten des Wiedereinstiegs ins Kursangebot zu 
informieren oder dabei unterstützt, die Voraussetzung für eine Online-Teilnahme an virtuellen 
Kursen zu schaffen. Unter „Sonstige Anfragen zum Thema Sprache“ zählen 442 Beratungen, die auf 
allgemeines Orientierungswissen oder spezielle Fragen zu Sprachbildungsmöglichkeiten abzielen. 
Auch Anrufe von Migrationsberatungsstellen, die in schwierigen Fällen in ihrer eigenen Beratung auf 
die Beratungskompetenz der ZAM-Beratung zurückgreifen sowie die Vermittlung in weitere 
Kursarten wie Berufssprachkurse oder niedrigschwellige Kurse, zählen in diese Kategorie. 
Seit Januar 2021 gibt die Statistik der ZAM-Beratung noch einen detaillierteren Einblick in die 

Beratungsarbeit zum Thema Sprache (Abb. 2b). So wurden 2021 (Stand 31. Juli 2021) 194 

Beratungen im Rahmen der städtisch finanzierten Sprachkurse durchgeführt sowie 139 Personen in 

Integrationskurse des BAMF, 44 in DeuFöV-Kurse (Berufssprachkurse des BAMF; mittlerweile „BSK“ 

genannt) und 15 Personen in niedrigschwellige Sprachkurse4 vermittelt oder dazu beraten. Alle 

anderen Belange wurden auch hier unter „Sonstige Anfragen zum Thema Sprache“ 

zusammengefasst.  

Abb. 2a und b: Beratungen zum Thema Sprache in der ZAM-Beratung nach Inhalt 

 
Hinweis: Daten werden seit 2021 mit erweiterten Kategorien erfasst. 

Quelle: Stadt Nürnberg, Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM) - Beratung; Stand: 31.07.2021 

                                                           
3 Die Grafik zeigt ausschließlich die Beratungskontakte in der ZAM-Beratung zum Themenfeld Sprache auf. Die 
gesamten Beratungskontakte und weitere Themengebiete der ZAM-Beratung werden der Kommission an 
anderer Stelle vorgestellt. 
4 Durch die Kontaktbeschränkungen und Lockdowns wurden während der Zeit des Pilotvorhabens kaum 
niedrigschwellige Kurse angeboten. 
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Teilnehmendenzahlen 
Abbildung 3 zeigt, dass von 1.341 Gesprächen zum Thema Sprache lediglich 221 Beratungen zu einer 
Zulassung ins städtisch finanzierte Sprachprogramm führten. Ein großer Teil der Ratsuchenden 
konnte anderweitig versorgt werden, zum Beispiel durch Integrationskurse des BAMF, 
Berufssprachkurse (DeuFöV) des BAMF oder niedrigschwellige Sprachkurse von gemeinnützigen 
Einrichtungen.  
 
Abb. 3: Teilnehmendenzahlen in Beratungen 2020 bis Juli 2021 

 
Quelle: Eigene Erhebung im Rahmen des KPDe; Stand: 31.07.2021 

Von den 221 Personen, die zu den Sprachtests zugelassen wurden, sind 176 zu den Testungen 
erschienen, 23 Personen haben entschuldigt (zum Beispiel wegen Krankheit oder Quarantäne) und 
20 unentschuldigt gefehlt. Drei Personen kamen bereits mit nachgewiesenem Sprachniveau und 
konnten ohne Test in Kurse aufgenommen werden.  
Nach den Einstufungen wurden 130 Personen vom Bildungszentrum und 41 von der Noris-Arbeit in 
Kurse aufgenommen. Der Entscheidung für den jeweiligen Sprachkursträger werden vorwiegend 
pädagogische Erwägungen zu Grunde gelegt. So werden Teilnehmende, die von den Testerinnen als 
„Langsamlernende“ eingestuft werden, in Kurse der Noris-Arbeit aufgenommen, ebenso Personen 
mit Alphabetisierungsbedarf und Eltern, die eine Kinderbetreuung brauchen. Teilnehmende mit 
Interesse an einem schnellen, intensiven Spracherwerb gehen ins Servicebüro beim Bildungszentrum 
im Bildungscampus und erhalten dort einen Kursplatz entsprechend ihrer Einstufungsergebnisse und 
ihrer persönlichen Situation, also zum Beispiel einen Abendkurs bei Erwerbstätigkeit. In der Graphik 
nicht erfasst sind 184 Personen, die durch gemeinsam mit internen und externen Partnern 
(Sozialamt, Agentur für Arbeit, Jobcenter) entwickelte Verfahren in BAMF-Integrations- und 
Sprachkurse vermittelt werden konnten. Neben den Beratungen zu diesem Kursangebot trägt das 
städtische Programm mit diesen Verfahren auch messbar zu einem verbesserten Zugang zu den 
bereits bestehenden Integrations- und Sprachkursmodellen des Bundes bei.  
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1.2 Persönliche Situation der Teilnehmenden und Einmündung ins städtische 

Kurssystem 
 

Bei der Aufnahme ins städtisch finanzierte Sprachkurssystem wurden relevante persönliche Daten 
erfragt, die im Folgenden dargestellt werden. 
 

Herkunft 
Die Teilnehmenden stammten aus 31 verschiedenen Nationen. Die größten Gruppen bildeten 
Menschen aus den Herkunftsländern Irak (42), Iran (41), Äthiopien (19), Aserbaidschan (12), Nigeria 
(12), Weißrussland (11), Syrien (10) und Tadschikistan (10). 
 

Aufenthaltsstatus 
Ein großer Teil der ins städtische Programm aufgenommenen Menschen sind als Geflüchtete nach 
Nürnberg gekommen. So verfügten 105 Teilnehmende zum Zeitpunkt der Aufnahme ins städtische 
Programm über den Titel einer Aufenthaltsgestattung, befanden sich demnach im laufenden 
Asylverfahren (Abb. 4). Bei dieser Gruppe wird der Zugang zum Integrationskurs daran geknüpft, ob 
sie eine sogenannte gute Bleibeperspektive haben.5 Dies sind derzeit Geflüchtete mit 
Aufenthaltsgestattung aus den Herkunftsländern Eritrea, Syrien und Somalia. Für Geflüchtete mit 
Aufenthaltsgestattung aus allen weiteren Herkunftsländern mit sogenannter unklarer 
Bleibeperspektive, die nach dem 1. August 2019 eingereist sind, besteht kein Zugang zu BAMF-
geförderten Kursen während des Asylverfahrens. 
92 Personen verfügten über eine Duldung. Personen mit Duldung sind in der Regel nicht zur 

Teilnahme am Integrationskurs berechtigt, werden allerdings zu den berufsbezogenen 

Deutschkursen ab dem Ausgangssprachniveau A1 zugelassen, sofern sie als arbeitsmarktnah gelten. 

Diese Personen werden ins städtische Programm aufgenommen und getestet. Sobald sie über das 

kommunale Programm das Sprachniveau A 1 erreicht haben und kein Arbeitsverbot haben, erhalten 

sie in der Regel bei guter Begründung von der Arbeitsagentur eine Berechtigung für einen 

bundesfinanzierten Berufssprachkurs (DeuFöV).  

  

                                                           
5 Menschen, die aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von über 50 Prozent kommen, haben eine gute 
Bleibeperspektive. Von 2015 bis August 2019 wurde Menschen aus den folgenden fünf Fluchtherkunftsländern 
diese sogenannte gute Bleibeperspektive zugeschrieben: Iran, Irak, Somalia, Eritrea und Syrien. Seit August 
2019 wurde die Zahl dieser Länder allerdings (aufgrund einer Schutzquote von weniger als 50 % bei Iran, Irak 
und Somalia) auf zwei begrenzt (Eritrea und Syrien), seit 1.3.2021 wieder um Somalia erweitert. 
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Abb. 4: Rechtliche Grundlage für den Aufenthalt der ins städtische Programm aufgenommenen 

Personen Januar 2020 bis Juli 2021 

 

Quelle: Eigene Erhebung im Rahmen des KPDe; Stand: 31.07.2021 

 

Bildungsstand 
Der formale Bildungsstand (Abb. 5) der Menschen war sehr unterschiedlich. So profitieren einerseits 
Zugewanderte mit sehr niedrigem Bildungsstand, die teilweise berichteten, überhaupt keine Schule 
besucht zu haben, andererseits wurden aber auch Menschen mit abgeschlossenen beruflichen (13,1 
Prozent) und akademischen Ausbildungen (29,2 Prozent) in städtische Kurse aufgenommen. 
Personen mit wenig Bildungserfahrung brauchen eine intensivere Betreuung, da sie zunächst erst 
langsam an strukturiertes Lernen herangeführt werden müssen. Deswegen wurde pilothaft ein 
Vorkurs mit sozialpädagogischer Betreuung bei der Noris-Arbeit eingeplant und entsprechend der 
Bedarfe der Teilnehmenden mit dem Schwerpunkt Alphabetisierung durchgeführt. Von acht 
Teilnehmenden wurden von der Lehrkraft nach diesem Vorkurs drei für einen Alphabetisierungskurs 
und fünf für einen A1-Kurs empfohlen.   
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Abb. 5: Bildungsstand der Getesteten, Januar 2020 bis Juli 2021 

 
Quelle: Eigene Erhebung im Rahmen des KPDe; Stand: 31.7.2021; n=168 
 

Kinderbetreuung 
Bereits bei den Gesprächen in der ZAM-Beratung werden die Ratsuchenden zu ihrer persönlichen 
Situation befragt und besondere Bedarfe ermittelt. So gaben 18 Personen an, dass sie eine 
Kinderbetreuung während der Kurszeiten benötigen. Die Kinder wurden teilweise in einem Kurs mit 
Betreuung bei der Noris-Arbeit untergebracht, teilweise fanden sie einen festen Platz in einer 
Betreuungseinrichtung.  
 

Möglichkeit einer Online-Kursteilnahme 
Mit dem Beginn des zweiten Lockdowns hing die Kursteilnahme maßgeblich davon ab, ob die 
Voraussetzungen für eine Online-Teilnahme bestanden oder geschaffen werden konnten. In 
telefonischen Rundrufen wurden die Teilnehmenden an städtisch finanzierten Sprachkursen 
deswegen von der ZAM-Beratung eingehend zu technischen Möglichkeiten befragt, um hier 
gegebenenfalls Hilfestellung zu leisten. Bei fehlenden Endgeräten erhielten die Teilnehmenden vom 
Projekt Digiteers6 des Referats für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg gespendete 
Laptops, um damit an den Online-Kursen teilnehmen zu können. Schwieriger gestaltete sich die 
Unterstützung bei fehlendem W-LAN, insbesondere bei Teilnehmenden, die in 
Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/-innen lebten, und bei Menschen, die sich eine Online-
Teilnahme nicht zutrauten. Diese Teilnehmenden konnten vorübergehend nicht an den Sprachkursen 
teilnehmen. 
 
Ab dem 6. Testtag (Juni 2021) fragten die Mitarbeitenden der ZAM-Beratung systematisch alle ins 
städtisch finanzierte System aufgenommen Personen, ob sie die Möglichkeit haben, online an einem 
Sprachkurs teilzunehmen. Von 76 befragten Personen gaben 48 (63,2%) an, dass sie an einem 

                                                           
6 Das Ehrenamtsprojekt Digiteers – kurz für Digital Volunteers – wird von der Stabstelle Bürgerschaftliches Engagement der 
Stadt Nürnberg, gemeinsam mit einem Ehrenamtsteam von Inopia foundation e.V. und dem Rotary Club Nürnberg – 
Connect durchgeführt. Altgeräte werden als Gerätespenden von Privatpersonen und Unternehmen gesammelt, aufbereitet, 
neu aufgesetzt und an Kinder, Jugendliche und Familien verliehen. Siehe 
www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/digiteer.html  
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Sprachkurs teilnehmen könnten, der online angeboten wird, 28 (38,8%) Personen sahen sich 
(zunächst) dazu nicht in der Lage. Von Letzteren gaben neun Personen an, dass ihnen digitale 
Kompetenzen fehlten oder sie aus anderen Gründen lieber in Präsenz unterrichtet werden wollten. 
19 Personen verfügten entweder über kein geeignetes Endgerät, kein W-LAN oder keinen geeigneten 
Lernraum. 
 

Sprachniveau 
In Abbildung 6 sind die Ergebnisse der Spracheinstufungstests dargestellt. Deutlich wird, dass der 

überwiegende Teil (80,6 %) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gar keine (A0) oder geringe (A1) 

Sprachkenntnisse aufweist. 13,9 % der Befragten hat grundlegende (A2) und 5,5 Prozent 

fortgeschrittene (B1) Kenntnisse. Unter den Teilnehmenden, die auf A0 getestet wurden, befanden 

sich 23 Personen, die nicht oder nicht ausreichend alphabetisiert waren und sieben 

Zweitschriftlerner (d.h. nicht in lateinischer Sprache alphabetisiert). 

Abb. 6: Festgestelltes Sprachniveau, Januar 2020 bis Juli 2021 

 
Quelle: Eigene Erhebung im Rahmen des KPDe; Stand: 31.07.2021 
 

Einmündung ins Kurssystem 
Die Abbildungen 7 gibt einen detaillierten Einblick über den aktuellen Verbleib der Teilnehmenden 
im städtischen Kurssystem. So befinden sich derzeit (Stand 31.7.2021) 95 Personen in Sprachkursen 
und 19 Personen warten auf einen passenden Kurs bzw. bis ihr Kurs beginnt. 15 Personen wurden 
zwar getestet und zum Bildungszentrum oder der Noris-Arbeit zugelassen, sind dort aber bisher nicht 
angekommen. 40 Personen haben bereits alle zugewiesenen Stunden oder zumindest einen Teil der 
Stunden aufgebraucht und sind wieder aus dem Programm ausgetreten, beispielsweise, weil sie 
umgezogen sind, aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle 
gefunden haben. 
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Abb. 7: Stand der Personen mit Sprachkursen am BZ und bei der NOA, Januar 2020 bis Juli 2021 
 

 

Quelle: Eigene Erhebung im Rahmen des KPDe; Stand: 31.07.2021 

 

1.3 Maßnahmen für spezifische Zielgruppen 
Zur genaueren Kenntnis der zielgruppenspezifischen Situation von EU Bürgerinnen und Bürgern 

wurde exemplarisch eine breit angelegte Befragung der aus Rumänien zugewanderten 

Nürnbergerinnen und Nürnberger durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse werden der 

Kommission gesondert vorgestellt. 

1.4 Kalkulationen und Kosten 
In acht Testtagen7 wurden von Januar 2020 bis Juli 2021 die Ausgangssprachkenntnisse von 225 

Personen eingestuft. Für die dadurch anfallenden Testungs-, Prüfungs- und Kursgebühren fallen 

bisher insgesamt 209.502 € an und damit bisher 60.766,33 € weniger als ursprünglich veranschlagt. 

Allerdings werden bis Ende des Pilotvorhabens (innerhalb des Budgets) noch weitere Kosten anfallen, 

da bis Dezember 2021 noch mindestens drei weitere Einstufungstesttage angeboten werden. 

  

                                                           
7 Die Testtage fanden am 13.2.20, 11.3.20, 22.7.20, 16.9.20, 28.10.20, 1.6.21, 30.6.21 und 27.7.21 im Pellerhaus 
statt. 
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Tab.1: Kalkulierte und bis zum 31.7.2021 entstandene Kosten 

 

*Erhaltene Finanzmittel (78% der ursprünglich kalkulierten Kosten) 
**Die Abrechnung der Kursmodule erfolgt erst im Nachgang zu deren Abschluss. Es handelt sich hier daher um 

eine Schätzung unter der Annahme, dass alle bisher getesteten Personen sämtliche Kursmodule absolvieren, die 

ihnen gutgeschrieben wurden." 

2. Empfehlung für eine Verlängerung des Pilotversuchs 
 

2.1 Erfordernis und Ziele einer Verlängerung 
Ziel des Pilotvorhabens zum Kommunalen Programm Deutschspracherwerb war es, „ein kommunales 
System zu etablieren, das in der Lage ist, flexibel auf sich rasch ändernde Bedarfe zu reagieren und 
die Lücken zu schließen, die das Sprachbildungssystem des Bundes lässt. Im Mittelpunkt stand der 
Aufbau tragfähiger Strukturen einer systematischen Erstberatung und Zusteuerung von 
Neuzugewanderten zum Spracherwerbsangebot vor Ort.“8 
 
Wie in den letzten Vorlagen für die Kommission für Integration und hier dargestellt, konnte dieses 
Ziel - entsprechend der Pandemiebedingungen - teilweise erreicht werden. Prinzipiell konnten – 
unterbrochen durch Lockdown-Phasen – zahlreiche Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich 
gelingender Abläufe der Abstimmung von Kooperationspartner/-innen und der Vermittlung von 
Lernenden gewonnen werden. Allerdings fand der Pilotversuch auch 2021 zum allergrößten Teil 
unter Ausnahmebedingungen statt, sodass für die solide Planung eines regelhaften Programms, 
vergleich- und belastbare Informationen fehlen. Lange Zeit konnten keine Neuaufnahmen und 
Einstufungstests sowie kein Präsenzkursbetrieb stattfinden und es wurden nur diejenigen erreicht, 
die in der Lage waren, Online-Formate zu nutzen. Dadurch war die im Pilotvorhaben vorgesehene 
Analyse der tatsächlichen Bedarfe an Sprachkursen, insbesondere an Spezialkursen wie „Lernen 
lernen“, Alphabetisierung, Grundbildung, Kurse mit Kinderbetreuung etc. nicht vollumfänglich 
möglich. Wesentliche Elemente wie Evaluation und Qualitätskontrolle konnten nur sehr 
eingeschränkt durchgeführt werden. Weiterhin konnte nicht ermittelt werden, ob das Angebots-
Portfolio an Sprachkursen der Partner BZ und NOA ausreichend ist oder ob aufgrund der Nachfrage 
(z.B. aufgrund spezifischer Kursbedarfe) weitere Sprachkursträger einbezogen werden sollten. Auch 
die Zuleitung in vom Bund finanzierte Kurse und die Erprobung von Spezialangeboten durch das 
BAMF in Nürnberg waren nur eingeschränkt durchführbar. 
 
Daher ist aus Sicht des Bildungsbüros eine Verlängerung des Pilotvorhabens um weitere zwölf 

Monate sinnvoll, um offen gebliebene Fragen zu beantworten und die existierenden Strukturen und 

                                                           
8 Sachverhalt zum Kommunalen Programm Deutschspracherwerb in der Kommission für Integration am 
10.10.2019, S. 1 f. 
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Verfahren soweit aufeinander abzustimmen, um auf dieser Basis eine tragfähige Entscheidung über 

eine dauerhafte Etablierung des kommunalen Sprachbildungsprogramms zu treffen. 

Folgende vorrangige Ziele sollen mit dem fortgesetzten Pilotverfahren konkret erreicht werden: 

 Eine gemeinsam genutzte Datenbank wird im regulären Betrieb erprobt. 

 Die Kontrollvorgänge und damit eine Qualitätsbeobachtung, beispielsweise zu 

Kursteilnahmen und erfolgreichen Kursbesuchen, werden mit Hilfe der Datenbank sowie den 

Kolleginnen und Kollegen von Bildungszentrum und Noris-Arbeit systematisiert. 

 Der qualitative und quantitative Bedarf an Sprachkursen wird unter regulären Bedingungen 

genauer bestimmt.  

 Die Frage, ob weitere Sprachkursträger ins Programm aufzunehmen sind, oder ob prinzipiell 

die Kapazitäten von Bildungszentrum und Noris-Arbeit ausreichend sind, wird geklärt. 

 Der dauerhafte Bedarf an personellen und finanziellen Ressourcen wird unter regulären 
Rahmenbedingungen ermittelt. 
 

2.2 Finanzierungsbedarf 
 

Sachkosten 
Wie bereits für die Jahre 2020 und 2021 würden durch eine Verlängerung des Pilotvorhabens im Jahr 
2022 Kosten für Kursgebühren, Einstufungstests und Abschlussprüfungen sowie für Honorarkosten 
bei der Noris-Arbeit anfallen. 
 
Im Rahmen der regulären Haushaltsanmeldung wurden für 2022 deswegen 147.000 € Sachkosten 

angemeldet, fehlende Finanzmittel sollen über Stiftungs- und Spendengelder eingeworben werden. 

Kosten für Beratung, Koordination und Verwaltung 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Kommunale Programm Deutschspracherwerb seine Wirkung 

vor allem durch die systematische Beratung und die Koordination der unterschiedlichen Angebote 

erlangt. Die Personalkosten für die Beratungsleistungen der ZAM-Beratung können im Jahr 2022 

voraussichtlich weiterhin zu 80 Prozent über die Beratungs- und Integrations-Richtlinie des Freistaats 

refinanziert werden.  

Die Kosten für die Personalstellen von Bildungsbüro (30 Wochenstunden E 13) und Bildungszentrum 

(10 Wochenstunden E7) belaufen sich auf rund 80.000 Euro und wären wieder in die 

Haushaltsberatungen einzubringen. Hierfür wurden entsprechende Fristverlängerungsvermerke 

angefertigt. 

 

Vorschlag für eine Empfehlung durch die Kommission für Integration 

„Die Kommission empfiehlt die Verlängerung des Pilotvorhabens Kommunales Programm 

Deutschspracherwerb um ein weiteres Jahr vorbehaltlich der Haushaltsberatungen durch den 

Stadtrat. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Haushaltsanmeldungen 

vorzunehmen.“ 
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Ausschuss für Recht, Wirtschaft und 
Arbeit 

20.10.2021 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss-Auflage 
 

Betreff: 

Änderung der Taxitarifordnung 
 
Anlagen: 

Antrag der Taxi-Zentrale Nürnberg auf Änderung der Taxitarifordnung vom 16.07.2021 
Niederschrift zur Sitzung der Taxikommission am 14.09.2021 
Taxitarifordnung bisherige Fassung 
Verordnung über die Änderung der Taxitarifordnung 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Nach § 51 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz i.V.m. § 11 Nr. 1 der Verordnung über die 
Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen werden die Beförderungsentgelte und 
-bedingungen für den Verkehr mit Taxen in Nürnberg durch die Stadt Nürnberg in der 
Taxitarifordnung festgesetzt. 
 
Mit Schreiben vom 16.07.2021 beantragte die Taxi-Zentrale Nürnberg die Änderung der 
bestehenden Taxitarifordnung in folgenden Punkten: 
 
- Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Taxis soll um 0,20 EUR von 3,50 EUR auf  
 dann 3,70 EUR angehoben werden. 
 
- Der Fahrpreis für den zweiten bis fünften gefahrenen Kilometer soll um 0,10 EUR von 2,10  
 EUR auf dann 2,20 EUR angehoben werden. 
 
- Die Vergütung der Wartezeit soll von 26,00 EUR auf dann 28,00 EUR pro Stunde  
 angehoben werden.  
 
- Die Taxiunternehmen sollen zur Akzeptanz der Kreditkartenzahlung verpflichtet werden. 
 
- Den Taxifahrern soll die Möglichkeit eingeräumt werden, einen Vorschuss auf den  
 Fahrpreis zu fordern.  
 
Das gesetzlich vorgeschriebene Anhörverfahren wurde durchgeführt. Das Bayer. Landesamt für 
Maß und Gewicht und die IHK Nürnberg für Mittelfranken stimmten der beantragten Änderung 
zu.  
 
Hinsichtlich der Abstimmung der Taxitarife im Städtedreieck wurde der Antrag auch den 
Nachbarstädten Erlangen und Fürth zugeleitet. Die Stadt Erlangen stimmte den geplanten 
Änderungen zu, durch die Stadt Fürth erfolgte keine Rückmeldung. Wie dem zwischenzeitlich 
zur Stellungnahme vorgelegten Antrag auf Änderung der Taxitarifordnung der Stadt Fürth zu 
entnehmen ist, wurde dort eine ähnliche Tarifanhebung wie in Nürnberg beantragt.  
 
Die Taxikommisssion hat sich in der Sitzung am 14.09.2021 mit dem Antrag und den 
eingegangenen Stellungnahmen befasst. Die beantragte Anhebung des Taxitarifs wurde von 

Ö  10Ö  10
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allen Teilnehmern als maßvoll und angemessen begrüßt. Die verpflichtende Akzeptanz der 
Kreditkartenzahlung und die Einführung der Möglichkeit zur Forderung eines Vorschusses auf 
den Fahrpreis wird als sinnvoll betrachtet. 
 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja       

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Gutachtenvorschlag (Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit am 20.10.2021): 
 
Der Ausschuss begutachtet die beiliegende Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen 
(TaxitarifO - TTO) und empfiehlt dem Stadtrat, diese Verordnung zu erlassen. 
 
Beschlussvorschlag (Stadtrat am 27.10.2021) : 
 
Gemäß dem beiliegenden Gutachten des RWA vom 20.10.2021 wird der Erlass der beiliegenden 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen (TaxitarifO - TTO) 
beschlossen. 
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 ___________________________  
73. Nachtrag Dezember 2020           1 

Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungs-
bedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen 

(TaxitarifO  ̶  TTO) 

Vom 18. Dezember 2003 (Amtsblatt S. 659), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. November 2020 (Amtsblatt S. 447) 

 
 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) i. d. F. d. 
Bek. vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 49 des Gesetzes vom 
21. August 2002 (BGBl. I S. 3322) und auf Grund von § 31 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ver-
kehrswesen vom 22. Dezember 1998 (GVBl. S. 1025), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom  
25. Mai 2003 (GVBl. S. 335) folgende Verordnung: 

 
Inhaltsübersicht: 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Entgelte 

§ 3 Errechnung des Fahrpreises 

§ 4 Sondervereinbarungen 

§ 5 Mitführpflicht 

§ 6 In-Kraft-Treten; Übergangsregelung 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Für die Beförderung mit Taxen, die von der Stadt Nürnberg als Genehmigungsbehörde zugelassen 
sind, gilt innerhalb des Pflichtfahrbereichs der nachstehende Tarif. 

(2) Der Pflichtfahrbereich im Sinne des § 47 PBefG umfasst das Stadtgebiet der kreisfreien Städte Nürn-
berg, Fürth, Erlangen sowie Schwabach und erstreckt sich auf Teile der Landkreise Ansbach, Erlangen-
Höchstadt, Forchheim, Fürth, Neumarkt/Opf., Neustadt/Aisch - Bad Windsheim, Nürnberger Land und Roth. 
Er ist in der Karte vom 17. Dezember 1998 (M 1:200.000), die als Anlage Bestandteil dieser Verordnung ist, 
grob dargestellt. Die genauen Grenzen des Pflichtfahrbereichs ergeben sich aus der Karte vom 
08. Dezember 1998 (M 1:25.000), die beim Ordnungsamt, Innerer Laufer Platz 3, in Nürnberg archivmäßig 
verwahrt wird und während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann. Als Pflichtfahrbe-
reichsgrenze gilt jeweils die Innenkante der äußeren Begrenzungslinie zu Zone 6. 

 

§ 2 

Entgelte 

(1) Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Taxis beträgt 3,50 Euro. In diesem Preis ist eine Fahr-
leistung für 0,20 Euro eingeschlossen. 

Ö  10Ö  10
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(2) Der Fahrpreis beträgt 

1. für den ersten gefahrenen Kilometer 3,70 Euro (je angefangene 54,05 m Fahrstrecke 0,20 Euro); 

2. für den zweiten bis einschließlich fünften Kilometer 2,10 Euro (je angefangene 95,24 m Fahrstrecke 
0,20 Euro); 

3. für jeden weiteren Kilometer 1,60 Euro (je angefangene 125,00 m Fahrstrecke 0,20 Euro). 

(3) Der Wartezeitpreis beträgt 0,20 Euro für jeden angefangenen Zeitraum von 27,7 s; dies sind je Stunde 
26,00 Euro. Als Wartezeit gilt jedes Halten und jede Unterschreitung der Umschaltgeschwindigkeit, wenn 
dies nach dem Einsteigen des Fahrgastes auf dessen Veranlassung oder aus verkehrlichen, vom Fahrper-
sonal nicht zu vertretenden Gründen erforderlich wird. Die Umschaltgeschwindigkeit beträgt bei  
Abs. 2 Nr. 1   7,03 km/h, bei Abs. 2 Nr. 2   12,38 km/h und bei Abs. 2 Nr. 3   16,25 km/h.  

(4) Wird ein Taxi bestellt, so wird für eine Wartezeit von 4 Minuten kein Entgelt berechnet. Für jede weitere 
angefangene Minute Wartezeit, die aus vom Fahrpersonal nicht zu vertretenden Gründen entsteht, wird ein 
Entgelt nach Abs. 3 Satz 1 erhoben. Wartezeit im Sinne der Sätze 1 und 2 ist der Zeitraum, der zwischen 
dem Einschalten des Fahrpreisanzeigers und dem Einsteigen des Fahrgastes liegt. Der Fahrpreisanzeiger 
ist unmittelbar nach Eintreffen (Fahrzeugstillstand) am vereinbarten Abholort – falls ein bestimmter Abhol-
zeitpunkt vereinbart wurde, jedoch erst nach Erreichen dieses Zeitpunktes – einzuschalten. Das Fahrperso-
nal hat sich unverzüglich nach dem Einschalten des Fahrpreisanzeigers beim Besteller zu melden. 

(5) An Zuschlägen werden erhoben 

1. für die Bestellung eines Kombifahrzeuges (PKW mit erhöhtem Ladevolumen) mittels Telefon oder 
auf elektronischem Wege 2,50 Euro; 

2. für die Nutzung eines Fahrzeuges mit mehr als vier Fahrgastsitzplätzen durch fünf bis sechs Fahr-
gäste oder für die Bestellung eines Fahrzeuges mit fünf bis sechs Fahrgastsitzplätzen mittels Tele-
fon oder auf elektronischem Wege 2,50 Euro; 

3. für die Nutzung eines mit einem Rollstuhl befahrbaren Fahrzeugs durch einen Fahrgast, der auf die 
Beförderung in einem derartigen Fahrzeug angewiesen ist 7,50 Euro; 

4. für die Nutzung eines Fahrzeuges mit mehr als vier Fahrgastsitzplätzen durch sieben bis acht Fahr-
gäste oder für die Bestellung eines Fahrzeugs mit sieben bis acht Fahrgastsitzplätzen mittels Tele-
fon oder auf elektronischem Wege 7,50 Euro. 

Der Fahrgast ist bei der telefonischen Bestellung auf den jeweiligen Zuschlag hinzuweisen. In allen anderen 
Fällen hat das Fahrpersonal die Fahrgäste so früh wie möglich, spätestens aber vor Antritt der Fahrt, auf den 
Zuschlag hinzuweisen. 

(6) Für Beförderungsfahrten, die weder in der Tarifzone 1 oder 2 beginnen oder enden, noch durch diese 
hindurchführen, werden folgende Tarifzonenzuschläge erhoben:  

 

 Ziel- 
zone 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Start-
zone 

     

3  10 Euro 10 Euro 10 Euro 10 Euro 

4  10 Euro 15 Euro 15 Euro 15 Euro 

5  10 Euro 15 Euro 25 Euro 25 Euro 

6  10 Euro 15 Euro 25 Euro 40 Euro 

 

Der Fahrgast ist vor Antritt der Fahrt auf den jeweils anfallenden Zonenzuschlag hinzuweisen. 

(7) Wird aus vom Besteller zu vertretenden Gründen die Fahrt nach Auftragserteilung nicht durchgeführt, 
so ist der auf dem Fahrpreisanzeiger ausgewiesene Preis, mindestens jedoch der Grundpreis zuzüglich der 
Zuschläge nach den Abs. 5 und 6 zu bezahlen. 
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§ 3 

Errechnung des Fahrpreises 

(1) Die Beförderungsentgelte nach dieser Verordnung sind Festpreise; sie dürfen nicht über- oder unter-
schritten werden.  

(2) Die Errechnung des zu entrichtenden Gesamtpreises hat durch einen geeichten Fahrpreisanzeiger zu 
erfolgen. Als Entgelt darf nur der Betrag gefordert werden, der nach dieser Verordnung richtig berechnet und 
auf dem Fahrpreisanzeiger angezeigt wird. Ausgenommen hiervon ist der in § 2 Abs. 7 aufgeführte Fall. 

(3) Bei Störung oder Versagen des Fahrpreisanzeigers wird der Fahrpreis nach der zurückgelegten Strecke 
und dem Kilometerpreis berechnet, der gemäß § 2 anzuwenden gewesen wäre. Taxiunternehmer und Fahr-
personal sind verpflichtet, unverzüglich für die Instandsetzung eines gestörten Fahrpreisanzeigers zu sor-
gen. 

(4) Für Nebenleistungen, die in der Verordnung über den Verkehr mit Taxen vorgeschrieben werden, darf 
kein zusätzliches Entgelt berechnet werden. Dies gilt insbesondere für das Tragen üblichen Reisegepäcks 
von und zu der Haustüre sowie vom und zum Zugang des Bahnhofes oder Flughafens. Für darüber hinaus-
gehende zusätzliche Leistungen kann ein angemessenes Entgelt vereinbart werden.  

 

§ 4 

Sondervereinbarungen 

Sondervereinbarungen gemäß § 51 PBefG bedürfen der Genehmigung der Stadt Nürnberg. 

 

§ 5 

Mitführpflicht 

Diese Verordnung ist in jedem Taxi mitzuführen und den Fahrgästen auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

§ 6 

In-Kraft-Treten; Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung* im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Ta-
xen vom 04. Dezember 2000 (Amtsblatt S. 600), geändert durch Verordnung vom 18. Dezember 2000 
(Amtsblatt S. 621), mit Ausnahme der Anlage (Karte M 1 : 200.000 vom 17. Dezember 1998) außer Kraft. 

(2) Sondervereinbarungen, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung der Stadt Nürnberg angezeigt 
wurden, bedürfen ab 01.01.2005 der Genehmigung gemäß § 4. 

 

 

____________________________________ 

*  Tag der Bekanntmachung: 30.12.2003 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen (TaxitarifO – TTO) vom 
18. Dezember 2003 (Amtsblatt S. 659), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
9. November 2020 (Amtsblatt S. 447) 
 

Vom .............................. 
 
 
Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch  
Art. 1 des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822), und auf Grund von § 11 Nr. 1 der 
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen vom 28. Januar 2014 
(GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juli 2021 (GVBl. S. 499), folgende 
Verordnung: 
 
 

Art. 1 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe eingefügt: 
 

„§ 4 Abrechnung, Zahlungsweise“ 
 

b) Die Angaben zu den bisherigen §§ 4 bis 6 werden die Angaben zu den §§ 5 bis 7. 
 

c) Nach der Angabe zu § 7 werden folgende Angaben angefügt: 
 

„Anlage 1 (zu § 1 Abs. 2) Karte vom 17. Dezember 1998 
Anlage 2 (zu § 4 Abs. 3) Höhe des Vorschusses“ 

 
 
2. In § 1 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Anlage“ durch die Angabe „Anlage 1“ ersetzt. 
 
 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Taxis beträgt 3,70 Euro.“ 
 

b) Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„2. für den zweiten bis einschließlich fünften Kilometer 2,20 Euro 
(je angefangene 90,91 m Fahrstrecke 0,20 Euro);“ 

 
c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Der Wartezeitpreis beträgt 0,20 Euro für jeden angefangenen Zeitraum von 25,7 s; 
dies sind je Stunde 28,00 Euro.“ 

 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Umschaltgeschwindigkeit beträgt bei Abs 2 Nr. 1   7,57 km/h, bei Abs. 2 Nr. 2   
12,72 km/h und bei Abs. 2 Nr. 3   17,50 km/h.“ 

 
 

Ö  10Ö  10
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4. In § 3 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „ist der in § 2 Abs. 7 aufgeführte Fall“ durch die Wörter 

„sind die in Abs. 4 Satz 3 und § 2 Abs 7 aufgeführten Fälle“ ersetzt. 
 
 
5. Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt: 

 

„§ 4 

Abrechnung, Zahlungsweise 

 

(1) Auf Wunsch des Fahrgastes muss in jedem Taxi bargeldlose Zahlung durch Kredit- oder 

Debitkarten angenommen werden. Der Unternehmer hat die Akzeptanz von mindestens drei 

verschiedenen, im Geschäftsverkehr üblichen Kreditkarten zu gewährleisten. Die 

Annahmepflicht besteht nicht, wenn der Fahrgast auf Verlangen des Fahrers nicht seine 

Identität durch Vorlage eines amtlichen Ausweispapiers nachweist. Die Beförderung von 

Personen darf mit dem Taxi nicht durchgeführt werden, wenn ein funktionsfähiges 

Abrechnungssystem oder Abrechnungsgerät vor Fahrtbeginn nicht zur Verfügung steht. 

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht, soweit dem Unternehmen die Akzeptanz von 

Zahlungsmitteln im Sinne dieser Vorschrift unmöglich ist. Das Unternehmen ist in diesem Fall 

zur unverzüglichen Wiederherstellung der Zahlungsmöglichkeit im Sinne des Abs. 1 

verpflichtet. Das Fahrpersonal hat unaufgefordert vor Fahrtantritt die Fahrgäste über die 

Unmöglichkeit nach Satz 1 zu informieren. 

(3) Das Fahrtgeld ist nach Beendigung der Fahrt zu entrichten. Der Taxifahrer ist berechtigt, 

einen Vorschuss bis zur Höhe des voraussichtlichen Beförderungsentgelts zu verlangen. Die 

Höhe des Vorschusses ist anhand der Tabelle, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Verordnung 

ist, zu ermitteln.“ 

 
 
6. Die bisherigen §§ 4 bis 6 werden die §§ 5 bis 7. 
 
 
7. Folgende Anlage 2 wird angefügt: 
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„Anlage 2 (zu § 4 Abs. 3) Höhe des Vorschusses 

 
 

Kilometer Fahrpreis Kilometer Fahrpreis Kilometer Fahrpreis Kilometer Fahrpreis 

1,0 7,00 € 5,6 16,40 € 11 25,00 € 56 97,00 € 

1,1 7,20 € 5,7 16,50 € 12 26,60 € 57 98,60 € 

1,2 7,40 € 5,8 16,70 € 13 28,20 € 58 100,20 € 

1,3 7,60 € 5,9 16,80 € 14 29,80 € 59 101,80 € 

1,4 7,80 € 6,0 17,00 € 15 31,40 € 60 103,40 € 

1,5 8,00 € 6,1 17,20 € 16 33,00 € 61 105,00 € 

1,6 8,30 € 6,2 17,30 € 17 34,60 € 62 106,60 € 

1,7 8,50 € 6,3 17,50 € 18 36,20 € 63 108,20 € 

1,8 8,70 € 6,4 17,60 € 19 37,80 € 64 109,80 € 

1,9 8,90 € 6,5 17,80 € 20 39,40 € 65 111,40 € 

2,0 9,10 € 6,6 18,00 € 21 41,00 € 66 113,00 € 

2,1 9,30 € 6,7 18,10 € 22 42,60 € 67 114,60 € 

2,2 9,50 € 6,8 18,30 € 23 44,20 € 68 116,20 € 

2,3 9,70 € 6,9 18,40 € 24 45,80 € 69 117,80 € 

2,4 9,90 € 7,0 18,60 € 25 47,40 € 70 119,40 € 

2,5 10,10 € 7,1 18,80 € 26 49,00 € 71 121,00 € 

2,6 10,40 € 7,2 18,90 € 27 50,60 € 72 122,60 € 

2,7 10,60 € 7,3 19,10 € 28 52,20 € 73 124,20 € 

2,8 10,80 € 7,4 19,20 € 29 53,80 € 74 125,80 € 

2,9 11,00 € 7,5 19,40 € 30 55,40 € 75 127,40 € 

3,0 11,20 € 7,6 19,60 € 31 57,00 € 76 129,00 € 

3,1 11,40 € 7,7 19,70 € 32 58,60 € 77 130,60 € 

3,2 11,60 € 7,8 19,90 € 33 60,20 € 78 132,20 € 

3,3 11,80 € 7,9 20,00 € 34 61,80 € 79 133,80 € 

3,4 12,00 € 8,0 20,20 € 35 63,40 € 80 135,40 € 

3,5 12,20 € 8,1 20,40 € 36 65,00 € 81 137,00 € 

3,6 12,50 € 8,2 20,50 € 37 66,60 € 82 138,60 € 

3,7 12,70 € 8,3 20,70 € 38 68,20 € 83 140,20 € 

3,8 12,90 € 8,4 20,80 € 39 69,80 € 84 141,80 € 

3,9 13,10 € 8,5 21,00 € 40 71,40 € 85 143,40 € 

4,0 13,30 € 8,6 21,20 € 41 73,00 € 86 145,00 € 

4,1 13,50 € 8,7 21,30 € 42 74,60 € 87 146,60 € 

4,2 13,70 € 8,8 21,50 € 43 76,20 € 88 148,20 € 

4,3 13,90 € 8,9 21,60 € 44 77,80 € 89 149,80 € 

4,4 14,10 € 9,0 21,80 € 45 79,40 € 90 151,40 € 

4,5 14,30 € 9,1 22,00 € 46 81,00 € 91 153,00 € 

4,6 14,60 € 9,2 22,10 € 47 82,60 € 92 154,60 € 

4,7 14,80 € 9,3 22,30 € 48 84,20 € 93 156,20 € 

4,8 15,00 € 9,4 22,40 € 49 85,80 € 94 157,80 € 

4,9 15,20 € 9,5 22,60 € 50 87,40 € 95 159,40 € 

5,0 15,40 € 9,6 22,80 € 51 89,00 € 96 161,00 € 

5,1 15,60 € 9,7 22,90 € 52 90,60 € 97 162,60 € 

5,2 15,70 € 9,8 23,10 € 53 92,20 € 98 164,20 € 

5,3 15,90 € 9,9 23,20 € 54 93,80 € 99 165,80 € 

5,4 16,00 € 10,0 23,40 € 55 95,40 € 100 167,40 € 

5,5 16,20 €        jeder weitere Kilometer:    + 1,60 €“  

 
 

Art. 2 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft. 
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Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
hier: Kenntnisnahme von Dringlichkeitsanordnungen gemäß Art. 37 Abs. 3 
 der Bayerischen Gemeindeordnung in der Stadtratssitzung am 27.10.2021 
 
 
 

Haushaltsjahr 2021 
 
 
 

 1. 365302 "HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte" 
 
   373.550 € bei IA E3650106901U "Wandererstr. 170: Neubau Hort (5), AUR (4)" 
   Kostenart 69926401 "Hochbaumaßnahmen (640)" 
    -Verpflichtungsermächtigung für das HJ 2023- 
    
  Deckung: 
 
   373.550 € aus IA E5410005700U "Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg" 
   Kostenart 69926501 "Tiefbaumaßnahmen Straßen und Plätze (SÖR)" 
    -Verpflichtungsermächtigung für das HJ 2023- 
 
  Datum: 31.08.2021 
 
 
 

 2. 365302 "HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte" 
 
   1.120.651 € bei IA E3650106901U "Wandererstr. 170: Neubau Hort (5), AUR (4)" 
   Kostenart 69926401 "Hochbaumaßnahmen (640)" 
    -Verpflichtungsermächtigung für das HJ 2022- 
 
  Deckung: 
 
   1.120.651 € aus IA E5410005700U "Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg" 
   Kostenart 69926501 "Tiefbaumaßnahmen Straßen und Plätze (SÖR)" 
    -Verpflichtungsermächtigung für das HJ 2022- 
 
  Datum: 02.09.2021 
 
 
 

 3. 553000 "Friedhofsverwaltung (hoheitlich)" 
 
   150.000 € bei IA P5532121001U "Brücke Eichenwaldgraben" 
   Kostenart 69926521 "Tiefbau - unter. Verkehrs-/Wasserbauten/Brücken  
    (SÖR)" 
 
  Deckung: 
 
   150.000 € aus 553020 Kst. L553020001 "Krematorium" 
   Kostenart 54150400 "Materialgelder" 
 
  Datum: 07.09.2021 
 
 

Ö  11Ö  11
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Beschlussvorlage 
Geo/007/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Ältestenrat und Finanzausschuss 27.10.2021 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 27.10.2021 öffentlich Beschluss-Auflage 
 

Betreff: 

Neuberufung eines stellvertretenden Mitglieds des Umlegungsausschusses 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 

 
Sachverhalt (kurz): 
 

 Herr Frank Hümmer, Leitender Vermessungsdirektor, soll für 3 Jahre als stellvertretendes 
Mitglied des Umlegungsausschusses berufen werden.  

 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  12Ö  12
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja       

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Gutachtenvorschlag (ÄR und FinanzA am 27.10.2021): 
 
Dem Vorschlag, Herrn Leitenden Vermessungsdirektor Frank Hümmer zum stellvertretenden 
Mitglied im Umlegungsausschuss zu berufen, wird zugestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag (StR am 27.10.2021): 
 
Entsprechend dem Gutachten des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021 wird 
die Neuberufung des Herrn Leitenden Vermessungsdirektors Frank Hümmer als 
stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses beschlossen. 
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Entscheidungsvorlage 

 
 

Gemäß § 2 Abs. 2 i.V.m. § 3 der Verordnung über die Umlegungsausschüsse und das 

Vorverfahren in Umlegungsangelegenheiten in der derzeit gültigen Fassung, wird aus dem 

Kreis der Beamtinnen und Beamten, die die Qualifikation für die Fachlaufbahn 

Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt Vermessung und Geoinformation, 

besitzen und grundsätzlich mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 inne haben oder 

hatten, Herr Leitender Vermessungsdirektor Frank Hümmer als stellvertretendes Mitglied 

für eine Amtszeit von 3 Jahren vorgeschlagen. 

 

Das zur Berufung anstehende stellvertretende Mitglied des Umlegungsausschusses erfüllt 

die Kriterien und hat einer Berufung zugestimmt. 

 

 

Ö  12Ö  12
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